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enSponsoring ist ein vielseitiges Kommunikationsinstrument für Unter-

nehmen. Seine Vielseitigkeit wurzelt in den zahlreichen Erscheinungs-
formen und der damit verbundenen kommunikations- und unternehmens-
politischen Wirkung. Zunächst lassen sich zwei unterschiedliche Typen
ausmachen, die als die beiden Extreme des Sponsorings gelten. Einerseits
existiert der mäzenatische Typ, der durch eine altruistische Motivation
geprägt ist. Andererseits gibt es den rein wirtschaftlichen Einsatz des
Sponsorings. Das Unternehmen erbringt dabei seine Leistungen an den
Gesponserten, um die kommunikative Wirkung in wirtschaftlicher
Hinsicht auszunutzen. Zwischen diesen beiden Extremen existieren noch
zahlreiche Zwischenformen, die sowohl Merkmale des einen als auch des
anderen Extrems enthalten. Bei den Zwischenformen wird der wirtschaft-
liche Aspekt jedenfalls nicht mehr uneingeschränkt verfolgt.

Gesellschaftsrechtlich stellt sich die Frage, inwieweit unternehmerisches
Sponsoring zulässig ist. Das Problem wird deutlich, wenn man sich
vergegenwärtigt, in welchem finanziellen Umfang Unternehmen
Sponsoringleistungen erbringen. Dabei ist nicht sofort ersichtlich, welche
Gegenleistung an das Unternehmen zurückfließt und welche wirtschaft-
liche Bedeutung sie hat.

Die Untersuchung rechtlicher Vorgaben setzt bei der abstrakten Verein-
barkeit des Sponsorings mit der jeweiligen Unternehmensverfassung an.
Dabei wird geklärt, inwieweit die Grundsätze des Wirtschaftens ihr
Pendant in der Unternehmensverfassung und den einschlägigen gesetz-
lichen Vorschriften finden. Die Untersuchung erfolgt anhand der
Aktiengesellschaft, da die meisten Großunternehmen in dieser Rechtsform
verfasst sind.
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Hahn, RAe/STBer, Hamburg, 1999; Referendariat LG Münster 2001–2003;
Tätigkeit bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, RAe/WPer/STBer, Düsseldorf,
2002; Tätigkeit bei Macdonald Porter Drees, Barristers and Solicitors,
Toronto/Kanada, 2003; Zweite Juristische Staatsprüfung (LJPA Düsseldorf)
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1. Kapitel: Einleitung und rechtlicher Einstieg 

 
A. Einleitung 

 

Sponsoring ist ein vielseitiges Kommunikationsinstrument für Unternehmen. Seine 

Vielseitigkeit wurzelt in den zahlreichen Erscheinungsformen des Sponsorings und der 

damit verbundenen kommunikations- und unternehmenspolitischen Wirkung. Durch das 

Sponsoring lassen sich sehr unterschiedliche Ziele verfolgen. Das wird deutlich, wenn 

man die in der betriebswirtschaftlichen Literatur vorgenommene Systematisierung des 

Sponsorings näher betrachtet1. 

Zunächst lassen sich zwei unterschiedliche Typen ausmachen, die als die beiden Extre-

me möglicher Formen des Sponsorings gelten. Auf der einen Seite existiert der mäzena-

tisch geprägte Typ, der sich durch die altruistische Motivation des dahinterstehenden 

Unternehmens auszeichnet. Der Sponsor tritt nicht namentlich auf und beschränkt sein 

Engagement auf finanzielle oder sonstige Leistungen. Er möchte eine bestimmte Person  

oder Gruppe bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen, ohne selbst ein darüber hinaus-

gehendes Interesse wirtschaftlicher oder sonstiger Art zu verfolgen. 

Das andere Extrem ist der rein wirtschaftliche Einsatz des Sponsorings. Das Unterneh-

men erbringt seine Leistungen an den Gesponserten, um die kommunikative Wirkung 

des Sponsorings in wirtschaftlicher Hinsicht auszunutzen. Es strebt mittelbar über die 

Steigerung des Bekanntheitsgrades oder des Images eines Produktes, einer Dienstleis-

tung oder des Unternehmens selbst eine Verbesserung des unternehmerischen Umsatzes 

und damit letztlich des Gewinns an. Der Sponsor tritt dabei stets namentlich - zumindest 

über die zu ihm gehörenden Marken - auf. 

Zwischen diesen beiden Extremen unternehmerischer Betätigung im Bereich des Spon-

sorings gibt es aber noch zahlreiche Zwischenformen, die sowohl Merkmale des einen 

als auch des anderen Extrems enthalten. Betrachtet man diese Sponsoringformen insge-

samt, so wird der wirtschaftliche Aspekt jedenfalls nicht mehr uneingeschränkt verfolgt. 

Er wird vielmehr von einer Vielzahl weiterer Interessen des Sponsors begleitet, deren 

Wechselwirkung und Verhältnis zueinander komplex sind. 

 

Aufgrund der vielfältigen Erscheinungsformen und Einsatzmöglichkeiten des Sponso-

rings ist es daher nur allzu verständlich, daß unternehmerische Aktivitäten im Bereich 
                                                 
1  Eine ausführliche Behandlung der Thematik folgt im Verlauf der Arbeit. 
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des Sponsorings eine Vielzahl von Problemen aufwerfen. Dabei werden neben rein ver-

tragsrechtlichen Problemen auch steuerrechtliche Aspekte bestimmter Formen des 

Sponsorings kontrovers diskutiert2. Im Bereich des Steuerrechts geht es im wesentlichen 

um die Frage der Gemeinnützigkeit finanzieller oder sonstiger Leistungen von Unter-

nehmen an die Geförderten3. 

 

Aus gesellschaftsrechtlicher Sicht stellt sich aber bereits die grundsätzliche Frage, in-

wieweit unternehmerische Aktivitäten im Bereich des Sponsorings überhaupt zulässig 

sind. Das Problem wird spätestens dann augenfällig, wenn man sich vergegenwärtigt, in 

welchem finanziellen Umfang die (Groß-)Unternehmen Leistungen an die Gesponserten 

erbringen. Dabei ist nicht sofort ersichtlich, welche Gegenleistung an das Unternehmen 

zurückfließt und welche Bedeutung sie für das jeweilige Unternehmen haben könnte. 

Gerade in der heutigen Zeit des verschärften Wettbewerbs sollten Unternehmen, die 

aktiv am Wirtschaftsverkehr teilnehmen, sorgfältig und gezielt mit ihren Ressourcen 

umgehen. Das gilt unabhängig von etwaigen rechtlichen Vorgaben, die den Einsatz und 

die zweckgerichtete Verwendung finanzieller Mittel betreffen, schon allein deshalb, 

weil anderenfalls die Rentabilität oder gar die Existenz des Unternehmens bedroht sein 

könnten4. 

Die rechtliche Untersuchung solcher Vorgaben ist somit zunächst im Hinblick auf die 

abstrakte Vereinbarkeit des Sponsorings mit dem Gesetz interessant und bedeutsam. 

Gleiches gilt aber auch für die Frage, inwieweit die natürlichen oder betriebswirtschaft-

lich herausgearbeiteten Vorgaben des Wirtschaftens ihr Pendant in den gesetzlichen 

Vorschriften finden, welche die rechtsformabhängige Verfassung der jeweiligen Unter-

nehmen enthalten oder mitbestimmen. 

 

Für die Untersuchung bietet sich die Situation der Aktiengesellschaft an, da in dieser 

Rechtsform die meisten der großen Unternehmen verfasst sind. Die zuvor genannten 

                                                 
2  Zur allgemeinen steuerlichen Behandlung des Sponsorings Boochs, Sponsoring in der Praxis (2000), 

S. 181ff.. 
3  Vgl. allgemein zum Begriff und zur Bedeutung der Gemeinnützigkeit die übersichtliche und umfang-

reiche Darstellung bei Boochs, Sponsoring in der Praxis (2000), S. 11ff., der zudem eine detaillierte 
Rechtsprechungsübersicht zur Gemeinnützigkeit und zu Spenden zusammengestellt hat (aaO, 
S. 263ff.). Ergänzend dazu auch anstelle vieler Schauhoff, DB 1998, 494 (494ff.). 

4  Diese beiden Aspekte sind Ausformungen des rechtlichen Begriffs des Unternehmensinteresses und 
werden noch näher betrachtet werden. 
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rechtlichen Vorgaben sind daher solche des Aktienrechts bzw. des Aktiengesetzes. Er-

gänzend könnte auf allgemeine gesetzliche oder sonstige Regeln zurückzugreifen sein. 

 

Betrachtet man die oben genannten Typen des Sponsorings zunächst getrennt voneinan-

der, so fällt bereits auf den ersten Blick auf, daß die Prüfung ihrer Zulässigkeit nicht 

einheitlichen Kriterien und Maßstäben unterliegen kann. 

Das Sponsoring in der Form des altruistisch geprägten Mäzenatentums kann niemals 

anhand wirtschaftlicher Kriterien gemessen werden, da dieser Form jeglicher wirtschaft-

liche Aspekt fehlt. Vielmehr ist hierbei die Frage zu klären, ob auch nicht-wirtschaftlich 

geprägtes Engagement von Unternehmen rechtlich zulässig ist. Diese Frage hat der 

Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung zum sozialen Aufwand von Großunter-

nehmen behandelt5. Danach haben Aktiengesellschaften die Möglichkeit, finanzielle 

oder sonstige Leistungen aus sozialen oder gemeinnützigen Gründen an entsprechende 

Personen, Gruppen oder Gesellschaften zu vergeben, wobei die Entscheidung darüber 

dem Vorstand der Aktiengesellschaft zusteht. Gerechtfertigt sei dies, da die Führung der 

Aktiengesellschaft bei ihren Entscheidungen viele Einzelinteressen zu berücksichtigen 

und zum Ausgleich zu bringen habe. Dabei seien u.a. auch die Interessen der Allge-

meinheit zu wahren. Die Aktiengesellschaft sei in ihre soziale Umgebung eingebettet 

und dürfe daher grundsätzlich über derartige Zuwendungen an ihrer Integration mitwir-

ken. Strittig ist lediglich der Umfang eines solchen Engagements von Unternehmen. 

Hier werden unterschiedliche Kriterien herangezogen. Denkbar sei insbesondere eine 

Orientierung an (körperschafts-)steuerrechtlichen Grenzen im Zusammenhang mit der 

Abzugsfähigkeit bestimmter Aufwendungen. 

Die rechtlichen Probleme dieses Sponsoringtyps entstehen somit nicht im Bereich der 

generellen Zulässigkeit, sondern betreffen die konkrete (quantitative) Zulässigkeit des 

Vorhabens im Einzelfall. Eine weitergehende rechtliche Analyse soll deshalb nicht Ge-

genstand der vorliegenden Arbeit sein. 

 

Die beiden anderen Typen des Sponsorings - die o.g. Mischformen sollen der Einfach-

heit halber zunächst als ein eigenständiger Typ behandelt werden - zeichnen sich hinge-

gen durch ihre zumindest teilweise wirtschaftliche Orientierung und Zielsetzung aus. 

                                                 
5  Vgl. dazu die maßgebliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs in BGHZ 23, 150 (157). 
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Bislang existiert keine rechtliche Abhandlung über die (aktienrechtliche) Zulässigkeit 

derartiger Formen des Sponsorings. 

Der rein wirtschaftliche Typ bereitet vermutlich die wenigsten Schwierigkeiten. Es gilt 

(nur) zu untersuchen, inwieweit seine aus betriebswirtschaftlicher Sicht gegebene Wirt-

schaftlichkeit den (aktien-)rechtlichen Anforderungen genügt. Problematisch könnte 

dies insoweit sein, als die erhofften wirtschaftlichen Auswirkungen in Gestalt von Um-

satz- und dann auch Gewinnsteigerungen auf betriebswirtschaftlichen Modellen beru-

hen, denen empirische oder auf Wahrscheinlichkeiten beruhende Daten zugrunde lie-

gen. Zusätzlich spielt das allgemeine wirtschaftliche Risiko eine nicht zu unterschätzen-

de Rolle. Auch handelt es sich bei den betriebswirtschaftlichen Modellen um idealtypi-

sche Konzepte, deren exakte Verwirklichung unter Einbeziehung der Besonderheiten 

des jeweiligen Unternehmens nicht immer vollständig gelingt. Daher ist die Frage der 

Effizienz eines konkreten Sponsoringprojektes ebenfalls von großer Bedeutung. 

Zur rechtlichen Beurteilung der Zulässigkeit dieses Typs sind die aktienrechtlichen 

Grundlagen näher zu untersuchen. Ergänzend kann dabei auf solche betriebswirtschaft-

lichen Erkenntnisse zurückgegriffen werden, die über die Auslegung und Anwendung 

bestimmter Vorschriften Einfluß auf die Rechtslage genommen haben. Das gilt insbe-

sondere für die unterschiedlichen Gewinnziele einer Unternehmung. 

Anknüpfungspunkte sind die aktienrechtlich normierte Leitungskompetenz des Vor-

stands in § 76 I AktG, der Gesellschaftszweck, das Unternehmensinteresse (dauerhafte 

Rentabilität, Bestandserhaltung), die einzelnen (Sonder-)Interessen der Arbeitnehmer, 

der Anteilseigner (Aktionäre) und der Allgemeinheit, die Gewinnziele und das (unter-

nehmerische) Ermessen des Vorstands der Aktiengesellschaft bei der Abwägung der 

unterschiedlichen Interessen und der konkreten Ausübung seiner Leitungskompetenz in 

Form der Führungsentscheidungen. 

 

Eine Vielzahl an Schwierigkeiten werfen allerdings die o.g. Zwischenformen auf. Sie 

sollen daher maßgeblich zum Gegenstand der vorliegenden Arbeit gemacht werden. 

Hier prallen die Gegensätze der beiden anderen Sponsoringtypen aufeinander. Inwie-

weit die genannten Mischtypen den oben erwähnten rechtlichen Anforderungen genü-

gen, kann nur anhand des Verhältnisses der wirtschaftlichen zu den nicht-

wirtschaftlichen Elementen geklärt werden. 

Die Mischtypen bestehen zu unterschiedlichen Anteilen aus wirtschaftlichen und nicht-

wirtschaftlichen Elementen. Jedem dieser Typen kommt in irgendeiner Weise eine wirt-
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schaftliche Wirkung zu, deren Erzielung entweder von vorneherein gegen betriebswirt-

schaftliche Grundsätze der Unternehmenskommunikation verstößt oder die durch ande-

re Elemente des als Einheit zu betrachtenden Sponsoringengagements gemindert wird. 

Je stärker die Unternehmensführung Wert auf die Förderung des Gesponserten legt, 

ohne dafür ein wirtschaftliches Äquivalent zu erhalten, desto schwächer ist zwangsläu-

fig die wirtschaftliche Wirkung des Sponsorings. Zur Einordnung und damit zur Ge-

wichtung der verschiedenen Elemente eines Engagements ist es daher unbedingt erfor-

derlich, den Aspekt der Förderung näher zu konkretisieren. Es ist zu klären, warum und 

wodurch nicht-wirtschaftliche Elemente ein einheitliches Sponsoringprojekt beeinflus-

sen. Als Ansatzpunkt bietet sich dazu die Untersuchung des Verhältnisses von Leistung 

und Gegenleistung in Abhängigkeit von den Bereichen an, in denen Sponsoring mög-

lich und auch üblich ist. Dabei sind die bereits angesprochenen rechtlichen Vorgaben 

näher zu untersuchen und herauszuarbeiten, um auf dieser Grundlage die rechtlich rele-

vanten Schlüsse aus der besonderen Struktur der Mischtypen ziehen zu können. 

 

B. Rechtlicher Einstieg 

 

I. Die gesellschaftliche Rolle des wirtschaftlich ausgerichteten Großunterneh-

mens 

 

Um das Verhältnis zwischen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Rolle der Aktienge-

sellschaften und ihrer Unternehmen im Hinblick auf den durch das Recht gesteckten 

Aktionsspielraum zu verstehen, ist auch eine Betrachtung der gesellschaftlichen Rolle 

des Großunternehmens unverzichtbar. 

Die soziale oder gemeinnützige Rolle ist zwar komplex und vielschichtig, dennoch ver-

schließt sie sich nicht einer Systematisierung. Es bestehen drei unterschiedliche Blick-

winkel, unter denen eine inhaltliche Annäherung möglich erscheint. 

Das Selbstverständnis des Unternehmens, d.h. das über seine Organe nach außen trans-

portierte Verständnis des eigenen Unternehmens, die Anforderungen und Erwartungen 

der sozialen Umgebung und Gesellschaft und nicht zuletzt die für das Unternehmen 

maßgebliche rechtliche Situation stellen Anknüpfungspunkte bei der Ermittlung der 

tatsächlichen und der rechtlich und/oder gesellschaftlich bzw. politisch geforderten Rol-

le des Großunternehmens in der heutigen Gesellschaft dar. 
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Die Rechtsform der Aktiengesellschaft ist die wohl am häufigsten gewählte unter den 

Großunternehmen und führt - sofern als Publikumsgesellschaft ausgestaltet und börsen-

notiert - aufgrund der bestehenden Anlagemöglichkeiten zu einer besonderen Verflech-

tung zwischen Aktionären und der sozialen Umgebung, in die die Aktiengesellschaft 

eingebettet ist. 

 

Rein tatsächlich definieren diese Großunternehmen ihre Rolle in der Gesellschaft immer 

umfassender. Dies belegen sämtliche Aktivitäten außerhalb des Kernbereichs unter-

nehmerischen Tätigwerdens. An Aktualität gewonnen haben u.a. die Parteispenden, 

aber auch das „unternehmerische“ Engagement im kulturellen Bereich nimmt stetig zu. 

Hierbei werden nicht nur Stiftungen ins Leben gerufen, sondern vor allem aus Mitteln 

des Unternehmens unterstützende Zuwendungen an Organisationen, Gruppen oder Per-

sonen geleistet. 

Die Öffentlichkeit sieht das Unternehmen und insbesondere die Aktiengesellschaft - wie 

zuvor erwähnt - als in ihr soziales Umfeld eingebettet an. Die Aktiengesellschaft ist ein 

(wichtiger) Teil des Wirtschaftsgeschehens und letzteres demzufolge ein (wichtiger) 

Teil der Gesellschaft. 

Eine solche faktische Einbettung in das Sozialleben wirft dann zwangsläufig die Frage 

auf, inwieweit auch rechtlich eine Einbettung oder zumindest eine Verknüpfung mit den 

Interessen der Allgemeinheit vorliegt und welche Konsequenzen sich daraus für die 

Aktiengesellschaft ergeben. 

 

Untersucht werden dabei aber nur solche Aktiengesellschaften, deren finaler Sinn ein 

wirtschaftlicher ist. Erst die wirtschaftliche Grundausrichtung des Unternehmens macht 

aus dessen faktischer Einbettung in das Sozialleben ein rechtliches Problem. So rückt 

auch das umfassende Tätigkeitsfeld dieser Unternehmen trotz und gerade wegen dieser 

Grundausrichtung die Frage nach der Zulässigkeit der oben genannten Mischtypen des 

Sponsorings in den Mittelpunkt der Abhandlung. Die Beantwortung setzt eine handhab-

bare Abgrenzung zwischen wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Tätigkeiten vor-

aus. 

Betriebswirtschaftlich sollte es jedenfalls grundsätzlich möglich sein, im konkreten Fall 

eine exakte Unterscheidung zu treffen. Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre sei 
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schließlich die „wirtschaftliche Seite des Betriebes und des Betriebsprozesses“6. Unter 

Betrieb wird dabei ein Produktionsbetrieb im weitesten Sinne verstanden, „eine Kombi-

nation von Produktionsfaktoren [...], die sich planmäßig unter Beachtung des Wirt-

schaftlichkeitsprinzips vollzieht und die durch Komponenten bestimmt wird, die in ei-

nem gegebenen Wirtschaftssystem immanent sind“7. 

 

II. Die Wirtschaftlichkeit der Unternehmung 

 

Angesichts der zu unterschiedlichen Anteilen wirtschaftlich ausgerichteten Mischtypen 

des Sponsorings stellt sich die Frage, inwieweit eine Differenzierung zwischen wirt-

schaftlich und nicht-wirtschaftlich rechtlich überhaupt vorgesehen oder im System bzw. 

in der Struktur des Aktiengesetzes zumindest angelegt ist. 

 

Die wirtschaftlich tätigen Aktiengesellschaften8 der heutigen Zeit agieren vermehrt auch 

außerhalb oder zumindest an der Grenze des Kernbereichs wirtschaftlicher Unterneh-

mungen. Dieser Kernbereich wird im wesentlichen durch die Satzung und den in ihr 

angegebenen Unternehmensgegenstand, durch den vagen Begriff des Unternehmensin-

teresses und durch den Zweck der Gesellschaft als allgemeine und grundsätzliche Vor-

gabe der Ausrichtung einer solchen Gesellschaft bestimmt. Eine rechtlich fassbare Ge-

meinsamkeit nicht rein wirtschaftlicher Aktivitäten, der zudem Identifizierungspotential 

zukommt, ist auf den ersten Blick nur sehr schwer zu finden. 

 

In Anlehnung an den (inhaltlich umstrittenen) Begriff des Unternehmensinteresses und 

an die das Unternehmen betreffenden, anerkannten Interessen der Aktionäre, der Ar-

beitnehmer und der Öffentlichkeit, scheint selbst die bloß allgemeine Aussage, wirt-

schaftliche Betätigung der Aktiengesellschaft komme in erster Linie den Aktionären 

und natürlich dem Unternehmen selbst zugute, nicht haltbar. Auch die Arbeitnehmer 

profitieren auf vielfältige Weise von der (erfolgreichen) Durchführung wirtschaftlicher 

Unternehmungen, genauso wie die Öffentlichkeit nur ein Interesse an „gesunden“ Un-

                                                 
6  Wöhe, Einführung (1973), S. 9. Zum heute teilweise sehr kontrovers diskutierten Gegenstand der 

Betriebswirtschaftslehre vgl. ergänzend den Meinungsstand bei ders., Einführung (1996), S. 2ff.. 
7  Wöhe, Einführung (1973), S. 9. 
8  Zum Wirtschaftlichkeitsprinzip (oder auch ökonomisches Prinzip) als rein formalem Prinzip vgl. aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht allgemein Wöhe, Einführung (1996), S. 5ff.. 
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ternehmen haben kann. Umgekehrt stellt sich dann aber zwangsläufig die Frage, ob 

nicht-wirtschaftliche Aktivitäten ebenfalls allen zu beachtenden Interessen und auch 

dem Unternehmen selbst dienen. 

Für die Aktionäre gilt diesbezüglich, dass sie in ihrer Eigenschaft als Aktionäre, d.h. als 

an der Aktiengesellschaft beteiligte Kapitalgeber, die klassischen Träger wirtschaftli-

cher Interessen sind. Die klassischen Interessen der Aktionäre sind maßgeblich die an 

der Erzielung eines möglichst hohen Aktienkurses und an einer entsprechend hohen 

Dividendenausschüttung9. Die Aktionäre haben zudem ein allgemeineres und vorgela-

gertes Interesse an einem in wirtschaftlicher Hinsicht gut funktionierenden Unterneh-

men, da das im Zweifel die Garantie für die Erfüllung ihrer klassischen Interessen ist. 

Die Durchführung nicht-wirtschaftlicher Aktivitäten erfüllt im Zweifel aber nicht die 

Bedingungen einer solchen Garantie. Aber auch diese Aussage kann nicht verallgemei-

nert werden. So sind beispielsweise Aktivitäten nicht-wirtschaftlicher Art denkbar, die 

das Ansehen der Aktiengesellschaft in der Öffentlichkeit, insbesondere aber bei denje-

nigen verbessern, die in wirtschaftlichen Beziehungen (auch im weitesten Sinne) zu 

dem Unternehmen stehen. Inwieweit eine solche Imageverbesserung aber zu quantifi-

zierbaren wirtschaftlichen Vorteilen für das Unternehmen führt, die unter Umständen 

dann auch den Aktionären zugute kommen, lässt sich nur sehr schwer beantworten. 

Derartigen nicht-wirtschaftlichen Aktivitäten, die in ihren mittelbaren und eher länger-

fristigen Auswirkungen unter bestimmten Umständen möglicherweise auch wirtschaft-

liche Bedeutung erlangen können, fehlt es im Hinblick auf das o.g. klassische Interesse 

der Aktionäre jedenfalls an der entsprechenden Intensität ihrer Auswirkungen im Ver-

gleich zu den Aktivitäten des Unternehmens, deren wirtschaftliche Auswirkungen un-

mittelbar sind. Letztere Aktivitäten können daher wohl als klassisch wirtschaftliche 

Aktivitäten bezeichnet werden, weil ihnen bereits eine unmittelbare wirtschaftliche 

Wirkung zukommt. 

 

In der Regel jedenfalls geht mit dieser wirtschaftlichen Unmittelbarkeit auch ein ent-

sprechendes äußeres Bild der jeweiligen Betätigung einher. Jene klassisch wirtschaftli-

che Betätigung ist daher zumeist bereits anhand ihrer Natur als ihres äußeren Erschei-

nungsbildes und nicht erst aufgrund ihrer Auswirkungen im wirtschaftlichen Bereich als 

solche zu erkennen. Das hängt einerseits damit zusammen, dass aufgrund von Erfah-

                                                 
9  Darauf wird im einzelnen noch einzugehen sein. 
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rungswerten mit bestimmten Aktivitäten sofort bestimmte Wirkungen verbunden wer-

den. Zum anderen kann vereinzelt aber auch wissenschaftlich-theoretisch und nicht bloß 

empirisch von der Natur der Betätigung ohne weiteres auf zwingende und nicht nur 

denkbare oder wahrscheinliche Wirkungen geschlossen werden. 

 

Die Wirkung einer Maßnahme rückt daher in den Vordergrund. Erst sie ermöglicht eine 

Klassifizierung von unternehmerischen Maßnahmen. Die Natur einer Maßnahme ist 

nämlich auch nur das Resultat der entsprechenden Auswirkungen, die im Falle der klas-

sischen wirtschaftlichen Betätigung im o.g. Sinne empirisch bekannt oder wissen-

schaftstheoretisch nachgewiesen sind. Im Falle der vordergründig jedenfalls eher nicht-

wirtschaftlichen Aktivitäten fehlen derartige Erkenntnisse vollständig oder sind mit 

großen Unsicherheiten behaftet, obwohl andererseits mittelbare Wirkungen wirtschaftli-

cher Art auch nicht ausgeschlossen werden können. Das wiederum führt augenschein-

lich dazu, dass diese Aktivitäten nicht als klassisch wirtschaftliche eingestuft werden. 

Die Differenzierung zwischen wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Tätigkeiten 

dient eher einer groben und vordergründigen Einordnung des Tätigkeitsfeldes oder ein-

zelner Maßnahmen als einer unbedingten rechtlichen oder betriebswirtschaftlichen 

Notwendigkeit. Sie erscheint somit auch als das Produkt des allgemeinen unternehmeri-

schen Risikos, der Unsicherheit des Erfolgseintritts, und der generellen Unsicherheit 

über die Auswirkungen der von den Führungsorganen des Unternehmens eingesetzten 

Instrumente. 

Auf die Wirkungen einer Maßnahme kann demnach also auch nur eingeschränkt zu-

rückgegriffen werden. Die diesbezüglichen Unklarheiten begünstigen die Tendenz zur 

oberflächlichen und rein äußerlichen Betrachtung. Unabhängig von ihrer Bedeutung in 

den Disziplinen der Rechts- und der Wirtschaftswissenschaften liegt jener Kategorisie-

rung eine traditionelle oder klassische Sicht zugrunde, die sich tendenziell neuen For-

men unternehmerischen Handelns eher verschließt, sobald erhöhtes Risiko oder Unsi-

cherheiten den wirtschaftlichen Wert bestimmter Handlungen in Frage stellen. Unter-

nehmungen von fraglichem wirtschaftlichen Wert unterfallen in jener Kategorisierung 

im Zweifel dem nicht-wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich. 

 

Diese unternehmerischen Handlungen befinden sich somit in einem Grenzbereich, der 

aufgrund der ihm immanenten Unsicherheiten rechtlich kaum durchdrungen ist. Es ist 

daher äußerst fraglich, ob die Differenzierung zwischen wirtschaftlichen und nicht-
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wirtschaftlichen Tätigkeiten den unternehmerischen Aktivitäten überhaupt noch gerecht 

wird, deren Auswirkungen zwar im einzelnen umstritten sein mögen, deren hauptsächli-

ches Problem aber vielmehr die Schwierigkeiten bei der Quantifizierbarkeit der theore-

tisch denkbaren Wirkungen sind. Unabhängig von ihrer rechtlichen Bedeutung verkör-

pert diese Kategorisierung eine Simplifizierung moderner (Zwischen-)Formen unter-

nehmerischen Handelns, zu denen auch die Mischtypen des Sponsorings gehören. 

 

Auch angesichts der hier noch zu untersuchenden Eigenarten und Besonderheiten mo-

derner unternehmerischer Kommunikationsinstrumente wie dem Sponsoring, die sich 

eventuell von vorneherein den Kategorien der klassischen Unterscheidung entziehen, 

erscheint eine solche Differenzierung vielleicht als nicht mehr zeitgemäß. Die Eigenart 

des Sponsorings verlangt nach einer rechtlichen Behandlung, die in dieser undifferen-

zierten, zunächst zwar rein begrifflichen Unterscheidung aber noch nicht einmal an-

satzweise zum Ausdruck kommt. Eine solche Grobeinteilung, welche vor allem die Be-

deutung des Risikos unternehmerischen Handelns ignoriert, wird zu einer Kategorisie-

rung um ihrer selbst willen und verliert jede praktische und damit auch rechtliche Be-

deutung, sofern letztere überhaupt bestanden hat. 

 

Möglicherweise muss im Zuge dessen auch die Systematisierung klassisch wirtschaftli-

cher Aktivitäten aufgrund des natürlich auch ihnen innewohnenden unternehmerischen 

Risikos neu beurteilt werden. Das hingegen soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. 

Dennoch verdeutlicht es die Notwendigkeit einer flexibleren Handhabung aller unter-

nehmerischen Aktivitäten. 

 

III. Abgrenzung zur klassisch nicht-wirtschaftlichen Betätigung 

 

Zahlreiche Veröffentlichungen haben sich mit der Zulässigkeit von Spenden an politi-

sche Parteien durch Unternehmen befasst10. Auch gibt es viele Abhandlungen über klas-

                                                 
10  Vgl. hierzu anstelle vieler Meilicke, NJW 1959, 409ff.; Kulitz, Unternehmerspenden (1983), S. 1ff.; 

ergänzend dazu die allgemeine Rechtsprechungsübersicht zu Spenden bei Boochs, Sponsoring in der 
Praxis (2000), S. 278ff.. 
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sische Formen uneigennütziger Zuwendungen oder Spenden in Form der Kunst-, Um-

welt- oder Sozialförderung11. 

Das zitierte Schrifttum beschäftigt sich dabei mit unterschiedlichen Formen klassischer 

nicht-wirtschaftlicher Betätigung eines Unternehmens. Das gilt unabhängig davon, ob 

das jeweilige Unternehmen nun politisch aktiv wird oder sich als Mäzen versteht und 

dabei - ohne (bewusst oder gewollt) Öffentlichkeit zu erzeugen - außerhalb seines un-

ternehmerischen Kernbereichs aus altruistischen Motiven geldwerte Förderung betreibt. 

Die Zulässigkeit derartiger Förderung oder Spenden durch ein Unternehmen wird - wie 

schon erwähnt - zumeist mit der Begründung bejaht, es handele sich um eine Form so-

zialen Aufwands der Gesellschaft, welcher für solche Zwecke verwendet werden könne 

und dabei durch die Verpflichtung der (Aktien-)Gesellschaft zur Förderung des Ge-

meinwohls gedeckt sei12. 

Eine wirtschaftliche Begründung der Zulässigkeit findet sich ansatzweise nur im Zu-

sammenhang mit den parteipolitischen Spenden der Unternehmen. Derartige Spenden 

kommen unter Umständen irgendwann auch dem Unternehmen zugute, wenn die Wirt-

schaftspolitik der unterstützten Partei nach ihrer Umsetzung Früchte trägt. Diese wirt-

schaftliche Begründung kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass solche 

Spenden in erster Linie gesellschaftspolitische Instrumente sind, mit denen ein Unter-

nehmen schwerpunktmäßig soziales Engagement und Verantwortung ausübt. Jene wirt-

schaftliche Begründung ist allerdings mit kaum beschreibbaren Unsicherheiten behaftet, 

die einen theoretisch vielleicht vorhandenen wirtschaftlichen Bezug der Spenden sofort 

in den Hintergrund treten lassen. 

Bei der o.g. altruistischen Förderung selbst ist ein wirtschaftlicher Aspekt nicht zu er-

kennen. Im Rahmen dieser Engagements wird gerade nicht gezielt Öffentlichkeit er-

zeugt und damit das Ansehen des Förderers gesteigert. Der eventuell in einem Image-

gewinn liegende Vorteil wirtschaftlicher Art kommt damit nicht zum Tragen. Jene En-

gagements erschöpfen sich in der bloßen Zuwendung der entsprechenden Fördermittel 

und werden dabei nicht durch Marketingstrategien bestimmt. 

                                                 
11  Vgl. dazu allgemein Schneider, AG 1983, S. 205ff.. Zur betriebswirtschaftlich ausgerichteten Unter-

suchung unternehmerischen Kunstengagements Becker, Unternehmen zwischen Sponsoring und Mä-
zenatentum (1994), S. 1ff.. Vgl. zu den Entwicklungen bei der Finanzierung von Kunst und Kultur 
durch Unternehmen Hummel, Ifo Studien zu Kultur und Wirtschaft 7 (1992), S. 1ff.. 

12  Die exakte dogmatische Begründung ist - wie noch zu untersuchen sein wird - im Detail allerdings 
uneinheitlich. Vgl. dazu erneut die maßgebliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs in BGHZ 23, 
150 (157). 
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Erst bei Überschreitung einer bestimmten Förderungshöhe kommen auch wirtschaftli-

che Gesichtspunkte ins Spiel13. Der von wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen im 

konkreten Fall betriebene soziale Aufwand sollte schließlich in einem angemessenen 

Verhältnis zu der eigentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens stehen. 

 

IV. Die Leitungsverantwortung des Vorstands vor dem Hintergrund der Wirt-

schaftlichkeit der Unternehmung 

 

Zu klären ist weiter, inwieweit sich die Verteilung und Ausübung der Zuständigkeiten 

und Berechtigungen innerhalb der Aktiengesellschaft an der Trennung zwischen wirt-

schaftlicher und nicht-wirtschaftlicher Betätigung angesichts einer wirtschaftlichen 

Ausrichtung der Aktiengesellschaft zumindest orientieren. Die jeweiligen Vorschriften 

des Aktiengesetzes sind sehr allgemein gehalten. So spricht § 76 I AktG beispielsweise 

nur von der eigenverantwortlichen Leitungsaufgabe des Vorstands. Eine Differenzie-

rung im o.g. Sinne läge daher lediglich aufgrund der Ausrichtung der Aktiengesellschaft 

als Wirtschaftsunternehmen nahe. Zurückkommend auf die o.g. Kritik an der klassi-

schen Unterscheidung ist somit zu prüfen, ob die Vorschriften des Aktiengesetzes über 

die Zuständigkeit und Berechtigung vor jenem Hintergrund neu zu interpretieren sind. 

 

Eine flexiblere Handhabung aller Aktivitäten eines Wirtschaftsunternehmens, die so-

wohl den Aspekt unternehmerischen Risikos als auch die dem Vorstand zustehende 

Leitungsverantwortung gemäß § 76 I AktG mit einbezieht, erfordert eine weiter gefasste 

Definition des Begriffs der „Wirtschaftlichkeit“. 

Auch solche Maßnahmen, die zunächst bloß rein theoretisch oder erst längerfristig und 

daher mit gewisser Unsicherheit oder auch nur entfernt mittelbar Auswirkungen wirt-

schaftlicher Art aufweisen, sollten grundsätzlich als wirtschaftlich - jedenfalls in einem 

weiteren Sinne - angesehen werden. Die Effizienz solcher Maßnahmen und das Beste-

hen wirkungsvollerer Alternativen darf diese (vorgelagerte) Einordnung aber nicht be-

einflussen. Effizientere wirtschaftliche Maßnahmen machen weniger effiziente Maß-

nahmen nicht gleichzeitig zu nicht-wirtschaftlichen; vielmehr behalten letztere ihren 

Status als wirtschaftliche Maßnahmen, da ihre wirtschaftliche Wirkung nach wie vor 

                                                 
13  Die Bestimmung der zulässigen Höchstgrenze für sozialen Aufwand ist umstritten. Diskutiert wird 

dabei unter anderem die Heranziehung verwandter steuerrechtlicher Höchstgrenzen. Darauf kann und 
soll im Rahmen dieser Arbeit aber nicht näher eingegangen werden. 
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vorhanden ist. „Wirtschaftlichkeit“ in dem hier gebrauchten Sinne ist somit nicht mit 

Effizienz gleichzusetzen. 

 

V. Die besondere Stellung des Sponsorings innerhalb der Gesamtheit der unter-

nehmerischen Aktivitäten 

 

Für den Fortgang dieser Arbeit wird es unverzichtbar sein, sowohl die Mischtypen des 

Sponsorings als auch den rein wirtschaftlichen Typ mit den herkömmlichen (klassi-

schen) wirtschaftlichen Maßnahmen zu vergleichen. Überlegungen zur Effizienz von 

Sponsoringaktivitäten tragen insofern dazu bei, die Bedeutung dieses Kommunikations-

instruments innerhalb der Gesamtheit der unternehmerischen Aktivitäten zu konturie-

ren. Das Urteil der Effizienz einer bestimmten Maßnahme basiert nämlich zunächst auf 

einem Vergleich mehrerer Maßnahmen. Diese müssen allerdings ihrer Art nach über-

haupt erst vergleichbar sein. Angesichts der Einstufung des Sponsorings als Kommuni-

kationsform eigener Art könnte dessen Vergleichbarkeit mit anderen Formen unterneh-

merischen Handelns grundsätzlich in Frage stehen. 

Beispielsweise ließe die Feststellung, Sponsoring sei aufgrund seiner vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten und damit verbundener Wirkungen ein neuartiges und deshalb 

unverzichtbares Instrument der Unternehmenskommunikation, die Vergleichbarkeit des 

Sponsorings mit den herkömmlichen (klassischen) wirtschaftlichen Maßnahmen entfal-

len. Letztere wären nicht imstande, einen adäquaten Ersatz für das Sponsoring zu bieten 

und könnten somit erst recht nicht effizienter sein. Effizienter könnten nur noch einzel-

ne Sponsoringaktivitäten selbst sein14, was auf die allgemeine Zulässigkeit aber keinen 

Einfluß hätte. Die generelle Zulässigkeit von Sponsoringaktivitäten wäre unabhängig 

von deren Effizienz zu beurteilen. Die Effizienz eines bestimmten Sponsoringengage-

ments wäre hingegen nur anhand eines Vergleichs seiner konkreten Ausgestaltung mit 

entsprechenden theoretischen Alternativen im Bereich des Sponsorings feststellbar. 

Erwägungen zur Effizienz kämen demnach nur bei der konkreten Zulässigkeit zum Tra-

gen und wären nur insofern Bestandteil dieser Arbeit als die kommende Darstellung und 

Abgrenzung der Sponsoringaktivitäten den jeweiligen Idealtypus zum Gegenstand hat, 

                                                 
14  Denkbar ist zwar auch, dass jedenfalls artverwandte Kommunikationsinstrumente eine ähnliche Funk-

tion wie das Sponsoring einnehmen und dabei vielleicht auch effizienter sind. Das allerdings erscheint 
bei gleichzeitiger Hervorhebung der besonderen kommunikativen Wirkungen des Sponsorings eher 
als unwahrscheinlich. 
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der aus marketingstrategischer Sicht im Zweifel auch der effizienteste Typus ist. Daher 

soll auch auf eine Darstellung möglicher Gestaltungsformen des Sponsoringvertrags 

und die damit verbundenen spezifisch rechtlichen Gesichtspunkte verzichtet werden15. 

 

Die besondere Bedeutung des Sponsorings ist maßgeblich anhand der Motive des Spon-

sors, der Einsatzmöglichkeiten und der Art der Wirkungen (Sponsoringziele) zu 

bestimmen, wobei die Behandlung des unternehmerischen Risikos und der Unsicherheit 

zunächst einen eher nachgeordneten Gesichtspunkt bildet. 

 

Der „Nutzen“ des Sponsorings für das Unternehmen könnte dabei ein besonderer sein16. 

Es wird daher ebenfalls zu klären sein, ob ein sich aus der Unternehmenskommunikati-

on ergebender „Nutzen für das Unternehmen“ inhaltlich konkretisiert und praktisch 

fassbar gemacht werden kann und inwieweit er bei einem Wirtschaftsunternehmen zur 

Bejahung der „Wirtschaftlichkeit“ im obigen Sinne führt. Unter „Nutzen“ soll dabei 

zunächst wertneutral jeder Vorteil für das Unternehmen zusammengefasst werden. In-

wieweit dieser Begriff bei wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen einschränkend 

auszulegen ist, bleibt vorerst offen. 

 

VI. Das Missverhältnis 

 

Der zuvor beschriebene rein wirtschaftliche Typ des Sponsorings bildet in der unter-

nehmerischen Realität eher die Ausnahme. Das liegt nicht am fehlenden Willen der Ent-

scheidungsträger zum Einsatz eines rein wirtschaftlich orientierten Instruments der Un-

ternehmenskommunikation. Vielmehr mischen sich nicht-wirtschaftliche Faktoren - 

gewollt oder unbewusst - in die im übrigen rein wirtschaftliche Konzeption des Projek-

tes ein. 

                                                 
15  Hierzu sei auf die übersichtliche und praxisorientierte Darstellung bei Boochs, Sponsoring in der Pra-

xis (2000), S. 227ff., verwiesen. Angemerkt sei lediglich, dass der Bundesgerichtshof in seinem Urteil 
vom 17.06.1992 (BGH, NJW 1992, 2690 (2690)) den Sponsoringvertrag als einen atypischen synal-
lagmatischen Vertrag bezeichnet hat. 

16  Schmidt-Leithoff, Unternehmensleitung (1989), S. 87, spricht den Begriff des „Nutzens“ im Zusam-
menhang mit der Rentabilität des Unternehmens an. Aus ihr solle ein bestimmter Nutzen gezogen 
werden. Darauf und auf die Rentabilität des Unternehmens wird noch gesondert zurückzukommen 
sein. 
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Beispielsweise könnte ein Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung des 

Sponsorings vorliegen. Das Missverhältnis könnte dabei entweder auf wirtschaftliches 

Fehlverhalten der Führungsorgane oder aber auf eine bewusst überhöhte Leistung an 

den Gesponserten zurückzuführen sein. Letzteres beschreibt wiederum verschiedene 

Fälle. So ist zum einen denkbar, daß dies aus einer unternehmerischen Notwendigkeit 

heraus geschieht. Der Vorstand könnte die Überzahlung für erforderlich halten, um die 

Vertragspartnerschaft mit dem Gesponserten auch für die Zukunft auf eine gedeihliche 

Grundlage zu stellen. Auch könnte gerade ein bestimmtes Sponsoringengagement auf-

grund seiner exzeptionellen Bedeutung (Olympische Spiele oder sonstige Großereignis-

se) für einen potentiellen Sponsor derart interessant sein, daß er bereit ist, (erheblich) 

mehr als den für ein solches Engagement üblichen Marktpreis zu zahlen. 

 

1) Tatsächliche und theoretische Probleme der Ermittlung eines Missverhält-

nisses 

 

Dabei stellen sich gleich mehrere Probleme. Zum einen ist es in rein tatsächlicher Hin-

sicht sehr schwierig, die Motivation der Entscheidungsträger in den Unternehmen zu 

ermitteln. Gerade bei solchen Sponsoringprojekten, die nicht in den Bereich des Mäze-

natentums gehören und demnach zumindest in Teilen wirtschaftliche Elemente enthal-

ten, werden die Führungsorgane nur ungern öffentlich zugeben, daß auch nicht-

wirtschaftliche Gründe eine Rolle gespielt haben. Das gilt insbesondere dann, wenn in 

der Motivation eine bewusste und gewollte Missachtung anerkannter betriebswirtschaft-

licher Grundsätze enthalten ist. In einem solchen Fall könnte der nicht-wirtschaftliche 

Aspekt die Grenze übersteigen, die für die Zulässigkeit von sozialem Aufwand der Ge-

sellschaft nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes besteht. 

Zum anderen stößt auch die Betriebswirtschaftslehre bei der Ermittlung des Marktwer-

tes eines bestimmten Sponsoringengagements an gewisse Grenzen. Das hängt mit den 

Besonderheiten des Sponsorings als neuartigem Instrument der Unternehmenskommu-

nikation zusammen. Sponsoring eröffnet für die (Groß-)Unternehmen eine Vielzahl 

neuer Möglichkeiten im Vergleich zu herkömmlichen Mitteln der Kommunikation. Das 

innovative Wirkungsspektrum des Sponsorings hängt dabei allerdings maßgeblich von 

der Abstimmung des jeweiligen Projektes auf die individuellen Wünsche und Beson-

derheiten des als Sponsor auftretenden Unternehmens ab. Die Vorüberlegungen sind 

komplexer als beispielsweise bei der Werbung. 
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2) Das subjektive Element 

 

Im Rahmen der Ausarbeitung einer Sponsoringstrategie ist vor allem auf die Geeignet-

heit des Gesponserten im Hinblick auf die Erreichung der angestrebten kommunikativen 

Wirkungen bei den ausgewählten Zielgruppen zu achten. Die hinter dem Sponsoring 

steckende Idee oder Methode ist der Imagetransfer vom Gesponserten auf den Sponsor 

bzw. auf seine Produkte oder Dienstleistungen. Das funktioniert aber nur dann, wenn - 

untechnisch gesprochen - die beiden Partner auch zueinander passen. Insoweit kommt 

es entscheidend auf die individuellen Gegebenheiten an. Folglich kann ein Sponsoring-

projekt für den einen potentiellen Sponsor von Vorteil sein. Er wird daher eher bereit 

sein, in größerem finanziellen Umfang Leistungen zu erbringen, um sich die individuel-

len Vorteile des Projektes zu sichern. Es könnte demzufolge an der exakten Vergleich-

barkeit von Sponsoringprojekten fehlen, wenn ein anderer potentieller Sponsor demsel-

ben Projekt weit weniger Bedeutung beimisst, obwohl er vielleicht sogar in derselben 

Branche arbeitet, über vergleichbare Ressourcen verfügt und in seiner Unternehmens-

strategie ähnliche Ziele verfolgt. So könnte es zu individuellen Unterschieden kommen, 

deren Ursachen beispielsweise in einer anderen Unternehmensidentität oder in einem 

durch die Führungsorgane bestimmten abweichenden Unternehmensverständnis zu su-

chen sind. 

Auf die eben beschriebene Weise würde ein subjektives Element in die Diskussion des 

Missverhältnisses eingeführt. Das subjektive Element könnte dazu führen, daß eine 

Marktwertbestimmung im Bereich des Sponsorings immer nur eine grobe Bestimmung 

von Mittel- und Annäherungswerten ist. Damit würde konsequenterweise aber gleich-

zeitig eine Vergleichbarkeit von Leistung und Gegenleistung beinahe unmöglich. Es 

gäbe keinen exakten und objektivierbaren Maßstab, der zur Feststellung eines Missver-

hältnisses herangezogen werden könnte. 

Denkbar wäre, daß dennoch von einem Missverhältnis gesprochen werden kann, wenn 

Leistung und Gegenleistung offensichtlich nicht mehr in einem adäquaten Verhältnis 

zueinander stehen. Das könnte der Fall sein, wenn die Führungsorgane bei der Ent-

scheidung über ihre Sponsoringleistung (bewusst) unsachgemäße Erwägungen treffen 

und beispielsweise persönlichen Motiven den Vorrang vor rein wirtschaftlichen einräu-

men und dies auch nach außen erkennbar ist, weil es sich um eine eklatante Verletzung 

sponsoringstrategischer Grundsätze handelt. Dann wäre die Bemessung der Sponsoren-

leistung gerade nicht mehr Ausfluß der individuellen Situation des jeweiligen Unter-
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nehmens. Käme dadurch auch noch ein derart großes Missverhältnis zustande, daß mög-

licherweise die für das mäzenatische Sponsoring aufgestellte Grenze des sozialen Auf-

wands überschritten wird, so entstünden erhebliche Zweifel an der Zulässigkeit solcher 

Projekte. 

 

VII. Das Verhältnis der Zulässigkeitsproblematik zum Haftungsrecht 

 

Der Entstehung eines Missverhältnisses durch die schon genannte Missachtung be-

triebswirtschaftlicher oder sponsoringstrategischer Grundsätze ist dabei besondere 

Aufmerksamkeit beizumessen. Die Herausarbeitung exakter Kriterien für ein offensicht-

liches Missverhältnis im gerade beschriebenen Sinne soll nicht Gegenstand dieser Ar-

beit sein. 

Geschieht dies aus betriebswirtschaftlicher Unkenntnis oder schlichter Unfähigkeit der 

Führungsorgane, so findet man sich zunächst jedenfalls im Bereich des aktienrechtli-

chen Haftungsrechts wieder, sofern der Gesellschaft nachweislich ein Schaden entstan-

den ist. Erfolgt die Missachtung allerdings bewusst und gewollt, so kommt neben der 

Anwendung des Haftungsrechts auch die Einordnung dessen als absichtliche Förderung 

des Gesponserten in Betracht, der mehr erhält als ihm aufgrund seiner Gegenleistung 

aus rein wirtschaftlicher Sicht zusteht. Letzteres setzt natürlich wiederum voraus, daß 

das o.g. Missverhältnis sowohl tatsächlich als auch rechtlich feststellbar ist. Die Rechts-

folge einer gleichzeitigen Einordnung als absichtliche Förderung wäre dann möglicher-

weise die Überprüfung einer solchen Aktivität anhand der zum sozialen Aufwand der 

(Aktien-)Gesellschaft aufgestellten Grundsätze. Bei einer Überschreitung der Grundsät-

ze könnte dann erneut die Anwendung des Haftungsrechts eröffnet sein. 

Anhand einer Untersuchung der Gewinnziele wird zu erörtern sein, welche Verhaltens-

weisen und Entscheidungen der Führungsorgane der Gesellschaft nicht mit betriebswirt-

schaftlichen Grundsätzen des Sponsorings vereinbar sind und sich letztlich in einem 

Missverhältnis niederschlagen könnten. 

Daran wird deutlich, daß die Förderung als nicht-wirtschaftliches Element und das feh-

lerhafte unternehmerische Verhalten zwei Seiten derselben Medaille sein können. Die 

endgültige Einordnung hängt möglicherweise von der tatsächlichen Motivation der Ent-

scheidungsträger ab, die in der Regel aber nicht eindeutig zu ermitteln sein dürfte. 
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VIII. Der Umfang der Zulässigkeitsprüfung im Hinblick auf die Zuständigkeiten 

der Organe der Aktiengesellschaft 

 

Bei der Prüfung der Zulässigkeit ist zu differenzieren. Die Zulässigkeit solcher Vorha-

ben setzt bei der Zuständigkeit des Vorstands der Aktiengesellschaft an. Er ist das Lei-

tungsorgan der Aktiengesellschaft und nicht nur für die Ausführung getroffener Ent-

scheidungen17, sondern grundsätzlich auch für die Entscheidungen selbst zuständig. Die 

Kontrollfunktion des Aufsichtsrates soll hier weitestgehend außer Betracht bleiben. 

Abzugrenzen ist die Entscheidungszuständigkeit des Vorstands im vorliegenden Fall 

lediglich von der Zuständigkeit der Hauptversammlung zur Entscheidung über die Ver-

wendung des Gewinns der Gesellschaft. Die Zuständigkeit bei der Gewinnverwendung 

könnte den Aktionären das Recht eröffnen, über solche Vorhaben zu beschließen, über 

die der Vorstand nicht mehr entscheiden darf, weil beispielsweise die Grenzen für den 

sozialen Aufwand der Gesellschaft durch ein oder mehrere Sponsoringprojekte (deut-

lich) überschritten worden sind. Wie bereits ausgeführt wurde, kann diese Grenze je 

nach Einordnung des einheitlichen Projektes auch auf die Mischtypen anwendbar sein 

und würde damit eine unzulässige nicht-wirtschaftliche Betätigung des Unternehmens 

begründen. Zu überlegen wäre auch, ob und unter welchen Voraussetzungen die Sat-

zung der Hauptversammlung ein Recht einräumen könnte, über solche Vorhaben des 

Vorstands (im Bereich des Sponsorings) zu beschließen, über die dieser aus den oben 

genannten Gründen nicht mehr entscheiden darf und die ebensowenig von der Haupt-

versammlung beschlossen werden dürfen. 

Im Übrigen verbleibt die Entscheidungszuständigkeit beim Vorstand der Aktiengesell-

schaft. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu untersuchende Zulässigkeit der ge-

nannten Formen des Sponsorings anhand der Entscheidungszuständigkeit des Vorstands 

betrifft dabei im wesentlichen die allgemeine Zulässigkeit, die durch sponsoringspezifi-

sche Zulässigkeitshindernisse bestimmt wird. Damit sind in erster Linie die aus dem 

Verhältnis von wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Elementen eines Sponsoring-

typs folgenden Erkenntnisse gemeint. Die aus den aktienrechtlichen Prinzipien abgelei-

teten Vorgaben für die Durchführung solcher Projekte bilden den rechtlichen Hinter-

grund für jenes Verhältnis und sind deshalb ebenfalls als allgemeine Schranken zu ver-

stehen. Im Einzelfall können sich bei der konkreten Anwendung der Prinzipien zwar 
                                                 
17  Vgl. dazu die nach § 83 II AktG bestehende Verpflichtung des Vorstands zur Ausführung der von der 

Hauptversammlung im Rahmen ihrer Zuständigkeit beschlossenen Maßnahmen. 
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immer wieder Einschränkungen der Zulässigkeit ergeben, wenn beispielsweise die dau-

erhafte Rentabilität oder sogar der Bestand des Unternehmens gefährdet sind. Es kann 

aber nicht Ziel der Untersuchung sein, die diesbezüglichen Maßstäbe exakt herauszuar-

beiten. Zudem sind solche Hindernisse und Beschränkungen, die aus aktienrechtlicher 

Sicht Schranke einer jeden unternehmerischen Tätigkeit sein können, ebensowenig 

schwerpunktmäßig Gegenstand der Arbeit. 

 

IX. Die Ausrichtung der Aktiengesellschaft 

 

Die Ausrichtung der Aktiengesellschaft stellt bereits entsprechende Weichen für den bei 

der Prüfung der Zulässigkeit von Sponsoringaktivitäten anzuwendenden rechtlichen 

Maßstab. Deshalb gilt es, den mit der wirtschaftlichen Ausrichtung der hier zu untersu-

chenden Aktiengesellschaften verbundenen rechtlichen Hintergrund vorab näher zu 

beleuchten. Schließlich besteht ein rechtliches Problem darin, ob und inwieweit das 

Unternehmen neben der primären Zielsetzung der unternehmerischen Betätigung auch 

andere Ziele verfolgen darf. 

 

Die Rechtsform der Aktiengesellschaft steht prinzipiell für jede Tätigkeit zur Verfü-

gung. Gemeinnützige Tätigkeit kann ebenso wie erwerbswirtschaftliche den Zweck der 

Aktiengesellschaft begründen18. Angedeutet wird dies bereits durch die vom Gesetzge-

ber vorgesehene Befreiung von der Körperschaftssteuer gemäß § 5 I Nr. 9 KStG wegen 

Gemeinnützigkeit19. Jene beiden Extreme, die unstreitig den Bereichen nicht-

wirtschaftlicher und wirtschaftlicher Betätigung zugeordnet werden können, lassen 

gleichzeitig erkennen, dass die Aktiengesellschaft als zunächst neutrale Gesellschafts-

form auch Misch- und Sonderformen der genannten Extreme zulässt, die sich jener o.g. 

Systematisierung von vornherein entziehen oder sie zumindest erschweren. 

Der Gesellschaftszweck kann also i.R.d. gesetzlichen Schranken der §§ 134, 138 BGB 

frei festgelegt und geändert werden. Obwohl das AktG den Begriff des Gesellschafts-

                                                 
18  Auf die von Duden und Wiedemann herausgearbeiteten möglichen Unternehmensziele wird noch 

weiter unten i.R.d. Behandlung des Unternehmensinteresses einzugehen sein. An dieser Stelle sei zu-
nächst nur auf die diesbezügliche Übersicht bei Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 4, 
S. 32ff. verwiesen. 

19  Vgl. weitergehend dazu Boochs, Sponsoring in der Praxis (2000), S. 11ff.. 
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zwecks - anders als das GmbHG20 - nicht kennt, ist er nach überwiegender Ansicht als 

finaler Sinn des Zusammenschlusses anerkannt21. 

Der Unternehmensgegenstand der Aktiengesellschaft i.S.d. § 23 III Nr. 2 AktG ist i.R.d. 

gesetzlichen Schranken der §§ 134, 138 BGB22 folglich ebenfalls grundsätzlich frei 

wählbar. Er gibt das zur Erreichung des Gesellschaftszwecks eingesetzte Mittel an23. 

Dabei unterliegt der Unternehmensgegenstand allerdings - jedenfalls in seiner Grund-

ausrichtung - den Vorgaben des Gesellschaftszwecks. Nach herrschender Ansicht setzt 

die Änderung des Gesellschaftszwecks in analoger Anwendung des § 33 I 2 BGB neben 

dem Mehrheitsbeschluss die Zustimmung aller Aktionäre voraus24. Der Unternehmens-

gegenstand kann daher nur durch die in § 179 II 1 AktG vorgesehene qualifizierte 

Mehrheit geändert werden, wenn diese Änderung nicht gleichzeitig eine Änderung des 

Gesellschaftszwecks darstellt, für die die Zustimmung aller Aktionäre erforderlich ist. 

Bei fehlender Einstimmigkeit25 oder auch bei einer „faktischen Satzungsänderung“26 

erlangt der Gesellschaftszweck somit de facto und wohl auch de iure die Funktion einer 

inhaltlichen Schranke des Unternehmensgegenstands. Die Festlegung und Änderung des 

Gesellschaftszwecks bestimmt daher die inhaltliche Grundausrichtung des Unterneh-

mensgegenstands. 

                                                 
20  Der Begriff des Gesellschaftszweckes findet sich beispielsweise in § 61 I GmbHG. 
21  Hüffer, § 23, Rn. 22; MüKo-Pentz, § 23, Rn. 71. Problematisch ist aber die Ableitung oder Bestim-

mung des Zwecks. So wird beispielsweise vertreten, er ergebe sich mittelbar aus dem Gegenstand des 
Unternehmens (Geßler/Hefermehl-Eckardt, § 23, Rn. 64). 

22  Zu den Schranken und Genehmigungspflichten vgl. Hüffer, § 23, Rn. 23; § 37, Rn. 14; KK-Kraft, 
§ 23, Rn. 43; Müko-Heider, § 3, Rn. 22ff.; MüKo-Pentz, § 23, Rn. 69. Zum Gegenstand des Unter-
nehmens einer GmbH vgl. RGZ 62, 96 (97). 

23  So die jedenfalls im Aktienrecht herrschende Ansicht: KK-Kraft, § 23, Rn. 43; Geßler/Hefermehl-
Eckardt, § 23, Rn. 64; MünchHdb AG-Wiesner, § 9, Rn. 11; MüKo-Pentz, § 23, Rn. 71ff. (m.w.N.); 
Hüffer, § 23, Rn. 22 (m.w.N., auch für die GmbH, bei der das Verhältnis zwischen Unternehmensge-
genstand und Gesellschaftszweck noch kontroverser diskutiert wird); von Falkenhausen, AG 1961, 
122 (123); H. Westermann, FS Schnorr von Carolsfeld (1972), 517 (524); Huber, Transferzeit (1975), 
S. 139 (144); Reuter, ZHR 151 [1987], 237 (240); OLG Hamburg, BB 1968, 267 (267). 

24  Vgl. die Nachweise bei Hüffer, § 179, Rn. 33. Happ, Aktienrecht, 1.01, Rn. 7; Geßler/Hefermehl-
Hefermehl/Bungeroth, § 179, Rn. 114; KK-Zöllner, § 179, Rn. 113; GK-Barz, § 23, Anm. 11. 

25  § 33 I 2 BGB ist nach § 40 BGB dispositiv. Das Erfordernis der Einstimmigkeit gilt daher vorbehalt-
lich einer anderweitigen Regelung in der Satzung. Nach allgemeiner Meinung findet dann die für Än-
derungen des Unternehmensgegenstands in § 179 II 2 AktG vorgegebene Grenze entsprechende An-
wendung. Vgl. dazu Hüffer, § 179, Rn. 33; KK-Zöllner, § 179, Rn. 114. 

26  Der Begriff der faktischen Satzungsänderung ist irreführend. Es handelt sich nicht um eine Satzungs-
änderung, sondern um einen Satzungsverstoß der Organe, insbesondere des Vorstands der 
Aktiengesellschaft. Vgl. dazu Hüffer, § 179, Rn. 9; KK-Zöllner, § 179, Rn. 109. 
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X. Das Gewinnziel als Konkretisierung der Ausrichtung der Aktiengesellschaft 

 

Das Gewinnziel konkretisiert die Ausrichtung der Unternehmung. Der finale Sinn des 

Zusammenschlusses liegt in der Regel in der Gewinnerzielung27, womit wohl zunächst - 

wertneutral - die frei gewählte (unternehmerische) Zielsetzung gemeint sein dürfte, da 

sich der Gesellschaftszweck nicht an gesetzlichen Vorgaben auszurichten hat. Bislang 

sind Versuche gescheitert, ein Gewinnziel - oder andere operationale Ziele - rechtlich 

zwingend aus der Konzeption und Zielsetzung des (Aktien-)Gesetzes abzuleiten. 

Für die hier zu untersuchende Frage der Zulässigkeit jener Mischtypen des Sponsorings 

ist es erforderlich, die denkbaren Ansätze zur Ableitung und Konkretisierung des Ge-

winnziels als des klassisch wirtschaftlichen Ziels unternehmerischer Betätigung kurz 

aufzuzeigen. Nur auf diesem Wege können zumindest annähernd operationale Aussa-

gen über eventuelle Handlungsmaximen für die zur Entscheidung berufenen Organe der 

Gesellschaft getroffen werden, und nur so werden etwaige normative Ansätze im Zu-

sammenhang mit der Gewinnerzielung verständlich. 

 
1) Die rechtliche Ableitung des Gewinnziels nach Großmann 

 

Großmann28 hat die aktienrechtliche Begründung des Gewinnziels untersucht. Er hat 

dabei die These aufgestellt, dass sich das Gewinnziel aus den Normen des Aktiengeset-

zes zur Gewinnermittlung und -verwendung und/oder aus § 3 AktG ableiten lasse29. Er 

stellt dabei zudem zur Diskussion, ob das Formalziel Gewinnerzielung vom Aktienge-
                                                 
27  Hüffer, § 23, Rn. 22; MünchHdb AG-Wiesner, § 9, Rn. 10. H. Westermann, FS Schnorr von Carols-

feld (1972), 517 (524), stimmt dem zu, betont aber, dass die Aktiengesellschaft grundsätzlich zweck-
neutral sei. Auch MüKo-Heider, § 3, Rn. 17, sieht den wirtschaftlichen Unternehmensgegenstand im 
Vergleich zu einem sozialen oder ideellen als Regelfall an. Semler, Aktiengesellschaft (1996), Rn. 37, 
sieht die Aufgabe der Gewinnerzielung jeder Aktiengesellschaft gestellt, sofern die Gründer dies mit 
der Satzung nicht ausdrücklich ausgeschlossen hätten. Anderenfalls werde die Entscheidung, ob das 
Unternehmen Gewinn erzielen solle, in das Belieben des Vorstands gestellt. Raiser, ZHR 144 [1980], 
206 (208), spricht in diesem Zusammenhang auch das traditionelle Dogma an, demzufolge ein Unter-
nehmen darauf gerichtet sei, zugunsten der Anteilseigner Gewinn zu erwirtschaften. Die Lehre gehe 
auf die „klassische“ Theorie der liberal-kapitalistischen Marktwirtschaft zurück und finde dort ihre 
ökonomische und rechtliche Begründung. Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 36ff., ist ebenfalls der 
Auffassung, für das Ziel der Gesellschaft im Kapitalgesellschaftsrecht gelte im Grundsatz, dass dies in 
der selbständigen, eigennützigen und erwerbswirtschaftlichen Teilnahme der Gesellschaft am Wirt-
schaftsverkehr bestehe. 

28  Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 6, S. 62ff.. 
29  Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 6, S. 63ff. und S. 69ff.. 
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setz nicht in solchen strikten Normen (wie denen über die Gewinnermittlung und 

-verwendung) standardisiert worden sei, ohne dass diesen Normen darüber hinausge-

hende Bedeutung zukomme30. 

Hinsichtlich der Vorschriften über die Gewinnermittlung und -verwendung konnte er 

einen Zielcharakter nicht erkennen. Sie beträfen einerseits das Verhältnis der Aktionäre 

untereinander und bestimmten andererseits strikte Rechenregeln für die Begrenzung des 

Betrags nach oben und unten, den die Verwaltung zur Ausschüttung bereitzustellen ha-

be. Eine weitergehende Verpflichtung der Leitung der Aktiengesellschaft zur Gewin-

nerzielung, ein Gewinnziel der Aktiengesellschaft, lasse sich aus ihnen nicht ableiten. 

Falls eine solche Verpflichtung bestehen sollte, seien diese Vorschriften nicht die Quel-

le dieses Gewinnziels, sondern nur seine Projektion31. 

§ 3 [I] AktG fingiert, dass auch die Aktiengesellschaft Handelsgesellschaft ist, die kein 

Handelsgewerbe betreibt32. Wenn dies Ausdruck der gesetzgeberischen Annahme sei, 

dass die Aktiengesellschaft normalerweise ein Handelsgewerbe betreibe, und wenn zum 

Gewerbe das Gewinnziel gehöre, dann könne aus § 3 [I] AktG33 vielleicht ein gesetzli-

ches Gewinnziel der Aktiengesellschaft abgeleitet werden34. 

Das erscheint Großmann35 aber etwas gewagt, denn die Definition des Gewerbes sei 

zweckgerichtet in erster Linie auf die Anwendung des Handelsrechts als Außenrecht 

zum Schutz des allgemeinen Geschäftsverkehrs, nicht so sehr dagegen auf Fragen des 

Innenverhältnisses der Handelsgesellschaft; insbesondere § 3 [I] AktG regele nur dieses 

Außenverhältnis der Aktiengesellschaft, denn ihr Binnenrecht sei im Aktiengesetz aus 

dem Handelsgesetzbuch emanzipiert. 

Das Gewinnziel lässt sich kaum operational als Handlungsmaßstab für die Leitung der 

Aktiengesellschaft fassen: Zieldefinition, Zeit- und Risikobezug sind unklar, und die 

damit zusammenhängenden Probleme des Verhältnisses zwischen Gewinneinbehaltung 

oder -ausschüttung, Liquidität und Kapitalstruktur sind nicht generalisierend, sondern 

nur aufgrund individueller Präferenzen lösbar; das Aktiengesetz bietet dafür keine Lö-

sungen. Die These, nach geltendem Recht komme als Ziel der Aktiengesellschaft nur 

                                                 
30  Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 6, S. 69. 
31  Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 6, S. 68. 
32  Hüffer, § 3, Rn. 3; KK-Kraft, § 3, Rn. 2; Geßler/Hefermehl-Eckardt, § 3, Rn. 3. 
33  Durch das KonTraG v. 27.04.1998 befindet sich die Vorschrift nun in Absatz 1 des § 3 AktG. 
34  Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 6, S. 69. 
35  Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 6, S. 71f.. 
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Gewinnerzielung in Frage, ist jedenfalls nicht mit der Begründung haltbar, allein diese 

Zielsetzung sei operational36. 

Im Gegensatz zu Großmann ist H. Westermann37 der Auffassung, den Vorschriften des 

Aktiengesetzes sei jedenfalls mittelbar zu entnehmen, dass das Aktiengesetz davon aus-

gehe, die Aktiengesellschaft sei mangels anderer Anhaltspunkte auf Gewinnerzielung 

gerichtet. Das gelte, obwohl die Vorschriften des Aktiengesetzes nur regelten, was mit 

bereits erzielten Gewinnen zu geschehen habe. 

 

2) Einzelne Unternehmensdefinitionen 

 

Das mögliche Ziel eines Unternehmens ist eng mit dem Unternehmensbegriff verknüpft. 

So werden unterschiedliche Unternehmensdefinitionen vertreten, von denen einige - 

zumindest tendenziell - auf das Merkmal des Gewinnstrebens verzichten38: 

 

Nach Raisch sei Unternehmer, wer „selbständig mittels einer auf Dauer angelegten or-

ganisierten Wirtschaftseinheit anderen Marktteilnehmern wirtschaftlich werthafte Leis-

tungen anbiete“. 

Emmerich schreibe, in subjektiver Hinsicht komme es beim Unternehmensbegriff auf 

die „Absicht zur Teilnahme am wirtschaftlichen Prozess“ an, nicht aber auf das Ge-

winnstreben. 

Lutter nenne die Unternehmen „funktionale Verbindungen aus sachlichen und persönli-

chen Elementen zur Verfolgung wirtschaftlicher Ziele“ und „organisierte Einheiten zur 

Teilnahme am Wirtschaftsverkehr“. 

Rittner definiere das Unternehmen im Sinn des Wirtschaftsrechts lediglich als „selb-

ständige wirtschaftliche Produktionseinheit“ und hebe ausdrücklich hervor, die Ge-

winnmaximierung allein stelle heute kein realistisches Unternehmensziel mehr dar. 

Saladin bezeichne es als „rechtlich selbständige soziale Organisation, die (unter Einsatz 

von Produktionsmitteln) entgeltliche Leistungen für Dritte erbringe“. 

                                                 
36  Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 6, S. 86. 
37  H. Westermann, FS Schnorr von Carolsfeld (1972), 517 (524). 
38  Die folgende Zusammenstellung möglicher Unternehmensdefinitionen wurde von Raiser, ZHR 144 

[1980], S. 206 (212f.), übernommen. Vgl. auch die dortigen weitergehenden Ausführungen und 
Nachweise. Zum „Unternehmen als Rechtsbegriff“ vgl. auch die ausführliche Darstellung bei Dauner-
Lieb, Unternehmen in Sondervermögen (1998), S. 14ff. (m.w.N.), die gleichzeitig eine Differenzie-
rung zwischen dem handelsrechtlichen und dem privatrechtlichen Unternehmensbegriff enthält. 
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Fabricius bestimme das Unternehmen als „eine auf die Dauer angelegte soziologische, 

organisatorische Einheit, zu der neben dem rechtlich selbständigen Unternehmer andere 

Personen, Sachen und Immaterialgüterrechte gehören könnten und die auf die Verfol-

gung eines wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen (also auch ideellen) Zweckes ge-

richtet sein könne“. 

Gierke-Sandrock definierten das Unternehmen als eine Wirtschaftseinheit, die sich aus 

einem durch ein Gewerbe geschaffenen Tätigkeitsbereich, aus der eigentlichen Betriebs-

tätigkeit und der Betriebsgemeinschaft zwischen Inhaber und Arbeitnehmer zusammen-

setze. 

Ballerstedt ersetze in seinem ausführlich begründeten Unternehmensbegriff das Element 

des Gewinnstrebens durch das Merkmal einer „durch Teilnahme am Marktverkehr zu 

erzielenden materiellen Wertschöpfung“. 

Schilling bezeichne das Unternehmen als „die auf die Dauer angelegte Vereinigung von 

Kapital (Anteilseigner), Arbeit (Belegschaft) und unternehmerischem Willen (Ge-

schäftsleitung) zur Erzielung einer durch Teilnahme am Markt zu realisierenden mate-

riellen Wertschöpfung, in der Regel mit Gewinnerzielungsabsicht, autonom in seiner 

Zielsetzung und Verwaltung und Kernstück einer freien Wirtschaftsordnung“. 

Auf die jeweiligen Definitionen von Duden und Wiedemann wird im Verlauf der Arbeit 

noch näher einzugehen sein. An dieser Stelle sollen sie zunächst unerwähnt bleiben. 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass es keinen für die gesamte Rechtsordnung einheitlichen 

Unternehmensbegriff gibt39. 

 

XI. Der interessenpluralistische Ansatz 

 

Der interessenmonistische Ansatz eines Unternehmensverständnisses lässt die Interessen 

der Arbeitnehmer und die der Öffentlichkeit unberücksichtigt. Werde aber bereits die 

Notwendigkeit des Gewinnziels als Element der Gewerbedefinition bestritten, so schei-

ne es sogar mit dem „klassischen“ Verständnis des Gewerbes vereinbar, zumindest ne-

ben dem Gewinnziel weitere Ziele oder die Berücksichtigung weiterer Interessen 

zuzulassen40. 

                                                 
39  BGHZ 31, 105 (108f.); 69, 334 (335f.); KK-Koppensteiner, § 15, Rn. 8; MüKo-Bayer, § 15, Rn. 9. 

Zum handelsrechtlichen Unternehmensbegriff vgl. K. Schmidt, Handelsrecht (1994), § 4 I 2 (m.w.N.). 
40  Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 6, S. 87. 
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Dies führt zu dem heute unbestrittenen interessenpluralistischen Ansatz. Die Interessen 

der Arbeitnehmer und die der Öffentlichkeit sind bei der Leitung der Aktiengesellschaft 

(zumindest mit) zu berücksichtigen41. 

Im Bericht des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags zum Aktiengesetz vom 

06.09.1965 heißt es dementsprechend u.a., dass sich die Aktiengesellschaft „in die Inte-

ressen der Gesamtwirtschaft und in die Interessen der Allgemeinheit einfügen“ müsse 

und „auch das Wohl ihrer Arbeitnehmer zu beachten“ habe42. 

Diese weiteren Interessen sind ebenfalls in operationale Zielvorschriften zu fassen, und 

ihr Verhältnis zueinander ist zu klären. Großmann43 fordert dazu die Entwicklung eines 

Zielsystems bei mehrfacher Zielsetzung. Darauf und auf das Unternehmensinteresse als 

mögliche Lösung wird noch einzugehen sein. 

 

XII. Zusammenfassung 

 

Festgehalten werden kann, dass das Gewinnziel - sofern es überhaupt rechtlich ableitbar 

ist - nur ein Ziel in einem komplexen Zielsystem darstellt und zudem Zweifel an seiner 

Operationalität bestehen. Auf die Berücksichtigung dieses Ziels als primäres Ziel der 

Aktionäre und seine Bedeutung innerhalb des Zielsystems wird noch ausführlich zu-

rückzukommen sein. 

All dies lässt erhebliche Zweifel daran aufkommen, dass dem Aktiengesetz eine Tren-

nung zwischen wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Aktivitäten zugrunde liegt. 

Ebenso fraglich ist demnach auch, ob das Aktiengesetz eine solche Trennung überhaupt 

erfordert. Das Aktiengesetz ist aus heutiger Sicht vielmehr durch die Vielfalt vorhande-

ner Interessen geprägt, die allesamt unter Berücksichtigung ihres Gewichts in der kon-

kreten Situation zum Ausgleich zu bringen sind. Welche Rolle der - mangels zwingen-

der Ableitung operationaler Ziele frei wählbare - Gesellschaftszweck als finaler Sinn 

des Zusammenschlusses neben dem Unternehmensinteresse insbesondere bei der Lö-

sung der Interessenkonflikte spielt, bleibt einer späteren Betrachtung vorbehalten. 

 

                                                 
41  KK-Mertens, § 76, Rn. 16; Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 76, Rn. 19; GK-Meyer-Landrut, § 76, 

Einleitung; Hüffer, § 76, Rn. 12. 
42  Abgedruckt bei Kropff, Textausgabe AktG v. 06.09.1965, S. 98; vgl. ergänzend auch die Begründung 

des Regierungsentwurfs, aaO, S. 97. 
43  Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 6, S. 87. 
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Selbst dann, wenn man das Gewinnziel beispielsweise aus § 3 I AktG ableitet, stellt sich 

die Frage, inwieweit dies eine normative Unterscheidung zwischen Wirtschaftlichem 

und Nicht-Wirtschaftlichem bedingt. Es handelt sich zwar um ein unstreitig wirtschaft-

liches Ziel; dennoch ist der Zusammenhang zwischen erwerbswirtschaftlichem Tätig-

werden und Gewinnerzielungsabsicht noch nicht endgültig geklärt. Unklar und erörte-

rungsbedürftig bleibt weiterhin, ob erwerbswirtschaftliche Ziele ein Gewinnziel zwin-

gend voraussetzen. So könnte das Gewinnziel - anders als sein allgemeinsprachlicher 

Gebrauch („Gewinn erwirtschaften“ etc.) - lediglich einen, wenn auch nicht zu vernach-

lässigenden, Ausschnitt wirtschaftlichen Tätigwerdens beschreiben. Konsequenterweise 

würde die Funktion des Gewinnziels bei der beabsichtigten Unterscheidung dann auf 

die eines Indizes reduziert. Der Begriff des Wirtschaftlichen ist möglicherweise zu all-

gemein, um ihn zum Gegenstand einer Unterscheidung zu machen. 

 

Daher muss man sich fragen, ob angesichts des Interessenpluralismus die Lösung von 

Interessenkonflikten nicht wichtiger als jene o.g. Unterscheidung ist. 

Eine solche Gewichtung verkennt meines Erachtens aber die Bedeutung und Funktion 

des Gesellschaftszwecks, der den im Unternehmensgegenstand konkretisierten Tätig-

keitsbereich der Aktiengesellschaft noch vor etwaigen Konfliktlösungen (allgemein) 

vorgibt. Auch die Lösung von Interessenkonflikten wird dann - was noch zu untersu-

chen ist - unter Umständen (maßgeblich) durch das Unternehmensinteresse beeinflusst, 

welches seinerseits eventuell auf den Gesellschaftszweck ausgerichtet ist. 

Der Tätigkeitsschwerpunkt von Aktiengesellschaften mit eindeutig wirtschaftlichem 

Gesellschaftszweck wäre dann zwangsläufig - und wohl auch bindend - ebenfalls wirt-

schaftlicher Art, was einschränkende Konsequenzen auf die Zulässigkeit (zumindest) 

der Mischformen des Sponsorings haben könnte. Eine solche Verlagerung des Tätig-

keitsschwerpunkts in der Systematik der Zuständigkeitsverteilung des Aktiengesetzes 

zu berücksichtigen, erscheint gesetzestechnisch äußerst schwierig, wenn nicht gar un-

möglich. Sind die Zuständigkeiten und allgemeinen Berechtigungen aber maßgeblich 

von dieser Verlagerung beherrscht, erlangt die Ausarbeitung von Unterscheidungskrite-

rien im zuvor genannten Sinne eine besondere Bedeutung für die gesetzeskonforme 

Wahrnehmung der Entscheidungszuständigkeiten. 

 

Juritisch sind hierbei verschiedene Wege denkbar. Neben einer Negativdefinition, die 

diejenigen Tätigkeiten ausklammert, welche eindeutig nicht in den Bereich wirtschaftli-
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cher Betätigung der Aktiengesellschaft fallen, bietet sich eine Definition über den be-

reits erwähnten „Nutzen“ für das Unternehmen an, die stark an die Funktion und Be-

deutung des Unternehmensinteresses angelehnt ist. 

Bei der Heranziehung betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse darf insoweit bezweifelt 

werden, dass die Bestimmung der Begriffe „wirtschaftliche Betätigung“ und „Wirt-

schaftlichkeit“ bereits zu einer Verrechtlichung nicht-juristischer Erkenntnisse führen. 

Derartige Bedenken greifen erst dann, wenn Unternehmensziele oder Interessen auf-

grund speziell betriebswirtschaftlicher Prämissen und Einschränkungen bestimmt wer-

den, anstatt sie rechtlich abzuleiten44. 

 

Daher kann zusammengefasst werden, dass trotz des Fehlens einer dem Aktiengesetz 

immanenten Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen 

Maßnahmen, eine solche Trennung bei den Aktiengesellschaften notwendig erscheint, 

die eindeutig wirtschaftlich ausgerichtet sind. Im Verlauf der Abhandlung soll auch das 

anhand der erwähnten Typen des Sponsorings näher untersucht werden, um deren Zu-

lässigkeit klären zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44  Vgl. dazu auch die Ausführungen von Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 6, S. 61f. zur 

anzuwendenden Methode bei der rechtlichen Ableitung operationaler Ziele. 
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2. Kapitel: Das Sponsoring - Begriffsklärung und Abgrenzung 

 

Bevor die rechtlich relevanten Grundlagen des Sponsorings im Hinblick auf dessen Zu-

lässigkeit untersucht werden, soll nun das Sponsoring näher dargestellt werden. Die 

Darstellung orientiert sich an der geschichtlichen Entwicklung des Sponsorings und 

bietet gleichzeitig eine Übersicht zum heutigen Verständnis des Sponsorings unter Be-

rücksichtigung der betriebswirtschaftlichen Theorien. Dabei sollen insbesondere die bei 

den unterschiedlichen Typen des Sponsorings üblichen Leistungen und Gegenleistun-

gen beschrieben werden. Dieses Kapitel dient der Erarbeitung einer tatsächlichen 

Grundlage für die spätere Subsumtion unter die bereits angedeuteten rechtlichen Vorga-

ben hinsichtlich der Zulässigkeit des Sponsorings. 

Der zu Beginn der Arbeit aus dem Bestehen der Mischtypen des Sponsorings heraus 

entwickelte Ansatz der Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und nicht-

wirtschaftlichen Tätigkeiten der Aktiengesellschaft findet hier nun seine tatsächliche 

Konkretisierung anhand der Entwicklung des Sponsorings und dessen Vergleich mit 

anderen Mitteln der Unternehmenskommunikation. Auf die Bedeutung der wirtschaftli-

chen Ausrichtung der Aktiengesellschaft in der unternehmerischen Realität wird erst ab 

dem dritten Kapitel eingegangen werden. 

Im folgenden kommt es darauf an, das Sponsoring in seiner schon angedeuteten Eigen-

art zu erfassen und die Herausarbeitung der wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen 

Elemente vorzubereiten. 

 

A. Allgemeines 

 

Es gibt bislang keine allgemein akzeptierte Definition des Begriffes Sponsoring. Walli-

ser45 führt dies darauf zurück, dass die Begriffsbestimmung dieses relativ neuen Kom-

munikationsinstruments noch im Fluss sei und durch die ständige rasante Entwicklung, 

die das Sponsoring in den letzten beiden Jahrzehnten durchlaufen habe, zudem er-

schwert werde. Auch nach Drees46 liege dies unter anderem in der ständigen Weiter-

entwicklung des Sponsorings begründet, das insbesondere in Deutschland zunächst nur 

im Sport üblich gewesen sei, heute aber ebenso im Kultur-, Öko- und im Soziobereich 

anzutreffen sei. Sponsoring werde dabei je nach Perspektive unterschiedlich aufgefasst 
                                                 
45  Walliser, Sponsoring (1995), S. 1f.. 
46  Drees, Sportsponsoring (1992), S. 13. 
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und definiert, so dass mit der Zunahme der Bedeutung des Sponsorings gleichermaßen 

auch die Breite der Definitionen gewachsen sei47. 

Das Sponsoring habe sich aus den Wurzeln des Mäzenatentums in den letzten Jahren zu 

einer wichtigen Ergänzung des kommunikationspolitischen Instrumentariums entwi-

ckelt48. Innovative Unternehmen suchten neue Wege, ihre Zielgruppen außerhalb der 

bisherigen Umgebung zu erreichen. Thom49 führt das auf die vielfache Ausreizung der 

Werbemöglichkeiten mit den klassischen Medien und sonstigen Kommunikationsin-

strumenten und auf die Überflutung der Adressaten mit Informationen zurück. Nach 

Cotting50 wurde mit dem Instrument des Sponsorings ein erlebnisorientiertes Kommu-

nikationsinstrument geschaffen. 

Das Sponsoring ist dabei zu einer geläufigen und alltäglichen Erscheinung avanciert. 

Unternehmen nutzen die vielfältigen Möglichkeiten des Sponsorings, um Teilnehmer 

und Zuschauer der von ihnen gezielt unterstützten Personen, Institutionen, audiovisuel-

len Programme und Veranstaltungen mit der Existenz verschiedener Produkte und 

Dienstleistungen sowie den Kommunikationsabsichten betreffender Unternehmen zu 

konfrontieren51. Ziel dieser Konfrontation ist die Einbindung primär von Ereignissen, 

die im Brennpunkt öffentlichen Interesses stehen und folglich auch Resonanz in den 

Medien erzeugen, in die Kommunikationsarbeit von Unternehmen zur Erzielung kom-

munikativer Wirkungen52. 

 

 

 

 

 

                                                 
47  Thom, Sponsoring, S. 111 (114). 
48  Drees, Sportsponsoring (1992), S. 7. Ders., aaO, S. 18, dortige Fußnote 55, stellt klar, dass die Ein-

ordnung des Begriffs Sponsoring maßgeblich aus der Sicht des Sponsors erfolge. Aus dessen Sicht 
bezeichne Sponsoring ein neues kommunikationspolitisches Instrument. Für den Gesponserten stün-
den dagegen die Leistungen des Sponsors so stark im Vordergrund, dass der Begriff (im Sport) primär 
für eine neue Finanzierungs- bzw. Einnahmequelle stehe. 

49  Thom, Sponsoring, S. 111 (111). 
50  Cotting, Sponsoringprojekte, S. 1f.. 
51  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 19. 
52  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 19. 
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B. Entwicklung des Sponsorings und Vergleich mit anderen Mitteln der Unter-

nehmenskommunikation 

 

I. Historische Entwicklung des Sponsorings 

 

Das Sponsoring steht am Ende einer langen Tradition der Förderung von Kultur und 

Sport sowie des Sozialwesens durch Unternehmen oder Unternehmer. Eine historische 

Betrachtung der unterschiedlichen Formen der Förderung gebietet eine Unterscheidung 

zwischen Mäzenatentum, Spendenwesen und Sponsoring53. 

 

1) Das klassische Mäzenatentum 

 

Die Wurzeln des heutigen Sponsoring liegen im jahrhundertealten Mäzenatentum. Der 

Römer Gaius Clinius Maecenas (70 bis 8 v.Chr.) gilt als der Ahnvater der Förderung 

von Kunst und Kultur. Er förderte unter anderem die drei Dichter Horaz, Vergil und 

Properz und damit gleichzeitig die Erschaffung wichtiger Werke der Weltliteratur; seine 

Motive waren idealistisch und altruistisch54. Zwar sind einige Autoren der Auffassung, 

die Motive des Maecenas seien nicht ausschließlich altruistischer Natur gewesen; den-

noch ist er heute das Vorbild für all diejenigen, die Geld ausgeben, ohne dafür Gegen-

leistungen zu verlangen55. 

 

 

Das Mäzenatentum wird daher allgemein definiert als: 

 

„[...] essentially an altruistic activity carried out with no ex-

pectation or return other than the satisfaction of knowing that 

good is being done [...]“56 

 

                                                 
53  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 19. 
54  Drees, Sportsponsoring (1992), S. 7; Walliser, Sponsoring (1995), S. 9, der zusätzlich herausstellt, 

dass diese Dichter sich infolgedessen ausschließlich ihren literarischen Werken widmen konnten. 
55  Walliser, Sponsoring (1995), S. 9. Der Name Gaius Clinius Maecenas steht heute noch als Inbegriff 

für großzügige Gaben (Thom, Sponsoring, S. 111 (112)). 
56  Zitiert nach Diggle, Sponsorship of the Arts (1975), S. 14. 
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Der Mäzen fördert Personen und Institutionen, ohne die Erwartung einer direkten Ge-

genleistung57. Dies geschieht im Stillen und ohne öffentliche Anerkennung, d.h. insbe-

sondere nicht medienwirksam. Anders als beim Sponsoring arbeitet der Förderer beim 

Mäzenatentum selten direkt mit dem Geförderten zusammen58. 

Der altruistische Charakter des Mäzenatentums äußert sich demnach durch das Fehlen 

jeglicher geschäftlicher Nutzenerwartung des Mäzens. Als Motiv für ein solches Han-

deln sei beispielsweise die Selbstverpflichtung eines Unternehmens denkbar, ein gewis-

ses Budget ohne Gegenleistung ausschließlich zum Nutzen eines bestimmten Teils sei-

nes gesellschaftlichen Umfeldes zur Verfügung zu stellen, was dann eine echte und un-

eigennützige Förderung sei59. 

Der aus dem Namen des Maecenas abgeleitete Begriff des Mäzenatentums kennzeich-

net die Förderung der Kultur und des Gemeinwesens durch Personen oder Organisatio-

nen aus altruistischen Motiven60. Kulturelle, soziale und zunehmend auch ökologische 

Fördergebiete dominieren deutlich gegenüber Einsätzen im Bereich des Sports, die sehr 

selten sind61. 

Hierbei handelt es sich um das sogenannte klassische Mäzenatentum, bei dem der Mä-

zen die Unterstützung auch dann vornehmen würde, wenn sein Name oder der seines 

Unternehmens nicht in Zusammenhang mit der Förderung gebracht wird62. Heutzutage 

übernehmen Stiftungen teilweise die Aufgaben der Mäzene, indem sie aus den Erträgen 

eines Stiftungsvermögens ihren erklärten Stiftungszweck erfüllen63. 

 

2) Die Weiterentwicklung des Mäzenatentums 

 

Zunächst waren die Förderer und Gönner von Kunst und Wissenschaft vor allem in den 

herrschenden Schichten zu finden. Erst am Ende des Mittelalters im 14. und 15. Jahr-

hundert trat auch das wohlhabende Bürgertum als neuer Typus des Mäzens auf64. Diese 

                                                 
57  Schürmann, Management Zeitschrift, 57. Jg. (1988), Nr. 6, S. 296. 
58  Thom, Sponsoring, S. 111 (112). 
59  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 37. 
60  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 19. 
61  Thom, Sponsoring, S. 111 (112). 
62  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 20. 
63  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 20; vgl. dazu eingehender Hermanns, Sponsoring (1997), S. 37f.. 
64  Vgl. dazu v. Wiese/Kaiserswaldau, Funktion des Mäzens (1929), S. 9. 
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„neuen Reichen“ standen in enger Verbindung mit den Höfen und begannen daher, sie 

auch als Förderer der Kunst nachzuahmen65. 

Erst seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts ist auch das Unternehmen als Mäzen von 

Bedeutung66. Diese Aktivitäten von Unternehmen sind eine Weiterentwicklung des Mä-

zenatentums hin zu dem, was in den Vereinigten Staaten als Corporate Giving und in 

Deutschland als Spendenwesen bekannt ist67. 

 

3) Spendenwesen 

 

Spenden sind für Unternehmen eine weitere Möglichkeit, Bereiche im gesellschaftli-

chen Umfeld zu fördern68. Die Unternehmen handeln dabei im Bewusstsein ihrer gesell-

schaftspolitischen Verantwortung, wenn die Spenden eine systematische Förderung 

unter anderem von Gesundheitseinrichtungen, Hochschulen, Opernhäusern und in 

Deutschland vor allem von sozialen und konfessionellen Einrichtungen sowie Parteien 

bezwecken69. Gezielt geforderte Gegenleistungen des Geförderten sind eher selten. 

Auch beim Spendenwesen besteht keine direkte Zusammenarbeit mit dem Geförderten, 

die Medienwirksamkeit ist ebenfalls sehr gering, und die Fördergebiete sind vorwiegend 

im sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich zu finden70. 

 

II. Die spätere Entwicklung hin zum Sponsoring 

 

1) Die grundsätzliche Natur des Sponsorings 

 

Sponsoring wird in der Regel hauptsächlich von Unternehmen betrieben71 und verkör-

pert gerade keine Form des Altruismus mehr. Der Sponsor verlangt eine Gegenleistung 

                                                 
65  Drees, Sportsponsoring (1992), S. 8. 
66  Drees, Sportsponsoring (1992), S. 8; Walliser, Sponsoring (1995), S. 9. 
67  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 20; Thom, Sponsoring, S. 111 (113). 
68  Vgl. Hermanns, Sponsoring (1997), S. 37, m.w.N., der zudem die steuerlichen Vorteile gemeinnützi-

ger Spenden beschreibt, die allerdings stets an die Bedingung geknüpft sind, dass der Spende keine 
Gegenleistung gegenübersteht. 

69  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 20. 
70  Thom, Sponsoring, S. 111 (113). 
71  Denkbare Sponsoren sind allerdings auch Gebietskörperschaften,  nicht-kommerzielle Organisationen 

oder sogar Einzelpersonen. Vgl. dazu Walliser, Sponsoring (1995), S. 6. 
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des Gesponserten und handelt dabei aus anderen als mäzenatenhaften Motiven72. Das 

Sponsoring ist (in seiner reinen Form) daher eindeutig ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, 

mit dem neben der kommunikativen Wirkung auch Förderabsichten verbunden sein 

können73. 

 

Sowohl Bruhn74 als auch Walliser75, der sich in seiner Betrachtung und Definition des 

Sponsorings eingehend mit den Erkenntnissen von Bruhn und mit den Sichtweisen in 

anderen Staaten auseinandersetzt, gelangen - ungeachtet der verschiedenen Formen des 

Sponsorings als Instrument der Unternehmenskommunikation und der teilweise hetero-

genen Intentionen der Sponsoren76 - zu folgenden wesentlichen Merkmalen77: 

 

1. Sponsoring bezeichnet eine Austauschbeziehung, die auf dem Prinzip von Leis-

tung und Gegenleistung basiert. Dabei erhält der Gesponserte Geld, Sachmittel 

und/oder Dienstleistungen. Als Gegenleistung unterstützt er direkt oder indirekt 

die Kommunikationsziele des Sponsors durch beispielsweise medienwirksame 

Verwendung des entsprechenden Marken- oder Firmennamens. 

2. Jedem Sponsoringengagement sollte eine Situationsanalyse und Zielformulierung 

vorausgehen. Nur ein systematischer Planungs- und Entscheidungsprozess, der 

die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle der einzelnen Maßnah-

men umfasst, erbringt - gerade beim Sponsoring - die erhoffte Wirkung der einge-

setzten Mittel. 

3. Sponsoring entspricht nicht dem reinen Kauf von Werbefläche gegen Entgelt (z.B. 

Bandenwerbung). Der Sponsor identifiziert sich auch inhaltlich mit den Aufgaben 

des Gesponserten und bringt damit zusätzlich einen Fördergedanken zum Aus-

druck, der hier noch Gegenstand ausführlicher Erörterungen sein wird. 

4. Sponsoring ist ein Baustein der Integrierten Unternehmenskommunikation und 

sollte daher im Verbund mit anderen Marketing- und Kommunikationsinstrumen-

ten eingesetzt werden. 

                                                 
72  Drees, Sportsponsoring (1992), S. 9. 
73  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 40. 
74  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 24f.. 
75  Walliser, Sponsoring (1995), S. 3ff., insbesondere S. 6ff.. 
76  So Bruhn, Sponsoring (1998), S. 24. 
77  Die Merkmale sind auf das für diese Untersuchung Bedeutsame reduziert worden. Ihre ausführliche 

Darstellung findet sich bei Bruhn, aaO, und Walliser, aaO. 
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5. Die vornehmlich von Unternehmen (s.o.) gesponserten (Vertrags-)Partner sind 

Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen oder Veranstaltungen aus dem Bereich 

des Sports, der Kunst, des Sozialen oder des Umweltschutzes78. 

 

2) Andere Kommunikationsinstrumente / „Abgrenzung“ zur (klassischen) 

Werbung 

 

Neben der (klassischen) Werbung gibt es noch eine Vielzahl weiterer Kommunikations-

instrumente, derer sich Unternehmen bedienen können, indem sie sie in ihren bestehen-

den Kommunikationsmix integrieren. Exemplarisch seien hier die Öffentlichkeitsarbeit, 

die Verkaufsförderung, die Teilnahme an Messen und Ausstellungen, das Product Pla-

cement und das Event-Marketing genannt79. 

Auf eine detaillierte Erörterung soll in dieser Untersuchung allerdings verzichtet wer-

den. Die Bedeutung des Sponsorings als neuartiges und gerade nicht-klassisches In-

strument lässt sich am besten durch die Beschreibung seiner Besonderheiten in Abgren-

zung zu den Eigenschaften der Werbung herausarbeiten, die als Inbegriff der klassi-

schen Kommunikationsinstrumente gilt. 

 

Im Jahre 1986 hat Meffert80 Werbung als die absatz- und beschaffungspolitischen Zwe-

cken dienende, absichtliche und zwangfreie Beeinflussung der umworbenen Zielgruppe 

mit Hilfe spezieller Kommunikationsmittel definiert. Dagegen wurde unter anderem 

vorgebracht, die Begrenzung auf den Absatz- und den Beschaffungsbereich sei zu eng81. 

In der aktuellen Definition von Meffert82 ist die klassische Werbung eine absichtliche 

und zwangfreie Form zielgerichteter Kommunikation unter Einsatz spezieller Massen-

                                                 
78  Eine detaillierte Analyse der verschiedenen Gesponserten findet sich bei Bruhn, Sponsoring (1998), 

S. 44ff.. 
79  Eine ausführliche Behandlung der Instrumente der Marketingkommunikation findet sich bei Meffert, 

Marketing (1998), S. 663ff., Hermanns, Sponsoring (1997), S. 15ff. und bei Bruhn, Sponsoring 
(1998), S. 53ff. (55). 

80  Meffert, Marketing (1986), S. 119. 
81  So Drees, Sportsponsoring (1992), S. 20, dortige Fußnote 57, der darauf hinweist, dass auch der Fi-

nanz- und Personalbereich die Werbung als Instrument für ihre Ziele nutzten. Die Erweiterungsbe-
dürftigkeit der Definition sei gegeben, obwohl der Absatzbereich für die Werbung traditionell im 
Vordergrund stehe. 

82  Meffert, Marketing (1998), S. 664. 
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kommunikationsmittel, mit denen beim Adressaten mehr oder minder überdauernde 

Verhaltensänderungen bewirkt werden sollen. 

Bruhn83 sieht in der Mediawerbung (klassische Werbung) den Transport und die 

Verbreitung werblicher Informationen über die Belegung von Werbeträgern mit Wer-

bemitteln im Umfeld öffentlicher Kommunikation gegen ein leistungsbezogenes Ent-

gelt, um Kommunikationsziele zu erreichen. 

Bei Hermanns84 findet sich die Werbung als eine nichtpersonale Form der Kommunika-

tion, die von bezahlten Medien unter eindeutiger Identifikation der 

Kommunikationsquelle übermittelt wird; sie erfolge zielorientiert in der Absicht, bei der 

umworbenen Zielgruppe letztlich eine Verhaltensbeeinflussung zu erreichen. 

 

Die Werbung bildet einen wichtigen Bestandteil in der Vielfalt möglicher Gegenleis-

tungen des Gesponserten. Sponsoringaktivitäten oder gesponserte Personen werden sehr 

häufig in die Werbung des Sponsors miteingebunden85. Bruhn86 hat dazu zwei Fall-

gruppen entwickelt: 

 

1. Werbung während einer Veranstaltung 

 Vorwiegend im Bereich des Sportsponsorings ist die personenbezogene Werbung 

zu finden, bei der die Gesponserten die Logos der Sponsoren auf ihrer Sportbe-

kleidung tragen. 

 Bei der Werbung am Veranstaltungsort wird mittels verschiedener Werbemittel 

wie Eintrittskarten, Plakate, Bandenwerbung, Flaggen, Durchsagen oder Videos 

sowie an verschiedenen Sport- oder Hilfsgeräten auf die Sponsoren hingewiesen. 

 

2. Einsatz der Gesponserten in der Unternehmenskommunikation 

 Einzelpersonen (Spitzensportler oder andere Persönlichkeiten) können im Rah-

men der Werbung des Sponsors eingesetzt werden. Geförderte Gruppen (Sport-

teams, Künstlergruppen u.a.) können beispielsweise in die Anzeigenwerbung in-

tegriert werden. Gesponserte Objekte (Gemälde, restaurierte Objekte usw.) kön-

nen ebenfalls in der Anzeigenwerbung besonders hervorgehoben werden. 

                                                 
83  Bruhn, Marketing (1999), S. 208. 
84  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 17. 
85  Walliser, Sponsoring (1995), S. 56. 
86  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 43f.. 
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Walliser87 stellt klar, dass sich Werbung (Anmerkung des Verfassers: im klassischen 

Sinn) und Sponsoring insbesondere unter drei Gesichtspunkten ergänzen. Neben der 

o.g. Integration von Sponsoringaktivitäten in die Werbung kann letztere auch zur Ver-

stärkung von Sponsoringwirkungen beitragen. Desweiteren dient das Sponsoring auch 

zur Erschließung neuer Werbemöglichkeiten. 

Das Sponsoring ist in der Lage, ein in der Werbung vermitteltes Image zu verstärken 

oder zu ergänzen88. Dies geschieht beispielsweise dadurch, dass die werbende Person 

(Gesponserter) die Eigenschaften verkörpert, die der Sponsor auf das Image seines Pro-

duktes transferieren möchte, um so dessen Attraktivität steigern und bestimmte Ziel-

gruppen besser ansprechen und zum Kauf bewegen zu können. 

Die Werbung ist zudem für den Sponsor geeignet, um darin zusätzlich auf seine Spon-

soringaktivitäten aufmerksam zu machen. Dabei ist es üblich, nach einer Sponsoringak-

tion in den einschlägigen Medien Werberaum zu belegen, um so die Wirkung des Spon-

sorings zu verstärken89. 

Die Nutzung neuartiger Werbeträger durch das Sponsoring zeigt sich insbesondere an-

hand der bei Sportveranstaltungen zu diesem Zwecke verwendeten Banden, Trikots, 

Ausrüstungsgegenstände, Programmhefte, Wimpel, Fahnen, Eintrittskarten oder Poster, 

wobei die Zahl und Art der zu nutzenden Werbemittel von der Art der gesponserten 

Aktivität abhängen90. 

 

a) Das „magische Dreieck des Sponsorings“ 

 

Zur Beschreibung der Struktur eines Sponsoringengagements führt Bruhn91 das „magi-

sche Dreieck des Sponsorings“ ein. Er beschreibt darin die Interessenlage und das Be-

ziehungsgeflecht der Hauptbeteiligten: 

 

So sind zunächst die Sport-, Kultur-, Sozio- und Umweltorganisationen sowie Pro-

grammanbieter an der Erfüllung ihrer Aufgaben interessiert. Die dafür erforderlichen 

                                                 
87  Walliser, Sponsoring (1995), S. 56. 
88  Walliser, Sponsoring (1995), S. 56. 
89  Walliser, Sponsoring (1995), S. 56f.. 
90  Walliser, Sponsoring (1995), S. 58f.. 
91  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 30ff.. 
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finanziellen Aufwendungen werden teilweise oder sogar vorwiegend über das Sponso-

ring als zusätzliche Finanzierungsquelle bestritten. 

Die Medien (elektronische und Printmedien) berichten in der Regel von Ereignissen, die 

das Interesse eines breiten Publikums ansprechen. Dabei orientieren sie sich an Ein-

schaltquoten und Reichweiten, um eigene Zielgruppen zu erreichen und sich gegenüber 

der Medienkonkurrenz zu profilieren. 

Die Wirtschaft als dritter Eckpfeiler ist stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, 

mit ihren Zielgruppen in Kontakt zu treten. Durch die Medienwirksamkeit eines Ereig-

nisses eröffnet sich für Unternehmen die Chance, aufgrund des vom Zuschauer als posi-

tiv wahrgenommenen Umfeldes das Image der Marke oder des Unternehmens positiv 

aufzuladen. 

 

Nach Bruhn92 eröffnet sich auf der Basis dieser sich überschneidenden Interessenlagen 

durch Sponsoring die Möglichkeit, in verschiedenen Einsatzfeldern die Freizeitinteres-

sen von Zielgruppen zu berühren. 

 

Das „magische Dreieck“ zeigt die größere Komplexität des Sponsorings gegenüber der 

Werbung auf. So kann der Begriff der Werbung oder des Werbens in seiner klassischen 

und neutralen Bedeutung im wesentlichen auf das schlichte Anpreisen oder die schlichte 

Mitteilung von Informationen über den Werbenden selbst bzw. seine Produkte oder 

Dienstleistungen reduziert werden93. In den o.g. Fällen bedient sich das Sponsoring der 

Werbung und erweitert dabei dessen eindimensionale Wirkungen durch Ausnutzen der 

zwischen den drei Eckpfeilern des „magischen Dreiecks“ bestehenden wechselseitigen 

Beziehungen. 

 

 

                                                 
92  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 33. 
93  Meyer/Hermanns, Wirtschaftswerbung (1981), S. 29, sehen die Kernaufgaben der Werbung in der 

Bekanntmachung, der Information, der Imagebildung und der Handlungsauslösung. Vgl. dazu aber 
auch die Übersicht über die Beschreibung von Werbezielen durch verschiedene Autoren bei Freter, 
Mediaselektion (1974), S. 39. Zwar werden der herkömmlichen Werbung auch imagebildende oder 
imageverändernde Wirkungen zugesprochen, doch reichen diese Wirkungsgrade unbestritten nicht an 
jene heran, die durch das Sponsoring und dessen Beteiligtenstruktur erzielt werden können. 
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b) Nachteile der Werbung und das zunehmende Interesse der Wirtschaft am 

Sponsoring 

 

Die allgemeine Informationsüberlastung der Konsumenten94 oder auch das durch Phä-

nomene wie Zapping belegte sinkende Interesse an der klassischen Werbung95 lassen 

erkennen, dass allein konventionelle Kommunikationsinstrumente den Kommunikati-

onserfolg heutzutage nicht mehr gewährleisten können96. 

Zudem sind die Nachteile der klassischen Werbung offenkundig97: 

 

 Preissteigerungen bei klassischen Werbeträgern, trotz vielfach geringerer Medial-

leistungen aufgrund abnehmender Reichweiten. 

 Streuverluste bei klassischen Werbeträgern, insbesondere der Fernsehwerbung, 

durch Phänomene wie „Zapping“ oder „Zipping“. 

 Zunehmende Reaktanzen breiter Bevölkerungsgruppen gegenüber den klassischen 

Werbeträgern und -mitteln Fernsehen, Rundfunk, Zeitschriften und Direct-Mailings. 

 Gesetzgeberische Maßnahmen zur Einschränkung oder gar das Verbot der Werbung 

in bestimmten Branchen (Tabak- oder Alkoholbranche). 

 Zunehmende Ähnlichkeit im Werbeauftritt und sich verschlechternde Effektivität 

und Effizienz der (Anmerkung des Verfassers: herkömmlichen) Werbeleistung. 

 Insbesondere im Hinblick auf eine verstärkte emotionale Ansprache der Zielgruppen 

bietet die Werbung im klassischen Sinne keine derart vielfältigen und kreativen 

Nutzungsmöglichkeiten wie das Sponsoring. 

 

C. Die Definition(en) des Sponsorings 

 

I. Anfängliche Definitionen 

 

Nach Bruhn98 zeige eine Analyse der Entwicklung des Sponsoringverständnisses im 

wissenschaftlichen Bereich eine umfassende Begriffsdiskussion, wobei sowohl phasen- 

                                                 
94  Vgl. dazu Kroeber-Riel, Marketing, 10. Jg. (1988), Nr. 3, S. 182. 
95  Vgl. allgemein zum Zapping Niemeyer/Czycholl, Medientypen (1994), S. 1ff.. 
96  Vgl. dazu auch Drosten, Sponsoring nach Maß, 38. Jg. (1995), Nr. 6, S. 34. 
97  Die nachfolgende Auflistung ist der detaillierten Untersuchung bei Bruhn, Sponsoring (1998), S. 35f., 

entnommen. 
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und ereignisorientierte Definitionen als auch enumerativ-explikative und vertragsorien-

tierte Betrachtungsweisen unterschieden werden könnten. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch verbinden sich mit dem Begriff des Sponsorings über-

aus vage, vieldeutige und inkonsistente Anschauungen99. Dies führe dazu, dass in der 

Umgangssprache nahezu jede Form der Unterstützung, der Förderung, der Abwicklung 

von Geschäften usw. zwischen Individuen, Gruppen oder Organisationen fälschlicher-

weise als „Sponsern“ bezeichnet werde100. Die älteren und in Teilen noch heute ver-

wendeten Definitionen spiegeln die sprachliche Unsicherheit im Umgang mit dem Beg-

riff Sponsoring wider. 

Diese Arbeit ist allerdings nicht geeignet, eine ausführliche Auseinandersetzung mit der 

historischen Entwicklung des Sponsoringverständnisses und den jeweiligen Definitio-

nen zu betreiben. Es wird daher im Rahmen von Verweisungen nur kurz auf einzelne 

ältere Definitionen eingegangen, sofern das für das Verständnis der heute vorherrschen-

den Definitionen und Abgrenzungskriterien notwendig ist101. 

Die Unzulänglichkeiten erster Definitionsversuche bestanden vor allem in der mangel- 

oder fehlerhaften Beschreibung der Leistungen des Sponsors. Sofern ein Gegenseitig-

keits- oder Austauschverhältnis in einer Definition Berücksichtigung fand, geschah 

auch dies nur unzureichend. Die Ziele der Sponsoren wurden ebenso wenig umfassend 

wiedergegeben102. Die Definitionen beschränken die Bedeutung des Sponsorings zudem 

teilweise auf die Verfolgung kommerzieller Ziele103. 

                                                                                                                                               
98  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 21f. (m.w.N.). 
99  Thom, Sponsoring, S. 111 (114). 
100  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 22, gelangt nach einer Betrachtung der Entwicklungen in der Praxis zu 

diesem Ergebnis, dass sich nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei Unternehmen, Gesponser-
ten, Medienvertretern und Politikern in den letzten Jahren ein solches teilweise sehr diffuses Ver-
ständnis vom Begriffsinhalt des Sponsoring eingestellt habe. 

101  Im übrigen sei an dieser Stelle auf die ausführlichen Darstellungen der zahlreichen Definitionen bei 
Meenaghan/Flood, Commercial Sponsorship (1983), S. 6ff., und bei Drees, Sportsponsoring (1992), 
S. 14ff., verwiesen. 

102  Walliser, Sponsoring (1995), S. 2f., zitiert eine aus dem Jahr 1971 stammende und vom Sports Coun-
cil of the United Kingdom geprägte Definition („Sponsorship is a gift or payment in return for some 
facility or privilege which aims to provide publicity for the donor.“). Er rügt die missverständliche 
Verwendung der Begriffe „publicity“ , „gift“ und „in return for“. Selbst bei einer sehr weitläufigen In-
terpretation von „publicity“ im Englischen beschränkten sich die Ziele der Sponsoren bei weitem 
nicht nur darauf. Außerdem seien die beiden letztgenannten Begriffe widersprüchlich. Entweder man 
schenke etwas oder fordere eine Gegenleistung. Walliser übernimmt damit die Argumentation von 
Meenaghan, Commercial Sponsorship (1983), S. 8ff., der sich auch Drees, Sportsponsoring (1992), 
S. 14, anschließt. Er führt des weiteren eine Definition von Rouffiac aus dem Jahre 1976 an („Sponso-
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II. Neuere Definitionen und das heutige Verständnis 

 

Seit dem Ende der achtziger Jahre begreifen neuere Definitionen das Sponsoring syste-

matisch als eigenständiges Kommunikationsinstrument mit verschiedenen Anwen-

dungsbereichen104. 

Eine noch sehr enge Definition, die sich auf den Bereich des Sports beschränkte und das 

Gegenseitigkeitsverhältnis als konstituierenden Bestandteil des Sponsorings betonte, ist 

der britische „Howell Report“ des Jahres 1983. Er definierte Sponsoring als: 

 

 „The support of a sport, sports event, sports organization or competitor by 

an outside body or person for the mutual benefit of both parties.“105 

 

Die IAA (International Advertising Association) erarbeitete 1988 eine neue Definition, 

deren Begriffsfassung sich in der betriebswirtschaftlichen Literatur als Grundlage wei-

terentwickelter Begriffsdefinitionen wiederfindet: 

 

 „Commercial sponsorship is an investment, in cash or in kind for access to 

exploitable commercial potential associated with that activity.“106 

 
                                                                                                                                               

ring besteht aus der finanziellen oder materiellen Unterstützung einer Mannschaft, eines Sportlers o-
der eines Wettbewerbs.“). Diese Definition weise zwar richtigerweise auf die verschiedenen Varianten 
der Unterstützung durch den Sponsor hin, sei aber durch die Beschränkung auf das Gebiet des Sports 
zu eng. Zudem berücksichtige Rouffiac in keiner Weise die Gegenleistungen des Gesponserten. 

103  Walliser, Sponsoring (1995), S. 3, führt eine umfangreichere Definition von Waite aus dem Jahre 
1979 an („(1) A commercial organisation (sponsor) provides resources for the benefit of a leisure acti-
vity (sponsored). (2) The sponsor does so with the expectation of gaining some commercial valuable 
benefit. (3) The sponsored activity consents to the sponsor company using a facility it has to offer in 
exchange for the resources it accordingly receives.“). Sie unterstreiche die das Sponsoring auszeich-
nende Austauschbeziehung zwischen dem Sponsor und dem Gesponserten (a.A. Drees, Sportsponso-
ring (1992), S. 14f., der außerdem bemängelt, dass diese Definition mit dem Begriff „leisure activity“ 
für den Gesponserten zahlreiche mögliche Felder für das Sponsoring ausschließt.). Auch stelle sie 
heraus, dass der Sponsor kommerzielle Ziele verfolge. Nicht zufrieden stellen könne dagegen die Be-
schränkung des Begriffs Sponsor auf kommerzielle Organisationen. Meines Erachtens verkennt Walli-
ser hierbei die Rolle des Sponsorings als Mittel auch zur uneigennützigen Förderung, wenn er ledig-
lich die personelle Beschränkung kritisiert. 

104  Walliser, Sponsoring (1995), S. 3. 
105  The Howell Report (1983), zitiert nach International Advertising Association, Sponsorship (1988), 

S. 1. 
106  International Advertising Association, Sponsorship (1988), S. 2. 
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Zwar enthält diese Definition keine Beschränkung auf den Bereich des Sports mehr, 

doch beschränkt sie den Anwendungsbereich des Sponsorings auf rein kommerzielle 

Vereinbarungen. Der kommerzielle Aspekt mag zwar - gerade im Bereich des Sports - 

vorherrschend sein, doch erschöpfen sich darin nicht die vielfältigen Einsatzmöglichkei-

ten des Sponsorings. 

Für die hier angestrengte Einordnung ist es deshalb umso wichtiger, die vielfältigen 

Typen eines Sponsoringengagements nicht nur hinsichtlich ihrer kommerziellen Ver-

wertung, sondern auch in ihrer Bedeutung als Förderung oder Unterstützung zu erfas-

sen. 

Das könnte letztlich - wie bereits angedeutet - auf eine Untersuchung des Verhältnisses 

von wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Elementen hinauslaufen. 

Bei den Engagements, die nicht ausschließlich durch die Verfolgung altruistischer Mo-

tive geprägt sind, geht es demnach u.a. um die Qualifizierung der Förderung oder Un-

terstützung und um ihren Einfluss auf die Verwirklichung unternehmenskommunikati-

ver Ziele. 

 

Thom107 kritisiert zwar die besondere Behandlung des Fördergedankens, da dies ange-

sichts der heute vor allem im Sportsponsoring vorhandenen Situation nicht mehr ge-

rechtfertigt sei. Thom hat dabei allerdings nur die immer weiter zunehmende Kommer-

zialisierung gerade im Bereich des Sports vor Augen. Die enorm gestiegenen Summen, 

die mittlerweile im Rahmen von Sportsponsoringvereinbarungen gezahlt werden, spre-

chen sicherlich zunächst für eine derartige Gewichtung bei der Definition des Sponso-

rings. 

Thom verkennt aber die Bedeutung des Sponsorings für den Gesponserten und stellt in 

seiner Beurteilung zu einseitig auf die Motive des Sponsors ab. Für den Gesponserten 

handelt es sich nach wie vor um eine Förderung oder Unterstützung. Im Bereich des 

(kommerzialisierten) Hochleistungssports ist eine solche Förderung zwar beinahe aus-

nahmslos mit einer Gegenleistung verbunden, doch kann sie vom Gesponserten in der 

Regel ohne größeren Aufwand erbracht werden108. Außerdem sind beispielsweise selbst 

                                                 
107  Thom, Sponsoring, S. 111 (115). Auch Hermanns, Sponsoring (1997), S. 36, rückt von der starken 

Betonung der Förderabsicht ab und verdeutlicht, dass es den Unternehmen vielmehr um ein „Geben 
und Nehmen“ gehe. 

108  Zur ausführlichen Behandlung der üblichen oder denkbaren Gegenleistungen sei an dieser Stelle auf 
die nachfolgenden Erörterungen verwiesen. 
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erfolgreiche Vereine aufgrund ständig steigender Ausgaben auf derartige zusätzliche 

Einnahmequellen angewiesen109. Gerade deshalb kann selbst im hochbezahlten Sportge-

schäft nicht ohne weiteres der Gesichtspunkt der Förderung oder Unterstützung außer 

Acht gelassen werden. 

Selbst bei einer einseitigen Berücksichtigung der Motive des Sponsors sollte auch auf 

dessen Seiten deutlicher differenziert werden. Dabei ist meines Erachtens zusätzlich 

zwischen subjektiven und objektiven Aspekten der Förderung zu unterscheiden. Die 

Verfolgung kommunikativer Ziele durch das Unternehmen schließt die Umsetzung ei-

ner beabsichtigten oder die schlichte Existenz einer unbeabsichtigten Förderung näm-

lich nicht generell aus. 

Gerade bei der Auswahl des Gesponserten lässt sich der Entscheidungsträger mögli-

cherweise auch von Gesichtspunkten einer Förderung leiten. 

Nicht nur reine marketingstrategische Erkenntnisse, sondern ebenso Sympathiewerte 

können bei der Auswahl des Gesponserten eine Rolle spielen. Denkbar ist ebenfalls, 

dass auch aus lokaler Verbundenheit heraus ein bestimmter örtlich oder regional ansäs-

siger Gesponserter den Vorzug gegenüber anderen erhält. 

Das alles geht nicht zwangsläufig einher mit einer Herabsetzung des Wirkungsgrades 

der verwendeten Marketinginstrumente. Hätten marketingstrategische Gesichtspunkte 

allerdings eine andere Entscheidung erforderlich gemacht110, so ist - spätestens jetzt - 

der Aspekt einer Förderung auch objektiv nicht mehr von der Hand zu weisen. In die-

sem Fall bekäme der Gesponserte entsprechende Zuwendungen, die er bei Beachtung 

anerkannter betriebswirtschaftlicher und marketingstrategischer Grundsätze nicht be-

kommen hätte. 

 

III. Sponsoring und der Begriff der Förderung 

 

1) Der subjektive Aspekt der Förderung in der Definition von Bruhn 

 

Versteht man Förderung in dem hier verwendeten nicht-wirtschaftlichen Sinne und zu-

dem nicht als allgemeinsprachliche und generelle Bezeichnung für irgendwelche Leis-

                                                 
109  Hierzu sei auf die noch folgende Darstellung der Motive des Gesponserten für die Teilnahme am 

Sponsoring verwiesen. 
110  Vgl. dazu die noch folgenden Ausführungen zu den Wirkungen des Sponsorings und der diesbezügli-

chen Auswahl des Gesponserten. 
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tungen des Sponsors, so beschreibt der subjektive Aspekt einer Förderung mehr als le-

diglich den Willen, einem bestimmten Gesponserten im Rahmen einer Sponsoringver-

einbarung entsprechende Leistungen zukommen zu lassen. Es ist der Wille zur nicht-

wirtschaftlichen Förderung. 

 

Bruhn111 bindet den Gedanken der Förderung zunächst gleichwertig neben dem Aspekt 

der Erreichung von Zielen der Unternehmenskommunikation in seine Definition des 

Sponsorings ein: 

 

 „Sponsoring bedeutet die 

 - Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle sämtlicher 

Aktivitäten, 

 - die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, Dienstleis-

tungen oder Know-how durch Unternehmen und Institutionen 

 - zur Förderung von Personen und/oder Organisationen in den 

Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Umwelt und/oder den Me-

dien verbunden sind, 

 um damit gleichzeitig Ziele der Unternehmenskommunikation zu erreichen.“ 

 

Die lange Tradition der Förderung von Kultur und Sport sowie des Sozialwesens durch 

Unternehmen oder Unternehmer lasse eine Unterscheidung zwischen Mäzenatentum, 

Spendenwesen und Sponsoring als historisch gewachsene Formen der Unternehmens-

förderung erkennen112. 

Bruhn gelangt anhand der zuvor dargestellten Abgrenzung zwischen den drei genannten 

Formen zu jener Definition des Begriffes Sponsoring. 

Gleichzeitig betrachtet er die etymologische Bedeutung des Wortes „sponsern“ und ge-

winnt die Erkenntnis, dass das „Sponsern“ vorwiegend mit Begriffen wie „Bürgschaft“ 

und „Partnerschaft“ in Verbindung gebracht werde113. Bruhn betont dabei, dass als 

                                                 
111  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 22. 
112  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 19. 
113  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 20f., entnimmt diese Erkenntnis dem aktuellen Duden und Collier´s 

Dictionary. Die von Bruhn ebenso herangezogene mittelalterliche Begriffsbestimmung im Wörterbuch 
der Gebrüder Grimm enthält hingegen kaum eine zur Klärung des Phänomens Sponsoring brauchbare 
Bedeutung („Spons: verlobter, verlobte, [...]. Spunse: geliebte. [...]. Sponsieren: 1. als spons anneh-
men: verloben, vermählen, [...].“). 
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Sponsoren auftretende Unternehmen im Gegensatz zum Mäzenatentum und Spenden-

wesen ihr Engagement aber mit eigenen Kommunikationszielen verbinden114. 

Die Unterschiede in den gerade genannten Formen der Unternehmensförderung führt er 

in erster Linie auf eine divergierende Schwerpunktlegung der Motive zur Förderung 

zurück. Diese Unterschiede würden durch abweichende Bedingungen ergänzt, die an die 

Vergabe von Fördermitteln durch Mäzene, Spender und Sponsoren gestellt werden115. 

In der Praxis des Sponsorings existieren dabei zahlreiche Mischformen, in Abhängigkeit 

von der relativen Bedeutung des Fördermotivs und der Art sowie der Intensität der 

kommunikativen Wirkung für Unternehmen116. 

 

2) Der objektive Aspekt der Förderung 

 

Der objektive Aspekt einer Förderung könnte als Abweichung von eben jenen wissen-

schaftlichen Grundsätzen definiert werden, welche die Auswahl des Gesponserten 

betreffen. So könnte die Förderung oder Unterstützung von ihrer auf sämtliche Sponso-

ringengagements zutreffenden allgemeinsprachlichen Bedeutung als bloße Bereitstel-

lung oder Zuwendung und damit als wertneutrale Beschreibung der Leistungen des 

Sponsors gelöst und ihr eine eigenständige Bedeutung verliehen werden. 

Die Förderung oder Unterstützung erhält damit eine eindeutig nicht-wirtschaftliche Be-

deutung, wenn sie als Abweichung von Grundsätzen definiert wird, die dem Bereich des 

Marketings entstammen und damit - auch wenn ihre Bedeutung in wirtschaftlicher Hin-

sicht noch der Klärung bedarf - tendenziell eher wirtschaftlich als nicht-wirtschaftlich 

ausgerichtet sind. 

 

Fraglich bleibt allerdings, unter welchen Voraussetzungen diese Form objektiver Förde-

rung aktienrechtlich Bedeutung für die Zulässigkeit des Sponsorings erlangt. 

Sie könnte im Vorfeld einer Zulässigkeitsprüfung bei der Einordnung und Systematisie-

rung des Sponsoringengagements Bedeutung erlangen. Dabei gilt es, in Anlehnung an 

die oben schon gemachten Ausführungen das Verhältnis von wirtschaftlichen und nicht-

wirtschaftlichen Elementen zu klären. Inwieweit das Sponsoring ein sich herkömmli-

chen Kategorien entziehender Typ eigener Art sein kann, hängt sicherlich auch von den 

                                                 
114  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 21. 
115  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 22. 
116  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 8. 
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Auswirkungen des Elementes der Förderung ab. Das gilt umso mehr, da die Förderung 

hier als rein nicht-wirtschaftliches Element verstanden wird. 

 

Denkbar ist ebenfalls, dass der Aspekt der Förderung unmittelbar Gegenstand rechtli-

cher Prüfungen ist. 

Der Aspekt der Förderung könnte losgelöst von seiner Bedeutung innerhalb des gesam-

ten Sponsoringengagements separat auf seine Zulässigkeit hin überprüft werden. Die 

Leistungen des Sponsors wären dann möglicherweise jener soziale Aufwand des Unter-

nehmens. 

Die typischen Fälle sozialen Aufwands (gemeinnützige Spenden etc.) zeichnen sich al-

lerdings durch das vollständige Fehlen einer Gegenleistung aus. Dieser Arbeit liegen 

aber gerade die Sponsoringtypen zugrunde, welche nicht ausschließlich nicht-

wirtschaftlich geprägt sind, sondern aus einer Kombination unterschiedlichster Elemen-

te bestehen. Zwar sind die unterschiedlichen Möglichkeiten einer Gegenleistung des 

Gesponserten noch darzustellen und auf ihre wirtschaftliche Ausrichtung hin zu über-

prüfen, dennoch kann hier festgehalten werden, dass jedenfalls eine - wie auch immer 

geartete - Gegenleistung des Gesponserten vorhanden ist. 

Die Förderung im hier verstandenen Sinne ist das Resultat einer bestimmten Auswahl 

des Gesponserten und der damit verknüpften erzielbaren Wirkungen des Instruments 

Sponsoring. Die Leistung des Sponsors, das eigentliche Mittel zur Förderung, wird auf-

grund einer bestimmten Auswahl erbracht. 

Im Lichte einer Gegenleistung ist das Vorliegen von sozialem Aufwand demnach mögli-

cherweise maßgeblich anhand jener Gegenleistung und den mit ihr verbundenen kom-

munikativen Wirkungen zu beurteilen. Jene Gegenleistung des Gesponserten ist der 

Ursprung etwaiger wirtschaftlicher Elemente des Sponsorings. Sie würde in diesem 

Zusammenhang somit auch zum ausschlaggebenden Maßstab für die Beurteilung des 

nicht-wirtschaftlichen Elements der Förderung. Eine getrennte Behandlung der Förde-

rung und der Elemente des Sponsorings, denen unter Umständen eine wirtschaftliche 

Wirkung zukommt, ergäbe dann keinen Sinn, weil die verschiedenen Elemente des 

Sponsorings sich gegenseitig bedingen. 

Umso deutlicher wird dies, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der obige Vorschlag 

einer Definition von Förderung gerade auf der Annahme beruht, Förderung sei eine 

Abweichung von marketingstrategischen und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, die 

(natürlich) tendenziell eher wirtschaftlich im hier vertretenen Sinne sind. Die Bejahung 
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einer Förderung in jenem Sinne indiziert dann bereits das Vorliegen einer bestimmten 

Gegenleistung des Geförderten. 

Der objektive Aspekt der Förderung kann deshalb nicht isoliert werden, sondern be-

stimmt unter Umständen sogar maßgeblich das gesamte Sponsoringengagement mit. 

 

3) Typologisierung des Sponsorings / Aspekt der Förderung 

 

Bruhn117 beschreibt, indem er zwischen drei verschiedenen Sponsoringtypen differen-

ziert, die folgende Typologie des Sponsorings aus Sicht der Unternehmen. Diese Typo-

logisierung sei im Hinblick auf die divergierenden Motive der Sponsoren, die vielfälti-

gen Einsatzmöglichkeiten und den heterogenen Nutzungsgrad des Sponsoring für die 

Unternehmenskommunikation zu empfehlen118. 

Im Übrigen sei an dieser Stelle angemerkt, dass sich sämtliche Autoren, die ebenfalls 

eine Typologisierung des Sponsorings vorschlagen, auf die Ausführungen von Bruhn 

beziehen und diese mehrheitlich sogar übernehmen. Allenfalls handelt es sich um un-

wesentliche Veränderungen, die für die hier durchzuführende Untersuchung ohne Be-

lang sind. Auf eine weitergehende Darstellung dieser Abweichungen wird daher ver-

zichtet. 

 

Das uneigennützige Sponsoring (Typ 1), welches nicht oder nur sehr selten im Bereich 

des Sportsponsorings vorkommt, ist durch altruistische Motive bestimmt, die häufig in 

der Philosophie des Unternehmens verankert sind. Das Engagement der Unternehmen 

wird zudem gegenüber der Öffentlichkeit nur sehr zurückhaltend kommuniziert119. 

 

Beim förderungsorientierten Sponsoring (Typ 2) dominiert der Fördergedanke gegen-

über der angestrebten kommunikativen Wirkung. Das Engagement des Unternehmens 

wird der Öffentlichkeit zumeist im Rahmen der Public Relations-Arbeit nähergebracht, 

ohne dass eine professionelle und systematische Planung vorliegt120. Nach Ansicht von 

Bruhn121 ist diese Form des Sponsoring dadurch gekennzeichnet, dass die Nennung des 

                                                 
117  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 25-27. 
118  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 25. 
119  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 25f.. 
120  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 27. 
121  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 27. 



Die aktienrechtliche Zulässigkeit von Sponsoringaktivitäten - 47 -

fördernden Unternehmens zwar nicht zwingend, aber erwünscht ist. Auch dieser Spon-

soringtyp wird in erster Linie im Sozio- und Umweltbereich sowie im kulturellen Be-

reich eingesetzt. 

 

Beim klassischen Sponsoring (Typ 3) ist die Nennung des Sponsors bei den Sponsor-

ships zwingender Teil der Gegenleistung des Gesponserten. Grundlage des Engage-

ments ist die angestrebte kommunikative Wirkung, während das Fördermotiv in den 

Hintergrund tritt. Dieser im Sportbereich dominierende Sponsoringtyp ist von einer sys-

tematischen Planung und strategischen Ausrichtung des Engagements gekennzeich-

net122. 

 

Die Übergänge zwischen diesen von Bruhn beschriebenen Sponsoringtypen sind flie-

ßend. Eine konkrete Einordnung kann jeweils nur im Einzelfall erfolgen. Auch können 

denklogisch zahlreiche Zwischen- oder Mischformen entstehen, die zu einem neuen 

Sponsoringtyp erwachsen, sofern man nur die hinter der Typologisierung stehende Me-

thode bzw. Betrachtungsweise ändert. 

 

Die Systematisierung eines solchen in seinen Wirkungen und Elementen komplexen 

Kommunikationsinstruments ist untrennbar mit einer Schwerpunktsetzung verbunden, 

die jenen neuen Sponsoringtypen nicht mehr als bloße Zusammensetzung verschiedener 

Elemente erscheinen läßt, sondern ihn als Einheit begreift. Durch die Setzung eines 

Schwerpunktes bei der Betrachtung des Typs werden gerade die Besonderheiten her-

vorgehoben, welche ihm die entscheidende Prägung im Hinblick auf eine konkrete Ein-

ordnung geben. Die Eigenart eines Mischtyps hängt damit von seinen wesentlichen 

Merkmalen ab. Auf die konkrete Durchführung und (rechtliche) Notwendigkeit einer 

Schwerpunktsetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt noch ausführlich einzugehen 

sein. 

Aus kommunikationswissenschaftlicher und aus marketingstrategischer Sicht erlangt 

das subjektive Element eines Sponsoringengagements - das von Unternehmerseite ange-

strebte Ziel - auch für die Schwerpunktsetzung maßgebliche Bedeutung, weil diese 

Wissenschaften sich vorwiegend damit beschäftigen, welche Kommunikationsinstru-

                                                 
122  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 27. 



Die aktienrechtliche Zulässigkeit von Sponsoringaktivitäten - 48 -

mente die angestrebten Ziele am effektivsten realisieren und auf welche Weise sie im 

konkreten Fall einzusetzen sind. 

 

Zurückkommend auf die von Bruhn durchgeführte Typologisierung bleibt festzuhalten, 

dass das förderungsorientierte Sponsoring (Typ 2) eine Mischform aus dem klassischen 

(Typ 3) und dem uneigennützigen Sponsoring (Typ 1) darstellt. 

Diese Mischform trägt zunächst aufgrund des Fördergedankens zumindest subjektiv 

charakteristische Züge des uneigennützigen Sponsorings. Zwar kennzeichnet diesen Typ 

nach Ansicht von Bruhn123 auch, dass die Nennung des fördernden Unternehmens nicht 

zwingend, aber erwünscht ist. Trotz fehlender verbindlicher Vereinbarung dieser klassi-

schen Gegenleistung kommt dabei ein im untechnischen Sinne wirtschaftliches Anlie-

gen des Unternehmens zum Ausdruck, das sich „schließlich doch irgendetwas“ von der 

fakultativen Nennung verspricht. 

Denkbar sind meines Erachtens daher auch solche Sponsoringtypen, bei denen die klas-

sische Gegenleistung obligatorisch und dessen ungeachtet ein Fördergedanke des Spon-

sors vorhanden ist, der dominiert, ein untergeordnetes Motiv darstellt oder 

gleichberechtigt neben anderen Motiven vorkommt. 

Differenziert man - wie zuvor schon angedeutet - nach objektiven Komponenten, sind 

Konstellationen denkbar, in denen objektive Aspekte einer Förderung in unterschiedlich 

starkem Maße das Sponsoringengagement prägen und dabei den doch eigentlich wirt-

schaftlichen Motiven des Vorstands zuwiderlaufen. 

Der Grund dafür mag dann in einer simplen Verkennung dieser Umstände und in der 

mangelnden Sorgfalt liegen, die der Vorstand bei der Prüfung des Sponsoringvorhabens 

hat walten lassen. Möglich erscheint auch, dass diese objektiven Aspekte den Motiven 

des Vorstands zwar nicht zuwiderlaufen, aber entweder stärker oder schwächer als vom 

Vorstand vorgesehen sind. 

Eine einseitige Betrachtung nur der Motive des Vorstands ist jedenfalls auch bei der 

Typologisierung nicht haltbar, die vielmehr das Ergebnis einer ausgewogenen Betrach-

tung subjektiver und objektiver Komponenten sein sollte. Aber gerade deswegen entzie-

hen sich die bereits erwähnten Zwischen- oder Mischformen des Sponsorings in der 

Regel der von Bruhn vorgeschlagenen Typologisierung. 

                                                 
123  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 27. 
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Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird daher auch noch auf die durch das Zusammen-

spiel von subjektiven und objektiven Komponenten geprägte Bestimmung des 

(Markt-)Wertes einer Sponsoringleistung einzugehen sein. 

 

Die Typologisierung von Bruhn ist zwar hinsichtlich einiger Details nicht unumstritten. 

Dennoch sollten gerade diese Uneinheitlichkeiten vor dem Hintergrund der längst nicht 

einheitlichen Abgrenzung zwischen Sponsoring und Mäzenatentum dazu beitragen, für 

die rechtlich bedeutsamen, aber bislang wenig beachteten Misch-, Zwischen- oder Son-

derformen des Sponsorings sensibel zu werden. 

 

Als Zeichen der in der begrifflichen und inhaltlichen Entwicklung des Sponsorings ent-

haltenen Dynamik, aber gleichzeitig auch als Zeichen der Uneinheitlichkeit und Unsi-

cherheit in dieser Entwicklung, ist es zu werten, dass Bruhn124 noch in seiner zweiten 

Auflage eine am Begriffspaar Sponsoring und Mäzenatentum orientierte Typologisie-

rung vorgenommen hat. 

In seiner Darstellung125, die inhaltlich der in der dritten Auflage entspricht, nennt er den 

Typ 2 des Sponsorings nicht förderungsorientiertes, sondern mäzenatisches Sponsoring. 

Dabei spricht er - wie in der nachfolgenden Auflage - von der Dominanz des Fördermo-

tivs und scheint von einer wissenschaftlich gefestigten Verbindung zwischen dem Beg-

riff der Förderung und dem Mäzenatentum auszugehen. 

Sprachlich hingegen stellt - wie oben bereits angedeutet - auch das klassische Sponso-

ring eine Art der Förderung dar. Dabei kann nochmals festgehalten werden, dass der 

Gesponserte insoweit eine Förderung (im sprachlichen Sinne) erfährt, als er die Gegen-

leistung zumeist ohne größeren finanziellen, zeitlichen oder sonstigen Aufwand erbrin-

gen kann. 

Charakteristisch für das klassische Mäzenatentum ist, dass der Mäzen für die Förderung 

keine konkrete Gegenleistung erwartet und die Unterstützung auch dann vornehmen 

würde, wenn sein Name oder der seines Unternehmens nicht in Zusammenhang mit der 

Förderung gebracht wird126. Der klassische Mäzen handelt aus altruistischen Motiven. 

Bruhn verwendet den Begriff „mäzenatisch“ bei der Typologisierung des Sponsorings 

indessen auf sinnentstellende Weise. „Die mäzenatischen Sponsoren möchten bei den 

                                                 
124  Bruhn, Sponsoring (1991), S. 22-25. 
125  Bruhn, Sponsoring (1991), S. 24. 
126  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 19f.. 
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Sponsorships genannt werden [...]“127. Diese Feststellung ist mit dem klassischen Bild 

des Mäzens kaum mehr vereinbar. Nimmt man wohlwollend an, „mäzenatisch“ sei nur 

ein anderer Ausdruck für den (reinen) „Fördergedanken“, nicht aber für jenen Wunsch 

oder Willen, als Sponsor genannt zu werden, so stellt sich unumgänglich die Frage, 

welchem den Typ 2 konstituierenden Element jener Wunsch oder Wille dann zuzuord-

nen ist. 

Übrig bleiben nur die Elemente des klassischen Sponsorings, von denen der Typ 2 

abgeleitet worden ist. Diese Elemente gehen hingegen strikt von einer zwingenden 

Gegenleistung in Form der Nennung des Sponsors durch den Gesponserten aus. Im 

Umkehrschluss steht „mäzenatisch“ - so wie Bruhn es in der zweiten Auflage gebraucht 

hat - damit nicht für den (reinen) „Fördergedanken“. 

Das mäzenatische Sponsoring beschreibt daher keine paritätische Verbindung aus Mä-

zenatentum und Sponsoring, sondern eine subjektiv dominierte Variante des klassischen 

Sponsorings, die zum Wegfall der entsprechenden zwingenden Gegenleistung führt. 

Die in der dritten Auflage erfolgte Umbenennung des Typ 2 in förderungsorientiertes 

Sponsoring ist dabei lediglich als sprachliche Abkehr einzustufen, der eine inhaltliche 

nicht gefolgt ist. So spricht Bruhn128 nach wie vor davon, „dass die Nennung des för-

dernden Unternehmens [...] aber erwünscht ist“. 

Er verwendet als Konsequenz der subjektiven Ausrichtung seiner Typologisierung den 

Begriff des „Fördergedankens“ unabhängig vom tatsächlichen Vorliegen einer Gegen-

leistung in Form der Nennung des Sponsors. Erfolgt eine solche Nennung, so entspricht 

dies dem Wunsch des Sponsors. Unterbleibt sie, ist der Sponsor bestenfalls enttäuscht 

und darauf angewiesen, sein Engagement im Rahmen der Public Relations-Arbeit der 

Öffentlichkeit näherzubringen. Gerade die Vereinbarung einer Gegenleistung und ihre 

Ausgestaltung im Einzelfall tragen aber maßgeblich zur Abgrenzung des Sponsorings 

vom Mäzenatentum bei. Meines Erachtens fördert eine derartige Typologisierung des 

Sponsorings keinesfalls die Entwicklung neuer Abgrenzungskriterien. 

 

Bei Bruhn ist durch jene - wenn auch nur sprachliche - Änderung gleichwohl die Ten-

denz zu erkennen, die Charakteristika des Mäzenatentums bei seiner Typologisierung 

des Sponsorings zurückzudrängen, möglicherweise insoweit, als die förderungsorien-

                                                 
127  Bruhn, Sponsoring (1991), S. 24. 
128  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 27. 
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tierte Komponente des Typ 2 nicht mehr ohne weiteres von einer rein fakultativen Nen-

nung des Sponsors ausgeht. 

 

Walliser129 nimmt bei seiner Darstellung der neueren Definitionen des Sponsorings Be-

zug auf die von Bruhn130 durchgeführte Abgrenzung und teilt dessen Auffassung, Spon-

soring als eigenständiges Kommunikationsinstrument einzuordnen. 

Die Ausweitung der Ziele des Sponsorings auf „Ziele der Unternehmenskommunikati-

on“ sei um so dringlicher, als keinesfalls alle Sponsoren nur strikt kommerzielle Ziele 

verfolgen. Die Antriebsgründe des Sponsors seien zudem nicht nur in den eigenen 

Kommunikationswünschen begründet, sondern stützten sich genauso auf den Förderge-

danken, d.h. auf den Wunsch, einer Idee, Person oder Sache zu helfen131. 

Walliser bringt damit meines Erachtens auch die stetig zunehmende Schwierigkeit zum 

Ausdruck, innerhalb der Verwirklichung kommunikativer Ziel zwischen wirtschaftli-

chen und nicht-wirtschaftlichen sauber abzugrenzen. 

Drees132 interpretiert das Sponsoring als ein übergreifendes, multiples Instrument der 

Kommunikationspolitik, bei dem sich die mit den verschiedenen Arten des Sponsorings 

erreichbaren Ziele zwar überschneiden, aber nicht völlig decken. Bei vielen Unterneh-

men resultiere das Sponsoring aus strategischen Überlegungen und ist Ausdruck einer 

Unternehmensphilosophie, die ein gesellschaftliches Engagement anstrebt133. 

Drees134 betont auch, dass dort, wo aufgrund einer gesellschaftlich orientierten Unter-

nehmensphilosophie gesellschaftsbezogene Ziele formuliert werden, für die Umsetzung 

der Einsatz des Sponsorings nahe liege. 

Das setzt aber voraus, dass das Sponsoring gerade in seiner Vielfalt und Vielschichtig-

keit genutzt wird, da nur auf diesem Wege eine optimale Verbindung wirtschaftlicher 

und nicht-wirtschaftlicher Ziele bzw. Wirkungen erreicht werden kann. Sponsoring, das 

in dem hier beschriebenen Sinne dem Mäzenatentum sehr nahe kommen könne, eigne 

sich somit hervorragend als Instrument zur Demonstration gesellschaftlicher Verantwor-

                                                 
129  Walliser, Sponsoring (1995), S. 3f.. 
130  Bruhn, Sponsoring (1991), S. 21f.. 
131  Walliser, Sponsoring (1995), S. 4. 
132  Drees, Sportsponsoring (1992), S. 26. 
133  Drees, Sportsponsoring (1992), S. 28 und S. 32f.. 
134  Drees, Sportsponsoring (1992), S. 34. 
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tung eines Unternehmens und sei damit in der Lage, diesbezügliche Inhalte einer Unter-

nehmensphilosophie lebendig auszufüllen135. 

 

Einigkeit besteht also darüber, dass die von den Sponsoren mit ihrem Engagement ver-

folgten Ziele heterogen sind. Wie oben bereits angedeutet, ist es daher nur konsequent, 

bei der hier durchgeführten Untersuchung davon auszugehen, dass auch oder gerade 

objektiv mehrere Varianten des klassischen Sponsorings existieren, die in der konkreten 

Situation eben kein subjektives Pendant in den Zielen und Motiven des Vorstands fin-

den. 

Die Aufgabe einer u.a. auch dort ansetzenden typenorientierten Betrachtung und 

Schwerpunktsetzung bei den jeweiligen Sponsoringengagements ist folglich ebenso, 

herauszuarbeiten, von welcher rechtlich bedeutsamen Natur einheitliche Sponsoringak-

tivitäten sind, deren Besonderheiten in den fehlenden Entsprechungen bzw. in den sich 

diametral gegenüberstehenden subjektiven und objektiven Komponenten begründet 

liegen. 

 

Auf der o.g. Definition des klassischen Sponsorings basierend, deren Hauptmerkmal die 

zwingende Gegenleistung in Form der Nennung des Sponsors ist, führen diese Varian-

ten zu einem aus den Kategorien von Bruhn insoweit herausfallenden Sponsoringtyp, 

als er auf dem hier konzeptionell neu durchdachten Aspekt der Förderung innerhalb 

eines Sponsoringengagements beruht. 

Dieser Sponsoringtyp weist zu unterschiedlichen Anteilen wirtschaftliche und nicht-

wirtschaftliche Aspekte auf. Er kann daher - angelehnt an die Systematisierung von 

Bruhn - nicht als förderungsorientiertes Sponsoring bezeichnet werden, da dieser Beg-

riff ein Übergewicht des Förderungsaspekts suggeriert. 

Es handelt sich denklogisch ebenso wenig um einen Grenzfall zwischen dem förde-

rungsorientierten Sponsoring und dem klassischen Sponsoring im Sinne von Bruhn. 

 

 

 

 

                                                 
135  Drees, Sportsponsoring (1992), S. 34. 
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IV. Die Sponsoringleistungen 

 

1) Das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung 

 

Für die weitere Untersuchung ist außerdem wichtig, in welchem Verhältnis Leistung 

und Gegenleistung eines Sponsoringengagements zueinander stehen und welche Aus-

wirkungen dies auf die Annahme einer Förderung hat. Dieses Verhältnis eröffnet ver-

schiedene Aspekte. 

Dabei ist vor allem die Frage zu beantworten, ob tatsächlich allein die Herabsetzung 

eines theoretisch erzielbaren Wirkungsgrades als Folge einer bestimmten Auswahl des 

Sponsoringpartners, die den o.g. wissenschaftlichen Grundsätzen gerade nicht genügt, 

die Annahme einer Förderung rechtfertigen kann. 

Die Förderung im hier vorgeschlagenen Sinne weist eben nur auf eine spezielle Gegen-

leistung des Gesponserten hin, ohne die vom Sponsor zu erbringende Leistung zu be-

rücksichtigen. In die Definition fließt folglich ausschließlich eine Betrachtung des mit 

der Gegenleistung verbundenen kommunikativen Wirkungsgrades ein. 

Angesichts der Ausgangsfrage, wann bei einem Sponsoringengagement eine Förderung 

nicht-wirtschaftlicher Art vorliegen kann, lag der Schwerpunkt der Betrachtung vor-

dringlich auf den mit einem solchen Kommunikationsinstrument in der konkreten Situa-

tion erzielbaren Wirkungen für das Unternehmen. In diesen Wirkungen manifestiert 

sich schließlich unmittelbar die eventuell negative Folge einer maßgeblich von nicht-

wirtschaftlichen Beweggründen dominierten Auswahl des Gesponserten. Die Besonder-

heiten eines neuen Marketinginstruments haben ihren Ursprung zudem naturgemäß in 

dessen Auswirkungen. 

 

2) Die Leistungen der Beteiligten im einzelnen 

 

a) Die Leistungen des Sponsors 

 

Die schlichte Aufzählung der denkbaren Leistungen des Sponsors ist recht einfach. Der 

Sponsor fördert den Gesponserten - wie bereits mehrfach erwähnt - mit Geld, Sachleis-

tungen oder Dienstleistungen136. 

                                                 
136  Walliser, Sponsoring (1995), S. 6; ausführlicher Bruhn, Sponsoring (1998), S. 37f.. 
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Entscheidend sind vielmehr die Wirkungen, die diesen Leistungen gegenüberstehen, im 

Zusammenspiel mit den Beweggründen des Sponsors zur Durchführung der entspre-

chenden Sponsoringaktivität. Nur so kann eine Aussage darüber getroffen werden, wel-

cher Sponsoringtyp vorliegt und welche Konsequenzen dies für das Verhältnis von wirt-

schaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Komponenten eines Sponsoringengagements 

hat. 

Eine detailliertere Darstellung bleibt daher den speziellen Abhandlungen zum Sponso-

ring vorbehalten. Außerdem kann auch aus der folgenden Behandlung der Leistungen 

des Gesponserten auf die Art der jeweiligen Leistungen des Sponsors geschlossen wer-

den. 

 

b) Die Leistungen des Gesponserten 

 

Hinsichtlich der Leistungen des Gesponserten bedarf es im Rahmen dieser Untersu-

chung ebensowenig einer umfassenden Darstellung. Die Vielfalt möglicher Erschei-

nungsformen des Sponsorings und der dabei auftretenden Gegenleistungen ist so groß, 

dass ihre Behandlung weit über den Umfang dieser Arbeit hinausreichen würde. 

Insofern bietet sich zunächst eine Differenzierung zwischen den wichtigsten Bereichen 

an, in denen Sponsoringaktivitäten stattfinden. 

 

(i) Das Sportsponsoring 

 

Sportsponsoring wird definiert als die Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, Know-

How und organisatorischen Leistungen für Sportler, Sportorganisationen, Sportveran-

staltungen mit dem Ziel, eine wirtschaftlich relevante Gegenleistung zu erhalten137. 

Im Bereich des Sportsponsorings kann wiederum zwischen dem Sponsoring von Einzel-

sportlern, von Sportmannschaften und von Sportveranstaltungen unterschieden werden. 

Alle drei Formen des Sportsponsorings weisen jeweils unterschiedliche Schwerpunkte 

im werblichen Einsatz des Gesponserten auf138. 

                                                 
137  Scholz, Was ist Sponsoring? (1996), S. 6. 
138  Diese Differenzierung wird von Bruhn, Sponsoring (1998), S. 134f., vorgenommen, der dort u.a. auch 

eine detaillierte Prüfliste für die Planung von Einzelmaßnahmen aufführt. 
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Einzelsportler tragen Werbung auf ihrem Trikot oder werden mit Sportbekleidung und -

geräten ausgestattet. Sportler können aber auch in Werbeanzeigen und Promotions oder 

in die Kontaktpflege mit ausgewählten Kunden einbezogen werden. 

Sportmannschaften tragen ebenfalls Werbung auf ihrem Trikot oder werden entspre-

chend ausgerüstet. Möglich sind aber auch Anzeigenwerbungen oder Maßnahmen der 

Verkaufsförderung mit der gesamten Mannschaft oder einzelnen Sportlern aus ihren 

Reihen. 

Bei Sportveranstaltungen finden sich Bandenwerbung, Werbung auf Sportgeräten oder 

Transportfahrzeugen, begleitende Werbemaßnahmen, Produktpräsentationen im Umfeld 

der Veranstaltung, VIP-Einladungen, Bereitstellung eigenen Know-hows oder das Titel-

sponsoring. 

 

Das Sportsponsoring als älteste, bedeutendste und aufgrund seiner starken Medienprä-

senz die allgemein bekannteste Sponsoringart139 wird zusätzlich anhand von drei weite-

ren Dimensionen systematisiert, die erst eine angemessene Würdigung der unterschied-

lichen erzielbaren Wirkungen und eine präzise Erfassung der jeweiligen Gegenleistun-

gen des Gesponserten garantieren140. 

Erstens kann der Sport über seine organisatorischen Einheiten strukturiert werden. Da-

nach ist eine Unterteilung in sportartübergreifende Sportorganisationen wie das IOC, 

NOK oder den DSB, Spitzenverbände im Deutschen Sportbund, Vereine141, Rennteams, 

Einzelsportler, Ausrichter von Sportveranstaltungen, Sport-Wissenschaftler sowie Insti-

tutionen und Organisationen der Sport-Wissenschaft vorstellbar. 

Zweitens ist die sportliche Leistungsebene von großer Bedeutung. Neben dem Spitzen- 

bzw. Leistungssport existiert der Breitensport, der den Erwachsenen- und Nachwuchs-

sport umfasst. Außerdem ist eine vom Ansatz her andere Differenzierung nach Ama-

teur- und Profisport möglich142, wobei im nationalen und internationalen Sport eine 

Tendenz hin zur Professionalisierung und zur Kommerzialisierung zu erkennen ist. 

Drittens bietet sich eine Systematisierung anhand der vom Sponsor geförderten Sportart 

an. 
                                                 
139  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 60; Thom, Sponsoring, S. 111 (117). 
140  Vgl. dazu eingehend Hermanns, Sponsoring (1997), S. 61ff., und Drees, Sportsponsoring (1992), 

S. 126ff.. 
141  Eingehender zum Verbands- und Vereinssport Drees, Sportsponsoring (1992), S. 44ff.. 
142  Vertiefend zum Leistungs- und Breitensport sowie zum Amateur- und Profisport Drees, Sportsponso-

ring (1992), S. 47ff.. 
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(ii) Das Kultursponsoring 

 

Das Kultursponsoring zeichnet sich durch mehrere Besonderheiten und Unterschiede 

gegenüber anderen Sponsoringformen aus. 

In der Regel kann Kultursponsoring kein Massenpublikum erreichen. Dafür ermöglicht 

es eher ein exklusives Auftreten des Sponsors als in anderen Bereichen. Eine positive 

kommunikative Wirkung für das Unternehmen ist aber nur dann zu erzielen, wenn es 

sich zuvor mit dem künstlerischen oder kulturellen Anliegen auseinandergesetzt hat. 

Sonst kann die Förderung den Zielgruppen nicht glaubhaft vermittelt werden. Zuletzt 

erfordert das Kultursponsoring in erhöhtem Maße persönliches Engagement von Ein-

zelpersonen bei der Planung und Durchführung143. 

Kultursponsoring ist danach eine Form des kulturellen Engagements von Unternehmen, 

bei dem durch die Unterstützung von Künstlern, kulturellen Gruppen, Institutionen oder 

Projekten auch Wirkungen im Hinblick auf die (in- und externe) Unternehmenskommu-

nikation erzielt werden144. 

Die Gegenleistungen des Gesponserten beschränken sich im wesentlichen auf die per-

sönliche Nennung der Sponsoren durch den Geförderten oder die Gewährung einer Ge-

legenheit zur Ansprache durch einen Unternehmensvertreter. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Namen des Sponsors auf Plakate, Pro-

gramme, Eintrittskarten und andere Publikationen zu drucken oder entsprechende An-

zeigen im Programmheft zu platzieren. 

Zudem bietet es sich an, Werbemaßnahmen im Umfeld der Veranstaltung durchzufüh-

ren. Auch kommt eine Erwähnung des Kultursponsorships in Pressemitteilungen und 

Geschäftsberichten sowie auf der Website des Unternehmens in Betracht. Dazu können 

in der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Prädikate und Titel verwendet werden, die auf 

den Sponsor hindeuten145. 

 

 

                                                 
143  Diese Besonderheiten des Kultursponsorings sind Bruhn, Sponsoring (1998), S. 236, entnommen. 
144  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 196. 
145  Diese Gegenleistungen des Gesponserten beim Kultursponsoring sind auszugsweise den Ausführun-

gen bei Bruhn, Sponsoring (1998), S. 239f., entnommen. Eine ausführliche Behandlung auch der Leis-
tungen des Sponsors findet sich ebenfalls bei Bruhn, Sponsoring (1998), S. 237ff.. 
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(iii) Das Sozio- und Umweltsponsoring 

 

Sozio- und Umweltsponsoring bedeutet die Verbesserung der Aufgabenerfüllung im 

sozialen beziehungsweise ökologischen Bereich durch die Bereitstellung von Finanz-, 

Sachmitteln oder Dienstleistungen durch Unternehmen, die damit auch (direkt oder in-

direkt) Wirkungen für ihre Unternehmenskultur und -kommunikation anstreben146. 

Kennzeichnend ist ferner, dass sich das Unternehmen bei dieser Form des Sponsorings 

in ganz besonderem Maße mit seinem Engagement identifizieren sollte147. 

Auch das Sozio- und Umweltsponsoring ist von einer Heterogenität und Vielfalt mögli-

cher Sponsorships geprägt. 

Die Gegenleistung des Gesponserten besteht hauptsächlich in der Nennung des Spon-

sors bei Veranstaltungen oder seine Erwähnung auf Broschüren, Programmen oder Bü-

chern. 

Desweiteren können sich Anzeigen des Sponsors in Programmheften, Jahresberichten 

oder Katalogen befinden. Ebenso kommt eine Erwähnung des Sponsorships in Presse-

mitteilungen und in der Werbung in Betracht. 

Auch die Vergabe von Prädikaten, Emblemen, Titeln oder Zeichen ist möglich148. 

 

(iv) Die Maßnahmenkategorien 

 

Die Gegenleistungen des Gesponserten können nach Hermanns149 unabhängig von der 

jeweiligen Sponsoringart im wesentlichen in vier Maßnahmenkategorien zusammenge-

fasst werden, welche die eigenständigen sowie charakteristischen kommunikativen Nut-

zungsmöglichkeiten des Sponsorings kennzeichnen. 

Dazu zählen die Markierung von Ausrüstungsgegenständen, der zusätzliche kommuni-

kative Auftritt im Rahmen von Veranstaltungen, die Nutzung von Prädikaten bzw. Li-

zenzen und die Benennung des Sponsoring-Objektes nach dem Sponsor150. 

                                                 
146  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 275. 
147  Thom, Sponsoring, S. 111 (120). 
148  Diese Gegenleistungen des Gesponserten beim Sozio- und Umweltsponsoring sind auszugsweise den 

Ausführungen bei Bruhn, Sponsoring (1998), S. 351, entnommen, wo zudem eine ausführliche Erörte-
rung der Leistungen des Sponsors zu finden ist. 

149  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 161ff.. 
150  Auch Drees, Sportsponsoring (1992), S. 146ff., nennt diese vier Kategorien als Sponsoringmaßnah-

men, wobei seine Untersuchung im Bereich des Sportsponsorings noch andere Kategorien behandelt, 



Die aktienrechtliche Zulässigkeit von Sponsoringaktivitäten - 58 -

3. Kapitel: Die rechtlich relevanten Grundlagen des Sponsorings im Hinblick auf 

dessen Zulässigkeit 

 

A. Die Entscheidungszuständigkeit und Berechtigung des Vorstands 

 
I. Allgemeine Vorüberlegungen 

 

Zunächst empfiehlt es sich, anhand der Kompetenzverteilung und der sonstigen Vorga-

ben des Aktiengesetzes zwischen den Zuständigkeiten und (allgemeinen) Berechtigun-

gen zu unterscheiden. Es könnte sich anbieten, zwischen der Eröffnung oder der Be-

gründung einer (Entscheidungs-)Zuständigkeit einerseits und ihrer Beschränkung ande-

rerseits zu differenzieren151. Diese Begrifflichkeit schließt sich an die eingangs getrof-

fene Unterscheidung zwischen allgemeiner Entscheidungszuständigkeit des Vorstands 

und konkreter Einschränkung der Zulässigkeit des Sponsorings im Einzelfall an. 

Eine solche Differenzierung ist dem Aktiengesetz zwar jedenfalls nicht ausdrücklich zu 

entnehmen. Möglicherweise lassen sich auf diese Weise aber die allgemeinen Vorga-

ben152 für das Tätigwerden der Aktiengesellschaft und des entsprechenden Organs in 

dem hier zu untersuchenden Bereich besser darlegen. Die jeweiligen konkreten aktien-

rechtlichen Einschränkungen und Vorgaben werden dabei nicht Gegenstand besonderer 

Erörterungen sein. 

Dem Aktiengesetz und damit § 76 I AktG als normativem Anknüpfungspunkt könnte 

insoweit ein die allgemeine Berechtigung des Vorstands betreffender Begriff zugrunde 

liegen, der durch die gerade genannten (allgemeinen) Vorgaben erst definiert wird. 

Ist beispielsweise dem Gesellschaftszweck oder dem Unternehmensinteresse zu ent-

nehmen, dass bestimmte Tätigkeiten nicht in den Bereich der Entscheidungszuständig-

keit des Vorstands fallen oder unter Umständen sogar generell von der Aktiengesell-

schaft nicht durchgeführt werden können, so liegt bereits eine die allgemeine Zulässig-

keit betreffende aktienrechtliche Vorgabe vor. In diesem Fall wäre eine Begründung der 

                                                                                                                                               
die nicht mehr ohne weiteres auf sämtliche Sponsoringarten übertragen werden können, sondern viel-
mehr ausschließlich Besonderheiten des Sportsponsorings sind. 

151  Eine solche Differenzierung findet sich u.a. bei Dreher, ZHR 155 [1991], 349 (353ff.), der die gesell-
schaftspolitische Kompetenz der Aktiengesellschaft untersucht. 

152  Der Gesellschaftszweck, der Unternehmensgegenstand, das Unternehmensinteresse und die in der 
Aktiengesellschaft vorhandenen (Sonder-)Interessen sind im folgenden Gegenstand separater Unter-
suchungen. 
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Entscheidungszuständigkeit zugunsten des Vorstands allein aufgrund von § 76 I AktG 

denklogisch nicht mehr möglich. 

 

Im folgenden wird daher auch auf das rechtliche Verhältnis des generellen Tätigkeitsbe-

reichs der Aktiengesellschaft - in Anlehnung an ihre rechtliche und tatsächliche Aus-

richtung - zur innerorganschaftlichen Berechtigung näher einzugehen sein. 

Zum einen spielt dabei das Verhältnis der Zuständigkeit des Vorstands, dem nach § 76 I 

AktG zunächst die Vermutung einer Art Allzuständigkeit - natürlich in den gesetzlichen 

Grenzen - zukommt, zur Zuständigkeit der Hauptversammlung eine besondere Rolle. 

Zum anderen stellt sich die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die Haupt-

versammlung auf die Ausrichtung und den generellen Tätigkeitsbereich der Gesellschaft 

Einfluss nehmen kann und wie sich das auf die allgemeine Berechtigung des Vorstands 

aus § 76 I AktG auswirkt. 

 

II. Leitungsaufgabe des Vorstands nach § 76 I AktG 

 

Nach § 76 I AktG hat der Vorstand die Gesellschaft unter eigener Verantwortung zu 

leiten. Ihr wesentlicher Regelungszweck liegt in der Zuweisung der Leitungsaufgabe an 

den Vorstand als Kollegialorgan153. § 76 AktG enthält dabei eine Zuständigkeitsbe-

gründung, indem der Vorstand mit der eigenverantwortlichen Leitung der Gesellschaft 

betraut und entsprechend die Hauptversammlung und der Aufsichtsrat von dieser Funk-

tion ausgeschlossen werden154. 

 

Die Leitung beschreibt die Führungsfunktion155 des Vorstands156. Umstritten ist aller-

dings der Begriff der Geschäftsführung und sein Verhältnis zur Leitungskompetenz. Die 

Geschäftsführung umfasst jedwede tatsächliche oder rechtsgeschäftliche Tätigkeit für 

                                                 
153  Hüffer, § 76, Rn. 1. 
154  Hüffer, § 76, Rn. 2. So gehören allgemein zur Leitungskompetenz des Vorstands nicht die Maßnah-

men, die anderen Organen kraft Gesetzes zugewiesen sind (vgl. Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 76, 
Rn. 11). 

155  Zum komplexen Begriff der Führungsentscheidung vgl. eingehend Mutter, Unternehmerische 
Entscheidungen, S. 15ff.. 

156  Nach Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 76, Rn. 10, gehört dazu gleichzeitig die Festlegung der Unter-
nehmenspolitik. So auch Rittner, AG 1973, 113 (118). 
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die Aktiengesellschaft157 und kann nach einer Auffassung auch die Leitung der Aktien-

gesellschaft als einen herausgehobenen Teilbereich mit einschließen158. 

Ist nun allgemein die Rede von der „Entscheidungszuständigkeit und allgemeinen Be-

rechtigung des Vorstands im Bereich des Sponsorings“, so sind damit nicht die bei ei-

nem solchen Vorhaben notwendigen tatsächlichen oder rechtsgeschäftlichen Tätigkei-

ten, sondern ausschließlich die vorgelagerten Führungsentscheidungen gemeint159. 

 

Gegenstand der Leitungsfunktion ist nach § 76 I AktG die Leitung der Gesellschaft. 

Hüffer160 sieht darin in erster Linie die Aufgabe der Unternehmensleitung, weil die Ak-

tiengesellschaft Trägerin des Unternehmens sei. Auch Mertens161, der diesbezüglich 

allerdings gar nicht zwischen der Aktiengesellschaft und dem von ihr betriebenen Un-

ternehmen unterscheidet, erblickt den Gegenstand der Leitung im Unternehmen. 

Welche Auswirkungen diese Sichtweisen auf das vorliegende Zulässigkeitsproblem 

haben, wird erst bei einer Betrachtung der vom Vorstand bei seinen Leitungsentschei-

dungen zu berücksichtigenden Interessen deutlich. Der Vorstand werde unter eigener 

Verantwortung tätig, was positiv bedeute, dass er seine Leitungsentscheidungen nach 
                                                 
157  Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 77, Rn. 1; KK-Mertens, § 77, Rn. 2. Geßler/Hefermehl-Hefermehl, 

§ 76, Rn. 10, stellt aber klar, dass sich der Begriff der Geschäftsführung mit dem Begriff der Leitung 
deckt, sofern man ihn nicht auf die Verwaltung beschränkt, sondern im weitesten Sinne versteht. Dann 
sei die Geschäftsführung jede auf die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks gerichtete Tätigkeit. 

158  So Hüffer, § 76, Rn. 7, und § 77, Rn. 3, der die Geschäftsführung durch den Vorstand damit als um-
fassenden Begriff ansieht, der durch § 76 I AktG möglicherweise eine spezielle Ausgestaltung erfährt. 
Ebenso Schwark, ZHR 142 [1978], 203 (215). Nach KK-Mertens, § 76, Rn. 4, sei Leitung mehr als 
die bloße Verpflichtung oder Befugnis des Vorstands zur Geschäftsführung. GK-Meyer-Landrut, 
§ 76, Anm. 2, deutet ebenfalls an, dass der Begriff der Leitung mehr sei als die bloße Geschäftsfüh-
rung und Vertretung. Leo, AG 1960, 261 (261ff.), und KK-Mertens, § 76, Rn. 10, sprechen insoweit 
von einer Unternehmerfunktion des Vorstands. Henn, Handbuch des Aktienrechts, Rn. 572, sieht in 
der Leitung den Oberbegriff für Geschäftsführung und Vertretung. 

159  Eine Abgrenzung zwischen der Ausführung und der vorgelagerten Führungsentscheidung erlangt erst 
dann Bedeutung, wenn es um die Delegation von Geschäftsführungsaufgaben auf einzelne Verwal-
tungsmitglieder oder auf nachgeordnete Ebenen und um die Unterstellung unter den Einfluss Dritter 
geht (KK-Mertens, § 76, Rn. 4; vgl. auch die bei Hüffer,  § 76, Rn. 7 a.E. genannten Nachweise; ver-
tiefend dazu Semler, Aktiengesellschaft (1996), S. 9f. und S. 17f.). Die dieser Arbeit zugrunde liegen-
de Situation ist allerdings die, dass der Vorstand die entsprechenden (Führungs-)Entscheidungen trifft 
und die damit verbundenen Maßnahmen anordnet. 

160  Hüffer, § 76, Rn. 9. Auch GK-Meyer-Landrut, § 76, Anm. 10, spricht im Zusammenhang mit den 
sozial- und wirtschaftspolitischen Pflichten des Vorstands und dem Wohl des Unternehmens von der 
Unternehmensleitung. 

161  KK-Mertens, § 76, Rn. 6-9; anders hingegen noch KK-Zöllner, Einl. § 76 (1. Auflage), Rn. 104ff. 
(136ff.). 
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eigenem Ermessen treffe162. Dabei erfordere die Ermessensausübung eine sachgerechte 

Wahrnehmung der in der Gesellschaft und ihrem Unternehmen zusammentreffenden 

Interessen163. 

 

Der Wortlaut des § 76 I AktG ist zunächst eindeutig. Der Vorstand hat die „Gesellschaft 

zu leiten“. Zugleich ist diese gesetzliche Formulierung aber derart allgemein, dass ihr 

- isoliert betracht - nur eine begrenzte Aussagekraft zukommt. 

Die Vorschrift dient unter anderem der Zuständigkeitsabgrenzung im Verhältnis zur 

Hauptversammlung und zum Aufsichtsrat. Diese Organe sind eben nicht zur Leitung der 

Gesellschaft berufen. Der Begriff der Leitung ist der sprachliche Inbegriff der vom Vor-

stand auszuübenden Führungsfunktion. In welchen Bereichen der Vorstand die Gesell-

schaft leiten und führen soll, bleibt allerdings unklar. 

 

B. Aktienrechtliche Entscheidungsprinzipien und -kriterien 

 

Die Definition der Leitung inhaltlich zu füllen, bedeutet, sie in den aktienrechtlichen 

Gesamtkontext einzufügen. 

 

I. Die Abwägung der Interessen 

 

Wie bereits erwähnt, kann der Formulierung „unter eigener Verantwortung“ in § 76 I 

AktG die Befugnis zur Ermessensausübung entnommen werden. Die damit unstreitig 

verbundene sachgerechte Interessenwahrnehmung bietet den ersten Ansatzpunkt für die 

inhaltliche Anreicherung des Leitungsbegriffs. 

                                                 
162  Hüffer, § 76, Rn. 12; KK-Mertens, § 76, Rn. 10. BGHZ 125, 239 (246), zeigt dies am Beispiel einer 

unzulässigen Beschränkung des unternehmerischen Ermessens und deren Folgen auf. Nach Henn, 
Handbuch des Aktienrechts, Rn. 570, ist § 76 AktG eine Generalklausel, die mit der Verantwortung 
für das Gesamtunternehmen gleichzeitig ein Leitungsermessen des Vorstands kodifiziert. GK-Meyer-
Landrut, § 76, Anm. 6, sieht in der Eigenverantwortlichkeit des Vorstands in erster Linie eine selb-
ständige Entscheidungsbefugnis, welche das Verhältnis des Vorstands zu Aufsichtsrat, Hauptver-
sammlung und den Aktionären bestimmt. So auch Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 76, Rn. 12, der al-
lerdings zudem (vgl. Rn. 14) auf die Bedeutung des Ermessensspielraumes des Vorstands für die ei-
genverantwortliche Leitung eingeht. 

163  Hüffer, § 76, Rn. 12. Zu den jeweiligen Interessen vgl. die detaillierten Ausführungen bei KK-
Mertens, § 76, Rn. 14 (16ff.); Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 76, Rn. 18ff.; GK-Meyer-Landrut, 
§ 76, Anm. 9ff.. 
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Im Folgenden wird zu untersuchen sein, welchen Grundsätzen, Maßstäben und Leitli-

nien die Wahrnehmung der jeweiligen Interessen zu genügen hat, und ob ihnen eine 

Beschränkung oder sonstige (tendenzielle) Ausrichtung auf wirtschaftliche Tätigkeiten 

entnommen werden kann, wenn es sich um ein vom Gesellschaftszweck her wirtschaft-

lich ausgerichtetes Unternehmen handelt. 

Der Vorstand hat die Aufgabe und das Recht, divergierende Interessen gegeneinander 

abzuwägen und danach zu einer Entscheidung zu gelangen164. Das setzt voraus, dass es 

sich um legitime Interessen handelt. Hopt165 und Mertens166 sprechen von einem Gebot 

praktischer Konkordanz, das die verschiedenen Verantwortungsrichtungen bei langfris-

tiger Betrachtung kennzeichnet. Die einzelnen Interessen stehen zunächst allerdings 

gleichwertig nebeneinander. Eine bestimmte Rangfolge gibt es nicht167. 

Das mag zumindest für solche Entscheidungen und Tätigkeiten des Vorstands zutreffen, 

die kurz- oder vielleicht auch noch mittelfristig angelegt sind. Fraglich erscheint indes, 

ob das auch für den langfristigen Bereich vorstandlichen Handelns gilt. 

Dieser am stärksten zukunftsorientierte Bereich drückt geplante oder (möglicherweise) 

bevorstehende strukturelle, d.h. unternehmensphilosophische, technische und sonstige 

das Wesen der Aktiengesellschaft berührende Veränderungen am deutlichsten aus. Es 

geht demzufolge um den Kern der Aktiengesellschaft, um eine Richtungsbestimmung 

und um das, was die Gesellschaft „charakterisiert“. 

Nimmt man nun an, der Vorstand habe die Interessen auch langfristig nach derselben 

Methode gegeneinander abzuwägen, entsteht unvermeidlich die Frage nach der Not-

wendigkeit der Realisierung einer richtungsweisenden und dem finalen Sinn des Zu-

sammenschlusses (Gesellschaftszweck) nicht zuwiderlaufenden „Bündelung“ der im 

Zweifel sehr unterschiedlichen Interessen. 

                                                 
164  Hüffer, § 76, Rn. 12. 
165  Hopt, ZGR 1993, 534 (536). 
166  KK-Mertens, § 76, Rn. 19. 
167  Hüffer, § 76, Rn. 12. So wohl auch Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 76, Rn. 20. Ähnlich Rittner, AG 

1973, 113 (119), der davon ausgeht, dass in aller Regel als Zielpunkt das Gedeihen des Unterneh-
mens, des satzungsmäßigen Gegenstandes der Gesellschaft, innerhalb der Gesamtgesellschaft ausrei-
che. 
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Die Notwendigkeit einer solchen „Bündelung“ zugunsten der Gesellschaft könnte eng 

mit der dem Vorstand gerade nicht zustehenden Kompetenz zur Änderung des Gesell-

schaftszwecks verbunden sein168. 

Zu klären ist daher, wann rechtlich und tatsächlich von einer Änderung des Gesell-

schaftszwecks gesprochen werden kann und inwieweit Modelle zur Lösung jener Inte-

ressenkonflikte existieren, die langfristig auch die Grundausrichtung der Aktiengesell-

schaft angemessen berücksichtigen. 

 

II. Das Unternehmensinteresse 

 

Ein denkbarer Lösungsansatz ist das rechtliche „Konstrukt“ des Unternehmensinteres-

ses. Der Begriff des Unternehmensinteresses ist Gegenstand vielfältiger Interpretatio-

nen, seine mögliche Funktion als Schranke oder auch als Leitlinie der Ermessensaus-

übung daher ebenfalls169. Ob dieses „Konstrukt“ aber als Mittel zur Konfliktlösung ge-

eignet ist, kann erst anhand seines Inhalts und dessen rechtlicher und auch tatsächlicher 

Einbindung in die Entscheidungsstrukturen des Vorstands beantwortet werden170. 

 

Eine Konfliktlösung über das Unternehmensinteresse ist meines Erachtens auf zwei 

unterschiedlichen Wegen vorstellbar. Zum einen ist denkbar, dass das Unternehmensin-

teresse als „kleinster gemeinsamer Nenner“ die in der Aktiengesellschaft und ihrem 

Unternehmen zusammentreffenden Interessen „vereinigt“. Dabei gilt es, eine Methode 

zur „Vereinigung“ zu entwickeln, die entweder auf einer abstrakten oder auf einer kon-

kreten und einzelfallbezogenen Betrachtung der Interessen basiert, wobei letztere Be-

trachtung für die o.g. langfristige „Bündelung“ wohl ausscheidet. Zum anderen könnte 
                                                 
168  Die Änderung des Gesellschaftszwecks setzt in analoger Anwendung des § 33 I 2 BGB die Zustim-

mung aller Aktionäre voraus (vgl. dazu Happ, Aktienrecht, 1.01., Rn. 7). 
169  Nach Teubner, ZHR 149 [1985], 470 (477f.), sei das Unternehmensinteresse kein analytisches Kon-

strukt der Wissenschaft, sei es der Ökonomie, sei es der Rechtswissenschaft. Es entstehe vielmehr in 
der sozialen Realität des Unternehmens selbst und diene als die Selbstbeschreibung der Organisation. 
Es sei also nicht auf der Ebene der realen Systemoperationen anzusiedeln, sondern auf der Ebene der 
sozialen Abstraktionen. Unter Rückgriff auf Flume und Savigny betont er, dass es um das Interesse 
des „idealen Ganzen“ gehe. Rittner, Wirtschaftsrecht, § 9, Rn. 15, betont, dass in der Praxis sehr oft 
zweifelhaft und streitig sei, wie der Zweck der Verfolgung des Unternehmensinteresses erreicht wer-
den solle. Regelmäßig gehe es darum, Zukunftsaufgaben unter größtenteils unsicheren Voraussetzun-
gen zu lösen. 

170  Henn, Handbuch des Aktienrechts, Rn. 596, stellt klar, dass bei divergierenden Interessen stets eine 
pflichtgemäße Interessenabwägung im Rahmen einer Ermessensentscheidung zu erfolgen habe. 
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das Unternehmensinteresse langfristig zugunsten eines bestimmten Interesses oder eines 

Teilaspekts davon ausgerichtet sein. Dieser Ansatz berührt erneut die Frage der Einbin-

dung des Gesellschaftszwecks in die Konfliktlösung. So könnte langfristig die (generel-

le) Priorität eines bestimmten Interesses oder eines Teilaspekts davon entstehen. 

Salm171 hat festgestellt, dass der Versuch der näheren Bestimmung des Inhaltes des Un-

ternehmensinteresses über seine begrifflichen Bestandteile ohne greifbares Ergebnis 

bleibt. Er hat sich daher auf die Untersuchung des mit der jeweiligen Begriffsverwen-

dung umschriebenen Phänomens konzentriert. 

Salm172 schließt sich dem weit überwiegenden Sprachgebrauch des Schrifttums an, wel-

ches das Unternehmensinteresse als autonomen Regelungskomplex versteht, dem ein 

eigenständiger normativer Gehalt zugeordnet werden kann, wobei normativ die Wert-

ausfüllungsbedürftigkeit des Begriffs meint. 

Der von ihm kritisierte Steinmann173 verwendet den Begriff lediglich als einen überge-

ordneten Sammel- bzw. Gattungsbegriff und bezeichnet damit die Gesamtheit der Inte-

ressen, denen ein Großunternehmen Rechnung zu tragen hat. Die so rein begrifflich 

zusammengefassten Interessen weisen in ihrem Bezug zum Unternehmen, in ihrer Ori-

entierung zwar eine Gemeinsamkeit auf. Allerdings hat dieser kategoriale Oberbegriff 

Unternehmensinteresse keinen selbständigen Erklärungsgehalt174. Salm hält es deshalb 

für „sinnvoller, diese Interessen spezifiziert mit dem sie kennzeichnenden Aspekt, als 

auf das Unternehmen bezogene Interessen anzusprechen“. 

 

Trotz der im Grundsatz voneinander abweichenden Ansichten von Salm und von Stein-

mann wird deutlich, dass sie die Bedeutung des Unternehmensinteresses in einer Art 

„Bündelungsfunktion“ sehen, sei es durch die Beschreibung einer vorhandenen Aus-

richtung der einzelnen Interessen auf das Unternehmen oder durch die normative Vor-

gabe einer solchen. 

Beide Ansichten allerdings müssen das Unternehmensinteresse inhaltlich präzisieren. 

Dabei sind auch die Vertreter eines normativen Verständnisses des Unternehmensinte-

                                                 
171  Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), S. 18. 
172  Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), S. 18f.. 
173  Steinmann, Das Großunternehmen im Interessenkonflikt (1969), S. 1f.. 
174  Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), S. 20. 
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resses gehalten, sich bei der Wertausfüllung des Begriffs an die einzelnen Interessen zu 

halten, um aus ihnen eine Gemeinsamkeit zumindest abzuleiten175. 

Inwieweit dabei beispielsweise die zahlreichen Ansätze zur Entwicklung eines neuen 

Unternehmensverständnisses176 herangezogen werden dürfen, ohne dass auf diesem 

Weg Maxime für das Handeln des Vorstands geschaffen werden, die dogmatisch jegli-

cher Grundlage entbehren, hängt von der Anerkennung eines selbständigen Interessen-

trägers namens Unternehmen ab. 

 

Hüffer177 lehnt in dieser sehr strittigen Frage jede Deutung des Unternehmensinteresses 

ab, die das Unternehmen selbst zum Interessenträger macht und damit gegenüber der 

Gesellschaft mehr oder minder verselbständigt oder Gesellschaft und Unternehmen in-

tegriert. Solche Deutungen erlaubten es, nach Herkunft und Inhalt nicht näher definierte 

Interessen zur Richtschnur des Vorstandshandelns zu machen, und seien deshalb eher 

geeignet, Vorstandsverantwortung aufzulösen als ihr einen Orientierungspunkt zu bie-

ten. 

Meyer-Landrut178 geht davon aus, dass die Berücksichtigung des Unternehmensinteres-

ses grundsätzlich mit den langfristigen Interessen der Allgemeinheit und der Faktoren 

Kapital und Arbeit gleichlaufe. Dabei müsse die Unternehmensleitung das Rentabili-

tätsprinzip zu ihrer primären Richtschnur machen, um den Bestand des Unternehmens 

mindestens zu erhalten. Es erfolgt somit gerade keine Verselbständigung des Unter-

nehmensinteresses, da Meyer-Landrut von der langfristigen Identität mit den genannten 

Interessen ausgeht. 

Rittner179 sieht den Kern des Unternehmensinteresses in der Bestandserhaltung des Un-

ternehmens, auf die ja zugleich die Gesellschaft gerichtet sei. Damit verselbständigt er 

das Unternehmen nicht, sondern stellt lediglich die Mindestvoraussetzungen für eine 

Gesellschaft heraus, die ein Unternehmen betreibt. 

 

                                                 
175  So spricht Mertens, ZGR 1977, 270 (276), im Zusammenhang mit der Bestandserhaltung von der 

Notwendigkeit der Integration der möglicherweise divergierenden Zielauffassungen der am Unter-
nehmen Beteiligten zu einem einheitlichen Zielsystem. 

176  Vgl. dazu eingehend KK-Mertens, § 76, Rn. 6ff. und Mülbert, ZGR 1997, 129 (140ff.). 
177  Hüffer, § 76, Rn. 15. Ablehnend auch Semler, Aktiengesellschaft (1996), Rn. 51, und Schmidt-

Leithoff, Unternehmensleitung (1989), S. 152. 
178  GK-Meyer-Landrut, § 76, Anm. 10. 
179  Rittner, Wirtschaftsrecht, § 9, Rn. 15. 
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1) Die materialen Fixierungen 

 

Die Vertreter des normativen Ansatzes zur Bestimmung des Unternehmensinteresses 

sehen die Bedeutung des Begriffs in erster Linie in einer - vor allem den Vorstand tref-

fenden - Pflicht, für den Bestand des Unternehmens und damit für dauerhafte Rentabili-

tät zu sorgen. 

Hüffer180 versteht das Unternehmensinteresse als rein sprachliche Abkürzung dieser 

Pflicht. Salm181 hingegen spricht von den „materialen Fixierungen“ des Unternehmens-

interesses. Diesen Ansichten ist jedenfalls gemein, dass sie diese Pflicht als das Produkt 

einer - letztlich allen Interessenträgern zugute kommenden - wertenden Betrachtung 

ansehen. 

Ein solcher Ansatz stärkt aber das Unternehmen als solches182, obwohl Hüffer183 jede 

Verselbständigung des Unternehmens ja gerade ablehnt. Jene Pflicht des Vorstands ist 

angesichts der zuvor genannten Argumentation von Hüffer kein Ausfluss eines Sonder-

interesses des Unternehmens als selbständigem Interessenträger. Vielmehr beschränkt 

sich jenes Verständnis des Unternehmensinteresses auf eine die Existenz - und nicht 

mehr - des von der Gesellschaft getragenen Unternehmens sichernde Handlungsmaxi-

me. Das Unternehmensinteresse wird so zur unabdingbaren Voraussetzung sowohl des 

Unternehmens als auch der Aktiengesellschaft insgesamt184. Daraus könnte nun aus 

Gründen der Funktionsfähigkeit der Aktiengesellschaft als Trägerin des Unternehmens 

                                                 
180  Hüffer, § 76, Rn. 15 i.V.m. Rn. 13. 
181  Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), S. 74ff.. 
182  Nach BGHZ 64, 325 (329), sind die Belange des Unternehmens bzw. ein Interesse des Unternehmens 

zu berücksichtigen. So betont auch KK-Mertens, § 76, Rn. 22, die allgemeine Anerkennung und Justi-
tiabilität des Unternehmensinteresses als Handlungsmaxime. Das OLG Hamm, AG 1995, 512 (514), 
sieht im Bestand des Unternehmens und der dauerhaften Rentabilität die Grenze der Interessenabwä-
gung durch den Vorstand. Darin liegt - unabhängig von einer Anerkennung des Unternehmens als 
selbständigen Interessenträger - bereits eine Stärkung der Belange des Unternehmens an sich. 

183  Hüffer, § 76, Rn. 15. 
184  GK-Meyer-Landrut, § 76, Anm. 11, spricht von der Konstruktion eines Unterschieds zwischen „Inte-

ressen des Unternehmens“ und „Interessen der Gesellschaft“. Es gehe dabei zu weit, vom Vorstand 
primär eine an den Interessen der Aktionäre als Kapitalgeber ausgerichtete Förderung nur des Gesell-
schaftsinteresses zu verlangen. Dem Vorstand sei schließlich die Verantwortung für das Gesamtunter-
nehmen der Aktiengesellschaft auferlegt. Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 76, Rn. 18, sieht zwei As-
pekte der Tätigkeit des Vorstands. Zum einen übe der Vorstand als Handlungsorgan die unternehmeri-
sche Planungs- und Entscheidungsgewalt der Gesellschaft aus. Zugleich erfülle er aber durch die Lei-
tung des Unternehmens seine Pflichten gegenüber der Gesellschaft im Internum. Hefermehl bringt da-
durch sehr anschaulich die o.g. Verflechtung zwischen Unternehmen und Gesellschaft zum Ausdruck. 
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die zwingende Notwendigkeit dieser Handlungsmaxime auch im Interesse der klassi-

schen Interessenträger geschlossen werden. 

Jener normative Ansatz geht somit nur dann über die dem rein deskriptiven Verständnis 

des Unternehmensinteresses zugrundeliegende Beschreibung eines gemeinsamen Inte-

resses hinaus, wenn die „materialen Fixierungen“ nicht auf ein gemeinsames aus der 

Unternehmensbezogenheit der jeweiligen Einzelinteressen extrahiertes Interesse zu-

rückgeführt werden können und infolgedessen auf ein zusätzliches Interesse des Unter-

nehmens als neuen Interessenträger zurückgegriffen werden muss. Gelingt diese Induk-

tion zurück zu den klassischen Einzelinteressen, verliert das Unternehmensinteresse 

gerade für die Vertreter der normativen Betrachtungsweise an materiellem Gehalt, und 

seine Handlungsmaxime im Sinne eines autonomen Regelungskomplexes erleidet damit 

einen Funktionsverlust. 

 

2) Die Fixierungen im Einzelnen 

 

Die der Inhaltsbestimmung des Unternehmensinteresses dienenden materialen Fixierun-

gen zeichnen sich durch ihren vorgegebenen ökonomischen Gehalt aus185. Salm186 führt 

in einer zusammenfassenden Betrachtung der unterschiedlichen Verwendungen dieser 

ökonomischen Konkretisierungen ohne entsprechende Nachweise aus, dass nach einer 

Ansicht der wirtschaftliche Systemzusammenhang gewisse ökonomische Kriterien des 

Unternehmensinteresses bedinge. Daneben seien in der wissenschaftlichen Diskussion 

„aber auch Aussagen vorhanden, in denen inhaltliche Bestimmungen schlicht unter-

stellt, und ohne nähere Herleitung und Reflexion verwandt werden“. 

Aus der Vielzahl von Meinungen zu den ökonomisch-materialen Inhalten eines Unter-

nehmensinteresses haben sich im Wesentlichen zwei herausgebildet, die allgemeine 

Anerkennung finden. 

 

a) Bestandserhaltung 

 

Der gesetzliche Anknüpfungspunkt für die Bestandserhaltung des Unternehmens könnte 

sich in § 91 II AktG befinden, der durch das KonTraG vom 27.04.1998 neu eingefügt 

worden ist. Danach hat der Vorstand geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein 
                                                 
185  Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), S. 74. 
186  Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), S. 75. 
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Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährden-

de Entwicklungen früh erkannt werden. 

Unter Bestandsgefährdung sind nach der Begründung des Gesetzentwurfs der Bundes-

regierung insbesondere risikobehaftete Geschäfte, Unrichtigkeiten der Rechnungsle-

gung und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu verstehen, die sich auf die Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft oder des Konzerns wesentlich aus-

wirken187. 

Nach fast allgemeinem Verständnis konkretisiere die Norm Einzelaspekte der Leitungs-

verantwortung nach § 76 I AktG188. Demzufolge handelt es sich lediglich um eine de-

klaratorische Regelung, die eine Ausprägung der vorstandsinternen Überwachungs-

pflicht, zu der auch die Pflicht zur Einrichtung eines Frühwarn- und Überwachungssys-

tems gehört189, in § 91 II AktG ausdrücklich nennt. 

Die Vorschrift des § 91 II AktG war bereits im Vorfeld der Kritik ausgesetzt. Die Kritik 

beziehe sich im wesentlichen auf die undifferenzierte und für alle Gesellschaften gel-

tende Vorgabe eines Überwachungssystems. Unklar geblieben sei in der Fassung des 

§ 91 II AktG auch der Gegenstand der Überwachung190. Zudem verpflichte § 91 II 

AktG gerade nicht zur Einführung eines mehr oder minder umfassenden Risikomana-

gements191. 

Unabhängig von den gerade skizzierten theoretischen Problemen des § 91 II AktG und 

dessen Umsetzung in die Praxis der Unternehmensführung kann die Vorschrift nichts 

zur Konkretisierung des Begriffs der Bestandserhaltung beitragen. Selbst dann, wenn 

§ 91 II AktG eine brauchbare Definition der Bestandsgefährdung enthalten würde, ist 

                                                 
187  Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 28.01.1998 für das KonTraG vom 27.04.1998 und die dazu-

gehörige Begründung (BT-Drucksache 13/9712, S. 15). 
188  Anstelle vieler vgl. Hüffer, § 91, Rn. 1. So auch der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 

28.01.1998 für das KonTraG vom 27.04.1998 und die dazugehörige Begründung (BT-Drucksache 
13/9712, S. 15), welche ausdrücklich klarstellt, dass es sich um eine gesetzliche Hervorhebung der 
allgemeinen Leitungsaufgabe des Vorstands gemäß § 76 AktG handelt. 

189  Zur vorstandsinternen Überwachungspflicht und allgemein zur Sorge für die Rechtmäßigkeit der Or-
ganisation vgl. MünchHdb AG-Wiesner, § 25, Rn. 5, der wohl auch von einem eher deklaratorischen 
Charakter des § 91 II AktG ausgeht. 

190  Zur Kritik vgl. im einzelnen anstelle vieler Hüffer, § 91, Rn. 5 (m.w.N.). 
191  So Hüffer, § 91, Rn. 1. Vielmehr solle der Vorstand für ein angemessenes Risikomanagement und für 

eine angemessene interne Revision sorgen. Vgl. dazu MünchHdb AG-Wiesner, § 25, Rn. 5, und den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 28.01.1998 für das KonTraG vom 27.04.1998 und die 
dazugehörige Begründung (BT-Drucksache 13/9712, S. 15). Zu den möglichen Elementen eines 
solchen Risikomanagements vgl. ausführlich Lück, DB 1998, 8 (8ff.). 
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immer noch unklar, in welchem Ausmaß der Vorstand zur Bestandserhaltung verpflich-

tet ist. § 91 II AktG normiert nämlich gerade nicht die Pflicht des Vorstands zur Erhal-

tung des Unternehmens oder der Gesellschaft, sondern setzt diese vielmehr voraus, in-

dem lediglich die Verpflichtung des Vorstands verdeutlicht wird, diejenigen Maßnah-

men zu ergreifen, die notwendig sind, um solche Entwicklungen zu erkennen, die den 

Fortbestand der Gesellschaft gefährden. 

 

Die Erhaltung des Unternehmens wird sehr häufig mit dem Unternehmensinteresse 

gleichgesetzt192. Dabei wird argumentiert, Unternehmenserhaltung sei die Basis, das 

Zwischenziel oder Mittel zum Zweck aller am Unternehmen beteiligten Einzelinteres-

sen193. Salm194 selbst ist allerdings etwas zurückhaltender, wenn er ausführt, dass in 

allen auf das Unternehmen bezogenen Interessen sichtbar werde, dass Bestandserhal-

tungsbestrebungen in Zielhierarchien eine zentrale Stellung einnehmen können. 

Nach Raiser195 sei es oft gesagt worden und bedürfe daher keines Belegs mehr, dass alle 

Beteiligten, die Leistungen von dem Unternehmen erwarten, in vorderster Linie ein 

gleichgerichtetes Interesse an dessen Fortbestand und Erfolg haben müssten, denn da-

von hinge, wenigstens auf die Dauer, auch die Befriedigung ihrer eigenen Interessen ab. 

Insoweit deckten sich die individuellen und Gruppeninteressen der am Unternehmen 

Beteiligten mit dem Unternehmensinteresse. 

Der Bestandserhaltung selbst kann daher weder eine wirtschaftliche noch eine nicht-

wirtschaftliche Ausrichtung entnommen werden. Vielmehr ist sie eine neutrale Grund-

voraussetzung für die Verwirklichung der im Unternehmen vorhandenen Interessen. 

Diese Interessen sind allerdings derart vielfältig und vielschichtig, dass der Bestandser-

haltung - selbst bei Anerkennung einer allen Interessen gemeinsamen Grundausrich-

tung - keine spezifische Wertigkeit zukommt. 

                                                 
192  So ausdrücklich beispielsweise Rittner, Wirtschaftsrecht, § 9, Rn. 15; ders., JZ 1980, 113 (115). KK-

Mertens, § 76, Rn. 17 und Rn. 22, spricht hingegen von einem Interesse am Erfolg des Unternehmens, 
das insbesondere bei der Haftung des Vorstands nach § 93 AktG von Bedeutung sei. Der Bestand der 
in der Rechtsform der Aktiengesellschaft verfassten Wirtschaftseinheit sei nämlich nur dann gewähr-
leistet, wenn sie rentabel arbeite. Schmidt-Leithoff, Unternehmensleitung (1989), S. 88, sieht die Er-
haltung als selbstverständliches Anliegen einer jeden Unternehmensleitung an, weshalb durch eine 
solche Inhaltsbestimmung des Unternehmensinteresses eigentlich gar nichts gewonnen sei. 

193  So fasst jedenfalls Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), S. 77, die unterschiedlichen Meinungen 
zusammen. 

194  Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), S. 77. 
195  Raiser, FS Reimer Schmidt (1976), S. 101 (109). 
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b) Dauerhafte Rentabilität 

 

(i) Begriffsbestimmung und Bedeutung 

 

(1) Abgrenzung zur kurzfristigen Gewinnmaximierung 

 

Dauerhafte Rentabilität ist zu unterscheiden von kurzfristiger Gewinnmaximierung196. 

So stehen beispielsweise soziale Aufwendungen, die der Leistungsfähigkeit des Unter-

nehmens sowie seiner sozialen und gesamtwirtschaftlichen Rolle entsprechen, einer 

dauerhaften Rentabilität des Unternehmens nicht entgegen197. 

Martens198 gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass in der aktienrechtlichen 

Diskussion um den Schutz der Aktionäre verschiedentlich übersehen worden sei, dass 

sich der Aktionärsschutz primär durch eine ertragreiche, mit einer angemessenen Rendi-

te und einem kontinuierlichen Wertzuwachs ausgestattete Kapitalanlage realisiere. 

 

(2) Gesamtwirtschaftliche Bedeutung 

 

Die Grundorientierung unternehmerischen Verhaltens an der Rentabilität gewährleiste 

zum einen, dass sich tendenziell die an den Bedürfnissen der Verbraucher ausgerichte-

ten Produkte und Dienstleistungen am Markt durchsetzen. Zum anderen sei gewährleis-

tet, dass das Angebot auch quantitativ an die Nachfrage angepasst wird. Zudem sei im 

Rahmen des Möglichen eine umfassende und differenzierte Bedürfnisbefriedigung in 

                                                 
196  Postulate wie das der Gewinnmaximierung oder gar der Verlustminderung oder der Kostendeckung 

werden zur Definition der Rentabilität nicht mehr herangezogen, da die wirtschaftliche Realität mit 
keinem dieser, dem betriebswirtschaftlichen Modelldenken entstammenden Begriffe auch nur annä-
hernd vollständig erfasst werden könne. So anstatt vieler Rittner, Wirtschaftsrecht, § 8, Rn. 30 
(m.w.N.); ders., JZ 1980, 113 (115, m.w.N.). Huber, Transferzeit (1975), S. 139 (151), weist zudem 
darauf hin, dass ein Unternehmen auch dann noch rentabel arbeiten könne, wenn es nicht den maximal 
möglichen Gewinn erziele. Abgesehen von naturgemäß bestehenden starken Anreizen für den Vor-
stand zur Gewinnmaximierung spiele eine Rolle, dass es auch andere sinnvolle Ziele und Prinzipien 
des Wirtschaftens gebe als das Prinzip der Gewinnmaximierung. 

197  Hüffer, § 76, Rn. 14. 
198  Martens, FS Fleck (1988), 191 (207).  
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dem Sinne gewährleistet, dass es tendenziell auf jede Nachfrage auch ein Angebot 

gibt199. 

 

(3) Einzelwirtschaftliche Bedeutung 

 

Die Rentabilität ist ein wichtiger Parameter für die Bewertung unternehmerischer Maß-

nahmen200. Sowohl bei der unternehmerischen Entscheidung zugunsten einer von ver-

schiedenen Alternativen als auch bei dem Vergleich der Leistungen verschiedener Un-

ternehmen ist die Rentabilität ein entscheidendes Kriterium201. Dabei gilt es, den Begriff 

der Rentabilität so operational wie möglich zu bestimmen. 

Das Unternehmensinteresse kann seine Funktion als Verhaltensmaxime der Führungs-

organe nur dann wirksam erfüllen, wenn die durch seine inhaltlichen Komponenten ge-

setzten Maßstäbe (juristisch) nachprüfbar sind. Auch den Führungsorganen selbst wird 

daran gelegen sein, auf verlässliche und vor allem konkret fassbare Entscheidungshilfen 

zurückgreifen zu können202. 

Die Rentabilität zielt auf den rechnerischen Erfolg des Unternehmens. Sie sei dabei als 

das Verhältnis von Gewinn zu eingesetztem Kapital je Rechnungsperiode eine relative 

Erfolgsgröße203. 

Salm macht diesbezüglich deutlich, dass diverse Kapitalbegriffe, aber auch der Umsatz 

als Bezugsgröße für diesen Rentabilitätsbegriff in Betracht kämen. Jürgenmeyer204 lehnt 

sich zunächst an den „wirtschaftlichen Erfolg“ an. 

                                                 
199  So insgesamt Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse (1984), S. 100, der die Bedeutung des Renta-

bilitätsprinzips für das Unternehmensinteresse wirtschaftlich ausgerichteter Unternehmen u.a. aus ge-
samtwirtschaftlicher Sicht betrachtet. Zur gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Verwirklichung er-
werbswirtschaftlicher Ziele in einer freiheitlichen Ordnung unter dem Aspekt der Berücksichtigung 
des Gemeinwohls bei der Entscheidungsfindung des Vorstands einer Aktiengesellschaft vgl. Geß-
ler/Hefermehl-Hefermehl, § 76, Rn. 27. 

200  Vgl. dazu für den Bereich der Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrates die Berichtspflicht des Vor-
stands nach § 90 I Nr. 2 AktG über die Rentabilität der Gesellschaft. Semler, Aktiengesellschaft 
(1996), Rn. 34, und Wiedemann, FS Barz (1974), 561 (573), leiten aus dieser Berichtspflicht die Ver-
pflichtung des Vorstands ab, für die Rentabilität der Gesellschaft zu sorgen. 

201  Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse (1984), S. 101. 
202  Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die bei der Geschäftsführung erforderliche Wahrung der Sorg-

falt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters gemäß § 93 I 1 AktG zur Vermeidung ei-
ner Schadensersatzpflicht gegenüber der Gesellschaft aus § 93 II 1 AktG wegen Verletzung einer die 
Geschäftsleitung treffenden (Sorgfalts-)Pflicht. 

203  Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), S. 84. 
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In der betriebswirtschaftlichen Literatur werde der Erfolg des Betriebes im allgemeinen 

als die Differenz zwischen bewertetem Ertrag und bewertetem Einsatz der Produktions-

faktoren definiert. Daher ergebe sich die Rentabilität aus dem Verhältnis des so 

definierten - periodischen - Erfolgs zum Kapital. In diese Definition gehen somit 

quantifizierbare Größen ein, die dem betrieblichen Rechnungswesen leicht entnommen 

werden können. Die nur schwer zu quantifizierenden qualitativen Veränderungen 

werden hingegen nicht erfasst205. 

Die dargestellte wirtschaftliche Rentabilität sei aber die wichtigste Komponente, an der 

sich unternehmerisches Verhalten zu orientieren habe, da ohne die nachhaltige Erwirt-

schaftung von Gewinnen auf Dauer kein Unternehmen existieren könne. Auch bei Be-

achtung dieser Deutung des Rentabilitätsbegriffs bliebe dennoch eine erhebliche Band-

breite individueller Entscheidungsmöglichkeiten, auf welcher keine oder andere Verhal-

tensmaximen regierten206. 

                                                                                                                                               
204  Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse (1984), S. 101f.. KK-Mertens, § 76, Rn. 22, spricht im 

Zusammenhang mit der Rentabilität von der Erzielung eines angemessenen, zur substantiellen Erhal-
tung von Kapital- und Ertragskraft ausreichenden Gewinns. Die Erzielung eines möglichst hohen Ge-
winns stehe hingegen im unternehmerischen Ermessen des Vorstands. 

205  Zur näheren Erläuterung dieser qualitativen Veränderungen und zu den in diesem Zusammenhang 
gebrauchten Begriffen der „gesellschaftlichen“ bzw. „sozialen Rentabilität“ vgl. Jürgenmeyer, Das 
Unternehmensinteresse (1984), S. 102f.. Jürgenmeyer lehnt dort die Einbindung solcher qualitativer 
Gesichtspunkte in die Definition der Rentabilität im Sinne des wirtschaftlichen Erfolgs mangels 
Quantifizierbarkeit ab und schließt sich damit der Ansicht von Junge, FS Ernst v. Caemmerer (1978), 
S. 547 (555), und der von Raiser, FS Reimer Schmidt (1976), S. 101 (107), Fußnote 29, an. Letzterer 
ist dort zudem der Auffassung, der „sozialen Rentabilität“ fehle die beim Rentabilitätsbegriff mitge-
dachte und im wirtschaftlichen Bereich realisierbare Berechenbarkeit des Erfolgs. 
Auch Salm stellt klar, dass die quantitativ-kalkulierende Betrachtung eine ganze Anzahl von Unter-
nehmensleistungen überhaupt nicht erfasst. Vgl. dazu im einzelnen Salm, Das Unternehmensinteresse 
(1986), S. 86f.. 

206  So Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse (1984), S. 103. Schmidt-Leithoff, Unternehmensleitung 
(1989), S. 154, spricht vom unternehmerischen Entscheidungsvorgang als einem schöpferischen Ge-
schehen, das mit Hilfe der eher auf abgeschlossene und individualrechtliche Lebensbereiche abgestell-
ten Interessenjurisprudenz nicht erfasst werden könne. Semler, Aktiengesellschaft (1996), Rn. 51, 
sieht die Ermittlung des Unternehmensinteresses als ständige unternehmerische Aufgabe des Vor-
stands und des Aufsichtsrats vor dem Hintergrund eines Ausgleichs zwischen den Interessen derjeni-
gen Kräfte, die das Unternehmen bildeten, an. Dabei komme es bei der Feststellung des zulässigen 
Handlungsrahmens und der Wahl der darin enthaltenen Handlungsalternativen zu eigenen Ermessens-
entscheidungen. Hueck, Gesellschaftsrecht (1991), § 23 VII, S. 212, betont, dass der Vorstand das 
Gewicht der einzelnen Interessen von Fall zu Fall nach den jeweiligen Umständen gegeneinander ab-
wägen solle. 
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(4) Rentabilität als Teil des Unternehmensinteresses 

 

Das muss um so mehr gelten, als die Rentabilität hier als Teil des Unternehmensinteres-

ses dargestellt wird, welches aber gerade entscheidend durch die Vielfalt der in der Ak-

tiengesellschaft und ihrem Unternehmen vorhandenen Interessen geprägt ist. 

Erblickt man nun die maßgebliche Funktion des Unternehmensinteresses in der Kon-

fliktlösung, dann wird deutlich, dass die Rentabilität selbst keine absolute Größe dar-

stellt, sondern stets im Verhältnis zu den vom Vorstand bei seinen Entscheidungen zu 

berücksichtigenden Interessen der entsprechenden Interessenträger zu sehen ist. 

Selbst dann, wenn die Rentabilität als solche auf ein gemeinsames Interesse aller o.g. 

Interessenträger zurückführbar ist, kann trotzdem die Notwendigkeit bestehen, aus 

Gründen der Konfliktbewältigung im Einzelfall zugunsten bestimmter Interessen oder 

Interessengruppen vom Prinzip der Rentabilität (zeitweise) abzuweichen. So gesehen 

besteht die eigentliche Bedeutung der Verpflichtung, rentabel unternehmerisch tätig zu 

werden, in ihrer langfristigen Beachtung durch den Vorstand. 

Jürgenmeyer207 merkt dazu an, dass mit dem Rentabilitätspostulat möglicherweise eine 

Selbstverständlichkeit ausgedrückt werde, deren Trivialität bei der inhaltlichen Bestim-

mung des Unternehmensinteresses kaum einen Schritt weiterhelfe. Zudem könne der 

gerade genannte Maßstab der Rentabilität kaum bei einer isolierten Beurteilung einzel-

ner Geschäftsvorfälle herangezogen werden. Das gelte u.U. auch im Hinblick auf den 

sich aus einer einzigen Jahresbilanz ergebenden Erfolg (Gewinn) oder Misserfolg (Ver-

lust). 

Semler208 erwähnt das Interesse des „Unternehmens an sich“, dem er ablehnend gege-

nübersteht, als das Bestands- und Entwicklungsinteresse des Unternehmens. Das Unter-

nehmensinteresse stelle sich dann nicht mehr als Ausgleich aller im Unternehmen vor-

handenen Interessen dar. Folgt man diesem Ansatz, ist die Rentabilität nicht nur Teil 

des Unternehmensinteresses, sondern vielmehr losgelöst von den jeweiligen Einzelinte-

ressen konstitutiver Bestandteil desselben. 

Schmidt-Leithoff209 betont, dass die Rentabilität gerade kein Selbstzweck des Unter-

nehmens sei. Er räumt insoweit der Bestandserhaltung den Vorrang ein. Dennoch ver-

deutlicht diese Ansicht, wie sehr die Rentabilität Teil des Unternehmensinteresses ist, 

                                                 
207  Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse (1984), S. 104. 
208  Semler, Aktiengesellschaft (1996), Rn. 52. 
209  Schmidt-Leithoff, Unternehmensleitung (1989), S. 87. 
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wenn sie jeweils als Teil der Einzelinteressen gedacht wird, die innerhalb des Unter-

nehmensinteresses Berücksichtigung finden. 

 

(5) Rentabilität als Daueraufgabe 

 

Jürgenmeyer210 zufolge existierten schließlich Komponenten, die bei der gerade ge-

nannten isolierten Beurteilung einzelner Geschäftsvorfälle heranzuziehen seien, sich 

aber erst mit erheblicher Zeitverzögerung auswirkten. Er zieht daraus - zu Recht - den 

Schluss, Rentabilität als langfristige Daueraufgabe anzusehen211. 

Das bedeutet sicherlich nicht, dass die Verpflichtung zur Rentabilität bei Einzelent-

scheidungen des kurz- oder mittelfristigen Bereichs außer Acht gelassen werden darf. 

Dem Vorstand steht allerdings bei solchen Entscheidungen ein größerer Entscheidungs-

spielraum zu, zugunsten anderer (legitimer) Interessen von der rigorosen Verfolgung 

des Rentabilitätsprinzips zeitweilig abzusehen. 

Das alles wirft zwangsläufig die Frage auf, inwieweit das Rentabilitätsprinzip als Teil 

des Unternehmensinteresses dann noch seine (erwünschte) Funktion als Verhaltensma-

xime für die Führungsorgane erfüllen kann212. 

Angesichts der jedenfalls kurz- und mittelfristig zu berücksichtigenden Einzel- oder 

Gruppeninteressen213 erscheint es beinahe unmöglich, operational zu formulieren, wie 

                                                 
210  Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse (1984), S. 104. 
211  So auch Junge, FS Ernst v. Caemmerer (1978), S. 547 (555), und Rittner, Wirtschaftsrecht, § 8, Rn. 

32. Rittner, aaO, betont zudem, dass die jeweilige Bestimmung der Unternehmensziele eine höchst 
komplexe Aufgabe sei, die zu einem erheblichen Teil der Konkretisierung durch die Unternehmenslei-
tung bedürfe. Dennoch bliebe jedenfalls die langfristige Rentabilität das dominante Unternehmensziel. 

212  Insgesamt hält Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse (1984), S. 104, eine mögliche Definition der 
Rentabilität aber für zu vage, um als Verhaltensmaxime dienen zu können. Aus der Verpflichtung, un-
ternehmerische Handlungen am Grundsatz der Rentabilität zu orientieren, lasse sich nichts Konkrete-
res ableiten als das zum „kategorischen Imperativ“ erhobene Postulat: „Wirtschafte wirtschaftsge-
mäß“. Semler, Aktiengesellschaft (1996), Rn. 52, merkt hierzu an, dass sich ohne die Berücksichti-
gung der in dem eigenverantwortlichen Leitungsauftrag liegenden Führungsinteressen des Vorstands 
das Unternehmensinteresse als Handlungsmaxime für den Vorstand nicht sachgerecht bestimmen las-
se. 

213  Das Konfliktlösungspotential des Unternehmensinteresses entfaltet seine Wirkung vornehmlich im 
kurz- und mittelfristigen Bereich. Hinsichtlich der langfristig ausgerichteten Einzel- oder Gruppenin-
teressen bestehen gewisse Besonderheiten. Zum einen stellt sich die noch zu bearbeitende Frage, ob 
sich die unterschiedlichen Interessen mit fortschreitender Dauer ihrer Auswirkungen aneinander annä-
hern. Zum anderen bleiben die Bedeutung und der Einfluss des Gesellschaftszwecks auf die langfris-
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die Rentabilität angemessen in diese Interessenstruktur einzubinden ist. Die Rentabilität 

steht zwar naturgemäß den Interessen der Aktionäre näher als beispielsweise denen der 

Arbeitnehmer oder der Öffentlichkeit. Langfristig jedoch haben alle Interessenträger - 

wenn auch in unterschiedlichem Maße - ein Interesse an der dauerhaften Rentabilität 

des Unternehmens. 

Langfristig ein Interesse zu haben, das kurz- und mittelfristig aber nur mit Einschrän-

kungen (allenfalls sekundär) verfolgt wird, da andere Interessen dieser zeitlichen Aus-

richtung Vorrang haben, ist denklogisch kaum damit zu vereinbaren, dass der Weg zur 

dauerhaften (langfristigen) Rentabilität erst einmal über solche kurz- und mittelfristigen 

Maßnahmen führt, die Grundvoraussetzung für das angestrebte langfristige Ziel sind214. 

 

(ii) Rentabilität als operationale Verhaltensmaxime? 

 

Die Leistung einer Verhaltensmaxime bestünde also darin, auch und gerade für den 

kurz- und mittelfristigen Bereich verbindliche und nachvollziehbare Verhaltensregeln 

über die Art und Weise der bestmöglichen Erreichung dauerhafter Rentabilität aufzu-

stellen. 

Eine solche Maxime stößt aber schon dann an ihre Grenzen, wenn im Einzelfall einem 

bestimmten Interesse der Vorrang zu gewähren ist, welches der Rentabilität eher abträg-

lich ist. Dabei ist es auch nicht möglich, dieses Interesse zugunsten des Rentabilitäts-

ziels zu modifizieren. Die durchgeführte Interessenabwägung enthält nämlich mittelbar 

auch eine Entscheidung gegen die Rentabilität aufgrund im Einzelfall übergeordneter 

und anders ausgerichteter Interessen. Das Ausmaß der Beeinträchtigung der dauerhaften 

Rentabilität ist dabei allerdings nur schwer prognostizierbar215. Es hängt u.a. davon ab, 

                                                                                                                                               
tig ausgerichteten Interessen zu klären. Auch die Rentabilität entwickelt - wie gerade gezeigt - ihr zu-
mindest theoretisch bestehendes Gewicht (erst) längerfristig. 

214  Schmidt-Leithoff, Unternehmensleitung (1989), S. 154, gelangt zu dem Ergebnis, der Begriff des Un-
ternehmensinteresses entziehe sich einer für die Rechtsanwendung erforderlichen Bestimmbarkeit. 
Schon die Interessen seien nicht in einer für eine rechtliche Begriffsverwendung erforderlichen Weise 
eingrenzbar. 

215  Die Prognose möglicher Beeinträchtigungen hat für die Verhaltensmaxime eine größere Bedeutung 
als die nachträglich erfolgende Messung und Quantifizierung solcher Beeinträchtigungen. Die Mes-
sung selbst erlangt vor allem für den Nachweis eines Schadens im Rahmen der Prüfung einer Scha-
densersatzpflicht von Vorstandsmitgliedern gegenüber der Gesellschaft aus § 93 II 1 AktG Bedeu-
tung. Jene Beeinträchtigungen dürften allerdings aus ähnlichen Überlegungen und aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht genauso schwer messbar und quantifizierbar wie prognostizierbar sein. 
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welche Anforderungen und Erwartungen mit der Rentabilität verbunden werden ange-

sichts ihrer dargelegten Relativität. 

 

Salm216 kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass der finanzielle Erfolg des Unterneh-

mens nicht wertungs- und interessenneutral zu ermitteln ist. Er führt dies anhand des 

Gewinnbegriffs aus, den er zur Konkretisierung des Rentabilitätsprinzips heranzieht. 

Das Minimalziel, Gewinn zur Bestandserhaltung, könne operational nicht formuliert 

werden. Gewinnmaximierung sei kein gemeinsames Ziel aller Beteiligten und passe 

nicht in die komplexe Zielstruktur eines Unternehmens. „Befriedigende“ Gewinnhori-

zonte könnten weder allgemeingültig noch ohne normative Elemente bestimmt werden. 

 

Die Rentabilität eines Unternehmens hängt somit von einer Vielzahl komplexer Fakto-

ren ab, die in den Definitionen, die auf das Verhältnis des (periodischen) Erfolgs oder 

des Gewinns zum eingesetzten Kapital abstellen, nur ansatzweise zum Ausdruck kom-

men. 

Auch dann, wenn die präzise Definition jener Bezugsgrößen der Rentabilitätsbestim-

mung aus betriebswirtschaftlicher Sicht möglich und sinnvoll erscheint, erlangt das 

Rentabilitätsziel dennoch nicht die Qualität einer Handlungsmaxime. 

Zwar ließe sich in einer Vergleichsanalyse periodisch nachvollziehen, ob die Rentabili-

tät gestiegen oder gesunken ist. Die dieser Analyse zugrundeliegende Definition böte 

aber keine Anhaltspunkte dafür, welche Rentabilität aus Sicht des Unternehmens und 

der Aktiengesellschaft für die nächste Rechenperiode anzustreben ist. Dazu bedarf es 

einer normativen Vorgabe, da sich der Grad der anzustrebenden Rentabilität, also das 

Ausmaß des die Definition bestimmenden Verhältnisses, weder aus den Bezugsgrößen 

selbst ergibt noch auf ein gemeinsames Interesse der Aktionäre, Arbeitnehmer und der 

Öffentlichkeit zurückgeführt werden kann217. 

                                                 
216  Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), S. 87. 
217  So stellt Semler, Aktiengesellschaft (1996), Rn. 37, klar, dass sich die bloße Verpflichtung einer 

Aktiengesellschaft zur Gewinnerzielung (Anmerkung des Verfassers: und damit auch zur Rentabilität) 
im allgemeinen auch aus dem Gegenstand des Unternehmens ergebe. Semler, aaO, Rn. 41, spricht sich 
auf der Suche nach einem messbaren Gewinnziel gegen den zu subjektiv bestimmten „befriedigenden 
Gewinn“ als rechtlich bedeutsames Unternehmensziel aus. Vielmehr sei ein angemessener Gewinn 
primäres Ziel der Geschäftstätigkeit einer Aktiengesellschaft (ders., aaO, Rn. 48). Nach Müller, DB 
1978, 2168 (2169), liege die Grenze für die Befriedigung von Arbeitnehmerinteressen dort, wo bei 
Würdigung aller Umstände die Fähigkeit zur Erzielung eines angemessenen Gewinns durch eine ein-
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Erst recht bietet die Definition keine konkreten Verhaltensmaßstäbe an, wie ein be-

stimmtes - selbst gestecktes - Ausmaß an Rentabilität zu erreichen ist218. Dies wird noch 

dadurch verstärkt, dass die Verfolgung des Rentabilitätsziels in die ebenfalls komplexe 

Interessenstruktur der Aktiengesellschaft eingebunden ist. 

 

3) Das Ermessen des Vorstands 

 

Dem Vorstand steht damit zwangsläufig zunächst ein Ermessensspielraum zur Verfü-

gung. Er ist zwar weiterhin dem Ziel dauerhafter Rentabilität verpflichtet, die Entschei-

dungen zu dessen Erreichung aber kann er unter gleichzeitiger Berücksichtigung der 

übrigen Interessen nach pflichtgemäßem Ermessen treffen. 

Ob die in der Vergangenheit liegenden Entscheidungen des Vorstands am aktuellen 

Zustand des Unternehmens gemessen werden können, erscheint angesichts der o.g. Re-

lativität fraglich. Ist der momentane Zustand das Ergebnis pflichtgemäßer Interessen-

abwägungen und Entscheidungen in der Vergangenheit, so manifestiert sich in ihm die 

Rentabilität, die das Unternehmen angesichts des Interessenpluralismus maximal erzie-

len konnte. 

Es ist zudem unmöglich, einzelne Maßnahmen, Entscheidungen oder Projekte isoliert 

von anderen am Prinzip der Rentabilität zu messen. Die Rentabilität eines Unterneh-

mens hängt weder von einer einzigen Maßnahme noch von mehreren Maßnahmen des-

selben Typs ab. Sie ist vielmehr das Produkt der Gesamtheit aller Entscheidungen. 

Schon von daher kann die Rentabilität nur eine allgemeine Forderung sein, deren Errei-

chung in das Ermessen des Vorstands gestellt ist. 

Die - in ihrem Ausmaß natürlich ebensowenig operational formulierbare - Rentabilität 

jedes einzelnen Projekts kann angesichts des Ziels dauerhafter Rentabilität somit erst 

Recht kein geeigneter Maßstab vorstandlichen Handelns sein. 

 

 

                                                                                                                                               
seitige Interessenverfolgung in Frage gestellt werde. Zudem sei der Gewinn Maßstab der Rentabilität 
eines Unternehmens. 

218  Anders möglicherweise Semler, Aktiengesellschaft (1996), Rn. 48, der die Auffassung vertritt, der 
Zielmaßstab für einen angemessenen Gewinn ergebe sich aus den Komponenten Ausgangsvorstellung 
des Eigenkapitalgebers, objektive Umwelteinflüsse, Ausgangslage des Unternehmens und Bedeutung 
des Risikoträgers. Inwieweit das für einen konkreten Verhaltensmaßstab ausreicht, ist zu bezweifeln. 
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4) Die Grenzen des Ermessens bei langfristigen Projekten 

 

Etwas anderes könnte allerdings bei langfristig ausgerichteten Projekten gelten. Darun-

ter fallen solche Projekte, deren Durchführung sich nicht nur über einen kurz- oder mit-

telfristigen Zeitraum erstreckt. 

Die im Rahmen dessen zu treffenden Entscheidungen umfassen dabei neben der gene-

rellen Entscheidung über die Durchführung an sich und den während der Dauer des Pro-

jekts notwendigen Einzelentscheidungen vor allem diejenigen Entscheidungen, welche 

langfristige Dispositionen enthalten oder sich (erst) langfristig auswirken. 

So stellt sich die Frage, ob ein langfristiges (Einzel-)Projekt sehr wohl am Grundsatz 

dauerhafter Rentabilität gemessen werden kann. Bislang wurde dies mit der Begrün-

dung abgelehnt, das einzelne Projekt sei angesichts seiner Einbettung in die komplexe 

Interessenstruktur der Aktiengesellschaft nicht allein der dauerhaften Rentabilität ver-

pflichtet. Außerdem seien die Auswirkungen einzelner Projekte - als Teil der Gesamt-

heit unternehmerischer Aktivitäten - auf die dauerhafte Rentabilität nur schwer prog-

nostizierbar. Gleiches gelte für die Messung und Quantifizierung. 

Dies kann uneingeschränkt aber nur für kurz- und mittelfristige Projekte gelten. Mögli-

cherweise bewirkt gerade die langfristige Ausrichtung eines Projekts, dass entweder das 

gesamte Projekt oder zumindest dessen langfristiger Teilaspekt aus der allgemeinen 

Interessenstruktur herauszunehmen ist, um der „finalen Ausrichtung“ der Aktiengesell-

schaft gerecht zu werden. 

Dabei gestattet die Isolierung dieses Teilaspekts, dessen Auswirkungen sich erst lang-

fristig zeigen, eine gezieltere Untersuchung seines Einflusses auf die dauerhafte Renta-

bilität. 

Die Langzeitwirkungen des Projekts können dabei der Unternehmensplanung219 ent-

nommen werden, die im Idealfall eine detaillierte Untersuchung der projektbezogenen 

Ziele und ihrer geplanten Realisierung enthält. Damit sollte auch eine Darstellung der 

(aus betriebswirtschaftlicher Sicht) zu erwartenden Wirkungen der zur Erreichung der 

                                                 
219  Zur Unternehmensplanung vgl. Schmidt-Leithoff, Unternehmensleitung (1989), S. 380, Fn. 42, der sie 

als umfangreiches Planungswerk bezeichnet, das die Grundlage der Unternehmenspolitik bilde. Vgl. 
dazu auch Semler, Aktiengesellschaft (1996), Rn. 11, 16, 145; ders., ZGR 1983, 1 (15f.); Gälweiler, 
Unternehmensplanung (1986), S. 70f. und S. 86ff.. 
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Ziele eingesetzten Instrumente verbunden sein, welche eine Prognose der Auswirkun-

gen auf die dauerhafte Rentabilität ermöglicht220. 

Der Vorstand kann eine solche Prognose bei der Beurteilung langfristiger Projekte 

demzufolge einfacher und genauer treffen als bei kurz- oder mittelfristigen, weil bei 

letzteren die Langzeitwirkungen nicht in dem gerade beschriebenen Maße untersucht 

und dargestellt werden und es im übrigen durch deren Verflechtung mit der kurz- und 

mittelfristigen Interessenstruktur zu Wechselwirkungen kommt, die die Erwartungen an 

die Rentabilität verändern. 

Diese Projekte - das liegt in ihrer Natur - wirken sich zudem vornehmlich kurz- und 

mittelfristig aus221. Die Prognose, inwieweit ihre Auswirkungen auch längerfristig Be-

stand haben, sich abschwächen oder gar verstärken, bedarf demnach einer zusätzlichen 

intellektuellen Leistung. Somit wäre es durchaus sinnvoll, wenn der Vorstand bei lang-

fristigen (Einzel-)Projekten vorrangig zur Beachtung des Rentabilitätsprinzips 

verpflichtet ist. 

Ihm steht dann nicht mehr jener o.g. Entscheidungsspielraum zu, zugunsten anderer 

Interessen vom Rentabilitätsprinzip zeitweilig abzusehen. Dem Verständnis des Renta-

bilitätsprinzips als Daueraufgabe ist zudem bereits denknotwendig ein langfristiger 

Bedeutungsverlust der übrigen Interessen immanent222. Die langfristige Eindämmung 

                                                 
220  Inwieweit diese Auswirkungen dann tatsächlich messbar und quantifizierbar sind, kann nicht anders 

beurteilt werden als bei (Einzel-)Projekten im kurz- und mittelfristigen Bereich. Die Prognostizierbar-
keit bestimmter Wirkungen bedeutet nämlich nicht unbedingt, dass diese auch messbar sind. Natur-
gemäß können theoretische Erkenntnisse (oder hier Prognosen) nicht in jedem Fall praktisch nachge-
wiesen werden. 

221  Ihre gesamte Planung, Gestaltung, ihr Aufbau und ihre Durchführung sind kurz- bzw. mittelfristig 
angelegt. Solche Projekte lassen daher die langfristigen Auswirkungen nicht schon „aus sich heraus“ 
erkennen. 

222  Die Bedeutung der übrigen Interessen der jeweiligen Interessenträger für die Entscheidungen des 
Vorstands nimmt somit langfristig zugunsten des Rentabilitätsprinzips ab. Ob dies im langfristigen 
Bereich zu einer Verdichtung dieser Interessen zu einem gemeinsamen Interesse an dauerhafter Ren-
tabilität führt, wird weiter unten noch zu behandeln sein. Dann würden diese Interessen nicht mehr 
verdrängt, sondern gingen in der dauerhaften Rentabilität auf. 
So macht Schmidt-Leithoff, Unternehmensleitung (1989), S. 87, deutlich, dass die Rentabilität nicht 
bloßer Selbstzweck des Unternehmens sei. Aus der rentablen Gestaltung eines Unternehmens solle 
vielmehr ein bestimmter Nutzen gezogen werden. Auf diesem Weg könnte die dauerhafte Rentabilität 
auf einzelne Interessen zurückgeführt werden, sofern diese an jenem Nutzen teilhaben. Vgl. ausführ-
lich zur allgemeinen Konstitution eines Gesamtinteresses aus der pluralistischen und differenzierten 
Organisation des Unternehmens Brinkmann, Unternehmensinteresse (1983), S. 170ff.. Clemens, Un-
ternehmungsinteresse (1984), S. 208ff., begründet ausführlich, warum die Unternehmung als Rechts-
objekt keinesfalls interessenpluralistisch ausgerichtet sei, sondern von vorneherein einen eigenständi-
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oder „Bündelung“ von Einzel- und Sonderinteressen trägt maßgeblich und unverzicht-

bar zur Bewältigung der Daueraufgabe bei. Je weniger dieser Interessen langfristig zu 

befriedigen sind oder je mehr sich inhaltlich aus ihrer Komplexität auf ein dauerhaftes 

Grundmaß reduzieren lassen, desto intensiver können die Aktivitäten des Unternehmens 

auf die Bewältigung jener Daueraufgabe fokussiert werden. So gilt es um so mehr, die 

dauerhafte Rentabilität des Unternehmens nicht zu einem wirkungslosen Postulat ver-

kommen zu lassen. 

 

5) Das Rentabilitätsprinzip zwischen Bestandserhaltung und Gesellschafts-

zweck 

 

Nach wie vor kommt dem Rentabilitätsprinzip aber nicht die Qualität eines operationa-

len Verhaltensmaßstabs zu223. 

Inwieweit kann also der trotzdem verbleibenden Verpflichtung der Führungsorgane, 

namentlich der des Vorstands, auf dieses Prinzip in der aktienrechtlichen Realität ange-

messene Bedeutung zukommen? Meines Erachtens kommen hier zwei unterschiedliche 

Wege in Betracht: 

 

a) Rentabilität und Bestandserhaltung 

 

Zum einen könnte man auf das Postulat der Bestandserhaltung zurückgreifen. Die Be-

standserhaltung soll ebenfalls eine unternehmerische Verhaltensmaxime sein224, obwohl 

über ihren materiellen Gehalt Uneinigkeit besteht. Das Interesse an der Erhaltung des 

                                                                                                                                               
gen Gehalt besitze. Nach Koch, Unternehmensinteresse (1983), S. 71f., müsse zur Konkretisierung 
des Unternehmensinteresses die Unternehmenszielsetzung mit herangezogen werden. Denn es gehe 
nicht nur um eine Abwägung der einzelnen Interessen im Unternehmen zueinander, sondern um eine 
Ausrichtung der Interessen auf ein gemeinsames Ziel. Zur Verwendung des Unternehmensinteresses 
als Verhaltensmaßstab müsse es aus dem Unternehmensziel entwickelt werden. 

223  Vgl. dazu die obigen Erörterungen. 
224  Vgl. Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse (1984), S. 104. Nach undifferenzierter Ansicht von 

Hüffer, § 76, Rn. 13, findet die Ermessensausübung ihre Schranke in der Pflicht des Vorstands, für 
den Bestand des Unternehmens und damit für dauerhafte Rentabilität zu sorgen. Salm, Das Unterneh-
mensinteresse (1986), S. 74ff. und 77ff., untersucht die Unternehmenserhaltung als ökonomisch-
materiale Fixierung des Unternehmensinteresses und lehnt dies im Ergebnis mangels eines allgemein-
gültigen Erhaltungsziels ab (S. 82f.). Schmidt-Leithoff, Unternehmensleitung (1989), S. 87, räumt der 
Bestandserhaltung sogar ausdrücklich den Vorrang gegenüber dem Rentabilitätsziel ein. 
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Unternehmens soll zum einen mit der Pflicht zur langfristigen Kapitalerhaltung225 kor-

relieren. Andererseits wird damit oftmals die wirtschaftliche Substanzerhaltung226 oder 

die Erhaltung der rechtlichen Selbständigkeit227 verbunden. 

Ein solcher Rückgriff auf die Bestandserhaltung zur Konkretisierung und Operationali-

sierung der Daueraufgabe Rentabilität setzt allerdings zumindest eine Teilidentität die-

ser Begriffe voraus. Sonst würde keine Stärkung dieser Daueraufgabe betrieben, son-

dern lediglich einem anderen Prinzip zusätzliche Geltung verschafft und ihm damit u.U. 

künstlich der Vorrang eingeräumt. 

Die wechselseitige Beziehung zwischen der Bestandserhaltung und dem Rentabilitäts-

ziel wird unterschiedlich bewertet228. Dabei handelt es sich aber nicht nur um eine rein 

begriffliche Beziehung aufgrund des gemeinsamen Oberbegriffs des Unternehmensinte-

resses. Es besteht vielmehr eine komplexe inhaltliche Verflechtung. Unabhängig davon, 

ob dabei der Rentabilität oder der Bestandserhaltung der Vorrang zu gewähren ist oder 

etwa beide gleichrangig nebeneinander stehen, ist die Bestandserhaltung meines Erach-

tens stets ein „gestalterisches Weniger“ zur Rentabilität. 

Die Realisierung dauerhafter Rentabilität ist zunächst einmal nicht mit der Bestandser-

haltung zu verwechseln. Das gilt auch dann, wenn man letztere als die elementare Vor-

aussetzung des Rentabilitätsziels ansieht. 

Rentabilität stellt sich nicht allein durch den Bestand des Unternehmens ein229. Dazu 

bedarf es entsprechender unternehmerischer Maßnahmen230, deren inhaltliche Konkreti-

                                                 
225  Zur Kapitalerhaltung als Minimum des Rentabilitätsziels und damit zur Verpflichtung auf den Be-

stand des Unternehmens vgl. Raisch, FS Hefermehl (1976), 347 (361), und Vollmer, BB 1977, 818 
(821). 

226  Zur wirtschaftlichen Substanzerhaltung vgl. Laske, ZGR 1979, 173 (191). Raiser, FS Reimer Schmidt 
(1976), S. 101 (109), spricht von einer „krisenfesten Sicherung der Unternehmenssubstanz“ als 
Bestandteil des Unternehmensinteresses. 

227  Zur Erhaltung der rechtlichen Selbständigkeit, insbesondere zur Frage der Abhängigkeit im Sinne der 
§§ 15ff. AktG, vgl. Raisch, FS Hefermehl (1976), 347 (362), und Vollmer, BB 1977, 818 (821). 

228  Vgl. dazu die ausführlichen Nachweise bei Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), S. 83, dortige 
Fußnote 2. 

229  Insoweit besteht trotz der Uneinigkeit über das generelle Verhältnis von Bestandserhaltung und Ren-
tabilität aus vorwiegend betriebswirtschaftlichen aber auch gesellschaftsrechtlichen Gründen im we-
sentlichen Einvernehmen. Demnach ist es auch aktienrechtsdogmatisch unzulässig, den Begriff der 
Rentabilität inhaltlich auf den der Bestandserhaltung zu reduzieren. Selbst die o.g. Auffassung, welche 
in der Bestandserhaltung eine Verpflichtung zur Kapitalerhaltung erblickt, sieht darin lediglich das 
„Minimum des Rentabilitätsziels“. Raisch, FS Hefermehl (1976), S. 347 (361), rückt dabei nur des-
halb zugunsten (langfristiger) Kapitalerhaltung vom Rentabilitätsprinzip ab, weil er eine betriebswirt-
schaftlich (und juristisch) operationale Größe sucht und gleichzeitig die Realisierung der Leistungs- 
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sierung aber gerade Gegenstand der zuvor gestellten Frage ist, wie dem Rentabilitäts-

prinzip in der aktienrechtlichen Realität angemessene Bedeutung zukommen könne. 

 

Das Postulat der Bestandserhaltung enthält in den oben genannten drei Deutungen in-

dessen weder bedeutende unternehmenspolitische oder -philosophische Elemente noch 

besteht eine signifikante Verknüpfung mit dem Zweck der Gesellschaft, die diesem erst 

die entscheidende Geltung verschaffen würde231. 

Jene drei Deutungen erschöpfen sich demzufolge in ihren unterschiedlichen Auffassun-

gen über die Bestandserhaltung als solche. Da die Übernahme dieser Auffassungen zur 

Konkretisierung des Rentabilitätsziels somit einer inhaltlichen Reduzierung desselben 

auf die Bestandserhaltung sehr nahe kommen würde232, eine solche aber weder dogma-

                                                                                                                                               
und Gewinnkonzeption der freien Entwicklung durch die Führungsorgane unterstellen möchte. Letzte-
res geschieht allerdings nur aus der Verlegenheit heraus, keine derartigen operationalen Maßstäbe zur 
Verfügung zu haben. Zudem deutet bereits die Begrifflichkeit an, dass eine inhaltliche Identität zwi-
schen den beiden Begriffen nicht besteht. 

230  Vgl. dazu Wiedemann, Gesellschaftsrecht (1980), Bd. I, S. 626f., der darauf hinweist, dass der Erfolg 
eines Unternehmens in der Marktwirtschaft maßgeblich von der konsequenten Ausrichtung seiner 
Führungsorgane auf positive Ziele („Gewinne erarbeiten“) und nicht auf negative („Verluste vermei-
den“) abhänge. Nur so könne die Unternehmensleitung der Dynamik des Wettbewerbsprozesses ge-
wachsen sein. Die bloße Erhaltung des Unternehmens stelle in der Regel keine geeignete Geschäfts-
führungsmaxime dar. 

231  Die o.g. Ansicht, das Unternehmensinteresse verpflichte primär zur Kapitalerhaltung als Minimum 
des Rentabilitätsziels und damit zum Bestand des Unternehmens, sieht darin zwar - neben der Erzie-
lung angemessenen Gewinns - das Hauptziel der Unternehmenstätigkeit. Dies bedeutet aber nicht, 
dass der Gesellschaftszweck - als finaler Sinn des Zusammenschlusses - in der Bestandserhaltung auf-
geht. Letztere erhält lediglich den Rang eines bedeutenden Unternehmensziels. Die wirtschaftliche 
Substanzerhaltung, welche von Laske, ZGR 1979, 173 (191, m.w.N.), als Aufrechterhaltung der Pro-
duktionskapazität des Betriebes in der Zeiteinheit verstanden wird, ist ebensowenig ein besonderer 
Ausdruck des Gesellschaftszwecks noch verbirgt sich dahinter eine entsprechende Unternehmenspoli-
tik oder -philosophie. Gleiches gilt für die o.g. Auffassung, das Postulat der Unternehmenserhaltung 
sei durch die Erhaltung der rechtlichen Selbständigkeit des Unternehmens gewahrt, wobei damit nach 
Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse (1984), S. 108, weniger die Erhaltung einer bestimmten 
Rechtsform gemeint sei, als vielmehr die Sicherung des Bestands des Unternehmens als rechtlich 
selbständiger Leistungseinheit. 

232  Köhler, JZ 1956, 137 (141), strebt ein ausgewogenes Verhältnis der verschiedenen Interessen im Un-
ternehmen „unter Berücksichtigung des Bestandes des Unternehmens selbst als Wertschöpfungsveran-
staltung“ an. Er strebt insoweit keine solche Reduktion an, sondern betrachtet das Erhaltungsinteresse 
als geeignete Basis für die Entwicklung anderweitiger Ziele und Interessen. Eiselt, JZ 1957, 204 
(204f.), stellt diesbezüglich klar, dass zwischen dem Management, den Aktionären und der Beleg-
schaft eine Interessen-, Gefahren- und Funktionsgemeinschaft bestehe. Die genannten Gruppen seien 
durch eine Interessenvergemeinschaftung verbunden, so dass die jeweiligen Sonderinteressen nur in 
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tisch oder auch nur begrifflich möglich noch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, kann der 

zwar eigenständige Aussagegehalt eines solchen Postulats jedoch nichts zur Operationa-

lisierung der Daueraufgabe Rentabilität beitragen. 

Salm233 weist zudem auf das Problem der Verabsolutierung des Erhaltungsinteresses 

hin. Ein derartiges Postulat lasse außer acht, dass die Unternehmenserhaltung trotz ihrer 

zentralen Stellung in den einzelnen Zielhierarchien nur eine Bedingung zur Durchset-

zung von (Einzel-)Interessen sei, die zudem noch abgestufte Intensität aufweise. Not-

wendige Voraussetzung für die Befriedigung von Interessen sei lediglich, dass über-

haupt Unternehmen, die ihre wirtschaftlichen Aufgaben erfüllen könnten, vorhanden 

seien, und nicht, dass ein bestimmtes Unternehmen erhalten bliebe. Die Erhaltung des 

Unternehmens könne somit nicht Inhalt des Unternehmensinteresses sein, wenn anstelle 

der Perpetuierung des status quo die Interessenbefriedigung - auch durch die Schaffung 

neuer ökonomischer Faktorkombinationen und dadurch optimaler Ressourcenausnut-

zung - Ziel der Unternehmensbeteiligten sei. 

Auch dieser Ansatz nährt Zweifel an der Tauglichkeit des Erhaltungsprinzips als maß-

geblichem Bestandteil einer Verhaltensmaxime für die Führungsorgane eines bestimm-

ten Unternehmens. Außerdem bestehen auch hier grundsätzliche Bedenken hinsichtlich 

der Operationalität des Erhaltungsprinzips selbst, die an dieser Stelle aber nicht weiter 

vertieft werden sollen234. 

Zudem sollte bei der Verrechtlichung des unternehmerischen Interesses stets der Sinn 

und Zweck einer Verrechtlichung bedacht werden. So treibe nach Brinkmann235 eine 

Verrechtlichung des unternehmerischen Interesses die Entwicklung der „Funktionalisie-

rung des Privatrechts“ auf gesellschaftsrechtlicher Ebene um einen wesentlichen Schritt 

weiter, denn sie thematisiere und kontrolliere - jedenfalls nach ihrer begrifflich empiri-

schen Aussage - die subjektiven Entscheidungsprämissen privatrechtlicher Akte. 

Auf diesem Wege kommt es zu einem Ausgleich rechtlicher und praktischer Aspekte 

unternehmerischer Interessen. Insofern darf bei wirtschaftlich ausgerichteten Aktienge-

sellschaften bezweifelt werden, ob allein das Erhaltungsinteresse die wirtschaftliche und 

aktienrechtliche Realität solcher Unternehmen zutreffend beschreibt. 
                                                                                                                                               

den Grenzen der Interessenvergemeinschaftung verfolgt werden könnten. Dadurch setzt Eiselt jener 
Wertschöpfungsveranstaltung wiederum Schranken. 

233  Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), S. 80f.. 
234  Hier sei lediglich auf die ausführlichen Betrachtungen von Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), 

S. 77ff., und Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse (1984), S. 104ff., verwiesen. 
235  Brinkmann, Unternehmensinteresse (1983), S. 73. 
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(i) Die Beeinträchtigung des Bestandserhaltungsprinzips durch Sponsoringakti-

vitäten 

 

Abgesehen davon darf auch bezweifelt werden, dass einzelne oder sogar die Gesamtheit 

der Sponsoringaktivitäten eines Großunternehmens überhaupt geeignet sind, zumindest 

eine Gefahr für die Erhaltung desselben im Sinne einer tatsächlichen Bedrohung seines 

Bestands zu begründen. 

Trotz des bei einigen Unternehmen vergleichsweise hohen Budgets für Sponsoringmaß-

nahmen ist eine solche Gefahr für die (langfristige) Kapitalerhaltung, die wirtschaftliche 

Substanzerhaltung oder für die Erhaltung der rechtlichen Selbständigkeit allein auf-

grund von Ausgaben für Sponsoringaktivitäten angesichts des jeweiligen Umsatzes, 

Gewinns oder der Investitionskosten für bestimmte (Risiko-)Projekte eher unwahr-

scheinlich. 

Das Erhaltungsinteresse ist zudem vornehmlich langfristig ausgerichtet. Die Gefahr 

einer Verletzung dieses Prinzips - und das gilt für jede der drei o.g. Deutungen - entwi-

ckelt sich im allgemeinen nicht kurzfristig. Dazu bedarf es vielmehr eines komplizierten 

und sich über einen längeren Zeitraum entwickelnden Zusammenspiels von Entschei-

dungen, Umständen und inneren oder äußeren Einflüssen. 

Bei der Beurteilung einer solchen (langfristigen) Gefahr stehen in Anlehnung an jene 

Deutungen kapital- oder produktionsspezifische Aspekte oder die rechtliche Unabhän-

gigkeit des Unternehmens im Vordergrund. 

 

(1) Die Beeinträchtigung des kapitalspezifischen Bereichs 

 

Sponsoringaktivitäten beeinträchtigen dabei unmittelbar allenfalls den kapitalspezifi-

schen Bereich236. 

Die Ausgaben für ein Sponsoringprojekt erstrecken sich - sofern keine einmalige Zu-

wendung vorliegt - über die gesamte Dauer des zuvor geplanten Engagements und sind 

                                                 
236  Diese Aussage bezieht sich ausschließlich auf die negativen Auswirkungen von Sponsoringengage-

ments, auf die es hier bei der Beurteilung einer Beeinträchtigung des Erhaltungsinteresses schließlich 
ankommt. Gemäß den obigen Ausführungen sind jedenfalls mittelbare Auswirkungen positiver Art 
auch in bezug auf die wirtschaftliche Substanzerhaltung oder die Erhaltung der rechtlichen Selbstän-
digkeit denkbar. Negative Auswirkungen zu Lasten dieser beiden Deutungsvarianten ergeben sich da-
gegen bestenfalls als Folge einer eventuellen Beeinträchtigung im Bereich der Kapitalerhaltung, also 
mittelbar. 
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damit auch zeitlich kalkulierbar. Die Untersuchung von kapitalspezifischen Beeinträch-

tigungen des (langfristigen) Erhaltungsinteresses umfasst dabei aber nur die Langzeit-

wirkung einzelner (Teil-)Beträge. 

Denkbar ist zwar auch, die insgesamt für ein solches Projekt eingeplanten Gelder auf 

eine gemeinsame Langzeitwirkung hin zu überprüfen, da sie über einen längeren Zeit-

raum - also jedenfalls mittel- bis langfristig - gezahlt werden. 

Dann wäre die Bindung der Aktiengesellschaft an bestimmte Sponsoringvereinbarungen 

Gegenstand der Untersuchung. Verfolgt man den Ansatz der vertraglichen Bindung 

weiter, würde die Höhe der insgesamt vereinbarten Zuwendungen entscheidende Bedeu-

tung erlangen. Das ist aber schon insofern problematisch, als sich ein solches Engage-

ment über einen langen Zeitraum erstreckt und die Auswirkungen der aufeinander fol-

genden (Teil-)Zuwendungen auf das (langfristige) Erhaltungsinteresse daher nur bedingt 

von der Höhe der gesamten Zuwendungen abhängen können. 

Die einzelnen Zuwendungen entfalten ihre tatsächlichen Wirkungen nämlich jeweils 

erst im Zeitpunkt ihrer Auszahlung und somit zeitversetzt. Auch die Bindung der Akti-

engesellschaft an sich bietet keine Anhaltspunkte für das mögliche Ausmaß einer Beein-

trächtigung des Erhaltungsinteresses. 

 

Der alleinige Anknüpfungspunkt sollte vielmehr der jeweilige Teilbetrag sein, dessen 

Langzeitwirkung dann getrennt von den übrigen Beträgen zu untersuchen ist. Jeder die-

ser Beträge hat vor allem aufgrund des Zeitpunkts seiner Auszahlung eine eigene Lang-

zeitwirkung237. 

Unmittelbar vor jeder (Teil-)Auszahlung ist demnach zumindest eine Prognose ihrer 

möglichen Beeinträchtigungen des Erhaltungsinteresses durchzuführen. Nach der Zerle-

gung langfristiger Sponsoringvereinbarungen in ihre finanziellen Teilelemente sind letz-

tere nicht anders zu behandeln als einmalige Sponsoringzuwendungen. 

 

                                                 
237  Fraglich ist dabei natürlich, wann noch von Teilbeträgen innerhalb eines längerfristigen Sponsoring-

engagements gesprochen werden kann. Je geringer der Zeitraum zwischen zwei aufeinander folgenden 
Teilzuwendungen ist, umso näher liegt dann eine Zusammenfassung zweier Zuwendungen zu einem 
Teilbetrag. Dieses Problem kann nur anhand des Einzelfalls gelöst werden. Zudem sind die prakti-
schen Auswirkungen wohl von untergeordneter Bedeutung. Da es in diesem Zusammenhang lediglich 
auf die Darstellung der Grundproblematik ankommt, soll auf eine detailliertere Behandlung verzichtet 
werden. 



Die aktienrechtliche Zulässigkeit von Sponsoringaktivitäten - 86 -

Der Aspekt langfristiger Kapitalerhaltung ist demzufolge nicht allein wegen des allge-

meinen Verhältnisses eines Sponsoringbudgets zum Volumen der gesamten Finanzpla-

nung einer Aktiengesellschaft, sondern zusätzlich aufgrund des zeitversetzten Eintritts 

der kapitalspezifischen Wirkungen der Teilzuwendungen nicht betroffen. 

Die unmittelbare kapitalorientierte Bedeutung dieser einzelnen Zuwendungen entfaltet 

sich vorwiegend kurzfristig. Unmittelbar nach der Auszahlung fehlen diese Finanzmittel 

und können nicht anderweitig eingesetzt werden. Natürlich können diese Gelder auch 

mittel- und langfristig nicht mehr eingesetzt werden, doch schwindet dieses Defizit mit 

fortschreitender Zeit und damit verbundener Zuführung weiterer finanzieller Mittel auf-

grund laufender Geschäftstätigkeit. Mittel- und insbesondere langfristige Auswirkungen 

jener Art sind jedenfalls kaum handfest bezifferbar. 

 

(2) Die Bedeutung von Handlungsalternativen des Vorstands 

 

Wichtiger als das Fehlen der Finanzmittel an sich ist damit zunächst die Wirkung der 

vorgenommenen Verwendung. 

Sie ergibt sich aber nicht primär aus der Höhe der aufgewendeten Beträge. Die unmit-

telbare Wirkung entstammt der Eigenart der Verwendung selbst. Ob diese Wirkung da-

bei ins Verhältnis zu der einer unter Umständen wirkungsvolleren, hypothetischen Ver-

wendung gesetzt werden kann und sollte, ist allerdings fraglich238. Die rein hypotheti-

sche Untersuchung von Handlungsalternativen gestaltet sich sehr schwierig. 

 

Der dem Vorstand bei der Leitung der Aktiengesellschaft zustehende Ermessensspiel-

raum ermächtigt auch und gerade zur Auswahl zwischen mehreren Handlungsalternati-

ven239. 

                                                 
238  Vgl. dazu die Argumente bei Mutter, Unternehmerische Entscheidungen, S. 187ff., mit denen er sich 

gegen die Bestimmung der unternehmerischen Fehlentscheidung als Nichtwahl der „besten“ Hand-
lungsalternative ausspricht. Zu den möglichen Ansätzen bei der allgemeinen Bestimmung der unter-
nehmerischen Fehlentscheidung vgl. ders., aaO, S. 178ff.. Eine grundlegende Übersicht zur „haftungs-
rechtlichen Eigenart unternehmerischer Betätigung“ findet sich bei Dauner-Lieb, Unternehmen in 
Sondervermögen (1998), S. 20ff. (m.w.N.). 

239  Dazu Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 5, S. 37ff., der sich ausführlich mit der Bedeu-
tung der Grundsätze der betriebswirtschaftlichen Entscheidungstheorie für die Entscheidungsfindung 
der Führungsorgane befasst. Vgl. zur entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre auch 
Schmidt-Leithoff, Unternehmensleitung (1989), S. 245ff., der gleichzeitig auf Entscheidungsalternati-
ven und die Effizienz unternehmerischer Entscheidungen eingeht (aaO, S. 251ff.). 
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Mutter240 sieht den Kern der Definition einer unternehmerischen Entscheidung dabei in 

der bewussten Auswahl einer unternehmerischen Handlungsmöglichkeit von besonderer 

wirtschaftlicher Tragweite aus mehreren Handlungsalternativen. 

Die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit einer solchen Entscheidung unterliegt aber einem 

strengen Maßstab angesichts der mit unternehmerischem Tätigwerden untrennbar ver-

bundenen Risiken und Unsicherheiten241. 

Nach Semler242 seien unsichere Zukunftsaussichten im allgemeinen das Kennzeichen 

unternehmerischer Entscheidungen. 

Gessler243 zufolge gebe es eine geschäftliche Tätigkeit ohne Risiko schlechterdings 

nicht. 

Mutter244 stellt klar, dass unternehmerische Entscheidungen nach der zugrundeliegen-

den Entscheidungssituation in sichere Entscheidungen, Risikoentscheidungen und Unsi-

cherheitsentscheidungen untergliedert werden könnten. Letztere unterschieden sich von 

der Risikoentscheidung dadurch, dass im ersten Fall noch Erkenntnisse über die Wahr-

scheinlichkeit der entscheidungsrelevanten Daten vorliegen würden. Unternehmerische 

Entscheidungen seien daher aufgrund ihrer Eigenheiten regelmäßig der Fallgruppe der 

Risikoentscheidungen zuzuordnen. 

Mestmäcker245 kommt zu dem Ergebnis, das Unternehmensrisiko treffe nicht die Ver-

waltung, sondern die Aktiengesellschaft selbst. Unter Rückgriff auf die aus der ameri-

kanischen Judikatur stammende „business judgement rule“, die der Unternehmenslei-

tung eine sehr weite Entscheidungsfreiheit gewährt, zieht er ferner den Schluss, nach 

deutschem Recht dürfe die pflichtgemäße Ermessensentscheidung des Vorstandes je-

denfalls nicht ex post am wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg gemessen werden. 

Hefermehl246 betont, dass es bei der Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen und ge-

wissenhaften Geschäftsleiters auf die Entscheidungsalternativen, Überlegungen und 

Erkenntnismöglichkeiten zur Zeit der Vornahme der Maßnahme ankomme. 

                                                 
240  Mutter, Unternehmerische Entscheidungen, S. 23. 
241  Zum Merkmal der Unsicherheit unternehmerischer Entscheidungen vgl. Korndörfer, Allgemeine 

Betriebswirtschaftslehre (1999), S. 463f.. 
242  Semler, Aktiengesellschaft (1996), Rn. 80. 
243  Gessler, NB 1972, 13 (15). 
244  Mutter, Unternehmerische Entscheidungen, S. 10f. (m.w.N.). 
245  Mestmäcker, Verwaltung (1958), S. 213. 
246  Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 93, Rn. 13. 
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Auch in der Rechtsprechung ist anerkannt, dass ein Unternehmer typischerweise Risi-

ken eingehen müsse247. 

Dauner-Lieb248 stellt ebenfalls klar, dass die unternehmerische Entscheidung in ihrem 

Kern immer eine Entscheidung in Unsicherheit sei. Das typische unternehmerische Ri-

siko sei nicht beherrschbar und wachse mit der zunehmenden Globalisierung der Märk-

te. Dabei räumt sie die Möglichkeit ein, durch betriebswirtschaftliche Entscheidungsun-

terstützungssysteme die Datenflut zu kanalisieren und zu strukturieren, um auf dieser 

Grundlage Prognosen zu entwickeln und Planverfehlungen frühzeitig festzustellen. Da-

bei könnten die Entwicklungen eines Unternehmens in einem künstlichen „Business-

Kosmos“ in Varianten vorgedacht werden. Jedoch könne die mit Hilfe solcher Instru-

mente zu erreichende „Reduzierung von Komplexität“ die entscheidende Unsicherheit 

nicht beseitigen, ob die erarbeiteten Prognosen Wirklichkeit würden, insbesondere ob 

der zur Erreichung bestimmter Zielwerte (Rentabilität etc.) erforderliche Umsatz tat-

sächlich zu erzielen sei. 

 

Die Entscheidung zwischen Handlungsalternativen ist demnach in den seltensten Fällen 

ermessensfehlerhaft249. 

Zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Entscheidung kommt es dann - wenn über-

haupt, denn auch hier gelten angesichts jener Risiken und Unsicherheiten besonders 

strenge Maßstäbe - eher aufgrund von Mängeln der gewählten Alternative selbst. Dazu 

zählen Verstöße gegen Zuständigkeitsvorschriften, Berechtigungen oder gegen die 

Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters, insbesondere Verstöße 

gegen gesetzliche Bestimmungen oder anerkannte betriebswirtschaftliche Grundsätze. 

 

 

                                                 
247  Vgl. dazu vor allem RGZ 129, 272 (275); BGH, AG 1978, 79 (81). 
248  Dauner-Lieb, Unternehmen in Sondervermögen (1998), S. 25 (m.w.N.). 
249  Dauner-Lieb, Unternehmen in Sondervermögen (1998), S. 26 (m.w.N.), gibt diesbezüglich allerdings 

die Gefahr zu bedenken, dass eine erheblich über die bisher anerkannten Grundsätze hinausgehende 
Verfeinerung der Verhaltensmaßstäbe, eine weitere Verrechtlichung der unternehmerischen Tätigkeit, 
die unverzichtbare Entscheidungs- und Risikobereitschaft lähme und damit geradezu kontraproduktiv 
wirke. Zu diesem Schluss gelangt sie, da die aus jener Eigenart unternehmerischer Entscheidungen 
zwangsläufig resultierende Konsequenz eines „Rückzugs der Rechtsordnung“ aus dem Kernbereich 
unternehmerischer Tätigkeit häufig nicht gezogen werde. 
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(ii) Zwischenergebnis 

 

Die praktisch größere Bedeutung kommt mithin der Wirkung der tatsächlichen Ver-

wendung zu. Unmittelbar kapitalorientierte Auswirkungen sind dabei - wie bereits fest-

gestellt - ohne nennenswerte Bedeutung. Die Sponsoringziele und -wirkungen, aufgrund 

derer die Führungsorgane Sponsoringaktivitäten betreiben, sind überwiegend langfristig 

ausgelegt. Sie sind zudem nicht unmittelbar kapitalorientiert im gerade genannten Sin-

ne, sondern in erster Linie auf die Schaffung, Erhaltung oder Verbesserung von Image-

dimensionen der Aktiengesellschaft ausgerichtet250. 

Demnach wirken sich die kapitalorientierten Aspekte des Sponsorings nur kurz- bis 

mittelfristig aus, wohingegen die hauptsächlich langfristigen Auswirkungen keine un-

mittelbare Kapitalorientierung aufweisen und in ihren mittelbaren Wirkungen jedenfalls 

keine Nachteile für das (langfristige) Erhaltungsinteresse hervorrufen. 

Die unmittelbaren Langzeitauswirkungen des Sponsorings betreffen im Wesentlichen 

das Image der Aktiengesellschaft und des von ihr betriebenen Unternehmens. Treten 

diese Wirkungen tatsächlich ein, führt dies zu einer positiven Veränderung des Image. 

Bleiben die Wirkungen aus, kommt es zu keiner Veränderung der Imagewerte. Eine 

negative Veränderung ist beinahe undenkbar. Das würde nämlich bedeuten, dass die 

Sponsoringmaßnahme die ausgewählten Zielgruppen erreicht und dort zu einer negati-

ven Beeinflussung geführt hätte. Angesichts der sehr weit entwickelten Marketingstra-

tegien ist dies mehr als nur unwahrscheinlich. Das „Versagen“ einer Sponsoringmaß-

nahme drückt sich vielmehr im Ausbleiben der positiven Wirkung aus. 

Die Wirkungen einer positiven Veränderung der Imagewerte als dann mittelbare Folge 

des Sponsorings führen im Idealfall zunächst zu einer Steigerung der Umsatzzahlen. 

Erhöhte Sympathiewerte bewirken dabei eine Steigerung des Absatzes251. 

Inwieweit sich daraus unmittelbar positive Auswirkungen auf die Rentabilität oder die 

bloße Bestandserhaltung ergeben, ist ungewiss. Denkbar ist das jedenfalls im Hinblick 

auf die Rentabilität. 

Positive Auswirkungen auf das Erhaltungsinteresse252 ergeben sich aber möglicherweise 

als Folge aus der Steigerung der Rentabilität. Ein Unternehmen kann schließlich genau-

                                                 
  Das wird im Laufe dieser Untersuchung noch näher zu erläutern sein. 250

251  Das wird im folgenden noch ausführlich zu erörtern sein. Insbesondere sollen die positiven Auswir-
kungen einer Steigerung der Imagewerte auf das Unternehmen untersucht werden. 
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so wenig allein durch die Steigerung seines Umsatzes erhalten werden wie die Be-

standserhaltung für sich bereits zur Rentabilität beiträgt. 

 

Die langfristigen Auswirkungen der Sponsoringengagements stehen der dauerhaften 

Rentabilität also näher als der Bestandserhaltung. Bei Zugrundelegung dieser Argumen-

tation kann jedenfalls im Bereich des Sponsorings die Bestandserhaltung nicht zur Ope-

rationalisierung der Rentabilität (von Sponsoringaktivitäten) herangezogen werden. 

Desweiteren fehlt es grundsätzlich an einer Beeinträchtigung der langfristigen Erhal-

tungsinteressen. Da sich das Erhaltungsprinzip nach obigen Ausführungen zudem in 

dem Postulat der Erhaltung als solchem erschöpft, kann seinem Aussagegehalt auch aus 

diesem Grunde keine die Sponsoringaktivitäten betreffende Verhaltensmaxime ent-

nommen werden. 

 

b) Rentabilität und Gesellschaftszweck 

 

Der andere denkbare Weg, um dem Rentabilitätsprinzip in der aktienrechtlichen Realität 

angemessene Bedeutung zukommen zu lassen, ist ein Rückgriff auf den Gesellschafts-

zweck der jeweiligen Aktiengesellschaft. 

 

(i) Die wirtschaftliche Ausrichtung und Funktion der Aktiengesellschaft 

 

Junge253 definiert das Unternehmensinteresse als Interesse an der Rentabilität des Un-

ternehmens und damit seiner dauerhaften Erhaltung, wobei die Rentabilität vor der Er-

haltung rangiere. Seiner Auffassung zufolge habe das Unternehmensrecht bei der öko-

nomischen Funktion des Unternehmens anzusetzen, weil dies die Aufgabe jedes Unter-

nehmens sei. Ein Unternehmen sei sicher auch ein Sozialverband, aber mit einem be-

stimmten ökonomischen Ziel254. 

                                                                                                                                               
252  Hiermit sind gleichermaßen die positiven Auswirkungen auf die Kapitalerhaltung, die wirtschaftliche 

Substanzerhaltung oder die Erhaltung der rechtlichen Selbständigkeit des Unternehmens als Deutun-
gen des Erhaltungsinteresses gemeint. 

253  Junge, FS Ernst v. Caemmerer (1978), S. 547 (554). 
254  Junge, FS Ernst v. Caemmerer (1978), S. 547 (547f.), bezieht sich dabei auf den oben bereits be-

schriebenen Regelfall, dass der finale Sinn des Zusammenschlusses in der Gewinnerzielung und mit-
hin einem ökonomischen Ziel bestehe. 



Die aktienrechtliche Zulässigkeit von Sponsoringaktivitäten - 91 -

Für Junge ist das Unternehmensrecht untrennbar mit dem Begriff des Unternehmensin-

teresses verbunden, welchem er unternehmensrechtlich eine Schlüsselfunktion zuer-

kennt. Das Unternehmensinteresse sei weder die Summe aller Einzelinteressen im Un-

ternehmen, noch ihr kleinster gemeinsamer Nenner. Es blieben Konfliktfälle, in denen 

sich kurzfristig und auch langfristig unternehmensrechtlich relevante Interessen wider-

sprächen und der Begriff des Unternehmensinteresses die richtige Lösung des Zielkon-

flikts anzeigen könne255. 

Junge stellt fest, dass das Unternehmensinteresse bereits für die Lösung unternehmens-

interner Meinungsverschiedenheiten als Richtschnur benutzt wird. Dabei verdeckten die 

von ihm aufgezeigten verschiedenen Sachverhalte allerdings die gemeinsame 

rechtspolitische Grundlage, dass alle Interessen im Unternehmen sich an der 

gemeinsamen wirtschaftlichen Aufgabe des Unternehmens auszurichten hätten256. Er 

lehnt die bloße „Wirtschaftlichkeit“ oder auch eine „gesellschaftliche Rentabilität“ als 

generelle Unternehmensziele ab257. Vielmehr sei für die Definition des 

Unternehmensinteresses entscheidend, dass die Rentabilität eine unverzichtbare 

volkswirtschaftliche Funktion erfülle258. 

Junge deutet somit zwar eine wirtschaftliche Ausrichtung jener materialen Fixierungen 

an. Gleichzeitig betont er aber, dass dies nicht ohne Ausnahmen und tendenziell eher 

lang- als kurz- oder mittelfristig gilt. Die bloße „Wirtschaftlichkeit“ könne die von ihm 

aufgezeigten volkswirtschaftlichen Funktionen allerdings nicht erfüllen259. 

 

 

                                                 
255  Zu diesem Ergebnis kommt Junge, FS Ernst v. Caemmerer (1978), S. 547 (551) nach einer Analyse 

des staatlichen Interesses bzw. des Interesses der Öffentlichkeit, der Interessen der Gläubiger, der Ar-
beitnehmer und denen der Gesellschafter. 

256  Junge, FS Ernst v. Caemmerer (1978), S. 547 (552f.). 
257  Junge, FS Ernst v. Caemmerer (1978), S. 547 (555). So auch Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteres-

se (1984), S. 102f., der die „soziale“ bzw. „gesellschaftliche Rentabilität“ mangels Quantifizierbarkeit 
ihrer Komponenten ablehnt. Raiser, FS Reimer Schmidt (1976), 101 (107), dortige Fußnote 29, lehnt 
den Begriff der „sozialen Rentabilität“ mangels Berechenbarkeit des Erfolgs und seiner auch begriffli-
chen Irreführung ab. 

258  Junge, FS Ernst v. Caemmerer (1978), S. 547 (555). Rentabilität sei außerdem das volkswirtschaftli-
che Lenkungsinstrument bei dezentralen Entscheidungen. Auch im Rahmen dieser volkswirtschaftli-
chen Betrachtung wird daher erneut deutlich, dass Rentabilität nicht als kurzfristige Gewinnmaximie-
rung (zugunsten einzelner Interessen in dem jeweiligen Unternehmen) missverstanden werden darf, 
sondern - wie bereits oben dargestellt - eine langfristige Daueraufgabe erfüllt. 

259  Junge, FS Ernst v. Caemmerer (1978), S. 547 (555). 
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(ii) Der Zweck der Aktiengesellschaft und sein spezifisches Verhältnis zum Ge-

genstand des Unternehmens 

 

Dieses langfristige Postulat, welches über das Ziel einer bloßen Verhinderung von 

Misswirtschaft hinausgeht, findet möglicherweise seine Entsprechung oder Ergänzung 

in der Funktion des Gesellschaftszwecks der Aktiengesellschaft260. 

Zwar scheint auch der Gesellschaftszweck nur zur Vorgabe einer bestimmten Ausrich-

tung der Aktiengesellschaft geeignet zu sein. Doch kann er deshalb vielleicht gerade für 

den Bereich der Zulässigkeit des Sponsorings fruchtbar gemacht werden. Gibt er eine 

wirtschaftliche Ausrichtung der Aktiengesellschaft vor und kommt ihm eine entspre-

chende normative Bedeutung zu, könnten (tendenziell) nicht-wirtschaftliche Aktivitäten 

somit grundsätzlich unzulässig sein. 

Angesichts der allgemein anerkannten Einordnung des Gesellschaftszwecks als finalem 

Sinn des Zusammenschlusses261 und des von den Führungsorganen bei ihren Entschei-

dungen zu berücksichtigenden Interessenpluralismus kann dies nur für langfristig 

ausgelegte Projekte gelten, deren elementare Wirkungen sich fast ausschließlich erst 

langfristig zeigen. Bei den hier untersuchten Sponsoringaktivitäten handelt es sich aber 

gerade um solche Projekte, die sich aufgrund ihrer Langzeitauswirkungen dann auch an 

Langzeitmaßstäben messen lassen müssten262. 

 

Die Beschreibung des Gesellschaftszwecks als finalem Sinn des Zusammenschlusses ist 

zunächst sehr vage. Deutet sie doch lediglich an, dass es um die dauerhafte Ausrichtung 

der Aktiengesellschaft geht263. Inhalt und Funktion des Gesellschaftszwecks werden erst 

dann klarer, wenn man sein Verhältnis zum Unternehmensgegenstand der Aktiengesell-

schaft untersucht. 

                                                 
260  Nach Huber, Transferzeit (1975), S. 139 (150), liegt Misswirtschaft beispielsweise vor, wenn der 

Vorstand in einem erwerbswirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen (schuldhaft) nicht kostende-
ckend arbeite oder es unterlasse, sich um eine angemessene Verzinsung des in der Gesellschaft einge-
setzten Kapitals zu bemühen. Die erwerbswirtschaftliche Zielsetzung des Unternehmens bilde als 
Richtlinie auch die Grenze der eigenverantwortlichen Leitung der Gesellschaft im Sinne des § 76 I 
AktG. Unter erwerbswirtschaftlicher Zielsetzung versteht er dabei, dass der Zweck des Unternehmens 
die Erzielung von Gewinn und seine Verteilung an die Aktionäre sei (aaO, S. 139 (148)). 

261  Hüffer, § 23, Rn. 22; MüKo-Pentz, § 23, Rn. 71; MünchHdb AG-Wiesner,  § 9, Rn. 10. 
262  Eine ausführliche Behandlung der Sponsoringwirkungen folgt im Verlauf dieser Arbeit. 
263  MünchHdb AG-Wiesner, § 9, Rn. 10, versteht unter der Bezeichnung finaler Sinn die Verfolgung der 

(Anmerkung des Verfassers: langfristigen) Ziele der Gesellschaft durch die Aktionäre. 
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Der Gegenstand des Unternehmens wird in § 23 III Nr. 2 AktG ausdrücklich genannt. 

Er beschreibt die Tätigkeit, welche die Gesellschaft zu betreiben beabsichtigt264. Der 

Zweck der Gesellschaft findet hingegen keine ausdrückliche Erwähnung im Aktienge-

setz. Deshalb sei es aber nicht notwendig, ihn in der Satzung anzugeben, da er sich 

meist mittelbar aus dem Gegenstand des Unternehmens ergebe265. 

So wurde im Anschluss an ein Urteil des Reichsgerichts vom 04. Juni 1940266 zunächst 

allgemein vertreten, der Gegenstand des Unternehmens sei Haupterkenntnisquelle für 

den Zweck der Gesellschaft267. 

Schmidt268 wendet hiergegen ein, dass man auf diese Weise weder erfahre, warum ein 

Unterschied zwischen Gegenstand und Zweck bestehe, noch, wie unterschieden werden 

solle. Es müsse auch hier zunächst um den Sinn der Unterscheidung gehen, welcher 

etwas mit der Unterscheidung des äußeren und des inneren Verbandsrechts zu tun habe. 

Der Verbandszweck habe auch eine begrenzende Funktion, da er im Innenverhältnis die 

Geschäftsgrundlage des Verbandes festschreibe und gegen willkürliche Änderungen 

sichere. Diesbezüglich bestehe ein Unterschied zwischen dem Verbandszweck und dem 

Unternehmensgegenstand. 

Der Verbandszweck als Maßstab des inneren Verbandsrechts sei eine weit gezogene, 

dafür aber unbewegliche Schranke der Mehrheitsherrschaft269. 

Nach Zöllner270 falle dem Verbandszweck die Aufgabe zu, dem Verband ein festes Ziel 

zu geben, das nicht ohne weiteres geändert werden kann. Wäre nämlich die Zweckände-

rung zur Disposition der Mehrheit gestellt, sei so offensichtlich jede Bindung an das 

                                                 
264  Geßler/Hefermehl-Eckardt, § 23, Rn. 60; KK-Kraft, § 3, Rn. 9; KK-ders., § 23, Rn. 43; MüKo-Pentz, 

§ 23, Rn. 69; GK-Barz, § 23, Anm. 11; Happ, Aktienrecht, 1.01, Rn. 7; Großmann, Unternehmenszie-
le im Aktienrecht, § 3, S. 15. Zum Unternehmensgegenstand im Sinne des § 8 I Nr. 6 GmbHG vgl. 
BGHZ 102, 209 (213), und BayrObLG BB 1976, 104 (104). 

265  Geßler/Hefermehl-Eckardt, § 23, Rn. 64. Damit folgt Eckardt einer Mindermeinung, die im Unter-
nehmensgegenstand die Haupterkenntnisquelle für den Gesellschaftszweck erblickt. Vgl. dazu MüKo-
Pentz, § 23, Rn. 72 (m.w.N.), der klarstellt, dass danach daher im Regelfall Gegenstand und Zweck 
identisch seien. 

266  RGZ 164, 129 (140). 
267  Vgl. dazu Zöllner, Stimmrechtsmacht (1963), S. 27; Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, 

§ 3, S. 15; KK-Kraft, § 3, Rn. 9. So mit Einschränkungen auch Reuter, ZHR 151 [1987], 237 (240), 
der insoweit zustimmt, als der Zweck selbstverständlich auch das Mittel bedinge, so dass die Benen-
nung des Gegenstands zugleich Aufschluss über den Zweck gebe. 

268  K. Schmidt, Gesellschaftsrecht (1997), § 4 II, S. 68. 
269  K. Schmidt, BB 1987, 556 (558); BGHZ 96, 245 (251f.). 
270  Zöllner, Stimmrechtsmacht (1963), S. 29. 
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Verbandsinteresse unmöglich. Die Zweckänderung sei eine Grundlagenänderung und 

bedürfe zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung aller Mitglieder271. 

Diese wohl immer noch herrschende Ansicht argumentiert damit, dass der Übergang 

vom Gewinnstreben zu einem Idealzweck und umgekehrt einen weit schwerwiegende-

ren Eingriff bedeute als die Änderung des Unternehmensgegenstands. Die Änderung 

des Oberzwecks werde daher nicht von der ausdrücklichen Gestattung der Gegenstands-

änderung im Aktiengesetz umfasst272. 

 

Der Gegenstand des Unternehmens hingegen sei als Tätigkeitsrahmen, auf den sich die 

Mitglieder verständigt hätten, enger begriffen, könne aber im Rahmen des Verbands-

zwecks nach den allgemeinen für Vertragsänderungen (Satzungsänderungen) geltenden 

Regeln modifiziert werden273. Vor allem bei Kapitalgesellschaften sei dabei anerkannt, 

dass die Leitungsorgane verpflichtet seien, den Verbandszweck im Rahmen des sat-

zungsmäßigen Unternehmenszwecks zu vollziehen274. 

Der so skizzierte Unterschied stützt sich dabei zum einen auf die Bedeutung des Ver-

bandszwecks für die Geschäftsgrundlage und damit die Ausrichtung der Aktiengesell-

schaft insgesamt. Zum anderen deuten die rechtlich strengeren Anforderungen an eine 

Änderung des Zwecks der Gesellschaft bereits an, dass dieser nicht nur begrifflich, son-

dern auch aufgrund einer juristischen Wertung dem Gegenstand des Unternehmens ü-

bergeordnet ist. 

 

Verwirrend erscheint in diesem Zusammenhang daher die früher einmal herrschende 

Auffassung, der in § 23 III Nr. 2 AktG verwendete Begriff des Gegenstandes des Un-

ternehmens umfasse gleichzeitig den Gesellschaftszweck275. 

                                                 
271  K. Schmidt, Gesellschaftsrecht (1997), § 4 II, S. 68. Vgl. ergänzend die zuvor bereits gemachten Aus-

führungen zur analogen Anwendung des § 33 I 2 BGB. 
272  Vgl. dazu eingehend Zöllner, Stimmrechtsmacht (1963), S. 30 (m.w.N.). 
273  K. Schmidt, Gesellschaftsrecht (1997), § 4 II, S. 69; vgl. ergänzend Geßler/Hefermehl-Eckardt, § 23, 

Rn. 65, GK-Barz, § 23, Anm. 11, und MüKo-Pentz, § 23, Rn. 77. 
274  Diese Ansicht bedeutet allerdings nicht, dass der Verbandszweck aus dem Unternehmensgegenstand 

heraus zu entwickeln ist. K. Schmidt, Gesellschaftsrecht (1997), § 4 II, S. 69, spricht in diesem Zu-
sammenhang von einem „satzungsmäßigen Unternehmenszweck“, womit aber wohl der Gegenstand 
des Unternehmens in Abgrenzung zum Verbandszweck gemeint sein dürfte. 

275  So Happ, Aktienrecht, Abschnitt 1.01, Rn. 7, der in diesem Zusammenhang auch vertritt, es solle sich 
nicht nur durch Auslegung, sondern bereits durch den Satzungswortlaut ergeben, ob die Gesellschaft 
auf Gewinnerzielung angelegt ist oder ob sie ganz oder teilweise einen ideellen Zweck verfolgt. Auch 
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Hierbei wird die gerade dargestellte Hierarchie der beiden Begriffe in juristischer Hin-

sicht verkannt. Auch wird übersehen, dass sich der Gesellschaftszweck in der Regel 

mittelbar aus der Satzung ableiten lässt und es daher eigentlich keiner ausdrücklichen 

Festlegung desselben in der Satzung bedarf. Letzteres mag aus verschiedenen Gründen 

vielleicht sogar wünschenswert sein, dennoch kann und darf daraus nicht der Schluss 

gezogen werden, der Gegenstand des Unternehmens sei die Geschäftsgrundlage des 

Verbandes und bedinge seinerseits den Zweck der Gesellschaft. 

 

Umstritten ist allerdings, ob der Gegenstand nur Mittel zur Erreichung des Zwecks ist276 

oder selbständiger Bestandteil des Zwecks. Letzte Ansicht wird maßgeblich von Zöllner 

vertreten277. Dieser stellt fest, der Gegenstand des Unternehmens sei der engere Begriff, 

der nur einen Teil des Gesellschaftszwecks widerspiegele, keineswegs aber den ganzen 

Verbandszweck erfasse. Der Unternehmensgegenstand gehöre in einem weiteren Sinn 

zum Zweck des Verbandes, sei aber eben nur ein Teil davon, und zwar ein im Aktien-

recht einer besonderen Regelung zugeführter Teil. 

 

(iii) Zwischenergebnis 

 

Der Gesellschaftszweck soll in diesem Zusammenhang auf die Existenz eines normati-

ven Gehalts hin untersucht werden, der entweder zur Konkretisierung und Operationali-

sierung des Rentabilitätsprinzips beitragen kann oder eine bedeutsame Vorgabe für 

langfristig ausgerichtete Projekte enthält. 

Es empfiehlt sich daher, auf den Grundzweck der Aktiengesellschaft278 abzustellen, 

welcher die langfristige Ausrichtung der Aktiengesellschaft beschreibt und als solcher 

den Zweck des Verbandes in einem engeren Sinn verkörpert. 

Die unterschiedlichen Auffassungen über das Verhältnis von Zweck und Gegenstand 

des Unternehmens wirken sich demnach aktienrechtlich vornehmlich bei den für die 

                                                                                                                                               
Flume, Die juristische Person (1983), § 9 II, S. 324, tritt für eine Identität von Unternehmensgegens-
tand und Gesellschaftszweck ein. Vgl. ebenso die Nachweise bei Zöllner, Stimmrechtsmacht (1963), 
S. 26, dortige Fußnote 26. Vgl. ergänzend bezogen auf die Regelungen des GmbHG die Nachweise 
bei MüKo-Pentz, § 23, Rn. 72, dortige Fußnote 185. 

276  Zu dieser jedenfalls im Aktienrecht herrschenden Auffassung vgl. die obigen Nachweise. 
277  Anstelle vieler vgl. Zöllner, Stimmrechtsmacht (1963), S. 27; KK-ders., § 179, Rn. 112 und 116. 
278  Zu diesem Begriff vgl. KK-Zöllner, § 179, Rn. 116. 
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Änderung von Gegenstand und Zweck erforderlichen Mehrheiten aus. Auf die hier 

durchgeführte Untersuchung haben sie keinen Einfluss. 

 

III. Das Verhältnis von Gesellschaftszweck und Unternehmenszielen 

 

Jener Zweck des Verbandes (im engeren Sinn) könnte eine inhaltliche Ausgestaltung 

durch die aus der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur stammende Auseinanderset-

zung um Unternehmensziele erfahren haben. Duden279 und Wiedemann280 haben diese 

Auseinandersetzung für den juristischen Bereich fruchtbar gemacht. 

Diese Abhandlung beschäftigt sich mit der Zulässigkeit von Sponsoringaktivitäten in 

wirtschaftlich ausgerichteten Aktiengesellschaften. Folglich stehen das sowohl von Du-

den als auch von Wiedemann in verschiedenen Ausprägungen genannte erwerbswirt-

schaftliche Prinzip und das hier untechnisch gebrauchte Prinzip der Gewinnerzielung als 

Unternehmensziele im Mittelpunkt der Betrachtung281. 

H. Westermann282 hat darauf hingewiesen, dass die Literatur, wenn auch regelmäßig 

ohne nähere Begründung, davon ausgehe, dass die Aktiengesellschaft im Zweifel Ge-

winnerzielung bezwecke. Der Gewinnerzielungszweck sei aber nicht zwingend vorge-

schrieben. Vielmehr sei die Aktiengesellschaft „zweckneutral“, obwohl die Gewinner-

zielungsabsicht der Aktiengesellschaft der absolute Regelfall sei. Die Aktiengesellschaft 

habe diesen generellen Zweck, wenn sich nicht aus der Satzung etwas anderes ergebe283. 

                                                 
279  Duden, FS Otto Kunze (1969), S. 127ff.. 
280  Wiedemann, ZGR 1975, 385 (413ff.). 
281  Duden, aaO, S. 128f., nennt insgesamt vier Unternehmensziele bzw. Prinzipien. Dazu zählen neben 

dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip das Bedarfsdeckungs- oder Dienstprinzip, das Angemessenheits-
prinzip und gesamtwirtschaftliche Ziele gemeinwirtschaftlicher Unternehmen. Wiedemann, aaO, 
S. 413, unterteilt die formalen Unternehmensziele zunächst in Verhaltensmaßstäbe und Nutzenzuwen-
dung. Die Verhaltensmaßstäbe untergliedern sich dabei in ebenfalls vier Unternehmensziele bzw. 
Prinzipien. Darunter fallen neben dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip das Prinzip der Kostendeckung 
und das der Bedarfsdeckung und andere nichtmonetäre Zielsetzungen. Eine ausführliche Darstellung 
der von Duden und Wiedemann genannten Unternehmensziele bzw. Prinzipien kann allerdings nicht 
Gegenstand dieser Arbeit sein. Insoweit sei an dieser Stelle auf die Ausführungen der beiden Autoren 
selbst und die entsprechende Übersicht bei Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 4, 
S. 32ff., verwiesen. 

282  H. Westermann, FS Schnorr von Carolsfeld (1972), 517 (524). Baumbach/Hueck, § 291 AktG, Rn. 3, 
spricht in diesem Zusammenhang vom Zweck der „normalen“ Aktiengesellschaft. 

283  H. Westermann, FS Schnorr von Carolsfeld (1972), 517 (523f.), setzt zur Begründung u.a. bei den 
Gewinnverwendungsvorschriften des AktG an, denen sich mittelbar entnehmen lasse, dass das AktG 
davon ausgehe, dass die Aktiengesellschaft mangels anderer Anhaltspunkte auf Gewinnerzielung ge-
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Die wirtschaftlich ausgerichteten Aktiengesellschaften sind dabei solche, die auf Ge-

winnerzielung ausgerichtet sind, weil deren Satzung keine andere Ausrichtung vorgibt, 

sondern gerade aus der Angabe des Unternehmensgegenstands als eine mögliche Er-

kenntnisquelle für den Zweck des Verbandes zumindest mittelbar auf das Gewinnziel 

als maßgebliches Unternehmensziel geschlossen werden kann. 

 

1) Das Gewinnziel bzw. das erwerbswirtschaftliche Prinzip bei Duden und bei 

Wiedemann 

 

Duden284 zufolge wird das erwerbswirtschaftliche Prinzip im Kern von der Gewinnma-

ximierung bestimmt. Wiedemann285 hingegen unterteilt das erwerbswirtschaftliche Prin-

zip (der Gewinnerzielung) in Gewinnmaximierung und angemessene oder begrenzte 

Gewinnerzielung. Der letztgenannte Unterfall findet dabei eine jedenfalls teilweise Ent-

sprechung in dem von Duden genannten (eigenständigen) Angemessenheitsprinzip286, 

welches nicht ein Gewinnmaximum, sondern nur ein angemessenes Einkommen an-

strebt. 

Vor dem Hintergrund der - wegen der vom Vorstand zu berücksichtigenden unter-

schiedlichen legitimen Interessen zu Recht erfolgenden - fast allgemeinen Ablehnung 

des Prinzips der Gewinnmaximierung in der juristischen Behandlung dieser Thematik 

reduzieren sich die hier zu untersuchenden Unternehmensziele und Prinzipien damit - in 

der Terminologie von Duden und Wiedemann - auf die angemessene oder begrenzte 

Gewinnerzielung. 

                                                                                                                                               
richtet sei. GK-Barz, § 23, Anm. 11; Geßler/Hefermehl-Eckardt, § 23, Rn. 64; KK-Zöllner, § 179, Rn. 
116; Hüffer, § 23, Rn. 22, gehen ohne weiteres davon aus, dass der Zweck der Aktiengesellschaft in 
der Regel in der Gewinnerzielung liege. 
Brinkmann, Unternehmensinteresse (1983), S. 72, weist im Zusammenhang mit dem Problem der 
Verrechtlichung von Interessen darauf hin, dass eine Zielsetzung der Unternehmensverwaltung, ma-
ximale oder langfristig möglichst hohe Renditen zu erwirtschaften, auch den traditionellen ökonomi-
schen Handlungsmustern entspreche, von denen das Sozialmodell des bürgerlichen Privatrechts aus-
gegangen sei. 

284  Duden, FS Otto Kunze (1969), 127 (127f.). 
285  Wiedemann, ZGR 1975, 385 (413). 
286  Duden, FS Otto Kunze (1969), 127 (128). 
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Ein solches ökonomisches Ziel ist - stark vereinfacht natürlich - zunächst so zu verste-

hen, dass (langfristig) überhaupt Gewinn erwirtschaftet werden muss287. Fraglich ist 

dabei, inwieweit dieses langfristige Ziel eines Wirtschaftsunternehmens überhaupt kon-

kretisiert werden kann, um dem Zweck der Gesellschaft eine operationale Bedeutung zu 

verleihen. Unklar ist insbesondere, ob operationale Kriterien existieren, nach denen die 

Höhe des zu erwirtschaftenden Gewinns bestimmt werden kann. 

Duden288 definiert das Angemessenheitsprinzip zunächst negativ, indem er es vom Prin-

zip der Maximierung des Erfolgs trennt. Eine konkretere Bestimmung bleibt er aller-

dings schuldig. Deutlich wird lediglich, dass er das Angemessenheitsprinzip in unmit-

telbarem Zusammenhang mit dem politischen System der Aktiengesellschaft und dem 

in ihr vorhandenen Interessenpluralismus nennt. Zudem stellt Duden289 fest, dass der 

Typ einer Unternehmung, der das Angemessenheitsprinzip verfolgt, schon stärker von 

vornherein in die Gesamtwirtschaft eingebunden erscheine. Infolgedessen gehe es nicht 

mehr allein um das Ergebnis des Kapitaleinsatzes des Eigentümer-Unternehmers290. 

Vielmehr seien die Leistungen für andere als den oder die Kapitaleigner, z.B. an die 

Arbeitnehmer, in einem politischen System, in dem sich mehrerlei Interessen und Stre-

bungen begegnen, in Wahrheit nicht mehr einfach Negativposten im Gegensatz zum 

Kapitalgewinn291. 

 

2) Die operationale Konkretisierung des Gewinnziels 

 

a) Die aktienrechtliche Ableitung von Gewinnvorgaben 

 

Es ist nicht ersichtlich, dass eine aktienrechtliche Notwendigkeit besteht, einen be-

stimmten Gewinn zu realisieren, wenn bereits das Gewinnziel als solches nicht aus dem 

Aktiengesetz abgeleitet werden kann, weil es „zweckneutral“ ist292. Da die wirtschaftli-

che Ausrichtung der Aktiengesellschaft in erheblichem Maße auch dem Gegenstand des 

                                                 
287  Nach Wiedemann, ZGR 1975, 385 (413), seien erwerbswirtschaftliche Betriebe solche, die auf Erzie-

lung eines Gewinns angelegt seien. Darunter fielen sowohl langfristige Gewinnoptimierung wie an-
gemessene oder begrenzte Rentabilität. 

288  Duden, FS Otto Kunze (1969), 127 (128). 
289  Duden, FS Otto Kunze (1969), 127 (128). 
290  So der Rückschluss aus Duden, FS Otto Kunze (1969), 127 (129). 
291  Duden, FS Otto Kunze (1969), 127 (130). 
292  Vgl. hierzu die anfänglichen Ausführungen zur rechtlichen Ableitung operationaler Ziele. 
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Unternehmens im Sinne des § 23 III Nr. 2 AktG, welcher durch die Gründer im Sinne 

der §§ 2, 23 II Nr. 1 AktG festgelegt wird und durch die Aktionäre später unter den ge-

nannten Voraussetzungen geändert werden kann, als eine denkbare Erkenntnisquelle zu 

entnehmen ist, wäre eine von der Willensbildung innerhalb der Aktiengesellschaft ab-

gekoppelte normative Vorgabe eines bestimmten Gewinns außerdem systemwidrig. 

Die gesetzlichen Regelungen des Aktiengesetzes können demnach nichts zur Konkreti-

sierung jener angemessenen oder begrenzten Gewinnerzielung beitragen. 

Semler293 hat dazu allgemein ausgeführt, der Vorstand habe bei der Ausübung seines 

pflichtgemäßen Ermessens das Unternehmensziel - das Erfordernis der Erzielung ange-

messenen Gewinns - und das Unternehmensinteresse zu berücksichtigen. Dabei dürften 

die Entscheidungen des Vorstands keineswegs willkürlich oder rechtsmissbräuchlich, 

aber auch nicht nach „freiem“ Ermessen getroffen werden. Der Ermessensspielraum des 

Vorstands sei stets durch die gebotene Sorgfaltspflicht und damit das Gebot, den Nutzen 

des Unternehmens zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden, begrenzt294. 

 

                                                

b) Die betriebswirtschaftlichen Gewinnvorgaben bzw. -ziele 

 

Die heute fast allgemeine Ansicht geht davon aus, dass der Vorstand einer Aktiengesell-

schaft bei seinen Entscheidungen - jedenfalls grundsätzlich - sämtliche das Unterneh-

men betreffende und legitime Interessen zu berücksichtigen und gegeneinander abzu-

wägen hat. Schon angesichts dieser Verpflichtung der Führungsorgane ist das Prinzip 

der Gewinnmaximierung rechtlich langfristig nicht durchsetzbar, weil ständig ein Aus-

gleich zwischen unterschiedlichen und daher nicht nur rein wirtschaftlichen Interessen 

gefunden werden muss. 

Der unter diesen Umständen theoretisch erzielbare maximale Gewinn berechnet sich 

demnach auf der Grundlage der Einbettung wirtschaftlicher Entscheidungen in die eben 

genannte Interessenstruktur der Aktiengesellschaft. Er darf dabei nicht mit der Maxi-

mierung des Gewinns im betriebswirtschaftlichen Sinne verwechselt werden. Für die 

Betriebswirtschaftslehre als eine angewandte, normative Wissenschaft seien zwar die 

Zielsetzungen und das politische System der Unternehmungen, von denen die Zielset-

 
293  Semler, Aktiengesellschaft (1996), Rn. 73. 
294  Vgl. dazu auch Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 93, Rn. 13; KK-Mertens, § 93, Rn. 29; RGZ 146, 145 

(152); RGZ 161, 129 (136). 
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zungen ausgingen, Daten, auf die sich ihre Untersuchung und Empfehlung gründe295. 

Dennoch ist und bleibt die Betriebswirtschaftslehre kapital- und gewinnorientiert. Sie 

dient nur teilweise den Zielen, die der Vorstand insgesamt bei seinen Entscheidungen zu 

berücksichtigen hat. Die von der Volkswirtschaftslehre abgedeckten gesamtwirtschaftli-

chen Zusammenhänge finden zudem nur an einigen Stellen Eingang in die für das ein-

zelne Unternehmen aufgestellten Grundsätze. Gemeinwohlförderung und Sozialleistun-

gen an die Belegschaft oder andere soziale Kosten sind als bloße „Daten“ vielleicht Teil 

betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge geworden, doch bilden sie keinen gleichwerti-

gen Part innerhalb der traditionellen betriebswirtschaftlichen Zielvorstellungen296. 

Betriebswirtschaftliche Grundsätze zur Ermittlung von Gewinnvorgaben oder -zielen 

sind aus rechtlicher Sicht daher stets relativ zu bewerten. Sie können keine absolute 

Geltung beanspruchen, da sie aus oben genannten Gründen stets in die komplexe Inte-

ressenstruktur des Unternehmens eingebettet werden müssen. 

Der Vorstand legt im Rahmen von Führungsentscheidungen gemäß § 76 I AktG die 

sogenannten speziellen Unternehmensziele fest297. Dabei handelt es sich nicht um all-

gemeine, den Unternehmenszweck betreffende Zielentscheidungen, sondern vielmehr 

um solche, in denen das Ergebnis der vom Vorstand durchzuführenden Abwägung aller 

beteiligten und zu berücksichtigenden Interessen zum Ausdruck kommt. 

Auch und gerade betriebswirtschaftliche Vorgaben sind somit zwangsläufig als Teil 

dieser Abwägung einer Korrektur zugunsten anderer Interessen unterworfen. Die Rela-

tion der Interessen der Betriebswirtschaftslehre insbesondere zu denen der Arbeitneh-

mer und der Öffentlichkeit verdeutlicht die Funktion der Betriebswirtschaftlehre als 

Orientierungshilfe bei den vom Vorstand zu treffenden Führungsentscheidungen. 

Grundsätze der Betriebswirtschaftslehre dienen u.a. zur Überprüfung der Realisierbar-

keit bestimmter Gewinnerwartungen oder umgekehrt zeigen sie beispielsweise die Höhe 

zukünftiger Gewinne auf, die erforderlich sind, um angestrebte Projekte oder Investiti-

                                                 
295  Duden, FS Otto Kunze (1969), 127 (130). 
296  Heinen, Grundlagen (1976), S. 59ff., hat einen sehr umfangreichen Katalog der Unternehmensziele im 

Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Theorienstreits zusammengestellt. Neben dem Gewinnstreben 
(aaO, S. 59ff.) nennt er das Umsatzstreben (aaO, S. 64ff.), das Wirtschaftlichkeitsstreben (aaO, 
S. 67ff.), die Sicherung des Unternehmenspotentials (aaO, S. 70ff.) und der Liquidität (aaO, S. 74ff.), 
das Unabhängigkeits- und das Vereinigungsstreben (aaO, S. 77ff.) sowie das Prestige- und Machtstre-
ben (aaO, S. 79), wobei er diesen Katalog keineswegs für abschließend, sondern für beliebig erweiter-
bar hält (aaO, S. 81). 

297  Vgl. dazu anstelle vieler Huber, Transferzeit (1975), S. 139 (147). 
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onsvorhaben ökonomisch sinnvoll angehen zu können, wobei ihnen gleichzeitig be-

triebswirtschaftlich realisierbare Vorschläge zur Erreichung entsprechender Gewinne 

entnommen werden können. Eine normative Gewinnvorgabe kann diesen Grundsätzen 

aber nicht entnommen werden. 

Auch wird deutlich, dass die Betriebswirtschaftslehre nicht die Aufgabe der Unterneh-

mensplanung ersetzen kann. Der notwendige Ausgleich der einzelnen Interessen ist 

nicht allein auf ökonomischem Wege zu erzielen. Die Unternehmensplanung ist zudem 

eine Führungsentscheidung, die im wesentlichen dem Leitungsermessen des Vorstands 

unterliegt. Nur so kann sichergestellt werden, dass sich die Tätigkeit des Vorstands 

nicht in der Umsetzung oder bloßen Ausführung wissenschaftlicher Erkenntnisse er-

schöpft. Unternehmerische Ideen, Strategien und Visionen sind nicht nur für das jewei-

lige Unternehmen, sondern für die Vielfalt der Unternehmen insgesamt und für den 

Wettbewerb untereinander unverzichtbar. Eine stärkere Bedeutung der Betriebswirt-

schaftslehre in Richtung einer normativen Vorgabe des Gewinnziels käme allenfalls 

dann in Betracht, wenn man dem Prinzip der Gewinnmaximierung folgt, sofern man 

annimmt - was ebenfalls sehr strittig ist -, dadurch gleichzeitig sämtlichen zu berück-

sichtigenden Interessen zugute zu kommen. 

Die allgemeine Feststellung, der Vorstand habe sich bei seinen Entscheidungen stets an 

den anerkannten, von der Betriebswirtschaftslehre aufgestellten Grundsätzen zu orien-

tieren298, bedeutet also lediglich, dass sein Entscheidungsprozess bei betriebswirtschaft-

lichen Problemen von diesen Grundsätzen geleitet werden soll. Eine Verletzung dieser 

Grundsätze ist jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn eine durch die rechtlich anerkannte 

Interessenstruktur der Aktiengesellschaft vorgegebene Notwendigkeit zur Abweichung 

von diesen traditionellen Entscheidungskriterien besteht. 

Der dem Vorstand bei jener Abwägung zustehende Ermessensspielraum ist damit eben-

falls Ausdruck der einzig möglichen Schlussfolgerung, dass die verbindliche Konkreti-

sierung und Festlegung von Gewinnzielen eine dem Vorstand vorbehaltene Führungs-

entscheidung ist. Die diesbezügliche Ausübung seines Leitungsermessens gemäß § 76 I 

AktG und die entsprechende Durchführung der Unternehmensplanung sind folglich die 

                                                 
298  So zum Beispiel lauten einige der Formulierungen zur Konkretisierung des in § 93 I 1 AktG nur sehr 

vage genannten Sorgfaltsmaßstabes bei der Geschäftsführung durch den Vorstand der Aktiengesell-
schaft. Vgl. KK-Mertens, § 93, Rn. 45, und GK-Schilling, § 93, Anm. 9, der von der Führung eines 
Unternehmens nach kaufmännischer Art spricht. 
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auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Umsetzung der allgemeinen Vorgaben 

des Unternehmenszwecks299. 

Die Betriebswirtschaftslehre kann somit eine absolute Gewinnmarge aufstellen, die ju-

ristisch allerdings nicht verwertbar ist. Der Ermessensspielraum bei der o.g. Abwägung 

des Vorstands wirkt sich aber insoweit auf die betriebswirtschaftlich festgelegte Ge-

winnmarge aus, als diese - bei juristischer Betrachtung - nicht mehr absolut ist, sondern 

in Relation zu den genannten Interessen steht. 

Die Betriebswirtschaft kann die Daten und Zielvorgaben nicht ersetzen. In diesem Sinne 

gibt es also auch keinen „angemessenen“ Gewinn, wie ihn Duden und Wiedemann zu-

nächst beschreiben, weil ein solcher gerade eine gewisse Objektivierbarkeit der Ge-

winnvorgaben suggeriert. Die Betriebswirtschaftslehre kann aber gerade nicht objektiv 

festlegen, welcher Gewinn für ein bestimmtes Unternehmen „angemessen“ ist300. 

Eine normative Kraft kann den Grundsätzen der Betriebswirtschaftslehre aus den eben 

genannten Gründen allerdings noch nicht einmal mittelbar zukommen. Das gilt selbst 

langfristig, da zwar mit zunehmendem zeitlichen Fortschritt eine Fokussierung auf den 

Gesellschaftszweck erfolgt, eine Identität mit dem Prinzip der Gewinnmaximierung 

aber niemals erreicht wird. 

 

c) Aktienrechtliche Vorgaben als Zielkorridor 

 

Die aktienrechtlichen Vorgaben sind weder starr noch können sie unmittelbar aus dem 

Aktiengesetz abgeleitet werden. Sie bilden vielmehr einen Zielkorridor, der sich mittel-

                                                 
299  Duden, FS Otto Kunze (1969), 127 (130f.), stellt diesbezüglich ausdrücklich fest, dass die Beantwor-

tung der Frage, welche Zielsetzungen möglich sind und welche politischen Systeme in den Unterneh-
mungen bestehen können, nicht mehr Sache der Betriebswirtschaftslehre sei. 

300  Wiedemann, ZGR 1975, 385 (414f.), spricht dies an, indem er auf die Bedeutung der betriebswirt-
schaftlichen Zieldiskussion für eine normative Betrachtung des Rentabilitätsansatzes eingeht. Die 
Lehre von den pluralistischen Unternehmenszielen enthalte (nur) die empirische Beschreibung von 
wirtschaftlichen Zuständen. Folglich kommt der Begriff des „angemessenen Gewinns“ als annähernd 
operationaler Verhaltensmaßstab nur noch im Zusammenhang mit dem von Wiedemann gebrauchen 
Begriff der „Rentabilitätszone“ (ders., aaO, S. 415) in Betracht, innerhalb derer das oberste Unter-
nehmensorgan das Unternehmensziel festsetzen und den wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen 
könne. 
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bar aus den anerkannten Interessen der Aktionäre, der Arbeitnehmer und der Öffent-

lichkeit und deren Berücksichtigung im Rahmen einer Einzelfallabwägung ergibt301. 

Die exakte Festlegung eines Gewinnziels kann demnach nicht durch Rückgriff auf 

rechtliche Vorgaben stattfinden, sondern erfolgt zwangsläufig im Rahmen der Unter-

nehmensplanung auf der Grundlage des Zielkorridors. 

Die Konkretisierung des langfristigen Gewinnziels hat sich zwar maßgeblich am Ge-

sellschaftszweck auszurichten, doch erfolgt ihre praktische Umsetzung gerade auch über 

die kurz- und mittelfristigen Maßnahmen. Demzufolge hat der Vorstand weit größere 

Spielräume als die Theorie ihm aufgrund der rechtlichen Situation zugesteht. De facto 

unterliegt die endgültige Bestimmung der Unternehmensziele und der langfristigen Aus-

richtung der Gesellschaft dem Vorstand, da er jede Entscheidung zunächst kurz- oder 

mittelfristig rechtfertigen und damit dem Diktat des eher langfristig Wirkung entfalten-

den Gesellschaftszwecks entziehen kann. 

 

Differenziert man zwischen Formal-302 und Sachzielen303, so kann die Umsetzung Letz-

terer als die Konkretisierung der formalen Ziele verstanden werden. Diese Betrach-

tungsweise legt allerdings noch nicht offen, in welchem für den Vorstand rechtlich ver-

pflichtenden Ausmaß die Sachziele an die Formalziele gebunden sind. 

Großmann304 spricht vielleicht gerade deshalb ausdrücklich von einem Gesamtzweck 

des Unternehmens als Kombination von Formalziel und Gegenstand des Unternehmens. 

Das so aufgefasste Verhältnis der beiden Gruppen von Zielen trägt nicht viel zur Unter-

suchung des rechtlichen Einflusses des Gesellschaftszwecks bei. Wohl aber unterstützt 

es die Ansicht, sämtliche rechtlichen Vorgaben bildeten auch und gerade langfristig 

lediglich einen Zielkorridor. Die bereits genannten Meinungen zum Verhältnis von Ge-

sellschaftszweck und Gegenstand des Unternehmens sollen hier nicht nochmals behan-

delt werden, da ihre teilweise inhaltliche Unbestimmtheit nichts zur Lösung des anste-

henden Problems beitragen kann. 

                                                 
301  So die konsequente Aufnahme des Ansatzes von Wiedemann, ZGR 1975, 385 (415), zur 

„Rentabilitätszone“. 
302  Zum Begriff der formalen Unternehmensziele vgl. Wiedemann, Gesellschaftsrecht (1980), Bd. I, 

S. 326ff.; Schmidt-Leithoff, Unternehmensleitung (1989), S. 165ff.. 
303  Zum Begriff der Sachziele vgl. Wiedemann, Gesellschaftsrecht (1980), Bd. I, S. 328f.; Raisch, FS 

Hefermehl (1976), 347 (359); Raiser, ZHR 144 [1980], 206 (207). 
304  Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, § 3, S. 19. 
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Es ginge daher fehl, den Gesellschaftszweck als eine Art „Endziel“ zu begreifen, auf 

das die Gesellschaft konsequent zustrebe. Vielmehr fließt dessen normativer Gehalt 

ständig in die Entscheidungsprozesse mit ein, ohne dass der finale Charakter gesondert 

zur Geltung käme. Sprachlich sollte daher von dieser zeitlichen Komponente Abstand 

genommen werden, weil der Zweck der Gesellschaft de facto nur die Ausrichtung des 

Zielkorridors selbst sicherstellt. 

 

3) Der normative Gehalt des Gesellschaftszwecks 

 

Bei der Bestimmung des Gesellschaftszwecks geht es im wesentlichen um die Festle-

gung der Grundausrichtung der Aktiengesellschaft. Der Zweck der Gesellschaft dient 

bei Wirtschaftsunternehmen der verbindlichen Abgrenzung zu anderen nicht primär 

wirtschaftlichen Formen der Unternehmung305. Die Umsetzung dieser Funktion in die 

aktienrechtliche Realität ist aber weitestgehend ungeklärt. Insbesondere fehlt eine 

operationale Aussage über die Funktion des Gesellschaftszwecks als Teil einer 

Verhaltensmaxime und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Ausübung der 

Kompetenzen. 

Nach Jürgenmeyer306 setze der Gesellschaftszweck einer ungehemmten und wahllosen 

Berücksichtigung von Einzel- oder Gruppeninteressen deutliche Schranken und stecke 

dabei den Rahmen ab, in welchem der Wechselwirkungsprozess (Anmerkung des Ver-

fassers: zwischen den aufkommenden Interessen) stattfinden könne. Er stellt ebenfalls 

klar, dass die inhaltliche Konkretisierung des Gesellschaftszwecks im Einzelfall auf 

erhebliche Schwierigkeiten stößt307. 

 

4) Zwischenergebnis 

 

Auch die Vorgabe einer ökonomischen Ausrichtung durch den Gesellschaftszweck bei 

Wirtschaftsunternehmen kann die mangelnde Operationalität des Rentabilitätsprinzips 

nicht beheben. Der Zweck der Gesellschaft bewirkt nur eine marginale Ausgestaltung 

                                                 
305  Zur Bindung durch ideelle Zweckelemente vgl. KK-Zöllner, § 179, Rn. 123. 
306  Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse (1984), S. 202. Vgl. ergänzend zum Gesellschaftszweck als 

materielle Schranke der Verbandsmacht Paefgen, Struktur und Aufsichtsratsverfassung der mitbe-
stimmten AG (1982), S. 94ff.. 

307  Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse (1984), S. 202. 
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des Zielkorridors. Sein normativer Gehalt ist dabei weniger komplex als seine Umset-

zung und Einbindung in die laufenden unternehmerischen Entscheidungen. 

Gleichfalls stellt sich die Frage, wie der Vorstand dauerhafte Rentabilität sichern soll, 

wenn bereits der inhaltlich allgemeinere Gesellschaftszweck seine finale Bedeutung 

weitestgehend eingebüßt hat. Die (dauerhafte) Rentabilität ist demnach ebenfalls nur 

innerhalb des Zielkorridors realisierbar, der um die Interessen herum besteht, deren Ver-

folgung kurz- bis mittelfristig unter den genannten Voraussetzungen Vorrang genießt. 

Die stetige Berücksichtigung der Rentabilität soll ihrem langfristigen Aspekt gerecht 

werden. 

 

IV. Das Unternehmensinteresse und der Konflikt um eine „neues“ Unterneh-

mensrecht 

 

Die Diskussion des Unternehmensinteresses vor dem Hintergrund ihrer Bedeutung für 

das gesamte Unternehmensrecht ist eine beinahe klassische Diskussion, die bislang in 

den verschiedensten Bereichen nicht an Aktualität verloren hat und möglicherweise 

auch für das vorliegende Problem fruchtbar gemacht werden kann. 

 

Wiedemann308 sieht im Unternehmensinteresse einen eher offenen Begriff, der unter 

unternehmensrechtlichen Aspekten neben der Gewinnerzielung zusätzliche Elemente 

aufnehmen solle, die auch bei einem breit verstandenen Gewinnprinzip, das langfristige 

Gewinnoptimierung, stetiges Wachstum und Stabilität zusammenfasst, nicht in ihm ent-

halten wären. Die damit verbundene wissenschaftliche Auseinandersetzung um die Los-

lösung des Unternehmensrechts vom Gesellschaftsrecht manifestiere sich in der Erset-

zung des Gesellschafts- durch das Unternehmensinteresse. 

 

Nach Raiser309 bewirke das Unternehmensrecht eine Öffnung der kapitalistischen Legi-

timationsstrukturen. Zudem werde die Möglichkeit eröffnet, neben oder statt dem Stre-

ben nach maximalem Gewinn andere Unternehmenszwecke ins Auge zu fassen, die 

nicht allein den Anteilseignern dienen. Raiser310 führt auch ins Feld, dass unter Berück-

sichtigung verbreiteter und bis auf Adam Smith zurückreichender Wirtschaftstheorien 

                                                 
308  Wiedemann, FS Robert Fischer (1979), S. 883 (889). 
309  Raiser, FS Robert Fischer (1979), S. 561 (575). 
310  Raiser, FS Robert Fischer (1979), S. 561 (576). 
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ein Gesellschaftsrecht, welches auf den Gewinninteressen der Anteilseigner basiert, als 

unverzichtbarer Bestandteil und Garant der in der Bundesrepublik anerkannten sozialen 

Marktwirtschaft erscheine. 

Er betont dabei allerdings, dass die Konzeption des Unternehmensrechts selbst kein 

politisches Programm zur Änderung der bestehenden Wirtschaftsstrukturen propagiere. 

Dennoch wird hier erneut deutlich, wie sehr der Interessenpluralismus mit dem Begriff 

des Unternehmensinteresses verknüpft ist, obwohl Raiser in dem hier erwähnten Zu-

sammenhang keine inhaltliche Begriffsbestimmung vornimmt311. 

Vielmehr folgt aus der dargestellten Abkehr vom reinen Gesellschaftsrecht die Aufwer-

tung anderer, das Unternehmen betreffender (legitimer) Interessen. Die ehemals rein 

wirtschaftliche Ausrichtung der Gesellschaft und des von ihr betriebenen Unternehmens 

                                                 
311  Eine solche Begriffsbestimmung findet sich aber bei Raiser, Das Unternehmen als Organisation 

(1969), S. 105ff.. Dort stellt Raiser auf die von Parsons, American Sociological Review, Vol. 25, 
Nr. 4, 1960, S. 467ff., entwickelten vier Systemfunktionen ab, die dieser in einer Analyse großer sozi-
aler Organisationen genannt hat. Raiser überträgt dabei diese vier Aufgaben (Zielverwirklichung, In-
tegration, Anpassung und Selbsterhaltung), die soziale Organisationen zu ihrer Behauptung auf Dauer 
zu erfüllen hätten, auf Unternehmen. Raiser, aaO, S. 106f. und ergänzend S. 111ff. und S. 133f., diffe-
renziert zwischen einem Hauptziel des Unternehmens, das ein gemeinsames Interesse aller Unterneh-
men darstelle, und einem speziellen Interesse eines bestimmten Unternehmens, welches durch die 
Ausrichtung des Unternehmens (z.B. Gewinnerzielung oder gemeinnütziges Tätigwerden) bestimmt 
sei. Jenes Hauptziel (eines Unternehmens), unter Einsatz rationeller Methoden wirtschaftlich wertvol-
le Güter oder Dienstleistungen zu produzieren oder an andere abzugeben (ders., aaO, S. 111f.), bilde 
zusammen mit jenem speziellen Interesse das Unternehmensinteresse. 
Das Unternehmensinteresse setzt sich dieser Auffassung zufolge aus einer Kombination des materiel-
len Gehalts von Unternehmensgegenstand und Gesellschaftszweck - als dem finalen Sinn des Zu-
sammenschlusses - zusammen, was meines Erachtens dem Begriff des Unternehmensinteresses jegli-
chen eigenständigen materiellen Gehalt entzieht. Die von Raisch, FS Hefermehl (1976), S. 347 (358), 
vorgebrachte Kritik wehrt sich - zu Recht - vornehmlich gegen die von Raiser vorgenommene inhalt-
liche Orientierung des Unternehmensinteresses am Gegenstand des Unternehmens im Sinne des § 23 
III Nr. 2 AktG (1965). Die Bindung des Vorstands und des Aufsichtsrats an den Unternehmensge-
genstand sei in dem Sinne selbstverständlich, dass sie eine Änderung desselben nicht vornehmen kön-
nen. Eine weitere Verpflichtung ließe sich aber diesem den Führungsorganen vorgegebenen Sachziel 
allein nicht entnehmen. Vielmehr bedürfe es dazu einer Verbindung mit dem jeweiligen Formalziel. 
Raisch, aaO, S. 359ff., wendet sich daher dem von Raiser genannten speziellen Interesse des jeweili-
gen Unternehmens zu, welches als „Formal-“ oder „Oberziel“ oder einfach als „Zweck“ bzw. „Gesell-
schaftszweck“ der Aktiengesellschaft - die denkbaren Bezeichnungen sind hier nicht einheitlich - eine 
entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Unternehmensinteresses spiele. 
Vgl. zur Unterscheidung zwischen Formal- und Sachzielen auch Grochla, Unternehmungsorganisati-
on (1972), S. 38ff., und Kosiol, Die Unternehmung als wirtschaftliches Aktionszentrum (1972), 
S. 223ff.. 
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scheint damit verloren zu gehen, was sich dann in der inhaltlichen Ausgestaltung des 

Unternehmensinteresses niederschlägt. 

 

Auch Schilling312 versteht das Unternehmensrecht in Anlehnung an die Ausführungen 

von Ballerstedt313 als das System der rechtlichen Verhältnisse des Unternehmens als 

einer auf die Dauer angelegten Vereinigung personeller Kräfte und sachlicher Mittel zu 

einem wirtschaftlichen Zweck im Interesse der Erzielung einer durch Teilnahme am 

Marktverkehr zu realisierenden materiellen Wertschöpfung. 

Dieses Verständnis stellt ebenfalls klar, dass sich der wirtschaftliche Zweck in das un-

ternehmensrechtliche System als einer Vereinigung einzuordnen hat. Insoweit fällt es 

jedenfalls im kurz- und mittelfristigen Bereich unternehmerischen Tätigwerdens 

schwer, einen Vorrang wirtschaftlicher Interessen zu begründen. 

Wirtschaftliche und nicht-wirtschaftliche Interessen sind in Ausübung des dem zur Ent-

scheidung berufenen Organ - hier der Vorstand der Aktiengesellschaft - zustehenden 

Ermessens angemessen zum Ausgleich zu bringen. Nicht-wirtschaftlichen Interessen 

kann daher im Einzelfall der Vorzug gegenüber wirtschaftlichen Interessen der zu be-

rücksichtigenden Interessenträger zu geben sein. 

 

Zöllner314 bezeichnet den Ausdruck „Unternehmensinteresse“ insgesamt als irreführend, 

da er nicht den Träger des Interesses, sondern den Wert, das Objekt, auf das sich das 

Interesse richtet, kennzeichne. Das Unternehmensinteresse, verstanden als das auf die 

Erhaltung des Unternehmens, die Förderung seiner Funktionsfähigkeit und Produktivität 

und die Steigerung seines Wertes gerichtete Streben, könne immer nur im Interesse des 

Verbands, seiner Gläubiger, seiner Arbeitnehmer und künftiger Anteilserwerber sowie 

aus allgemeinwirtschaftlichen Belangen gerechtfertigt sein315. Da sich das Unterneh-

mensinteresse aber mit keinem dieser Interessenbereiche vollständig decke, erscheint es 

für Zöllner sinnvoll, dem Begriff des Unternehmensinteresses durch Beschränkung auf 

die Interessen der Allgemeinheit eindeutige Richtung zu geben316. 

                                                 
312  Schilling, FS Robert Fischer (1979), S. 679 (679f.). 
313  Ballerstedt, FS Konrad Duden (1977), S. 15 (22). 
314  Zöllner, Stimmrechtsmacht (1963), S. 72. 
315  Zöllner, Stimmrechtsmacht (1963), S. 73 i.V.m. S. 78. 
316  Zöllner, Stimmrechtsmacht (1963), S. 78 i.V.m. S. 20 und S. 77f.. 
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Letztlich handelt es sich bei diesem Ansatz auch nur um die Suche nach dem kleinsten 

gemeinsamen Nenner für die zahlreichen Interessen, die in der Aktiengesellschaft und 

ihrem Unternehmen vorhanden sind. Der Ansatz ist meines Erachtens sehr stark an die 

materialen Fixierungen der Bestandserhaltung und der dauerhaften Rentabilität ange-

lehnt, obwohl darauf mit der Beschränkung auf die Interessen der Allgemeinheit nicht 

ausdrücklich abgestellt wird. 

 

1) Das Unternehmensinteresse und die Interessen der Allgemeinheit 

 

Die Allgemeinheit bzw. die Öffentlichkeit hat allerdings ein besonderes Interesse an 

dauerhaft rentabel arbeitenden Wirtschaftseinheiten317. Die damit untrennbar verbunde-

ne Beständigkeit von Unternehmen liegt dann im gesamtwirtschaftlichen bzw. im 

volkswirtschaftlichen Interesse und damit ebenfalls im Interesse der Allgemeinheit. 

Die Interessen der Allgemeinheit könnten so vordergründig durch Einbettung in den 

volkswirtschaftlichen Zusammenhang und durch die Betrachtung dieses Interesses in 

bezug auf Wirtschaftseinheiten einen wirtschaftlichen Akzent erfahren. 

Eine solche Analyse ginge freilich von der einseitigen Prämisse aus, dass - untechnisch 

gesprochen - die in der inhaltlichen Bestimmung des Unternehmensinteresses zum Aus-

druck kommenden Interessen nur solche seien, die durch die wirtschaftliche Ausrich-

tung des Unternehmens bereits „vorgegeben“ seien. 

Dabei würde zum einen verkannt, dass insbesondere die Interessen der Allgemeinheit - 

selbst bei einer rein wirtschaftlichen Ausrichtung des Unternehmens - nicht ausschließ-

lich wirtschaftlicher Natur sind, sondern auch gemeinwohlorientierte Aspekte mit in die 

unternehmerische Tätigkeit einbringen318. Diese nicht-wirtschaftlichen Aspekte sind 

aufgrund ihrer Einbindung in die Interessenstruktur der Aktiengesellschaft ebenfalls 

angemessen durch den Vorstand zu berücksichtigen. 

                                                 
317  Hüffer, § 76, Rn. 13. So auch KK-Mertens, § 76, Rn. 23, der von einem allgemeinen volkswirtschaft-

lichen Interesse an der Leistung eines positiven Beitrags zum Wirtschaftsprozess durch die zur Wert-
schöpfung fähige Organisation spricht. Im Ergebnis ebenfalls Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 76, Rn. 
27, der betont, dass die Aktiengesellschaft ihr auf Verwirklichung erwerbswirtschaftlicher Ziele ge-
richtetes Unternehmen in einer freiheitlichen Ordnung betreibe, wobei das Unternehmen in die Ge-
samtwirtschaft eingefügt sei. 

318  Vgl. dazu Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 76, Rn. 27; KK-Mertens, § 76, Rn. 32ff.; GK-Meyer-
Landrut, § 76, Anm. 9; Hüffer, § 76, Rn. 12. Zum Begriff des „öffentlichen Interesses“ vgl. Semler, 
Aktiengesellschaft (1996), Rn. 54. 
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Zum anderen würde übersehen, dass aus volkswirtschaftlicher Sicht auch bei Unter-

nehmen mit nicht-wirtschaftlicher Zielsetzung ein derartiges Interesse jedenfalls an der 

Erhaltung des Unternehmens besteht. Hingegen sollte mit dem Begriff der dauerhaften 

Rentabilität im Zusammenhang mit gemeinnützig tätigen Unternehmen vorsichtig um-

gegangen werden. Diese arbeiten hauptsächlich bedarfsdeckend, d.h. ihr „wirtschaftli-

ches“ Tätigwerden - sofern ein solches überhaupt vorhanden ist oder davon die Rede 

sein kann - dient ausschließlich der Erreichung des gemeinnützigen Zwecks319. Beiden 

Begriffen gemeinsam ist aber, dass die unternehmerische Beachtung des Prinzips dau-

erhafter Rentabilität oder der Bedarfsdeckung wesentlich zum Erhalt des jeweiligen 

Unternehmens beitragen kann, was nach dem gerade Ausgeführten wiederum im 

volkswirtschaftlichen Interesse liegt. 

 

2) Schwierigkeiten einer Konfliktlösung über das Unternehmensinteresse 

 

Jenem o.g. Ansatz von Zöllner ist damit ebensowenig eine wirtschaftliche Ausrichtung 

des Unternehmensinteresses zu entnehmen. Das gilt selbst dann, wenn man - wie hier - 

eine Orientierung an den sogenannten materialen Fixierungen annimmt. 

Raisch320 vertritt die Auffassung, dass das Unternehmensinteresse nur die Bedeutung 

haben könne, anzugeben, welches der häufig divergierenden Interessen der Unterneh-

mensbeteiligten und wie weit es im Einzelfall zur Geltung kommen sollte. 

Er deutet das Unternehmensinteresse somit als Mittel zur Konfliktlösung321. Dies 

bedeute, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat für ihre Entscheidungen die Interessen 

der Unternehmensbeteiligten in ihrem Verhältnis zueinander so genau wie möglich zu 

bestimmen hätten, soweit die Interessenkonflikte nicht schon gesetzlich ausdrücklich 

gelöst seien322. 

Zur Entwicklung und Darstellung inhaltlicher Kriterien für die Lösung dieser Interes-

senkonflikte setzt sich Raisch323 mit den Vorschlägen von Raiser und Duden324 ausein-

                                                 
319  Dazu Wiedemann, ZGR 1975, 385 (413f.). 
320  Raisch, FS Hefermehl (1976), S. 347 (357). 
321  Vgl. dazu auch Schmidt-Leithoff, Unternehmensleitung (1989), S. 69f. (m.w.N.); Jürgenmeyer, Das 

Unternehmensinteresse (1984), S. 93ff. (m.w.N.); Brinkmann, Unternehmensinteresse (1983), 
S. 203ff. (m.w.N.). 

322  Raisch, FS Hefermehl (1976), S. 347 (357f.). 
323  Raisch, FS Hefermehl (1976), S. 347 (358ff.). 
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ander. Duden differenziert - wie bereits erwähnt - zwischen vier möglichen Unterneh-

menszielen. 

Raisch325 stellt fest, dass es nahe liege, als Konsequenz einer scharfen Unterscheidung 

von Unternehmensgegenstand und Gesellschaftszweck diese „Oberziele“ mit dem je-

weiligen „Zweck“ der Aktiengesellschaft gleichzusetzen326. 

Am Beispiel erwerbswirtschaftlicher Unternehmen widerlegt er - zutreffend zumindest 

für den Bereich unternehmerischen Handelns, dessen Auswirkungen kurz- oder mittel-

fristig sind - die Auffassung von Raiser327, das Unternehmensinteresse erfahre eine 

maßgebliche inhaltliche Beeinflussung durch den Gesellschaftszweck. Bei der Konflikt-

lösung gebiete das Unternehmensinteresse, zwischen der Fixierung des Oberziels und 

den speziellen und konkreten Zielentscheidungen zu trennen, die das in der Zielvorgabe 

zur Geltung kommende Interesse der Aktionäre mit den übrigen zum Ausgleich bringen 

sollen328. 

Raisch kommt dabei zu dem Zwischenergebnis, dass die Festlegung des Oberziels „er-

werbswirtschaftlich“ in der Satzung weder für die Gewinnbildung noch für die Gewinn-

verwendung etwas hergebe und daher praktisch wenig besage. Vielmehr stehe die 

Kompetenz zur Entwicklung (und Realisierung) der Zielkonzeption bezüglich des For-

malziels faktisch dem Vorstand (Anmerkung des Verfassers: und nicht den Aktionären) 

zu329. 

Er räumt damit - wenn auch nicht rechtlich, so doch faktisch - dem Unternehmensinte-

resse den Vorrang gegenüber dem Formalziel ein. Dem kann sicherlich uneingeschränkt 

für den Bereich kurz- und mittelfristiger Aktivitäten zugestimmt werden. Vor diesem 

zeitlichen Horizont wird es nicht immer möglich sein, jede einzelne Tätigkeit am Fern-

ziel der Aktiengesellschaft auszurichten. 

                                                                                                                                               
324  Die Vorschläge von Raiser, Das Unternehmen als Organisation (1969), S. 105ff., und von Duden, FS 

Otto Kunze (1969), S. 127ff., wurden oben bereits kurz behandelt. 
325  Raisch, FS Hefermehl (1976), S. 347 (359), fügt in diesem Zusammenhang hinzu, dass die scharfe 

Unterscheidung auch von der Betriebswirtschaftslehre mit der Differenzierung zwischen Formal- und 
Sachzielen vorgenommen werde. 

326  So im Ergebnis auch MünchHdb AG-Wiesner, § 9, Rn. 10. 
327  Vgl. dazu die oben gemachten Ausführungen zu dem von Raiser diskutierten „speziellen Interesse 

bestimmter Unternehmen“, das sich als Bestandteil des Unternehmensinteresses nach dem „Zweck“ 
der Gesellschaft richte. 

328  Raisch, FS Hefermehl (1976), S. 347 (360). 
329  Raisch, FS Hefermehl (1976), S. 347 (360) und dortige Fußnote 61. 
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Der hier anerkannten Funktion des Unternehmensinteresses als Mittel zur Konfliktlö-

sung ist eine Abweichung vom Gesellschaftszweck geradezu immanent. Zudem ist eine 

ausnahmslose kurz- und mittelfristige Orientierung am Zweck der Gesellschaft auch 

solange nicht erforderlich, wie die langfristige Ausrichtung der Aktiengesellschaft ge-

wahrt bleibt. 

 

3) Konfliktlösung im langfristigen Bereich 

 

Dem Unternehmensinteresse könnte allerdings auch Konfliktlösungspotential im Hin-

blick auf langfristig ausgerichtete Aktivitäten zukommen. 

Zwar spricht Brinkmann330 von der Unterstellung eines unternehmenspolitischen Dau-

erkonflikts, da man nicht von durchgängig antagonistischen Zielsetzungen der drei 

wichtigsten Interessengruppierungen ausgehen könne. 

Das aber nährt die bereits aufgestellte Annahme, dass die Interessenkonflikte langfristig 

stetig abnehmen. Insofern ist der Begriff des Konfliktlösungspotentials des Unterneh-

mensinteresses in langfristiger Hinsicht mehr als Integration der jeweiligen Interessen 

anzusehen331. 

Jürgenmeyer332, der sich ebenfalls mit dem Modell der Integration beschäftigt hat, stellt 

klar, dass es dort, wo man das gemeinsame Interesse der Beteiligten als das Unterneh-

mensinteresse feststellen könne, keiner konfliktlösenden Wirkung mehr bedürfe. Dieser 

Ansicht schließt sich Großmann333 im Ergebnis an. Wiedemann334 sieht in Anlehnung 

an Stimmen aus der Literatur und vereinzelte Rechtsprechung in diesem Integrations-

modell einen „normativen Schmelztiegel“, der die unterschiedlichen Interessengruppen 

zusammenfasse, aber mit dem Interesse keiner Gruppe identisch sei. 

Wenn auch nicht vollständig, so kann dieser Ansatz über eine Integration der Interessen 

wie folgt für den langfristigen Bereich fruchtbar gemacht werden. 

 

Nach obigen Ausführungen ist dem Unternehmensinteresse grundsätzlich weder eine 

wirtschaftliche noch eine sonstige Ausrichtung zu entnehmen. Die Vielfältigkeit der in 
                                                 
330  Brinkmann, Unternehmensinteresse (1983), S. 203. 
331  Zur These „Integration durch Konflikt“ vgl. Brinkmann, Unternehmensinteresse (1983), S. 204f.. 
332  Jürgenmeyer, Das Unternehmensinteresse (1984), S. 98. Zum Modell der Integration vgl. ders., aaO, 

S. 96ff.. 
333  Großmann, Unternehmensziele im Aktienrecht, S. 105f.. 
334  Wiedemann, Gesellschaftsrecht (1980), Bd. I, S. 625f.. 
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ihm zusammenlaufenden Interessen verlangt geradezu die Neutralität dieses Konstruk-

tes, welches zur Lösung der Interessenkonflikte herangezogen wird. 

Im Bereich langfristig ausgerichteter Interessenkonflikte besteht allerdings zwangsläu-

fig ein Spannungsverhältnis zwischen dem Gesellschaftszweck als dem „finalen Sinn 

des Zusammenschlusses“ und dem Unternehmensinteresse. Dem „Zweck“ ist dabei aus-

reichend Rechnung zu tragen, um eine Verletzung der Kompetenzverteilung des Akti-

engesetzes durch den Vorstand zu vermeiden, falls dieser sonst faktisch eine Änderung 

des Zwecks der Gesellschaft bewirken würde335. 

Raisch336 sieht - wie schon ausgeführt wurde - die langfristige Komponente des Unter-

nehmensinteresses in der langfristigen Kapitalerhaltung als Minimum der erwerbswirt-

schaftlichen Zielsetzung. 

Die langfristige Kapitalerhaltung kann meines Erachtens aber das Minimum jeglicher 

Zielsetzung sein, da sie einen wesentlichen Beitrag zur Bestandserhaltung des Unter-

nehmens liefert und somit zumindest eine der Grundvoraussetzungen für die Erreichung 

des Gesellschaftszwecks bildet. Diese langfristige Deutung könnte demnach ebenfalls 

Ausdruck der grundsätzlichen Neutralität des Unternehmensinteresses sein. 

Gleichzeitig ist damit aber auch eine Abkehr vom Rentabilitätsprinzip verbunden. Die 

Kapitalerhaltung sei im Gegensatz zu dem schillernden Begriff der Rentabilität eine 

betriebswirtschaftlich (und juristisch) operationale Größe, anhand derer der Bereich der 

freien Entwicklung und Realisierung der Leistungs- und Gewinnkonzeption (Anmer-

kung des Verfassers: bei erwerbswirtschaftlichen Unternehmen) durch die Führungsor-

gane zwischen dem vorgegebenen Oberziel und jener Verpflichtung auf die Kapitaler-

haltung zum Ausdruck komme337. 

                                                 
335  Vgl. dazu die oben gemachten Ausführungen zur Zuständigkeit der Aktionäre bei der Änderung des 

Gesellschaftszwecks. Wie und in welchem Umfang der Vorstand den „Zweck“ in sein Handeln einzu-
bringen hat, wird Gegenstand noch folgender Ausführungen sein. 
Raisch erkennt dieses Problem, wenn er - wie oben bereits angemerkt - von einer der Kompetenzver-
teilung des Aktiengesetzes eigentlich widersprechenden faktischen Entwicklung (und Realisierung) 
des Formalziels durch den Vorstand ausgeht. Dennoch akzeptiert er diese „Kompetenzüberschrei-
tung“. Seine Rechtfertigung ist dabei wohl darin zu sehen, dass der Gesellschaftszweck ausreichend 
Berücksichtigung findet, indem - zumindest bei erwerbswirtschaftlichen Unternehmen - „das in der 
Zielvorgabe zur Geltung kommende Interesse der Aktionäre mit den übrigen zum Ausgleich“ gebracht 
werde (Raisch, FS Hefermehl (1976), S. 347 (360)). 

336  Raisch, FS Hefermehl (1976), S. 347 (361). 
337  Raisch, FS Hefermehl (1976), S. 347 (361). 
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Die Rentabilität des Unternehmens als solche verlöre folglich für die langfristigen Füh-

rungsentscheidungen an Bedeutung, zumal die Führungsorgane in der Verfolgung des 

Oberziels frei im gerade genannten Sinne sein sollen. Dies darf in diesem Zusammen-

hang aber nicht als Ausübung unternehmerischen Ermessens missverstanden werden, 

sondern bezieht sich schwerpunktmäßig auf die bereits angedeutete faktische Änderung 

oder Festlegung des Formalziels durch den Vorstand. 

Raisch bestätigt also seine Einordnung als Mittel zur Konfliktlösung. Das neutrale Er-

fordernis der Kapitalerhaltung dient der sachgerechten Lösung von Interessenkollisio-

nen und stellt möglicherweise gleichzeitig eine entsprechende Integration der Interessen 

dar. Eine nachhaltige langfristige (wirtschaftliche) Beeinflussung des Unternehmensin-

teresses durch den Gesellschaftszweck findet hiernach aber nicht statt. 

Im Rahmen der Integration ist allerdings immer Platz für die ausreichende Berücksich-

tigung des Gesellschaftszwecks, wenn eine wirtschaftliche Ausrichtung der Integration 

- anders als bei Raisch - in der Gestalt eines „Daches“ über den Gemeinsamkeiten der 

Interessen liegen würde. 

 

V. Der Shareholder Value-Ansatz 

 

Fraglich ist, ob der Shareholder Value-Ansatz338 bei der Prüfung der Berechtigung des 

für die Entscheidung über Sponsoringaktivitäten zuständigen Organs der Gesellschaft 

herangezogen werden kann. 

Dieser Ansatz schließt sich unmittelbar an die allgemeinere Problematik der Stellung 

des Vorstands als Treuhänder der Aktionäre (und auch der übrigen Interessenträger) 

oder der Aktiengesellschaft an339. 

Aus Sicht der Betriebswirtschaftslehre handelt es sich bei diesem Ansatz um Verfahren 

der dynamischen Investitionsrechnung, deren Besonderheit in ihrer Verbindung mit der 

modernen Kapitalmarkttheorie liegt340. 

In aktienrechtlicher Hinsicht ergeben sich allerdings keine neuartigen Problemstellun-

gen, wenn man den Shareholder Value-Ansatz auf die bekannte, bei § 76 AktG angesie-

                                                 
338  Hinsichtlich des umfangreichen Schrifttums zum Shareholder Value vgl. die Nachweise bei Mülbert, 

ZGR 1997, 129 (131), dortige Fußnote 11. 
339  Vgl. allgemein zur Treupflicht des Vorstands KK-Mertens, § 93, Rn. 57ff.; GK-Schilling, § 93, Anm. 

9f.; Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 76, Rn. 8, i.V.m. § 84, Rn. 37 und 55. 
340  Mülbert, ZGR 1997, 129 (130). 
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delte Frage nach dem Ermessensspielraum des Vorstands beim Ausgleich der Interessen 

von Aktionären, Arbeitnehmern und sonstigen am Unternehmen interessierten Bezugs-

gruppen (Stakeholder) reduziert341. 

 

Mülbert342 fokussiert in seinen rechtlichen Ausführungen aber auf den so entstehenden 

Gegensatz zwischen einem Aktienrecht, das die Gesellschaft als überindividuell verfass-

ten Zweck in den Mittelpunkt stellt, und dem Shareholder Value-Ansatz, der sich am 

auf portfoliotheoretischer Basis agierenden individuellen Anleger ausrichtet. Hierzu 

leitet er auf die bei einer derartigen aktienrechtlichen Würdigung für die Leitungs- und 

Aufsichtsorgane maßgeblichen normativen Zielvorgaben über, wobei er dem Unter-

nehmensinteresse eine zentrale Bedeutung beimisst. 

Auch die betriebswirtschaftliche Sicht der Shareholder-Theorie knüpft an den Gegen-

satz zur Stakeholder-Theorie an, die bestrebt ist, einen Interessenausgleich zwischen 

den einzelnen gesellschaftlichen Gruppen innerhalb des Unternehmens herbeizuführen, 

um damit der sozialen Verantwortung nachzukommen343. 

 

Die Shareholder-Theorie erblickt das oberste Ziel der Unternehmensführung darin, den 

Marktwert des Unternehmens zu maximieren und bei börsennotierten Aktiengesell-

schaften beispielsweise einen möglichst hohen Aktienkurs zu erzielen344. Auf die zahl-

                                                 
341  So Mülbert, ZGR 1997, 129 (130). Von Werder, ZGR 1998, 69 (74), beschreibt die unternehmenspoli-

tische Dimension des Shareholder Value-Konzepts als Austarierung der Gewichte verschiedener Inte-
ressen im Zielsystem der Unternehmung. Dieses Modell der Unternehmung räume den Anteilseigner-
belangen eindeutige Priorität ein. Vgl. allgemein zur Einordnung dieses Konzepts in den aktienrechtli-
chen Kontext unter besonderer Berücksichtigung des anerkannten Interessenpluralismus Schilling, BB 
1997, 373 (374ff.). 

342  Mülbert, ZGR 1997, 129 (131). 
343  Busse von Colbe, ZGR 1997, 271 (272). Vgl. zum Stakeholder-Ansatz mit weiteren Nachweisen vor-

nehmlich aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich von Werder, ZGR 1998, 69 (74). 
344  Mülbert, ZGR 1997, 129 (131f.). Für von Werder, ZGR 1998, 69 (69), bedeutet die Steigerung des 

Shareholder Value vereinfacht eine Steigerung des Aktionärsvermögens. Busse von Colbe, ZGR 1997, 
271 (272), zufolge sei der Shareholder Value der finanzielle Wert des Eigenkapitals eines Unterneh-
mens für die Eigentümer. 
Eine betriebswirtschaftlich ausgerichtete Methode zur Berechnung des Shareholder Value bildet eine 
Differenz aus dem Unternehmungswert, der auf verschiedene Arten und Weisen ermittelt werden 
kann, und dem Wert des Fremdkapitals (vgl. näher dazu Bühner, Das Management-Wert-Konzept 
(1990), S. 35ff.). 
Als das eigentlich Neue an dem Shareholder Value-Konzept werde nach Schilling, BB 1997, 373 
(373, m.w.N.), hervorgehoben, dass es als ständige Zielsetzung für die Steuerung und Kontrolle eines 
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reichen Konzepte zur Umsetzung des Shareholder Value-Ansatzes in der Praxis soll hier 

nicht eingegangen werden345. 

Hinsichtlich der Ausrichtung dieses Ansatzes kann festgehalten werden, dass er eine 

einseitige und (tendenziell) am Prinzip der Maximierung ausgerichtete Berücksichti-

gung der Aktionärsinteressen fordert. Unklar ist dabei allerdings, inwieweit eine Kom-

patibilität zwischen der Maximierung des Marktwertes als der Zielsetzung des Share-

holder Value-Ansatzes und der Maximierung des Ertrags des Unternehmens als eines 

möglichen verbandsrechtlichen Formalziels erreicht werden kann346. 

 

Im Hinblick auf die hier anstehende Untersuchung von Sponsoringengagements ist das 

aus dem Shareholder Value-Ansatz folgende Postulat der Maximierung des Marktwer-

tes und/oder des Ertrags der Gesellschaft unbrauchbar. 

 

Das Prinzip der (Gewinn-)Maximierung entbehrt - wie bereits mehrfach erwähnt - aus 

rechtlicher Sicht einer normativen Grundlage. Zwar gibt der Gesellschaftszweck einer 

wirtschaftlich tätigen Aktiengesellschaft im Rahmen des durch das Unternehmensinte-

resse gesteckten Zielkorridors mittelbar auch langfristig eine Ausrichtung vor, die pri-

mär auf die Verfolgung der originären Interessen der Aktionäre hinausläuft. Dennoch 

verbleiben auch hier Ermessensspielräume der Führungsorgane der Gesellschaft, die 

nach obigen Ausführungen selbst einer normativen Ableitung konkreter Gewinnziele 

abseits eines Ziels der Gewinnmaximierung entgegenstehen. 

 

Die unternehmenspraktischen Handlungsanweisungen zur Realisierung des Shareholder 

Value-Ansatzes betreffen in erster Linie die unternehmerische Investitions- und Desin-

vestitionspolitik, welche maßgeblich durch die zu erwartenden zukünftigen finanzwirt-

schaftlichen Zahlungsströme bestimmt wird347. Dabei ist zu bedenken, dass eine vor-

nehmlich an den Cash-Flow angelehnte Unternehmenssteuerung eher kurz- bis mittel-

                                                                                                                                               
Unternehmens, seiner Geschäftsbereiche und Konzerngesellschaften dienen solle (wertorientierte Un-
ternehmenssteuerung). 

345  Vgl. dazu die Ausführungen bei Mülbert, ZGR 1997, 129 (132ff.); Busse von Colbe, ZGR 1997, 271 
(274ff.); Lorson, DB 1999, 1329 (1329ff.). 

346  Vgl. zu den einzelnen Konfliktfeldern Mülbert, ZGR 1997, 129 (159ff.). 
347  Vgl. dazu näher Mülbert, ZGR 1997, 129 (132ff.). Zur konsequenten Zahlungsstromorientierung und 

den damit verbundenen Vorteilen siehe auch Bühner, Das Management-Wert-Konzept (1990), 
S. 20ff.; Busse von Colbe, ZGR 1997, 271 (273ff.); von Werder, ZGR 1998, 69 (72f.). 
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fristiger Natur ist348 und sich schon deshalb kaum als Maßstab für die eher langfristigen 

Sponsoringwirkungen eignet. 

 

Inwieweit nun Maßnahmen der Unternehmenskommunikation und damit verbundene 

marketingstrategische Erfolge zumindest flankierende Maßnahmen zur Investitionspoli-

tik sein können349, muss der anschließenden Untersuchung der Ziele und Wirkungen des 

Sponsorings vorbehalten bleiben. Möglicherweise sind die Leistungen des sponsernden 

Unternehmens sogar kontraproduktiv, wenn man sie am Maßstab des Shareholder Va-

lue-Konzeptes misst. An dieser Stelle kann aber insbesondere über die aufgrund von 

Sponsoringaktivitäten zu erwartenden Mittelrückflüsse noch keine verwertbare Aussage 

gemacht werden. 

 

Die (zwar umstrittene) These von der langfristigen Interessenharmonie könnte den Sha-

reholder Value-Ansatz aber jedenfalls langfristig stützen. Nach Busse von Colbe350 be-

stehe der Gegensatz von Eigentümern und anderen Stakeholdern langfristig grundsätz-

lich nicht, weshalb es keines Rekurses auf ein Unternehmensinteresse bedürfe. 

Diese Auffassung behauptet allerdings nicht, noch bringt sie sonst irgendwie zum Aus-

druck, dass die einzelnen Interessen langfristig in einem möglichst hohen Shareholder 

Value aufgehen. Der Shareholder Value ist langfristig schließlich allenfalls teilidentisch 

mit dem Wohl des Unternehmens. Während in einer wirtschaftlich ausgerichteten Akti-

engesellschaft die Erwirtschaftung von Gewinnen langfristig in der Regel dem Wohl der 

Unternehmung dient und damit ein mögliches gemeinsames Ziel aller Interessenträger 

ist, kommt der Steigerung des Shareholder Value eine solche Bedeutung jedenfalls 

nicht direkt zu. Ein höherer Aktienkurs oder ein verbesserter finanzieller Wert des Ei-
                                                 

nde. 

348  Nach Mülbert, ZGR 1997, 129 (139), beschränkten sich die Planungsperioden für den künftigen Cash-
Flow regelmäßig auf relativ kurze Zeiträume bis etwa fünf Jahre. Der bis zu 75% des gesamten 
Einzahlungsüberschusses betragende Restwert werde pauschal geschätzt. Busse von Colbe, ZGR 
1997, 271 (280), der sich mit der sogenannten Phasenmethode zur Ermittlung des Shareholder Value 
beschäftigt, betont, dass die künftigen leistungsinduzierten Zahlungsströme nur unter Unsicherheit 
und um so ungenauer zu schätzen seien, je weiter sie in der Zukunft liegen. Dem mit den in die 
Berechnung eingehenden Zahlungsströmen verbundenen Erwartungswert liege zumeist ein Zeitraum 
von etwa drei bis sieben Jahren zugru

349  Mülbert, ZGR 1997, 129 (139f., m.w.N.), spricht auch die Folgen einer Vernachlässigung der 
Investitionen in „weiche“ Faktoren des Unternehmenserfolgs an. Die realen Kapitalmärkte reagierten 
bei der Prämierung dessen unter Umständen kurzsichtig, wenn die Kursbildung am Aktienmarkt vom 
fundamentalen Wert im Sinne des Gegenwartswerts der erwarteten künftigen Erträge abweiche. 

350  Busse von Colbe, ZGR 1997, 271 (289). 
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genkapitals eines Unternehmens stehen nicht zwingend für ein gesteigertes Wohl des 

Unternehmens. Vielmehr können sie auch bloßer Reflex dessen sein oder im Falle des 

Aktienkurses das Abbild (rein) psychologischer Veränderungen am (Aktien-)Markt. 

Mülbert351 zufolge gelte auch im Rahmen der Shareholder Value-Strategie, dass der 

langfristige Erfolg nur unter Beachtung von Belegschafts- und Kundeninteressen sowie 

des Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit zu erzielen sei. 

Diese Ansicht ist missverständlich. Zum einen deutet Mülbert damit an, dass der Share-

holder Value nicht mit dem Wohl des Unternehmens zu verwechseln sei und demnach 

die übrigen Interessen niemals vollständig befriedigen könne, sofern das Wohl des Un-

ternehmens dazu überhaupt in der Lage sei. Zum anderen entfernt er sich mit dieser 

Aussage vom Grundgedanken einer langfristigen Interessenharmonie, wenn er auch 

langfristig eine vom Einzelfall abhängige Berücksichtigung der jeweiligen Interessen 

fordert. Es gehe ihm deshalb um eine Maximierung unter Nebenbedingungen352. 

Von Werder353 steht folglich insoweit auf der Seite von Mülbert, als er selbst in der 

Steigerung der Wettbewerbskraft der Unternehmung allein noch keine positiven Aus-

wirkungen auf die einzelnen Interessengruppen erkennen könne. Sein Ansatz geht damit 

sogar noch weiter als jener von Mülbert. 

 

Auch bestehen - wie schon angedeutet - erhebliche Bedenken an der grundsätzlichen 

Anwendbarkeit des Shareholder Value-Ansatzes auf eine Betätigung im Bereich des 

Sponsorings. 

Der Einsatz von Verfahren der dynamischen Investitionsrechnung setzt zumindest vor-

aus, dass die untersuchten Maßnahmen mit Investitionen vergleichbar sind und vor al-

lem eine irgendwie messbare oder abschätzbare Rendite aufweisen. Zwar könnten die 

Leistungen der Sponsoren als „Investition“ in die Imagepflege im weiteren Sinne des 

Unternehmens verstanden werden. Doch ist jedenfalls die „Rendite“ des Sponsorings in 

Form einer Steigerung des Images oder gar in Gestalt mittelbar eintretender ökonomi-

scher Wirkungen kaum einer mathematisch geprägten Methode der Unternehmenssteue-

rung zugänglich, wie sie hier in Rede steht. Eine endgültige Entscheidung darüber kann 

allerdings auch hier erst im Anschluss an die noch folgende Untersuchung der Ziele und 

Wirkungen des Sponsorings getroffen werden. 

                                                 
351  Mülbert, ZGR 1997, 129 (139). 
352  Mülbert, ZGR 1997, 129 (139). 
353  Von Werder, ZGR 1998, 69 (75f.). 
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Für die zwingende Ablehnung dieses Ansatzes ist aber vielmehr entscheidend, dass die 

Bewertung der Eigenarten des Sponsorings für die Prüfung der Zulässigkeit des Sponso-

rings jedenfalls keinen spezifischen Rückgriff auf das Shareholder Value-Konzept er-

fordert. Die maßgeblichen Prüfungskriterien und -maßstäbe sind hier (teilweise) schon 

dargelegt worden und orientieren sich (fast ausschließlich) an aktienrechtlichen Vorga-

ben. 

 

VI. Zwischenergebnis und Schlussfolgerungen 

 

Wie schon erwähnt findet die Rentabilität innerhalb jenes Zielkorridors ständig Berück-

sichtigung. Daraus erfährt sie ihr langfristiges Gewicht. 

Allerdings haben die gerade gemachten Ausführungen auch gezeigt, dass das Unter-

nehmensinteresse keine unmittelbar langfristige Beeinflussung durch den Gesell-

schaftszweck erfährt. Der Zweck einer Gesellschaft wird vielmehr stetig innerhalb des 

Rahmens verwirklicht, den das Unternehmensinteresse zuvor steckt. 

Diese Sichtweise geht zwar von einer geringen praktischen Bedeutung des Rentabili-

tätsprinzips aus, doch zeichnet sie kein wesentlich anderes Bild des Unternehmensinte-

resses als das, welches dieser Abhandlung bislang zugrunde lag, nämlich das einer zu-

mindest indirekten Beeinflussung durch den Zweck der Gesellschaft. 

So stellt sich trotzdem weiterhin die Frage, anhand welcher Maßstäbe langfristige Pro-

jekte, d.h. solche, deren Durchführung langfristig ist oder deren Auswirkungen auf das 

Unternehmen erst langfristig eintreten, zu messen sind354. 

Der Konfliktlösung über das Unternehmensinteresse kommt vor allem kurz- und mittel-

fristig erhebliche Bedeutung zu. Langfristige Bedeutung könnte dem Unternehmensinte-

resse als Mittel zur Lösung von Konflikten allenfalls mittelbar wegen des Zielkorridors 

zukommen, dessen Ausmaß es maßgeblich bestimmt. 

Die langfristige Ausrichtung des Sponsorings verringert allerdings die Bedeutung der 

Einzelinteressen, die zum materiellen Gehalt des Unternehmensinteresses entscheidend 

beitragen. Langfristig weisen die Einzelinteressen nämlich immer weniger Unterschiede 

                                                 
354  Auf die vornehmlich langfristige Ausrichtung und die Bedeutung langfristiger Strategien von Sponso-

ringaktivitäten wird noch ausführlich einzugehen sein. 
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und umso mehr Gemeinsamkeiten auf, da diese Interessen schließlich unter dem Dach 

der Gesellschaft und dem mit ihr verfolgten Zweck zusammengefasst sind355. 

Als Träger der Interessen, deren Konflikte es zu lösen gilt, kommen nur die Aktionäre 

(Kapital), die Arbeitnehmer (Arbeit) und die Öffentlichkeit (Gemeinwohl) in Be-

tracht356. Dogmatisch erscheint es dabei ohnehin fragwürdig, vorrangig auf ein selb-

ständiges Interesse des Unternehmens abzustellen, ohne zuvor die gerade genannten 

Interessen untersucht zu haben. Eine solche Untersuchung soll hier aber nur kurz ange-

deutet werden, um die langfristigen Besonderheiten der Interessen und ihrer Träger auf-

zuzeigen. 

Salm357 betont, dass das Kapital und die Arbeit die unternehmensrechtlich relevanten 

und bei klassischer Betrachtung das Unternehmen tragenden Interessen seien. Beide 

Interessen lassen sich eindeutig den Aktionären und Arbeitnehmern als Interessenträger 

zuordnen. Eines selbständigen Interesses des Unternehmens bedarf es dabei nicht. 

In der traditionellen Betriebswirtschaftslehre stehen die unstreitig wirtschaftlichen 

Kapitalinteressen als Ziele der Unternehmung im Vordergrund358 und lassen deshalb 

Zweifel daran aufkommen, inwieweit ein als selbständig anerkanntes Interesse des 

Unternehmens rechtlich, vor allem aber praktisch überhaupt Bedeutung erlangen 

könnte. Auch der Gesellschaftszweck - als finaler Sinn des Zusammenschlusses - 

beschreibt gerade eine langfristige Gemeinsamkeit der in der Aktiengesellschaft 

aufgrund ihrer rechtlichen Struktur „Zusammengeschlossenen“. Es handelt sich 

schließlich um den Zweck der Gesellschaft und nicht um den des Unternehmens. 

 

Das alles legt den Schluss nahe, langfristige Projekte seien mangels anderweitiger lang-

fristig bedeutsamer Interessen bzw. Interessenträger ausschließlich an Rentabilitätsge-

sichtspunkten oder jedenfalls im Hinblick auf die Kapitalerhaltung zu messen. Weder 

                                                 
355  Hier sei erneut auf obige Ausführungen und den bereits erwähnten Ansatz von Eiselt, JZ 1957, 204 

(204f.), zur Interessenvergemeinschaftung verwiesen. Kritisch zur These von der (langfristigen) Inte-
ressenharmonie von Werder, ZGR 1998, 69 (75f.), der dies im Zusammenhang mit der (einseitigen) 
Berücksichtigung der Aktionärsinteressen im Rahmen des Shareholder Value-Konzepts aufgreift. 

356  Anstelle vieler vgl. Hüffer, § 76, Rn. 12. Detaillierte Ausführungen zu den jeweiligen Interessen bzw. 
Interessengruppen finden sich bei KK-Mertens, § 76, Rn. 16ff.; Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 76, 
Rn. 18ff.; GK-Meyer-Landrut, § 76, Anm. 9ff.. 

357  Salm, Das Unternehmensinteresse (1986), S. 19f.. 
358  Vgl. zu dieser Gewichtung Heinen, Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (1970), S. 106ff., und 

ders., Grundlagen (1976), S. 59ff.. 
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die Einzelinteressen noch ein etwaiges Interesse des Unternehmens selbst verlangen 

eine abweichende Deutung. 

Die Aussage, das Unternehmensinteresse erfahre langfristig keine Beeinflussung durch 

die gerade genannten Aspekte, stimmt somit deswegen, weil das Unternehmensinteresse 

langfristig sowohl rechtlich als auch praktisch kaum mehr eine Rolle spielt. 

 

Bei wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen dürfen Sponsoringaktivitäten demnach 

jedenfalls nicht zu einer Beeinträchtigung der Rentabilität des Unternehmens oder zu 

einer Verletzung der Grundsätze der Kapitalerhaltung führen. 

Das gilt stets und unabhängig von der Art der jeweiligen Aktivitäten, d.h. ihrem wirt-

schaftlichen Gehalt, da diese Grundsätze gerade langfristig gelten und den Zweck der 

Gesellschaft beschreiben bzw. konkretisieren. 

Solche wirtschaftlichen Grundsätze schließen allein natürlich (noch) nicht aus, dass 

bestimmte Projekte im Einzelfall trotz ihres tendenziell vielleicht nicht-wirtschaftlichen 

Typus zulässig sind, sofern eine langfristige Beeinträchtigung jener Prinzipien nicht zu 

besorgen ist. 

 

Zu Beginn der Arbeit wurde festgelegt, daß Gegenstand der Untersuchung jedenfalls 

nicht die rein nicht-wirtschaftlichen Typen des Sponsorings sind. Die gerade zusam-

mengefaßten rechtlichen Konsequenzen gelten sowohl für den rein wirtschaftlichen Typ 

des Sponsorings als auch für die sogenannten Mischtypen. Der rein wirtschaftliche Typ 

genügt dabei schon kraft seiner Definition ohne weiteres den herausgearbeiteten rechtli-

chen Vorgaben. Die Unsicherheiten und das Risiko, die jeder unternehmerischen Tätig-

keit und insbesondere dem Sponsoring mit seinem besonderen Verhältnis von psycho-

logischen und ökonomischen Zielen und Wirkungen innewohnen, ändern daran nichts. 

Insoweit kann auf obige Erörterungen zur Bedeutung von Handlungsalternativen des 

Vorstands verwiesen werden. 

Der Planung und Umsetzung des rein wirtschaftlichen Sponsorings stehen somit keine 

rechtlichen Bedenken entgegen. In den folgenden Kapiteln wird es ausschließlich um 

die rechtliche Bewertung jener Mischtypen des Sponsorings gehen. Die Gewichtung 

und Behandlung ihrer wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Aspekte wird deshalb 

Gegenstand des nächsten Kapitels sein. 
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4. Kapitel: Die wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Elemente der Mischty-

pen des Sponsorings 

 

A. Einführung 

 

I. Maximale Wirkungsgrade als Vorgabe für den Vorstand 

 

Hinter einer einseitigen Betrachtung der Gegenleistung des Gesponserten versteckt sich 

die Annahme oder Vermutung, die Inanspruchnahme vorhandener optimaler und maxi-

mal erzielbarer Wirkungsgrade sei eine Pflicht des Sponsors. 

Für den Vorstand der Aktiengesellschaft würde dies bedeuten, dass sein Handlungs-

spielraum bei der Auswahl des Gesponserten auf nur wenige Alternativen eingeschränkt 

ist, welche den größtmöglichen Wirkungsgrad versprechen. Eine solche Pflicht er-

scheint aus verschiedenen Gründen äußerst fraglich. 

Zunächst stehen dem rein praktische Erwägungen entgegen. Eine etwaige wirtschaftli-

che Betätigung der Aktiengesellschaft im Rahmen „kleinerer“ Sponsoringaktivitäten, 

die eine geringere öffentliche Bedeutung haben und damit auch weniger Öffentlichkeit 

und kommunikative Wirkungen erzeugen, wäre von vornherein ausgeschlossen. Dem 

Vorstand wäre damit beispielsweise auch die Möglichkeit genommen, anstatt nur weni-

ger großer Sponsoringengagements viele kleinere durchzuführen, die in ihrer Gesamt-

heit unter Umständen vergleichbare Wirkungen erzielen könnten. Die freie Auswahl des 

Geschäftspartners, deren Bedeutung in einer vom Wettbewerb lebenden (sozialen) 

Marktwirtschaft hier nicht extra ausgeführt zu werden braucht, verlöre somit mehr und 

mehr an Bedeutung. 

Des weiteren wurde oben bereits klargestellt, dass der Vorstand einer Aktiengesellschaft 

nicht zur Gewinnmaximierung verpflichtet ist. Ungeachtet der in der Theorie umstritte-

nen Ausformung des Gewinnziels in einem wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen 

wurde dabei auch deutlich, dass jedenfalls eine Pflicht der Führungsorgane zur perma-

nenten Ausnutzung der sich bietenden optimalen oder maximalen Möglichkeiten mit der 

komplexen Interessenstruktur der Aktiengesellschaft nicht in Einklang zu bringen ist 

und gleichzeitig eine Beschneidung des dem Vorstand nach § 76 I AktG zustehenden 

Leitungsermessens darstellt. 

Demzufolge ergibt es keinen Sinn, allein die Abweichung des Vorstands von der im 

konkreten Fall erzielbaren maximalen Wirkung zur Begründung einer Förderung nicht-



Die aktienrechtliche Zulässigkeit von Sponsoringaktivitäten - 122 -

wirtschaftlicher Art ausreichen zu lassen, da dem Vorstand eine solche Abweichung 

von maximalen Zielen sogar gestattet ist, ohne dass damit eine Verletzung wirtschaftli-

cher Prinzipien verbunden wäre. 

 

II. Die Berücksichtigung der Leistung des Sponsors 

 

Es ist demnach konsequent, in die Betrachtung der Folgen einer solchen auch nicht-

wirtschaftlichen Auswahl die Leistung des Sponsors einzubeziehen. Damit verlagert 

sich der Aspekt der Förderung nicht-wirtschaftlicher Art auf eine Prüfung des Verhält-

nisses von Leistung und Gegenleistung. 

Im Wesentlichen geht es also um die Frage, ob beispielsweise ein mit einer bestimmten 

Gegenleistung des Gesponserten verknüpfter vergleichsweise geringer kommunikativer 

Wirkungsgrad durch eine diesem Umstand angemessene (Gesamt-)Leistung des Spon-

sors kompensiert werden kann. 

 

III. Missverhältnis als Förderung nicht-wirtschaftlicher Art 

 

Ein eventuell auftretendes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung könnte 

dann als Förderung nicht-wirtschaftlicher Art verstanden werden, sofern es zu Lasten 

des Sponsors geht. Im folgenden ist herauszuarbeiten, wann ein angemessenes Verhält-

nis der beiden Leistungen nicht mehr vorliegt. 

Im Anschluss an die obige Darstellung und Behandlung der im Bereich des Sponsorings 

anzutreffenden unterschiedlichen Arten sowohl der Leistung des Sponsors als auch der 

des Gesponserten wird nun auch zu klären sein, welche denkbaren und praktizierten 

Varianten man noch als üblich bezeichnen kann. Unter üblichen Kombinationen sind 

hierbei diejenigen zu verstehen, die sich am Markt herausgebildet haben, also marktüb-

lich sind. 

 

B. Bestimmung des Wertes von Leistung und Gegenleistung am Markt 

 

I. Vorüberlegungen 

 

Einen Markt im klassischen Sinne gibt es für die unterschiedlichen Sponsorenleistungen 

nicht. Zwar bieten potentielle Sponsoren ihre Leistungen an und werben umgekehrt die 
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möglichen Gesponserten für das Zustandekommen eines entsprechenden Sponsoring-

vertrags. Dennoch folgt - wie noch zu zeigen sein wird - das Zusammenspiel von Ange-

bot und Nachfrage nicht den klassischen Regeln. Gleiches könnte für die Bildung des 

Wertes der Leistungen des Sponsors bzw. des Gesponserten am Markt gelten. 

So ergibt es beispielsweise keinen Sinn, im Zusammenhang mit Sponsoringvereinba-

rungen von einem markträumenden Preis zu sprechen, bei dem nach klassischem Ver-

ständnis die nachgefragte Menge mit der angebotenen Menge übereinstimmt, so dass 

alle auf dem Markt angebotenen Güter auch verkauft werden. Die Gegenleistung des 

Gesponserten ist in der Regel komplizierter als der bloße Verkauf von Waren oder auch 

Dienstleistungen. 

Die theoretischen Preisbildungsverfahren der Betriebswirtschaftslehre359 ermöglichen 

eine gewisse Annäherung an den sich am Markt dann tatsächlich bildenden Preis, der 

durch die entsprechenden Marktmechanismen, vor allem durch das praktische Verhalten 

und die nur schwer vorhersehbaren Reaktionen der Marktteilnehmer auf Veränderungen 

beherrscht wird. Jedoch ist diese Art der rein theoretischen Preisermittlung mit zahlrei-

chen Unsicherheiten behaftet, da die Analyse einer Vielzahl von Marktdeterminanten in 

die Berechnung einfließt. 

Des weiteren darf bezweifelt werden, ob diese klassischen Prinzipien der Preisbestim-

mung überhaupt geeignet sind, die Besonderheiten des Sponsorings zu erfassen. 

Handhabbarer und damit erfolgversprechender könnte die empirische Analyse des 

Marktverhaltens der Konkurrenten des Sponsors auf den jeweiligen Sponsoringmärkten 

sein. Hierbei sei klargestellt, dass sich die Konkurrenteneigenschaft nicht aufgrund der 

spezifisch wirtschaftlichen Betätigung der einzelnen Unternehmen, sondern aufgrund 

ihres übereinstimmenden Interesses an bestimmten Formen des Sponsorings ergibt360. 

Somit wären sowohl der angemessene Umfang als auch der Wert der Leistung des 

Sponsors unter Anlegung eines objektiven Maßstabes - wenn überhaupt - nur durch den 

                                                 
359  Zu den preispolitischen Strategien, insbesondere zu den kosten-, nachfrage-, konkurrenz- und nutzen-

orientierten Preisbestimmungsprinzipien vgl. die detaillierten Ausführungen bei Meffert, Marketing 
(1998), S. 492ff.. Siehe ergänzend auch die Darstellung der Entscheidungen der Preispolitik bei 
Bruhn, Marketing (2001), S. 167ff.. 

360  An dieser Stelle sei bereits darauf hingewiesen, dass innerhalb der nachfolgenden Erörterungen ein 
weiterer Konkurrenzbegriff angesprochen wird, der die Konkurrenztätigkeit der Unternehmen auf den 
Märkten betrifft, auf denen sie ihre jeweiligen Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Die Konkur-
renz auf den jeweiligen Sponsoringmärkten setzt zudem nicht zwingend auch eine Konkurrenz auf 
den Märkten der spezifisch wirtschaftlichen Betätigung des Unternehmens voraus. 
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(Sponsoring-)Markt selbst bestimmbar. Sie würden sich dabei grundsätzlich am Wert 

der Gegenleistung des Gesponserten orientieren, der wiederum objektiv - wenn über-

haupt - ebenfalls nur anhand dieses Marktes zu ermitteln wäre. 

Bei der empirischen Vorgehensweise käme es darauf an, was potentielle Sponsoren 

(Konkurrenten am Sponsoringmarkt) in der konkreten Situation für ein bestimmtes 

Sponsoringengagement zu leisten bereit sind. Die dabei aufzustellende Prognose würde 

auf der Grundlage des bisherigen Verhaltens der Konkurrenten im o.g. Sinne bei ver-

gleichbaren Aktivitäten im Bereich des Sponsorings erfolgen. 

 

II. Budgetierung, Budgetallokation und Mediaselektion 

 

Zunächst ist zu klären, nach welchen Kriterien die jeweiligen Unternehmen die Höhe 

der für ihre Sponsorentätigkeiten zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel festlegen. 

Auf diese Weise können Rückschlüsse auf ihr potentielles Marktverhalten gezogen 

werden, da die Unternehmen denklogisch nur innerhalb des finanziellen Rahmens agie-

ren werden, den sie sich zuvor selbst gesetzt haben. 

Zur Budgetierung existieren in der betriebswirtschaftlichen Theorie verschiedene An-

sätze, die in der Praxis allerdings bislang kaum Anklang gefunden haben. 

 

1) Budgetierung 

 

Die Budgetierung des Kommunikations-Mix umfasst alle mit dem Einsatz der Instru-

mente verbundenen Aufwendungen einer Planperiode361. Die Festlegung des Kommu-

nikationsbudgets erfolgt dabei nach zwei grundsätzlichen Methoden, deren Differenzie-

rung anhand der Art der Ermittlung des Wirkungszusammenhangs vorgenommen wird. 

Zum einen kann man die wirkungsgestützten Verfahren unterscheiden, die eine Mes-

sung und Prognose der Werbewirkung erfordern362. Diese teilweise auch als Optimie-

rungsansätze bezeichneten Modelle streben eine Lösung des Entscheidungsproblems auf 

analytischem Wege an, indem die Beziehung von Budgethöhe und Zielerreichung durch 

mathematische Funktionen ausgedrückt wird363. Die unterstellten mathematischen 

Funktionen müssen zuvor allerdings empirisch ermittelt werden, wobei insbesondere 

                                                 
361  Meffert, Marketing (1998), S. 725. 
362  Meffert, Marketing (1998), S. 725. 
363  Bruhn, Marketing (2001), S. 216f.. 
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Zurechnungsprobleme in der Wirkungsanalyse auftreten364. Die Schwierigkeiten bei der 

Operationalisierung dieser Verfahren hat daher möglicherweise auch dazu beigetragen, 

dass die Optimierungsansätze in der Praxis eine untergeordnete Bedeutung haben365. 

Meffert366 differenziert innerhalb der wirkungsgestützten Methoden weiter nach mono- 

und polyvariablen Ansätzen. Diese Ansätze sollen hier aber nicht verfolgt werden, da 

sie lediglich in der Anzahl der Determinanten, die in die Betrachtung der Wirkungszu-

sammenhänge einfließen, voneinander abweichen. Die Berücksichtigung mehrerer Fak-

toren trägt außerdem vor allem den wechselseitigen Zusammenhängen bei einem kom-

binierten Einsatz der Marketinginstrumente Rechnung. 

 

Zum anderen finden die in der Praxis der Unternehmen bevorzugten nicht-

wirkungsgestützten Verfahren Anwendung, die im wesentlichen auf Erfahrungswerte 

der Vergangenheit abstellen367. Diese operationalen bzw. heuristischen Ansätze der 

(Werbe-)Budgetbestimmung gehen dabei von vereinfachten Budgetregeln aus und su-

chen nicht nach „optimalen“, sondern nach „befriedigenden“ Lösungen368. Die heuristi-

schen Methoden orientieren sich vorwiegend an Plankennziffern, wodurch mit relativ 

geringem Datenaufwand einfach und rasch Ergebnisse gewonnen werden können. 

Daneben gibt es noch die Ziel- und Aufgabenmethode sowie einen konkurrenzbezoge-

nen Ansatz369. Diese Ansätze können im Bereich der Werbebudgetierung insgesamt wie 

folgt zusammengefasst werden370: 

 

 Orientierung am Prozentsatz vom Umsatz 

                                                 
364  Bruhn, Marketing (2001), S. 217, weist zudem darauf hin, dass marginalanalytische Optimierungsan-

sätze und andere Modelle bei einer verbesserten Datenbasis in der Zukunft zumindest in ausgewählten 
Teilmärkten sinnvoll eingesetzt werden könnten. 

365  Bruhn, Marketing (2001), S. 219. 
366  Meffert, Marketing (1998), S. 726ff.. 
367  Meffert, Marketing (1998), S. 725. 
368  Bruhn, Marketing (2001), S. 217. 
369  Meffert, Marketing (1998), S. 727f.. Dieser konkurrenzbezogene Ansatz hat allerdings in Abgrenzung 

zu dem zuvor verwendeten Begriff der Konkurrenz das Verhalten derjenigen Unternehmen zum Ge-
genstand, welche ihre Produkte und/oder Dienstleistungen auf den selben Märkten anbieten und dem-
nach in derselben Branche agieren. 

370  Vgl. dazu das Schaubild 7-5 bei Bruhn, Marketing (2001), S. 216, und die Ausführungen zu den je-
weiligen Ansätzen auf den S. 217ff.. Zu den einzelnen (monovariablen) nicht-wirkungsgestützten Me-
thoden bei der Festlegung des (allgemeinen) Kommunikationsbudgets vgl. ergänzend auch Meffert, 
Marketing (1998), S. 726ff.. 
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 Orientierung am Prozentsatz vom Gewinn 

 Ausrichtung an Absatzmengen 

 Ausrichtung an verfügbaren finanziellen Mitteln 

 Werbeanteils-Marktanteils-Methode 

 Wettbewerbs-Paritäts-Methode 

 Ziel- und Aufgaben-Methode 

 

Nach Bruhn371 sollte die Höhe des Marketingbudgets grundsätzlich an den Marketing-

zielen ausgerichtet werden, auch wenn dies Operationalisierungsprobleme aufwerfen 

könne. Die Bestimmung des Marketingbudgets erfolge in der Praxis aber meist subjek-

tiv statt nach objektiv nachvollziehbaren Kriterien372. 

Die Unternehmenspraxis gehe zwar insbesondere nach der Ziel- und Aufgaben-

Methode und der Budgetplanung als Prozentsatz vom Umsatz/Gewinn vor. Teilweise 

erfahre diese Vorgehensweise eine Ergänzung durch die Ausrichtung an den verfügba-

ren Finanzmitteln und durch die konkurrenzorientierten Planungsansätze373. Dennoch 

geht Bruhn weiterhin von einer subjektiv dominierten Budgetplanung der Unternehmen 

aus. 

Die Festlegung des genauen Maßes der Ausrichtung an der gewählten Bezugsgröße 

unterliegt der subjektiven Entscheidung der Führungsorgane des Unternehmens, da ein 

Ursache-Wirkungszusammenhang gerade nicht berücksichtigt wird. Lediglich die Ziel-

Maßnahmen-Kalkulation führt eine Budgetberechnung auf der Grundlage der vorher 

festgelegten Marketing- und Kommunikationsziele durch. Nach Bruhn374 setze die da-

bei erforderliche konkrete Kalkulation der notwendigen (Werbe-)Kosten genügend In-

formationen über die (Werbe-)Wirkung voraus. Das bereits angesprochene Problem der 

mangelhaften Operationalisierung einer solchen Methode zwingt demnach zu einer 

Weiterführung der Annahme von Bruhn dahingehend, dass auch die wissenschaftlichen 

Unsicherheiten und Risiken bei der Analyse und Prognose derartiger Zusammenhänge 

durch die trotzdem stattfindende Entscheidung der Führungsorgane subjektiv kompen-

siert werden. 

                                                 
371  Bruhn, Marketing (2001), S. 48. 
372  Bruhn, Marketing (2001), S. 48. Vgl. allgemein zur Bedeutung objektiver und subjektiver Wahr-

scheinlichkeiten Staehle, Management (1987), S. 334. 
373  Bruhn, Marketing (2001), S. 219. 
374  Bruhn, Marketing (2001), S. 219. 
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Eine subjektive Kompensation findet demzufolge zwingend auch bei den Optimierungs-

verfahren statt, die als wirkungsgestützte Methoden zwar den Zusammenhang zwischen 

dem einzusetzenden Budget und den erzielbaren Wirkungen durch Anwendung soge-

nannter Marktreaktionsfunktionen375 beachten, dennoch im gleichen Maße wie der 

nicht-wirkungsgestützte Ansatz der Budgetberechnung auf der Grundlage einer Ziel-

Maßnahmen-Kalkulation den gerade genannten Unsicherheiten und Risiken unterliegen. 

 

2) Budgetallokation und Mediaselektion 

 

a) Bedeutung in Praxis und Theorie 

 

Die Budgetallokation betrifft die Verteilung des Kommunikationsbudgets nach sachli-

chen und zeitlichen Kriterien zur Wirkungsmaximierung des vorgegebenen Budgets im 

Hinblick auf die angestrebten Ziele376. 

Die Mediaselektion beschäftigt sich mit der Umsetzung der Kommunikations- und 

Werbeziele in konkrete Mediaziele377. Mediaselektionsmodelle können dabei unter 

Rückgriff auf mathematische Modellierungen der Quantifizierung von Annahmen zur 

Werbewirkung in einzelnen Medien dienen378. 

Diese Phasen der strategischen Planung und Durchführung von Marketingaktivitäten 

steuern immer konkreter auf das jeweilige Projekt zu. Der Prozess der unternehmeri-

schen Entscheidungsfindung, der auf den Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung 

mit einem Marketingpartner gerichtet ist, findet aus finanzieller Sicht hier seinen Höhe-

punkt. 

 

 

                                                 
375  Vgl. vertiefend dazu die Ausführungen und Beispiele bei Meffert, Marketing (1998), S. 730ff.. Nach 

Bruhn, Marketing (2001), S. 50, bestehe das Hauptproblem solcher Reaktionsfunktionen in ihrer em-
pirischen Ermittlung. Schwierigkeiten bereite dabei die Isolierung der Wirkungen einzelner Marke-
tinginstrumente oder der Einfluss der Konkurrenzaktivitäten, die der empirischen Ermittlung von 
Marktreaktionsfunktionen in der Regel enge Grenzen setzten. 

376  Meffert, Marketing (1998), S. 751. 
377  Meffert, Marketing (1998), S. 751; zu den Einzelheiten dieser sogenannten Werbestreuplanung vgl. 

die Ausführungen bei Bruhn, Marketing (2001), S. 220ff.. 
378  Bruhn, Marketing (2001), S. 226. 
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b) Die Subjektivität der Budgetierung im Rahmen eines konkreten Projektes 

 

Zuvor wurde festgestellt, dass die Höhe des Budgets in der Praxis zu einem nicht uner-

heblichen Teil subjektiv bestimmt ist. Die Einfachheit der bei der Budgetierung verwen-

deten heuristischen Methoden und die gleichzeitige Komplexität und mangelhafte Ope-

rationalisierung der wirkungsgestützten Verfahren haben die Praxis dazu bewogen, den 

einfacheren Ansatz trotz ungenügender Objektivität vorzuziehen. 

Für diese Arbeit ist nun bedeutsam, inwieweit sich die Subjektivität der Budgetierung in 

der Praxis der Unternehmen auch auf die Höhe der Ausgaben und Leistungen des Un-

ternehmens im Rahmen eines konkreten Marketingprojektes erstreckt. Hierzu sind zu-

nächst einige Vorüberlegungen notwendig. 

Unabhängig davon, ob das jeweilige Unternehmen bei der Anwendung nicht-

wirkungsgestützter Verfahren der Budgetierung nach der Ziel- und Aufgaben-Methode 

vorgeht, sind die Marketing- und Kommunikationsziele zuvor bei der allgemeinen Un-

ternehmensplanung verbindlich festgelegt worden. Im Einzelfall fehlt es dann lediglich 

an der Einbindung dieser Ziele in die Budgetplanung im Bereich des Marketing. 

Geht man nun also davon aus, dass diese Ziele bei der Planung und Umsetzung konkre-

ter Projekte Beachtung finden, so werden die bereitgestellten finanziellen Mittel im Ide-

alfall stets in der zur Erreichung der Ziele erforderlichen Höhe eingesetzt. Das setzt al-

lerdings voraus, dass der o.g. Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung marke-

tingstrategischer Maßnahmen nicht nur theoretisch beschreibbar ist, sondern vor allem 

auch operational gehandhabt werden kann. 

Sind nun die Ziele mit dem vorhandenen Budget nicht erreichbar, so ist entweder an die 

Korrektur der Ziele oder an die des Budgets zu denken. Ist das Budget aber so großzü-

gig bemessen, dass die Ziele auch mit einem geringeren Budget vollständig erreicht 

werden könnten, kommt es entweder zu einer nachträglichen Reduzierung des Budgets, 

zu einer Erweiterung der Zielvorstellungen oder zu einem vollständigen Einsatz der 

finanziellen Mittel, der bei einer unveränderten Zielvorgabe den Schluss eines ineffi-

zienten Einsatzes von Unternehmensressourcen nahe legt. 

Im Hinblick auf den zu untersuchenden Einfluss der Subjektivität der Budgetierung 

muss demnach geklärt werden, ob die nicht-wirkungsgestützten Verfahren in der Unter-

nehmenspraxis tendenziell eher zu einem zu hohen oder zu einem zu niedrigen Marke-

tingbudget führen, wenn man das Budget an den zu verwirklichenden Zielvorgaben der 

Unternehmensplanung misst. 



Die aktienrechtliche Zulässigkeit von Sponsoringaktivitäten - 129 - 

Die Praxis der Unternehmen bevorzugt die nicht-wirkungsgestützten Methoden, obwohl 

diese nach „befriedigenden“ Lösungen suchen und gerade keine Optimierung anstreben. 

Daraus kann zwar zunächst nicht zwingend geschlussfolgert werden, die Unternehmen 

strebten auch bei der konkreten Umsetzung der gesetzten Ziele keine optimale, sondern 

eine bloß befriedigende Lösung an. Doch kann jedenfalls festgehalten werden, dass be-

reits ein nicht optimiertes Budget die Wahrscheinlichkeit einer ebenso wenig optimalen 

Umsetzung in konkrete Marketingvorhaben erhöht. 

Zur Optimierung im konkreten Einzelfall bedürfte es der gerade beschriebenen Korrek-

turen, welche ebenfalls auf einer unsicheren und risikobehafteten Entscheidungsgrund-

lage durchzuführen wären. Für die Operationalisierung des bei der Budgetierung be-

deutsamen allgemeinen Ursache-Wirkungszusammenhangs kann nämlich nichts anderes 

gelten, als für einen solchen Zusammenhang im Rahmen eines konkreten Marketingpro-

jektes379. Die Frage also, was einem Unternehmen ein bestimmtes Projekt wert ist, kann 

wiederum nur innerhalb einer Marge mit den entsprechenden Ungenauigkeiten beant-

wortet werden. 

Demzufolge spielt es keine Rolle, ob die Subjektivität bei der Festlegung des Budgets 

dieses erhöht oder verringert, zumal eine solche Feststellung nur als Vergleich mit ei-

nem weitestgehend objektiv ermittelten und vor allem optimierten Budget fiktiver Art 

möglich wäre, welches aus den genannten Gründen aber nicht exakt und fehlerfrei er-

mittelt werden kann. 

Somit zieht sich die Subjektivität bis hin zur konkreten Planung und Umsetzung der 

einzelnen Marketingaktivitäten durch. Der im Hinblick auf den Gegenstand dieser Ar-

beit problematische Fall des vollständigen Einsatzes der finanziellen Mittel bei unver-

änderter Zielvorgabe hat deshalb keine eigenständige Bedeutung mehr. Das Problem der 

vornehmlich subjektiv ausgerichteten Entscheidung der Führungsorgane verlagert sich 

vielmehr analog auf die Ebene der konkreten marketingstrategischen Projektgestaltung. 

Eine etwaige Überhöhung des Budgets aufgrund der fehlerhaften oder schlicht unge-

nauen subjektiven Vorgaben der Unternehmensführung kann sich also erst dann aus-

                                                 
379  Insoweit kann auf die Darstellung der Mediaselektionsmodelle bei Meffert, Marketing (1998), 

S. 764ff., verwiesen werden. Die unterschiedlichen Modelltypen sind so wie die Modelle zur Budge-
tierung in heuristische Modelle und Optimierungsmodelle unterteilt, wobei erstere wiederum auf die 
breite Akzeptanz in der Praxis stoßen (ders., aaO, S. 764). Die Anwendungsprobleme komplexer ana-
lytischer Verfahren werden so bewusst reduziert, um die Vielzahl der im Kommunikationsmix enthal-
tenen Entscheidungsvarianten handhabbar zu machen (ders., aaO, S. 769). 
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wirken, wenn dem konkreten Marketingprojekt ebenfalls nur ein subjektiver Wert bei-

gemessen wird. 

Die Schwierigkeiten einer objektivierten Festlegung des Marketingbudgets lassen je-

doch vermuten, dass die Ermittlung eines exakten objektiven Vergleichswertes auf der 

Ebene der konkreten Projektplanung ähnliche Probleme aufwirft. Dann könnte es bei-

nahe unmöglich sein, die subjektive Festlegung des Wertes der Gegenleistung des Ge-

sponserten als zu niedrig oder gar als zu hoch zu qualifizieren. Weiter dürfte es infolge-

dessen schwer fallen, für eine etwaige rechtliche Unzulässigkeit bestimmter Marketing-

projekte allein an die Subjektivität bei der Bewertung der einzelnen Leistungen 

anzuknüpfen. 

Meffert380 spricht aus betriebswirtschaftlicher Sicht von der Gefahr der Fehlallokation 

von Ressourcen als einem Gegensatz zur - jedenfalls theoretisch angestrebten - Opti-

mierung des Budgets. Bei den nicht-wirkungsgestützten Methoden fehle vor allem der 

sachlogische Zusammenhang zwischen der jeweiligen Bezugsgröße und dem sich daran 

orientierenden Budget. Lediglich die Ausrichtung an den Ausgaben der Konkurrenz 

liefere wichtige Hinweise auf die Einschätzung der eigenen Lage. Jedoch stelle die Ver-

schiedenartigkeit der Situationsbedingungen kein eindeutiges Kriterium zur Festlegung 

des eigenen Kommunikationsbudgets dar. 

Konkurrenzunternehmen in diesem Sinne sind nicht die an den Sponsoringmärkten 

konkurrierenden Unternehmen. Vielmehr geht es im Zusammenhang mit der Festlegung 

des eigenen Budgets um die Ermittlung des Budgets der Konkurrenten vor dem Hinter-

grund des jeweiligen Marktanteils. Dieses Vorgehen lasse sich mit der Annahme be-

gründen, dass ein Unternehmen mindestens so viel Werbung betreiben müsse wie die 

Konkurrenz, um den eigenen Marktanteil zu halten381. 

Dieser Ansatz kann nur bei der allgemeinen Festlegung des Budgets herangezogen wer-

den, da er keine spezifischen Aussagen über einzelne Sponsoringprojekte ermöglicht. 

Die Aussagen von Meffert zu den Problemen des konkurrenzbezogenen Ansatzes gelten 

aber entsprechend für die Konkurrenz der Unternehmen im Hinblick auf die Durchfüh-

rung eines Sponsorings mit einem bestimmten Gesponserten. Auch hier sind die Situa-

tionsbedingungen verschiedenartig. Das gilt umso mehr, je unterschiedlicher die durch 

den Unternehmensgegenstand und den Gesellschaftszweck vorgegebene (Bran-

                                                 
380  Meffert, Marketing (1998), S. 727. 
381  Meffert, Marketing (1998), S. 727. 
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chen-)Tätigkeit der Unternehmen ist, die um bestimmte Sponsoringengagements kon-

kurrieren. 

Im Hinblick auf den konkreten Einsatz der Ressourcen erscheint damit auch das Verhal-

ten dieser Konkurrenten und mithin der Markt des Sponsorings nur ansatzweise als ge-

eignet zur einzelfallbezogenen Allokation des Marketingbudgets. 

 

III. Zwischenergebnis 

 

Die Betrachtung vergleichbarer Sponsoringaktivitäten der am Sponsoringmarkt konkur-

rierenden Unternehmen schließt zwingend auch deren subjektive Komponenten mit ein. 

Inwieweit auf dieser Basis Aussagen über den Wert eines bestimmten Sponsoringenga-

gements für das eigene Unternehmen möglich sind, bleibt fraglich. Allenfalls bietet eine 

solche Betrachtung Anhaltspunkte für ein Unternehmen, anhand derer es die eigene 

Planung einer Aktivität im Bereich des Sponsorings ausrichten kann. Dazu müssten 

allerdings zunächst die Gemeinsamkeiten dieses Unternehmens mit anderen in bezug 

auf die untersuchten Sponsoringtätigkeiten herausgearbeitet werden, um auf der Grund-

lage jener Betrachtung nach Isolierung der einzelnen subjektiven Aspekte die eigene 

individuelle finanzielle Gestaltung vornehmen zu können. 

Der Vergleich des Marketingbudgets der in derselben Branche und am selben Markt 

konkurrierenden Unternehmen liefert jedenfalls keine bei der konkreten Bestimmung 

des Wertes der Gegenleistung eines Gesponserten brauchbaren Ergebnisse. Insoweit 

muss stets auf das Verhalten am Sponsoringmarkt zurückgegriffen werden. 
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C. Das Element der Förderung vor dem Hintergrund des subjektiv geprägten 

Marktwertes 

 

I. Vorüberlegungen 

 

1) Die „Überzahlung“ durch den Sponsor 

 

Die Bereitschaft eines einzelnen Sponsors in einer bestimmten Situation aus bestimmten 

Gründen mehr als „üblich“ zu zahlen382, hat noch keine unmittelbaren Auswirkungen 

auf den Marktwert entsprechender Leistungen des potentiellen Gesponserten. Vielmehr 

wird auf diesem Wege lediglich die subjektive Komponente in die Bestimmung des 

Wertes der Gegenleistung des Gesponserten und damit auch des Wertes der Leistung 

des Sponsors eingeführt. 

Denkbar ist außerdem, dass gerade die zahlreichen Varianten von Sponsoringvereinba-

rungen, die im Verlauf dieser Arbeit zumindest andeutungsweise noch darzustellen sein 

werden, eine Marktwertbestimmung nicht unbedingt erleichtern, sondern einer solchen 

objektiven Bestimmung des Wertes eines konkreten Sponsorings möglicherweise sogar 

entgegenstehen. 

Die Ausgestaltung eines Sponsorings ist sehr individuell, da das konkrete Engagement 

an das jeweilige Unternehmen, welches als Sponsor auftritt, angepasst werden muss. 

Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere die speziellen kommunikationspolitischen 

Interessen und Ziele des jeweiligen Unternehmens, die von einer Vielzahl von unter-

nehmensspezifischen Faktoren in Kombination mit wettbewerbs- und marktstrategi-

schen Erwägungen bedingt werden. 

Dieser komplexe Mix aus Daten und Einflüssen könnte zu der Annahme zwingen, dass 

der Wert eines konkreten Sponsoringengagements nur zu einem geringen Teil objektiv 

anhand des Marktes ermittelt werden kann. Vornehmlich aber könnte auf die entspre-

chenden Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens und damit auf subjektive Maßstäbe 

zurückzugreifen sein. 

 

 

                                                 
382  Unter „üblich“ ist das mögliche Ergebnis des gerade genannten Vergleichs der am Sponsoringmarkt 

konkurrierenden Unternehmen zu verstehen. 
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2) Zweifel am Vorliegen einer objektiven Förderung 

 

Sind für die Ermittlung des Wertes der Gegenleistung des Gesponserten aber vornehm-

lich die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens ausschlaggebend, muss die Frage 

nach dem Vorliegen einer objektiven Förderung im o.g. Sinne neu formuliert werden. 

Besonders vor dem Hintergrund der in jedem Unternehmen eigenverantwortlich festge-

legten Unternehmensziele und -pläne darf bezweifelt werden, ob eine objektive Förde-

rung überhaupt noch feststellbar ist. 

Unabhängig von der tatsächlichen Bedeutung der subjektiven Komponente bei der 

Marktwertbestimmung, bleibt jedenfalls festzuhalten, dass eine bloße Annäherung an 

den Marktwert eines geplanten Sponsoringengagements trotz der genannten Schwierig-

keiten nach wie vor anhand solcher Leistungen von Sponsoren möglich ist, die in der 

Vergangenheit für vergleichbare Betätigungen erbracht worden sind. 

Die bislang in der Wissenschaft aufgestellten Grundsätze zur strategischen Planung von 

Sponsoringengagements383 berücksichtigen gerade die besondere Situation des jeweili-

gen Unternehmens. Durch sie kann die konkrete Ausgestaltung einer Sponsoringverein-

barung so auf das Unternehmen abgestimmt werden, dass maximale Wirkungsgrade 

erzielt werden. Dabei werden auch die besonderen Ziele des Unternehmens beachtet. 

Auf diesem Wege kann ein Unternehmen für sich die individuelle Bedeutung eines 

Sponsorings erkennen. 

 

II. Die Ziele des Sponsorings 

 

Die mit dem Sponsoring verfolgten Ziele werden als derivative Ziele bezeichnet, da sie 

sich aus den jeweiligen in der Zielhierarchie übergeordneten Unternehmens-, Marke-

ting- und Marketing-Kommunikationszielen ableiten384. 

Diese Ziele werden also unmittelbar von den Kommunikationsbedürfnissen der Unter-

nehmen bestimmt, welche von der zu untersuchenden Branche, der Produktkategorie, 

                                                 
383  Vgl. dazu allgemein die Ausführungen bei Boochs, Sponsoring in der Praxis (2000), S. 135ff.; Bruhn, 

Sponsoring (1998), S. 59ff.; Walliser, Sponsoring (1995), S. 51ff.. 
384  Meyer/Hermanns, Wirtschaftswerbung (1981), S. 71f.. 
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der Unternehmensgröße und vor allem von den gesetzlichen Rahmenbedingungen ab-

hängen385. 

In Theorie und Praxis bestehen daher über die Anzahl, den Inhalt und die Kategorisie-

rungsmöglichkeiten der Sponsoringziele unterschiedliche Auffassungen, wobei sich 

allerdings - trotz der Abhängigkeit der Ziele von der individuellen Situation der Unter-

nehmen - einige Kernziele herausgebildet haben386. Zu deren Darstellung bietet es sich 

an, der klassischen Einteilung in ökonomische und psychologische Ziele zu folgen. 

 

1) Verhältnis zwischen psychologischen und ökonomischen Zielen des Sponso-

rings 

 

Psychologische Ziele des Sponsorings sind auf die Veränderung von Einstellungen, 

Meinungen und Kenntnissen der Zielgruppen über ein Produkt oder Unternehmen aus-

gerichtet387. 

Zwischen psychologischen und ökonomischen Zielen besteht dabei ein direkter Zu-

sammenhang. Es wird davon ausgegangen, dass das Einwirken auf psychologische 

Konstrukte die ökonomischen Erfolgsgrößen in die gewünschte Richtung beeinflusst388. 

Als ökonomische Erfolgsgrößen gelten Umsatz, Gewinn und Marktanteil eines Unter-

nehmens, die durch die zielgerichtete Beeinflussung des Konsumenten- und Händler-

verhaltens erhöht werden sollen389. 

 

Zwar lassen sich sowohl die ökonomischen als auch die psychologischen Veränderun-

gen messen390. Trotzdem wirken neben dem Sponsoring in einem längeren Zeitraum, 

                                                 
385  So Walliser, Sponsoring (1995), S. 42ff., der diese Problematik unter dem Stichwort „relativer Stel-

lenwert der Sponsoringziele“ diskutiert. Ders., aaO, S. 34, präsentiert zudem eine Übersicht wichtiger 
Sponsoringziele, die auf den Erkenntnissen internationaler Autoren beruht, und ist dabei bestrebt, 
möglichst unterschiedliche Standpunkte gegenüberzustellen. 

386  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 142. 
387  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 142. 
388  Vgl. dazu Derieth, Unternehmenskommunikation (1995), S. 37; Hermanns/Glogger, Werbeforschung 

und Praxis (2./1995), S. 64f.. 
389  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 142. 
390  Vgl. dazu eingehend die Ausführungen bei Hermanns, Sponsoring (1997), S. 118ff., zu den angewen-

deten Verfahren der Wirkungsmessung im Sponsoring. Bruhn, Sponsoring (1998), S. 159ff., 262ff. 
und 379ff., behandelt die Erfolgskontrolle im Sponsoring in Abhängigkeit von dem gesponserten Be-
reich (Sport-, Kultur- und Sozio- und Umweltsponsoring). Die Sponsoringkontrolle wird ebenfalls 
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also insbesondere bei langfristig orientierten Sponsoringzielen, noch eine Vielzahl ande-

rer interner (z.B. Preis, Merkmale der Produkte) und externer Einflussfaktoren (z.B. 

saisonale Schwankungen, der Markteintritt eines neuen Anbieters) auf den ökonomi-

schen Erfolg, so dass eine verursachungsgemäße Zuordnung der einzelnen Erfolgsbei-

träge zu den verschiedenen Maßnahmen kaum zu realisieren ist391. 

 

Die Sponsoringziele lassen sich zudem nach ihrem zeitlichen Horizont einteilen, wobei 

die psychologischen Ziele nur Zwischenziele in dem langfristigen Ansinnen der Um-

satz- und Gewinnsteigerung sind392. Diese monetären wirtschaftlichen Größen, die bei-

spielsweise neben Gewinn und Umsatz auch Kosten umfassen, sind in ihrer Formulie-

rung als ökonomische Ziele demzufolge übergeordnete Ziele innerhalb des Kommuni-

kationsmix und gleichzeitig originäre Ziele aller Instrumente, wobei der Vorteil dieser 

Ziele in ihrer eindeutigen Messbarkeit und Quantifizierbarkeit liegt393. 

 

Allerdings ist die ausschließliche Vorgabe einer ökonomischen Kategorie zuzuordnen-

der Ziele schon mangels einer Vorgabe von Handlungsimpulsen unzureichend394. Öko-

nomische Ziele entwickeln sich grundsätzlich erst aus den realisierten psychologischen 

Zielen heraus. Vor allem im Konsumgüter- und Dienstleistungsbereich lassen sich jene 

ökonomischen Oberziele langfristig nur über die Vorgabe psychologischer Zwischen-

ziele erreichen395. 

 

Der psychologischen Zielkategorie kommt somit eine entscheidende Rolle zu, weil sie 

besser als die ökonomische auf die jeweiligen Sponsoringmaßnahmen als Handlungs-

impulse zurückgeführt werden kann396. 

 

                                                                                                                                               
sehr umfangreich behandelt bei Walliser, Sponsoring (1995), S. 119ff., und bei Drees, Sportsponso-
ring (1992), S. 200ff., wobei letzterer sich auf den Bereich des Sportsponsorings beschränkt. 

391  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 142. 
392  Walliser, Sponsoring (1995), S. 42. 
393  So Bruhn, Sponsoring (1998), S. 100, der dies im Rahmen der Behandlung des am stärksten ökono-

misch ausgeprägten Bereichs Sportsponsoring ausführt. 
394  Steffenhagen, Werbeziele (1993), S. 285 (287). 
395  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 100. 
396  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 142, spricht in diesem Zusammenhang davon, dass es gerade für die 

Marketing-Kommunikation von Bedeutung sei, seinen Aktivitäten eine greifbare Zielkategorie 
zugrunde zu legen. 
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Dennoch findet man vereinzelt die Auffassung, dass die ökonomischen Endziele des 

Sponsorings nicht nur mittel- bis langfristig zu realisieren seien, sondern dass Sponso-

ring auch kurzfristig und auf direkte Weise zu Umsatzsteigerungen führen könne. 

Gerade mit der integrativen Nutzung des Sponsorings könnten sehr häufig konkrete 

kurzfristige Absatz- und Umsatzziele verfolgt werden397. So kann ein Sponsoringenga-

gement zum Beispiel verstärkt in der TV-Werbung oder in der händler- und konsumen-

tenbezogenen Verkaufsförderung thematisiert werden. Drees398 präzisiert dies für die 

Integration des Sportsponsorings anhand von zwei Fallgruppen, in denen kurzfristige 

ökonomische Ziele realisierbar seien. 

Erstens können Kernzielgruppen durch Einladungen zu gesponserten Veranstaltungen 

(Hospitality) zielgerichtet persönlich beeinflusst werden, um bestenfalls sogar über die 

bloße Anbahnung eines Vertrages hinaus zum unmittelbaren Abschluss zu gelangen. 

Der Sponsor nutzt dabei sein Engagement im Rahmen von Sportveranstaltungen zur 

direkten Kommunikation und Pflege persönlicher Beziehungen. 

Zweitens kann eine unmittelbare Beeinflussung der Kaufentscheidung durch das Sport-

sponsoring erzielt werden. Das ist in der Regel aber nur bei Sportartikeln und eventuell 

bei sportnahen Produkten möglich, wenn die entsprechenden Sponsoringmaßnahmen 

zusätzlich in die Verkaufsförderung integriert werden. 

 

Die Behauptung einer direkten Wirkung des Sponsorings auf Verkaufs- und 

Umsatzzahlen wird überwiegend mit entsprechender Vorsicht zur Kenntnis genommen. 

Stellvertretend sei hier die Argumentation von Walliser399 genannt, der zunächst be-

klagt, dass in den seltensten Fällen bekannt sei, woher solche Zahlen stammten. 

Desweiteren sei es für einen Außenstehenden schwierig, die Richtigkeit solcher 

Angaben zu überprüfen. Jedenfalls aber gebe es bislang noch keine neutrale Studie, die 

eindeutig einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen einer 

Sponsoringmaßnahme und einem Umsatzanstieg feststellen konnte. 

 

                                                 
397  Vgl. insoweit International Events Group, Guide to Sponsorship (1995), S. 12f., und ergänzend auch 

die von Walliser, Sponsoring (1995), S. 42, genannten Beispiele für eine (angebliche) kausale Bezie-
hung zwischen einem Sponsoringengagement und entsprechenden kurzfristigen Absatz- und Umsatz-
steigerungen. 

398  Drees, Sportsponsoring (1992), S. 116. 
399  Walliser, Sponsoring (1995), S. 42. 
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Über ausschließlich sponsoringspezifische Maßnahmen hingegen können ökonomische 

Ziele nach wie vor lediglich mittel- bis langfristig realisiert werden, da insoweit die 

wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse über die Wirkungsmechanismen des Sponso-

rings400 greifen. Das Sponsoring an sich ist deshalb in ökonomischer Hinsicht mittel- bis 

langfristig ausgerichtet. Es muss langfristig - zumindest mittelbar - beispielsweise einen 

Beitrag zur Umsatz- oder Marktanteilssteigerung leisten401. 

 

Für diese Untersuchung ist daher nur der mittel- bis langfristige Eintritt ökonomischer 

Auswirkungen von Bedeutung, da es sich dabei um den Regelfall handelt und zudem 

bislang kein eindeutiger wissenschaftlicher Nachweis für jene direkte Wirkung des 

Sponsorings erbracht worden ist. 

Ferner ist nur die Zulässigkeit von Sponsoringaktivitäten Gegenstand dieser Arbeit. 

Spricht man also von einer direkten Wirkung des Sponsorings und anerkennt gleichzei-

tig, dass dies nur im Rahmen der integrativen Nutzung des Sponsorings möglich ist, so 

muss man sich fragen, inwieweit eine solche Wirkung dann noch (allein) dem Sponso-

ring zugeschrieben werden kann. Vielmehr handelt es sich um eine Wirkung, die erst 

durch den Einsatz weiterer Kommunikationsinstrumente möglich wird. Demnach beste-

hen bereits erhebliche methodische Bedenken, ob jene kurzfristigen ökonomischen 

Wirkungen überhaupt bei der ausschließlichen Prüfung des Sponsorings herangezogen 

werden dürfen. 

 

2) Die psychologischen Sponsoringziele im einzelnen 

 

Das Sponsoring im allgemeinen zielt in erster Linie auf die Beeinflussung qualitativer 

Größen402. Quantitative Ziele sind - wie bereits erwähnt - nur in Ausnahmefällen direkt 

zu erreichen. 

 

 

                                                 
400  Vgl. umfangreich zur „Wirkung des Sponsorings“ Walliser, Sponsoring (1995), S. 151ff.. 
401  So Bruhn, Sponsoring (1998), S. 103, der sich dabei allerdings auf das fast ausschließlich ökonomisch 

geprägte Sportsponsoring konzentriert. Trotzdem kann diese Feststellung auf diejenigen Bereiche des 
Sponsorings übertragen werden, welche zumindest auch eine wirtschaftliche Komponente aufweisen. 

402  Drees, Sportsponsoring (1992), S. 113. 
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Unabhängig von der Art des Sponsorings werden vorrangig folgende kommunikative 

Ziele verfolgt403: 

 

 Die Beeinflussung von Bekanntheitsgraden. 

 Die Beeinflussung von Images. 

 Die Kontaktpflege mit ausgewählten Zielgruppen. 

 

Im Laufe der Zeit konnte diese Aufzählung weiter differenziert werden. Walliser404 ist 

dabei bestrebt, nur die Ziele näher zu beschreiben, über die bei der Mehrzahl der Fach-

leute Einigkeit herrsche, obwohl die Abweichungen der einzelnen Autoren bei den dem 

Sponsoring zugewiesenen Zielen mehr formeller als inhaltlicher Natur seien: 

 

 Die Steigerung der Bekanntheit einer Marke oder eines Unternehmens. 

 Die Verbesserung des Images einer Marke oder eines Unternehmens. 

 Die Produktdemonstration. 

 Die Motivation der Mitarbeiter. 

 Die Kontaktpflege mit externen Zielgruppen des Unternehmens. 

 [Die Steigerung des Umsatzes.] 

 

Die persönlichen Ziele der Sponsoren405 werden hier nicht aufgeführt, da solche persön-

lichen Motive im allgemeinen nicht zur Verwirklichung der Kommunikationsziele des 

Unternehmens beitragen406. 

Angesichts der verschiedenen Arten des Sponsorings sollte allerdings klar sein, dass die 

obige Auflistung lediglich diejenigen erreichbaren Ziele enthält, die zur Schnittmenge 

                                                 
403  Zu den einzelnen empirischen Studien, welche die herausragende Bedeutung dieser Ziele aufzeigen, 

vgl. Amstad, Thexis (4./1987), S. 60 (63); Gardner/Shuman, Journal of Advertising (Vol. 16, Nr. 
1/1987), S. 11 (13); Hermanns/Drees/Püttmann, Absatzwirtschaft (10./1986), S. 220 (226); Mintel, 
Mintel-Report Sponsorship (1986), S. 140; Waite, Sponsorship in the U.K. (1977), S. 25. 

404  Walliser, Sponsoring (1995), S. 36. Eine inhaltlich übereinstimmende Aufzählung der psychologi-
schen Sponsoringziele findet sich auch bei Hermanns, Sponsoring (1997), S. 143f., der diese Ziele aus 
strategischer Sicht aber wieder auf die zuerst genannten Ziele der Erhöhung und Stabilisierung von 
Bekanntheitsgraden und der Kreation, Stabilisierung und Veränderung von Images zurückführt. 

405  Hierunter fallen diejenigen Ziele, die sich nicht an den wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen 
über psychologische, marketingstrategische oder ökonomische Wirkungen orientieren. 

406  Walliser, Sponsoring (1995), S. 36. 
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sämtlicher Ziele gehören. Trotz erheblicher Überschneidungen sind die mit den unter-

schiedlichen Sponsoringtypen verfolgten Ziele nicht völlig deckungsgleich407. 

Um bereits an dieser Stelle auf das den einzelnen Sponsoringtypen zugrundeliegende 

unterschiedliche Verhältnis von wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Komponen-

ten hinzuarbeiten, soll die folgende Darstellung der psychologischen Sponsoringziele 

deshalb in Abhängigkeit von den wichtigsten Bereichen des Sponsorings (Sport, Kultur, 

Soziales und Umwelt) erfolgen. 

 

a) Psychologische Ziele des Sportsponsorings 

 

Die psychologischen Ziele und Motive des Sportsponsorings weisen den stärksten po-

tentiell ökonomischen Bezug auf. Wer sich in diesem Bereich als Sponsor betätigt, tut 

das (fast) ausschließlich zur Erzielung eines wie auch immer gearteten wirtschaftlichen 

„Nutzens“ für das Unternehmen. 

Hier stehen die Steigerung des Bekanntheitsgrades sowie die Veränderung von Mei-

nungen und Einstellungen der Zielgruppen hinsichtlich des Images eines Unternehmens 

oder bestimmter Marken im Vordergrund408. 

Zur Steigerung des Bekanntheitsgrades eignen sich besonders jene Formen des Sport-

sponsorings, die einer breiten Medienresonanz ausgesetzt sind. Die generell enorme 

Medienpräsenz im Sport ist der Erhöhung des Bekanntheitsgrades bei einem entspre-

chenden Engagement bereits förderlich, wohingegen ein Auftritt im sozialen oder öko-

logischen Bereich unter dieser Zielsetzung nicht sinnvoll wäre409. 

Die Verbesserung einzelner Imagedimensionen (zum Beispiel Sportlichkeit, Jugend-

lichkeit, Wertanmutung, Exklusivität, Dynamik oder Leistungsfähigkeit) erfolgt dabei 

auf der Grundlage eines Imagetransfers, bei dem beispielsweise die Leistung eines Ge-

sponserten oder die Atmosphäre einer Wettkampfstätte auf das Unternehmen oder die 

Marke übertragen wird410. Im Rahmen der Imageprofilierung wird es aber kaum mög-

lich sein, bei den Konsumenten das Wissen über bestimmte Produkteigenschaften zu 

erhöhen oder neue Verwendungsmöglichkeiten von Produkten aufzuzeigen, da bei den 
                                                 
407  Drees, Sportsponsoring (1992), S. 26. 
408  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 100. Zur vertiefenden Behandlung der in der Vergangenheit mit dem 

Einsatz von Sportwerbung und Sportsponsoring verbundenen Ziele vgl. die bei Bruhn, Sponsoring 
(1998), S. 102, genannten Studien bzw. Unternehmensbefragungen. 

409  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 144. 
410  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 101. 
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meisten Ausprägungen des Sportsponsorings lediglich der Marken- oder Firmenname in 

Erscheinung tritt, ohne dass der Sponsor differenzierter argumentieren oder konkrete 

Werbebotschaften übermitteln kann411. 

 

b) Psychologische Ziele des Kultursponsorings 

 

Obwohl die klassische Kulturförderung durch Privatpersonen und Unternehmen vor-

wiegend mit altruistischen Beweggründen in Verbindung gebracht wird, ist eine mäze-

natenhafte und selbstlose Kulturförderung durch Unternehmen heutzutage eher sehr 

selten412. 

Unternehmen erkennen mehr und mehr den Imagenutzen kultureller Aktivitäten, was 

gleichzeitig aber das Bedürfnis mindert, gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein 

zu demonstrieren413. Wirtschaftlich orientierte Motive gewinnen in diesem Bereich des 

Sponsorings an Bedeutung414. Zwar machten die Unternehmen in der Regel kein Ge-

heimnis aus ihren Beweggründen für die Kulturförderung; dennoch falle auf, dass in 

Vorträgen, Geschäftsberichten, bei Ausstellungseröffnungen, Hauptversammlungen 

oder ähnlichen Anlässen häufig sehr allgemein formulierte und wenig operationale Be-

weggründe genannt würden415. 

Folglich werden die genannten psychologischen Sponsoringziele, die von ihrer Natur 

her - aufgrund ihrer Einordnung als Zwischenziele bei der Erreichung der ökonomi-

schen (End-)Ziele - tendenziell eher wirtschaftlich ausgerichtet sind, auch im Bereich 

des Kultursponsorings verfolgt. 

                                                 
411  So Bruhn, Sponsoring (1998), S. 101, der zudem unterstreicht, dass sich das Sportsponsoring deshalb 

insbesondere für eingeführte Produktmarken eignet, die bereits über ein gewisses (Mindest-)Niveau an 
Bekanntheit verfügen. 

412  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 195f., stellt zudem klar, dass dieses klassische Verständnis der Kultur-
förderung auf eine jahrzehntelange Tradition unternehmerischer Kulturförderung zurückgeht. Dahin-
ter standen die (Gründungs-)Unternehmer wie beispielsweise Robert Bosch, Gottlieb Daimler, Fried-
rich Krupp oder Herbert Quandt, die sich als Mäzene engagierten. 

413  Zu den vielfältigen Möglichkeiten eines Sponsoringengagements im Bereich des Kultur vgl. die Bei-
spiele bei Hermanns, Sponsoring (1997), S. 78ff.. 

414  So insgesamt Bruhn, Sponsoring (1998), S. 215, der als wirtschaftliche Motive die Verbesserung des 
Kundenkontaktes und die Verbesserung der Mitarbeiter- und Händlermotivation nennt. Weiterführend 
dazu Hummel, Sponsoring und Event-Marketing (1995), S. 1 (3). 

415  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 214. 
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Daneben darf aber die Bedeutung nicht-wirtschaftlicher Motive auf keinen Fall unter-

schätzt werden. Nach Bruhn416 zählen dazu persönliche Interessen und emotionale 

Gründe, die weniger plan- und berechenbar seien als die bekundeten (Anmerkung des 

Verfassers: wirtschaftlichen) Absichten. Die Kulturförderung stelle sich dabei bei-

spielsweise als Ausübung von Macht, Generieren von Dankbarkeit sowie als Verständ-

nis für die Not von Künstlern und das Bedürfnis nach Bildung dar417. 

Bruhn418 führt zudem eine Unterscheidung zwischen eigentümer- und managergeführten 

Unternehmen durch, da sich Erstere wegen der zumeist fehlenden Verantwortlichkeit 

gegenüber weiteren Instanzen stärker zu egoistischen Motiven bekennen könnten. An-

gestellte Manager hingegen seien dem Aufsichtsrat und den Aktionären gegenüber ver-

antwortlich. Die Erzielung eines Nutzens für das Unternehmen habe bei ihren Entschei-

dungen absoluten Vorrang. 

Inwieweit sich die verantwortlichen Manager allerdings an diese Vorgaben halten, 

bleibt bei Bruhn nach wie vor offen. Walliser419 betont hinsichtlich der Existenz von 

persönlichen Zielen der Sponsoren, dass diese nicht nur nicht geleugnet werden könn-

ten, sondern ganz im Gegenteil eine immer noch überraschend große Zahl von Unter-

nehmen im Sponsoring tätig werde, nur weil eine wichtige Persönlichkeit der Firma 

daraus eine persönliche Befriedigung beziehe. Meines Erachtens sind damit jedenfalls 

auch die bereits angesprochenen Fälle von Entscheidungen aufgrund von Sympathie 

oder anderweitiger persönlicher oder auch geschäftlicher Verbundenheit gemeint. 

Anhand der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Integration des Sponsorings in 

den Kommunikations-Mix des Unternehmens zeigt Walliser420 - zwar losgelöst vom 

Kultursponsoring - die Anforderungen an die strategische Planung von Sponsoringen-

gagements auf. Dabei nimmt er aber implizit Bezug auf seine eben erwähnte Äußerung, 

wenn er von „Sponsoring als Vorwand“421 spricht. Bei manchen Firmen entstehe der 

Eindruck, dass sie Sponsoring bestenfalls halbherzig betrieben, um daraus kurzfristig 

Kapital für Werbe- oder Absatzförderungsmaßnahmen zu schlagen. Firmen, die ihr 

Firmenlogo an kaum sichtbarer Stelle auf dem Overall eines Automobilrennfahrers oder 

auf einer schlecht einsehbaren Bande in einem Fußballstadion plazierten, seien typische 
                                                 
416  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 215. 
417  Aus einem Vortrag von Arend Oetker, zitiert bei Fohrbeck, Kulturförderung (1989), S. 146ff.. 
418  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 216. 
419  Walliser, Sponsoring (1995), S. 36. 
420  Walliser, Sponsoring (1995), S. 51ff.. 
421  Walliser, Sponsoring (1995), S. 61f.. 
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Beispiele. Unternehmen, welche das Sponsoring nur als Vorwand betrieben, würden nie 

denselben (Anmerkung des Verfassers: wirtschaftlichen) Erfolg erzielen können wie ein 

echter Sponsor. 

Inwieweit Walliser solche Sponsoringaktivitäten der fehlenden Sachkunde der Ent-

scheidungsträger zuschreibt oder sie aber auf persönliche oder geschäftliche Verflech-

tungen zurückführt, wird hierbei allerdings nicht ganz deutlich. 

Allerdings sollte hier angemerkt werden, dass die Verwendung des Ausdrucks „Sponso-

ring als Vorwand“ nach dem gerade beschriebenen Verständnis von Walliser eine (fast 

ausschließlich) wirtschaftlich geprägte Auffassung des Sponsorings voraussetzt. Nur 

dann können Aktivitäten im Bereich des Sponsorings, die (auch) nicht-wirtschaftliche 

Elemente enthalten, als sponsoringfremd in diesem Sinne abgetan werden. 

Dennoch kann allgemein festgehalten werden, dass trotz der zunehmenden Nutzung des 

wirtschaftlichen Potentials von Sponsoringaktivitäten im Bereich des Kultursponsorings 

nicht-wirtschaftliche Motive eine Rolle spielen, die entweder mit den spezifischen Be-

sonderheiten in diesem Bereich (s.u.) oder aber mit den allgemein anzutreffenden un-

sachgemäßen oder schlicht nicht-wirtschaftlichen Erwägungen zusammenhängen. 

Das Kultursponsoring kann und sollte daher auch nicht vorwiegend auf seine (vorhan-

denen) wirtschaftlichen Aspekte reduziert oder fixiert werden. Es handelt sich um eine 

Mischform innerhalb der vielfältigen Möglichkeiten bei der Gestaltung von Sponso-

ringaktivitäten. 

 

Die psychologischen Ziele des Kultursponsorings reduzieren sich im wesentlichen auf 

die Steigerung oder Schaffung von Imagedimensionen. Bruhn422 betont diesbezüglich, 

es sei unbestritten, dass sich durch Kultursponsoring kaum finale Verhaltenswirkungen 

erzielen ließen. Ebenso unbestritten sei es aber, dass durch veränderte Rahmenbedin-

gungen das wirtschaftliche Agieren des Unternehmens erleichtert werden könne. 

Ob das Unternehmen dabei in Wahrnehmung seiner gesellschaftlichen Aufgabe tätig 

wird und somit die Förderung kultureller Projekte und Einrichtungen in seine Unter-

nehmensphilosophie einbindet423, spielt meines Erachtens letztlich keine Rolle. Ent-

scheidend ist vielmehr, dass auch die gesellschaftspolitische Verantwortung als Motiva-

tion zu einer Veränderung psychologischer Faktoren führen kann und damit ebenfalls 

                                                 
422  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 218. 
423  So fordert es Hartwig, Sponsors (10./1996), S. 16, in seinen Thesen zum Kultursponsoring. 
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die Verfolgung rein ökonomischer Ziele möglich erscheint, wenngleich auch in mögli-

cherweise abgeschwächter Form. 

Die Veränderung von Imagedimensionen fällt in diesem Zusammenhang nämlich gar 

nicht unter die Erzielung finaler Verhaltenswirkungen, da es um die Veränderung von 

Einstellungen, Meinungen oder Haltungen potentieller Kunden zu den jeweiligen Un-

ternehmen, zu deren Produkten oder Marken geht. Demzufolge verlagert sich das Prob-

lem finaler Verhaltenswirkungen auf die Ebene der ökonomischen Auswirkungen nach 

der Erreichung der betreffenden psychologischen Ziele. Das wird im folgenden noch 

Gegenstand eigenständiger Erörterungen sein. 

 

An dieser Stelle sei nun auf die schon angesprochene spezifische Besonderheit des Kul-

tursponsorings hingewiesen, die unabhängig von der Dominanz eigennütziger oder ge-

meinnütziger Motive besteht. Die Ziele des Kultursponsorings lassen sich nämlich nicht 

unmittelbar aus den Marketing- und Werbezielen von Unternehmen ableiten, sondern 

setzen zunächst eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Förderbereichen Kunst 

und Kultur voraus424. Diese Auseinandersetzung findet auf der Ebene des gesamten Un-

ternehmens statt, da sie nicht auf der Ebene der Produkte oder Marken erfolgen kann. 

Über die Unternehmensidentität (Corporate Identity) als Ausgangspunkt soll die Festle-

gung der Unternehmensphilosophie sowie der Unternehmenskultur und des angestreb-

ten Unternehmensimages den Rahmen für die gesamte Unternehmenskommunikation 

bestimmen425. Gelinge es einem Unternehmen, die eigene Identität zu definieren, habe 

es nicht nur den Unternehmenszweck festgelegt, sondern auch die Haltung gegenüber 

seinen wichtigsten Zielgruppen sowie die Form der Selbstdarstellung im gesellschaftli-

chen Kontext bestimmt. Mit der Festlegung der Unternehmensidentität könne also auch 

ein gesellschaftsorientiertes Marketing verbunden sein, bei dem Kunst und Kultur wich-

tige Funktionen übernehmen würden426. 

Eine solche Argumentation zielt in erster Linie auf die Möglichkeit zur Dokumentation 

der Philosophie und Kultur des Unternehmens nach innen und außen ab, um das Spon-

                                                 
424  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 216. Diese Notwendigkeit wird auch von Hermanns, Sponsoring 

(1997), S. 76f., erwähnt, der sich dabei aber im wesentlichen auf die Ausführungen von Bruhn, aaO, 
bezieht. 

425  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 216f.. 
426  Zur Bedeutung und zu den Ausformungen eines gesellschaftsorientierten Marketings vgl. die Ausfüh-

rungen bei Raffée/Wiedmann, Strategisches Marketing (1985), S. 552ff.. 
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soring des entsprechenden Unternehmens nach innen und außen glaubwürdiger erschei-

nen zu lassen. 

 

Nichtsdestoweniger kann für die derzeitige Situation des Kultursponsorings in Deutsch-

land festgestellt werden, dass die denkbaren Zielsetzungen in Abhängigkeit vom Profes-

sionalisierungsgrad und der Bedeutung für das Unternehmen äußerst heterogen sind427. 

Der Integration des Unternehmens in das gesellschaftliche Umfeld (der Region) und der 

Dokumentation der Unternehmenskultur bzw. der gesellschaftspolitischen Verantwor-

tung kommt dabei eine gesonderte Funktion zu428. 

Insoweit treffen insgesamt emotionale Motive von Personen zur Kulturförderung auf 

rationale Ziele der Unternehmenskommunikation. 

Das Verhältnis der beiden Elemente kann dabei nur schwer bestimmt werden, da es ein-

zelfallabhängig ist und zudem die tatsächliche Gewichtung der verschiedenen Ziele von 

der in der Regel nicht ausdrücklich publik gemachten Motivation der Unternehmensfüh-

rung abhängt. Möglicherweise ist die Erzielung tendenziell wirtschaftlicher „Nebenef-

fekte“ gerade eine willkommene Chance für Unternehmen, diese wahren Ziele zu ka-

schieren, um noch oder sogar trotzdem glaubwürdiger zu erscheinen. 

 

c) Psychologische Ziele des Sozio- und Umweltsponsorings 

 

Die Ziele des Sozio- und Umweltsponsorings sind sehr weit gefasst. Das Soziosponso-

ring wird als ein Ansatz betrachtet, der einen Beitrag zur Lösung von humanitären Prob-

lemen in der Gesellschaft leisten könne. Dazu übernehme das Unternehmen soziale 

Verantwortung und könne dies unternehmensextern sowie -intern kommunizieren429. 

Entscheidend für den kommunikativen Einsatz sozialen Verhaltens oder sozialer Enga-

gements sei dabei die Frage, inwieweit die Unternehmen ein ausgeprägtes Bewusstsein 

für eine über das Unternehmen hinausgehende soziale Verantwortung und ein entspre-

chendes Verhalten haben beziehungsweise auch praktizieren430. 

                                                 
427  So Bruhn, Sponsoring (1998), S. 217, der dazu zusammenfassend die Ebenen der Unternehmensziele, 

der Marketingziele und der Kommunikationsziele in den Vordergrund stellt. 
428  Vgl. dazu die Abbildung 46 bei Bruhn, Sponsoring (1998), S. 218. 
429  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 90. 
430  So Hermanns, Sponsoring (1997), S. 92, der dort gleichzeitig auf die von Bruhn diskutierte Berück-

sichtigung der sozialen Engagements im Unternehmensleitbild eingeht. 
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Auch das Ökosponsoring diene einer glaubwürdigen internen und externen Kommuni-

kation der Übernahme ökologischer Verantwortung durch Unternehmen431. Gerade die-

se Glaubwürdigkeit von Öko-Engagements sei es, die bei Vorliegen entsprechender 

Voraussetzungen zur Kontraproduktivität führen könne432. Die zunehmende Umwelt-

orientierung und Umweltsensibilität und ebenso der Zustand der natürlichen Umwelt 

hätten Unternehmen gezwungen, eine Ökologie-Orientierung in ihr Wertesystem und 

damit auch in ihr Marketing zu integrieren433. 

 

Oftmals wird ein soziales oder ökologisches Engagement direkt aus den grundlegenden 

Konzepten des Unternehmens abgeleitet und dient beispielsweise zur Konkretisierung 

der Unternehmensphilosophie oder zur Demonstration der Unternehmenskultur434. 

Die Hauptbeweggründe leitet Bruhn435 aus einer bei ihm zitierten Befragung von 109 

Unternehmen ab. Maßgeblich sei die Dokumentation der sozialen und gesellschaftspoli-

tischen Verantwortung des Unternehmens. Zudem werde angestrebt, das Selbstver-

ständnis des Unternehmens - das sich in der Corporate Identity des Unternehmens wi-

derspiegele - zu dokumentieren. Bruhn436 betont, dass die Erreichung psychologischer 

Ziele - anders als beim Einsatz der klassischen Kommunikationsinstrumente oder auch 

des Sportsponsorings - hierbei nicht unbedingt im Vordergrund stehe. Walliser437 ver-

tritt hierzu allerdings die Auffassung, dass die Demonstration sozialer Verantwortung 

stark mit dem Ziel der Imageverbesserung verwoben sei. Diese beiden Ziele seien ganz 

eindeutig dominant. 

Bruhn438 zufolge lassen sich trotzdem zusammenfassend vier zentrale Ziele des Sozio- 

und Umweltsponsorings anhand der möglichen Wirkungen eines sozialen beziehungs-

weise ökologischen Engagements ableiten. Neben den beiden bereits erwähnten 

(Haupt-)Zielen seien auch die Verbesserung der Mitarbeitermotivation und wiederum 

die Verbesserung des Unternehmensimages relevant. 

                                                 
431  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 86. 
432  Vgl. dazu Cremer, Sozio- und Umweltsponsoring (1990), S. 205 (210); Mauersberger, Werbefor-

schung & Praxis (1/1992), S. 6 (8), und Ichikawa, Sponsoring und Event-Marketing (1995), S. 1 (7). 
433  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 86. 
434  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 321. 
435  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 321. 
436  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 320f.. 
437  Walliser, Sponsoring (1995), S. 44, dortige Abbildung 2.4, und S. 45. 
438  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 321f.. 
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Allerdings sollte auch bei einer solchen Gewichtung nicht verkannt werden, dass zahl-

reiche Unternehmen bereits schwerpunktmäßig den (tendenziell wirtschaftlichen) Nut-

zen eines derartigen Sponsorings für sich erkannt haben439. Belegt wird dies u.a. durch 

die von Bruhn440 selbst zusammengefassten Aussagen aktueller Partner der 

Umweltorganisation ORO VERDE zum Nutzen des Natursponsorings. Danach ließen 

sich eine Imageverbesserung durch Engagement in dem für fast alle Zielgruppen 

wichtigsten sozialen Bereich, eine Profilierung im Markt, eine Substanzerhaltung 

hinsichtlich der Ressourcen und der Kaufkraft und eine echte, sinnvolle Leistung für die 

Gesellschaft erzielen. 

Hermanns441 ergänzt dazu für den Bereich des Soziosponsorings, dass die weichen 

Themen, die im weitesten Sinne etwas mit dem Unternehmenszweck zu tun hätten, be-

sonders beliebt für das Sponsoring seien. 

Hinsichtlich des Ökosponsorings kritisiert Hermanns442 die Ansichten von Bruhn indi-

rekt dadurch, dass er - dessen Feststellungen als zutreffend voraussetzend - es für unver-

ständlich oder gar widersprüchlich hält, wenn Unternehmen ihr in erster Linie uneigen-

nütziges Anliegen (so wohl Bruhn), etwas (in finanzieller Hinsicht) für die Umwelt zu 

leisten, durch das Instrument des Sponsorings und nicht mittels Spenden oder über Un-

ternehmensstiftungen zu erreichen suchten. 

 

Wie schon für den Bereich des Kultursponsorings festgestellt worden ist, darf auch an 

dieser Stelle bezweifelt werden, dass die psychologischen Ziele, denen als Zwischenzie-

le auf dem Weg zur Erreichung ökonomischer (End-)Ziele eine besondere Funktion 

zukommt, eine derart untergeordnete Rolle spielen. 

Jedes Unternehmen, das sich sozial oder auch ökologisch einsetzt und dabei gleichzeitig 

namentlich in Erscheinung tritt, weiß sehr wohl um die Bedeutung der Schaffung von 

Öffentlichkeit. Inwieweit sich damit aber auch konkrete ökonomische Zielvorstellungen 

verbinden, sei dahingestellt. Entscheidend für diese Untersuchung ist vielmehr zunächst 

nur, dass die Verwirklichung psychologischer Ziele durch das Sozio- und Ökosponso-

ring möglich ist und darüber hinaus ebenfalls praktiziert wird. 

                                                 
439  Vgl. dazu die Darstellung des Lebenszyklus des Sponsorings in Deutschland bei Walliser, Sponsoring 

(1995), S. 31, dortige Abbildung 1.15. 
440  Bruhn, Sponsoring (1998), S. 323f.. 
441  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 93. 
442  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 87. 
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Demnach handelt es sich wiederum um eine Mischform des Sponsorings, die ähnlich 

dem Kultursponsoring sowohl tendenziell wirtschaftliche als auch eindeutig nicht-

wirtschaftliche Elemente enthält. 

Insoweit kann hinsichtlich des hier ebenfalls nur schwer zu bestimmenden Verhältnisses 

der beiden Elemente auf die zuvor gemachten Ausführungen zu den psychologischen 

Zielen des Kultursponsorings verwiesen werden. 

Folglich bedienen sich die Unternehmen auch beim Sozio- und Umweltsponsoring der 

vorhandenen Emotionalität, wobei sie die tendenziell wirtschaftlichen „Nebeneffekte“ 

in der Regel bei öffentlichen Äußerungen oder Auftritten unerwähnt lassen443, um ein 

größtmögliches Maß an Glaubwürdigkeit zu erreichen. 

 

3) Zusammenfassung - Motivation der Entscheidungsträger im Unternehmen 

 

Neben der vor allem im Bereich des Sportsponsorings vorhandenen (tendenziell) wirt-

schaftlichen Motivation und Zielsetzung im Hinblick auf die Erreichung solcher psy-

chologischer (Zwischen-)Ziele, die möglicherweise einen zukünftigen wirtschaftlichen 

Erfolg erwarten lassen, haben sich noch zwei Unterkategorien nicht-wirtschaftlicher 

Motivation herausgebildet. 

 

Insbesondere die Bereiche des Kultur-, Sozio- und Umweltsponsorings sind anfällig für 

emotionale und zugleich persönliche Beweggründe, denen keine Sponsoringziele im 

marketingstrategischen Sinne gegenüberstehen. Beim Sportsponsoring bilden persönli-

che emotionale Gründe eher die Ausnahme, doch kann es auch dort - wie gezeigt - zu 

Entscheidungen kommen, die einer rationalen und damit marketingstrategischen bezie-

hungsweise unternehmerischen Grundlage entbehren. 

Von nicht-wirtschaftlichen Sponsoringzielen kann nämlich allenfalls dann gesprochen 

werden, wenn legitime nicht-wirtschaftliche Interessen verfolgt werden, die entweder 

berechtigten unternehmerischen (selten) oder gesellschaftlichen Interessen entsprechen. 

Um dabei den Eindruck zu vermeiden, „berechtigte Interessen“ im hier verwendeten 

Sinne reduzierten sich ausschließlich auf rationale Entschlüsse, sollte der Begriff der 

„emotionalen Entscheidung“ differenzierter betrachtet werden. 

                                                 
443  Das räumt auch Bruhn, Sponsoring (1998), S. 321, ein, der auf die möglichen Diskrepanzen zwischen 

öffentlich bekundeten Beweggründen eines solchen Engagements und den tatsächlichen Ursachen hin-
weist. 
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Emotionale Entscheidungen sind auf den ersten Blick zunächst maßgeblich persönlich 

determinierte Entscheidungen, die im Rahmen unternehmerischer Entscheidungen, wel-

che stets ein Produkt sorgfältiger und möglichst objektiver Abwägung einer Vielzahl 

von Interessen sein sollten, keinen Platz haben. Eine derartige unternehmerische Moti-

vation kann niemals zulässiger Ausgangspunkt weder einer allgemeinen nicht-

wirtschaftlichen Zielsetzung noch einer solchen im Bereich des Sponsorings sein. 

 

Die zweite Kategorie unternehmerischer Motivation zeichnet sich gleichwohl durch ihre 

emotionale Grundlage aus. Dessen ungeachtet enthält sie aber einen zumindest ansatz-

weise oder im weitesten Sinne objektiven Kern, der die Emotionen und persönlichen 

Bedürfnisse vieler widerspiegelt. 

Folglich könnte mit einer solchen nicht-wirtschaftlichen Motivation gleichzeitig ein 

marketingstrategisch anerkanntes und unter Umständen auch aktienrechtlich zulässi-

ges444 Sponsoringziel verknüpft sein. 

Es würde sich dann nämlich nicht mehr um unsachgemäße Erwägungen im weiteren 

Sinne, sondern um die Förderung gesellschaftlich oder sogar institutionell anerkannter 

Lebensbereiche handeln. Die Förderung der Kunst und Kultur, der Gesellschaft im all-

gemeinen und der Umwelt berührt insofern unstreitig die persönlichen und teilweise 

zutiefst emotionalen Beziehungen gerade einer Vielzahl von Menschen zu diesen Fel-

dern des Lebens. 

 

Ob und inwieweit dieser Umstand bei der Schwerpunktsetzung eine Rolle spielt, hängt 

auch davon ab, welches Gewicht und welche Bedeutung dem Förderungsaspekt oder 

allgemein den nicht-wirtschaftlichen Elementen eines Sponsoringengagements im Ein-

zelfall rechtlich und tatsächlich zukommt. 

 

 

 

                                                 
444  Diese Argumentation geht schwerpunktmäßig auf die eingangs behandelte Problematik der Berück-

sichtigung unterschiedlichster Interessen (u.a. des Gemeinwohls) durch den Vorstand der Aktienge-
sellschaft im Rahmen seiner Entscheidungsprozesse zurück. Inwieweit angesichts der jeweils durch-
zuführenden Gesamtbetrachtung einer Sponsoringaktivität auf diesen Ansatz zurückgegriffen werden 
kann oder sogar muss, sei an dieser Stelle dahingestellt. 
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III. Marktwertbestimmung als bloße Festlegung eines Mindestwertes 

 

Der oben angestrebte Vergleich ähnlicher Sponsoringengagements krankt demnach dar-

an, dass er die jeweiligen individuellen Interessen und die daraus resultierenden einzel-

nen subjektiven Werte durch Bildung einer Art Mittelwert zu objektivieren sucht. Jener 

Vergleich kann allenfalls insoweit zur Marktwertbestimmung herangezogen werden als 

er einen Mindestwert für ein bestimmtes Sponsoring festlegt. 

 

IV. Der subjektive Wert eines Sponsoringengagements 

 

Ist ein Unternehmen nun aber bereit, diesen Mindestwert zu überbieten, hat dies - wie 

schon erwähnt - keinen Einfluss auf den Marktwert oder Mindestwert. Wohl aber wird 

hierdurch ein lediglich auf dieses Unternehmen bezogener subjektiver Wert der entspre-

chenden Leistungen des Gesponserten begründet445. 

Somit könnte in der Überschreitung des o.g. Mindestwertes ein Missverhältnis zwischen 

Leistung und Gegenleistung und damit eine Förderung nicht-wirtschaftlicher Art in 

Form einer unangemessen hohen (Gesamt-)Leistung des Sponsors446 liegen. Deshalb ist 

der Untersuchung der hinter einer derartigen Bereitschaft stehenden Motivation des Un-

ternehmens ein entscheidendes Gewicht beizumessen. 

Es gilt also, jene Bereitschaft des Unternehmens auf ihre wirtschaftliche Ausrichtung 

hin zu überprüfen und zugleich eine objektive Rechtfertigung zu finden, welche die Mo-

tivation des Unternehmens wirtschaftlich stützt. 

 

 

 

                                                 
445  Schon Raiser, Das Unternehmen als Organisation (1969), S. 110, hat im Zusammenhang mit dem 

Rationalitätsmaßstab unternehmerischer Entscheidungen darauf hingewiesen, dass bei systemexternen 
Entscheidungen im Vergleich zu systemimmanenten der Zufall eine größere Rolle spiele und ferner 
persönliche Eigenschaften und Meinungen, Werthaltungen und Vorurteile der zur Entscheidung beru-
fenen Personen eher zum Durchbruch gelangten. Insgesamt sei daher stets mit subjektiven Einflüssen 
zu rechnen. 

446  Wie schon dargestellt reicht allein eine Gegenleistung des Gesponserten, die vergleichsweise geringe 
kommunikative Wirkungen aufweist, nicht aus, um ein solches Missverhältnis anzunehmen. 
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1) Mögliche Gründe für eine solche „Überzahlung“ (Rechtfertigung eines be-

stimmten „subjektiven Wertes“) 

 

Dabei ist zunächst von den verschiedenen denkbaren Beweggründen für eine solche 

„Überzahlung“ auszugehen. 

Allgemeine Gründe, die ihren Ursprung im Wettbewerb oder in der generellen Situation 

am Markt haben, scheiden allerdings von vorneherein aus. Es kann diesbezüglich davon 

ausgegangen werden, dass sie bereits bei der Ermittlung eines o.g. Mindestwertes Be-

rücksichtigung finden. 

 

a) Die „Ausschaltung“ eines Konkurrenten 

 

Folglich könnte dies auch für solche Fälle gelten, in denen ein Unternehmen nur des-

halb einen höheren Preis zahlt, um Vertragspartner eines von mehreren potentiellen 

Sponsoren umworbenen Gesponserten zu werden. Insoweit wäre dies ein natürlicher 

und wettbewerbsbedingter Vorgang innerhalb der (sozialen) Marktwirtschaft. 

Ein Unternehmen, das die individuelle Bedeutung eines konkreten Engagements erkannt 

hat, kalkuliert, welche Leistungen es zu erbringen imstande und bereit ist, um den aus-

gewählten Sponsoringpartner für einen Vertragsabschluss zu gewinnen. Das „Ausschal-

ten“ von Konkurrenten dient demnach auch der Realisierung dieser individuellen Chan-

cen447. 

Setzt sich ein Unternehmen also gegenüber etwaigen Konkurrenten durch und kommt es 

zu einem entsprechenden Vertragsabschluss mit dem zuvor ausgewählten Wunschpart-

ner, kann davon ausgegangen werden, dass bereits die im Verlauf dessen geführten 

Vorverhandlungen auf Seiten dieses Unternehmens von dem Willen bestimmt waren, 

sich die individuellen Möglichkeiten des angestrebten Sponsorings zu sichern. Das blo-

ße Ausschalten von Konkurrenten ist kein Selbstzweck. 

                                                 
447  Der in diesem Zusammenhang gebrauchte Begriff der Konkurrenz bezieht sich auf den Sponsoring-

markt und damit auf die vorhandenen konkreten Möglichkeiten, sich als Sponsor zu betätigen. Zudem 
gibt es jedenfalls keinen unmittelbaren und vermutlich auch keinen mittelbaren Zusammenhang zwi-
schen der „Überzahlung“ im obigen Sinne und der Verbesserung des Marktanteils des eigenen Unter-
nehmens gegenüber einem anderen in dem durch den Gegenstand der Unternehmen beschriebenen 
Bereich bzw. Markt. Bei der „Überzahlung“ geht es folglich nur um die finanziellen Mittel, die einge-
setzt werden, um ein bestimmtes Sponsoringvorhaben zu realisieren. 
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Zudem dürfte es beim Sponsoring sehr schwierig zu ermitteln sein, welche Leistungen 

ein Unternehmen überhaupt anbieten muss, um sich gegenüber potentiellen oder tat-

sächlichen Konkurrenten durchzusetzen. Grundsätzlich verbindet jeder potentielle 

Sponsor mit einem bestimmten Gesponserten individuelle Chancen. Gerade an diesem 

Umstand krankt - wie schon erwähnt - die Ermittlung eines objektiven Marktwertes der 

Gegenleistung des Gesponserten. Es bedarf keiner weiteren Erklärung, dass es für jedes 

Unternehmen nur bis zu einem gewissen Grade absehbar ist, welchen subjektiven Wert 

ein konkurrierendes Unternehmen einem bestimmten Sponsoringengagement bei-

misst448. 

Eine mögliche „Überzahlung“ kann zwar Ausdruck von Konkurrenzkampf oder Wett-

bewerbsdruck sein. Zugleich und vor allem kann sie aber eine „unternehmerische Not-

wendigkeit“ widerspiegeln, aufgrund der eben beschriebenen Unsicherheiten dem eige-

nen Bestreben zur Durchführung des Sponsorings durch eine entsprechend hohe Spon-

soringleistung Gewicht zu geben. 

  

b) Die „unternehmerische Notwendigkeit“ 

 

Die tatsächlich vereinbarte Leistung des Sponsors ist das Ergebnis von zumeist längeren 

oder auch langwierigen Verhandlungen, welche seitens des Sponsors auf der Grundlage 

und im Rahmen des finanzwirtschaftlich noch Verantwortbaren stattfinden. 

So ergibt sich ein Spielraum für das als Sponsor auftretende Unternehmen, dessen unte-

re Grenze der o.g. Mindestwert bildet. Nach oben sind die finanziellen Möglichkeiten 

durch die Höhe der in der Finanzplanung des Unternehmens für solche Zwecke vorge-

sehenen Mittel beschränkt449. Innerhalb dieser finanziellen Spanne einigen sich die zu-

künftigen Partner eines Sponsoringengagements auf die zu erbringenden Leistungen des 

Sponsors. 

 

Es bleibt zu klären, nach welchen Kriterien der Sponsor die Angemessenheit seiner 

Leistung beurteilt, wobei erneut in Erinnerung gebracht werden sollte, dass Gegenstand 
                                                 
448  Bruhn, Marketing (2001), S. 49, erwähnt im Zusammenhang mit der o.g. Budgetberechnung durch die 

Ausrichtung an der Konkurrenz als einer möglichen Methode, dass man zwar zumeist eine direkte 
Vergleichbarkeit mit der Konkurrenz unterstellte, was der Realität in den meisten Fällen aber nicht ge-
recht werde. Vgl. allgemein zur Unsicherheit hinsichtlich des unternehmerischen Handelns der Wett-
bewerber Hauer, Versunkene Kosten (1990), S. 28ff.. 

449  Insoweit sei hier auf die obigen Ausführungen zur Budgetierung bzw. Budgetplanung verwiesen. 
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der Arbeit nun nur noch die Mischtypen des Sponsorings sind. Der Sponsor verfolgt 

bestimmte kommunikative Ziele. Dabei kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, 

dass er wie jeder Unternehmer möglichst hohe Wirkungen bei möglichst geringem Ein-

satz erreichen möchte. Die Entscheidungskriterien sind allerdings sehr komplex. Neben 

rein wirtschaftlichen Erwägungen sind aber gerade auch solche vorstellbar, deren wirt-

schaftlicher Wert nicht ohne weiteres auf der Hand liegt. 

 

(i) Die Entscheidungskriterien bei der Auswahl des Sponsoringpartners 

 

(1) Die „individuelle Bedeutung“ eines Sponsoringengagements 

 

In dem Wert der letztlich vereinbarten Leistung des Sponsors kommt u.a. die 

individuelle Bedeutung des Sponsoringengagements für das Unternehmen zum 

Ausdruck. Sie bemisst sich zunächst anhand der erwarteten oder erzielbaren 

Sponsoringwirkungen auf der Grundlage eines strategischen Sponsoringplanes450. 

                                                

 

Für eine solche Sponsorentätigkeit ist in erster Linie die wirtschaftliche Bedeutung des 

Vorhabens entscheidend. Zwar gibt es operationale Kriterien zur Auswahl der Sponso-

ringpartner; doch ist zweifelhaft, in welchem Ausmaß eine Bestimmung des wirtschaft-

lichen Wertes der Sponsoringwirkungen möglich ist. 

Im folgenden wird daher ebenfalls zu klären sein, inwieweit beispielsweise Verbesse-

rungen der Imagewerte eines Unternehmens wirtschaftlich quantifiziert werden können. 

Möglicherweise steht dem Vorstand der Aktiengesellschaft dabei ein Einschätzungs- 

und Ermessensspielraum zu, da anderenfalls die Chancen auf zukünftige Umsatz- oder 

auch Gewinnsteigerungen sofort dem Risiko und der Unsicherheit zum Opfer fallen 

würden, die derartigen Wirkungen - wie auch vielen anderen unternehmerischen Ent-

scheidungen und Betätigungen - immanent sind. 

 

Könnte der wirtschaftliche Wert eines Sponsoringengagements für ein bestimmtes Un-

ternehmen aber nur annähernd bestimmt werden und stünde seinem Vorstand deswegen 

ein solcher Spielraum bei der Beurteilung zukünftiger Chancen zu, ist ein Missverhält-

 
450  Zu den Detailproblemen der Budgetallokation und der Mediaselektion, insbesondere zum Spannungs-

verhältnis zwischen heuristischen Methoden und Optimierungsverfahren vgl. die oben bereits erfolgte 
Darstellung. 
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nis zwischen Leistung und Gegenleistung nur in absoluten Ausnahmefällen anzuneh-

men. Der Vorstand wäre lediglich gehalten, seine Beurteilung auf der Grundlage wis-

senschaftlich fundierter Erkenntnisse über erzielbare Sponsoringwirkungen zu fällen. 

Eine solche strategische Planung einer Betätigung im Bereich des Sponsorings darf bei 

größeren Unternehmen als Standard und selbstverständlich vorausgesetzt werden. 

 

(2) Zwischenergebnis 

 

Dann könnte eine hohe wirtschaftliche Bedeutung eines bestimmten Sponsoringprojek-

tes schon dann angenommen werden, wenn aus marketingstrategischer Sicht entspre-

chend hohe Sponsoringwirkungen zu erwarten sind, obwohl deren wirtschaftliche Aus-

wirkungen wiederum der oben angedeuteten Unsicherheit unterliegen. Es würde somit 

genügen, dass theoretisch wirtschaftliche Auswirkungen denkbar sind und die Füh-

rungsorgane sie praktisch auch für wahrscheinlich halten. 

 

(3) „Gedeihliches Zusammenwirken“ als zumindest mittelbar wirtschaftlicher 

Aspekt und damit als Rechtfertigung einer „Überzahlung“ im o.g. Sinne? 

 

Zu diesen theoretischen und praktischen Schwierigkeiten bei der Bestimmung des wirt-

schaftlichen Wertes kommen Zweifel daran hinzu, ob sich die Bedeutung einer Sponso-

ringtätigkeit für ein bestimmtes Unternehmen tatsächlich in der Orientierung am reinen 

wirtschaftlichen Wert der Sponsoringwirkungen erschöpft. Das gilt unabhängig davon, 

ob die Beurteilung etwaiger wirtschaftlicher Auswirkungen dem Ermessen der Füh-

rungsorgane unterliegt. 

Wie bereits erwähnt müssen bei einer Betätigung im Bereich des Sponsorings eine 

Vielzahl von Faktoren erfüllt sein, damit die angestrebten Wirkungen auch tatsächlich 

umgesetzt werden können. Der Eintritt der Wirkungen beruht im Wesentlichen darauf, 

dass das als Sponsor auftretende Unternehmen über den Gesponserten mit den ausge-

wählten und angesprochenen Zielgruppen kommuniziert. 

Dabei bedient sich der Sponsor nicht nur der bei dem ausgewählten Vertragspartner 

vorhandenen Medienwirksamkeit. Eine besonders hohe Medienwirksamkeit ist zwar der 

Garant für eine ähnlich hohe Intensität der Sponsoringwirkungen. Die Qualität der 

Wirkungen allerdings hängt von den Eigenschaften des Gesponserten ab, wenn es bei-

spielsweise gilt, einige seiner Imagedimensionen auf den Sponsor zu übertragen. Diese 
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Erwägungen gehören zur strategischen Sponsoringplanung und dabei sicherlich zu den 

wirtschaftlichen Überlegungen im Vorfeld des Sponsoringengagements. 

Darüber hinaus stehen diese Eigenschaften des Gesponserten, die Teil der wirtschaftli-

chen Planung sind, aber auch für ein gedeihliches Zusammenwirken beider Partner in 

der Zukunft. Damit kann auch eine angestrebte längerfristige Zusammenarbeit verbun-

den sein. Ebenso fallen darunter allgemeinere Aspekte wie gegenseitiges Vertrauen auf-

grund einer idealen Geschäftsgrundlage und weitere psychologische Effekte, die sich 

denklogisch daran anschließen. 

Derartige Beweggründe für den Abschluss einer Sponsoringvereinbarung haben zwar 

allenfalls mittelbar einen wirtschaftlichen Bezug. Wegen der Besonderheiten des Spon-

sorings gerade in bezug auf die Eigenschaften des Gesponserten trägt das Vorhanden-

sein idealer Eigenschaften bei einem bestimmten Gesponserten aber ohne Zweifel zur 

Erhöhung des individuellen Wertes eines Sponsoringengagements bei. 

Erst die annähernd vollständige Beseitigung sämtlicher Unsicherheiten, die mit einer 

Tätigkeit im Bereich des Sponsorings verbunden sind, reduziert die Wahrscheinlichkeit 

eines Scheiterns des gesamten Vorhabens auf ein erträgliches Maß. Das schließt natür-

lich auch die tendenziell eher nicht-wirtschaftlichen Unsicherheiten ein, deren Ausmaß 

bei einem zu erwartenden gedeihlichen Zusammenwirken beider Vertragspartner ver-

schwindend gering sein dürfte. 

Demzufolge ist es denkbar, dass ein Unternehmen durchaus bereit ist, diesen Aspekt in 

seiner Kalkulation entsprechend wertsteigernd zu berücksichtigen, um einem Scheitern 

des Projekts und damit verbundenen Einbußen vorzubeugen. 

Hat ein Unternehmen diesen Aspekt nun tatsächlich finanziell berücksichtigt, erscheint 

eine Überprüfung der Angemessenheit des Teilbetrags allerdings kaum durchführbar. 

Die Maßstäbe sind rein subjektiver Natur und entziehen sich daher einer Verifizierung. 

Ein Missverhältnis im o.g. Sinne dürfte demnach nur in Ausnahmefällen vorliegen, 

wenn nämlich die Leistung des Sponsors offensichtlich in einem krassen Ungleichge-

wicht zur Gegenleistung des Gesponserten steht und dabei unsachgemäße oder einfach 

fehlerhafte Erwägungen der Entscheidungsorgane die Kalkulation zumindest mitbe-

stimmt haben. 
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(4) Die exzeptionelle Bedeutung gerade eines bestimmten Sponsoringengage-

ments 

 

Ein weiterer wertsteigernder Faktor, der sich nur auf ein bestimmtes Unternehmen an-

wenden lässt und damit den subjektiven Wert einer Sponsoringtätigkeit für dieses Un-

ternehmen erhöht, ist die Einzigartigkeit einer bestimmten Betätigung. 

Hierzu zählt beispielsweise die Förderung von sportlichen Großereignissen wie den 

Olympischen Spielen oder Welt- und Europameisterschaften verschiedener Disziplinen, 

bei denen wenige Sponsoren oder sogar nur ein Sponsor als Exklusiv- oder als Haupt-

sponsor(en) auftreten bzw. auftritt451. 

Gerade solche Engagements versprechen wie kaum andere optimale Möglichkeiten zur 

Erzielung von Sponsoringwirkungen. In ihnen manifestieren sich größtmögliche Chan-

cen aufgrund einer nicht zu übertreffenden Medienwirksamkeit dieser Ereignisse. 

Die Besonderheit für den jeweiligen Sponsor liegt aber vor allem darin, dass es nur we-

nige potentielle Sponsoren gibt, die finanziell in der Lage sind, derartige Ereignisse zu 

sponsern. Vor diesem Hintergrund und der ständig steigenden Medienwirksamkeit sol-

cher Ereignisse treten hier bereits Schwierigkeiten bei der Ermittlung von Vergleichs-

werten für die Leistungen der Sponsoren auf. 

Angesichts der mit dem Sponsern solcher Großereignisse verbundenen exzeptionellen 

Wirkungen ist der subjektive Wert dessen für den Sponsor objektiv immer weniger 

nachvollziehbar. Die außerordentliche Medienwirksamkeit und die Chancen für das 

jeweilige Unternehmen bedingen vor allem psychologische Aspekte, die sich einer 

Nachprüfbarkeit entziehen. 

Ist ein Unternehmen bereit, für ein solches Großereignis unvorstellbar hohe Sponsoren-

leistungen zu erbringen, die aber im Rahmen des für das entsprechende Unternehmen 

finanzwirtschaftlich Verantwortbaren liegen, kann ein Missverhältnis zwischen Leis-

tung und Gegenleistung solange nicht angenommen werden wie der Einschätzung des 

Unternehmens keine unsachgemäßen oder schlicht fehlerhaften Erwägungen zugrunde 

liegen. Unsachgemäße oder fehlerhafte Erwägungen sind diesbezüglich wohl eher sel-

ten, da kein Unternehmen „Geld zu verschenken hat“. Jedenfalls dürften sie kaum 

nachweisbar sein. 

 
                                                 
451  Zu den Vermarktungsrechten an Sportveranstaltungen und der diesbezüglichen Kostenentwicklung 

vgl. die ausführliche Darstellung mit zahlreichen Beispielen bei Bruhn, Sponsoring (1998), S. 86ff.. 
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(ii) Zwischenergebnis 

 

Ein exakter Wert für die Gegenleistung des Gesponserten wird sich niemals festlegen 

lassen. Dem stehen die o.g. subjektiven Komponenten der Wertermittlung entgegen. 

Zum einen bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der subjektiven Wertvorstellungen an-

derer Sponsoren, die als Konkurrenten auftreten. 

Demnach ist auch das Ausschalten von Konkurrenten durch die Bereitschaft, mehr als 

den o.g. Mittelwert zu zahlen, Teil jener unternehmerischen Notwendigkeit und zudem 

Bestandteil der wettbewerbsbedingten Preisbildung am Markt und daher gerade kein 

bloßer Selbstzweck. 

Der Wille zur Erzielung bestimmter Sponsoringwirkungen, indem man sich gegenüber 

seinen Konkurrenten durchsetzt, ist aber auch nur bedingt auf seine wirtschaftliche Aus-

richtung hin überprüfbar. Die Unsicherheit über das Verhalten der Konkurrenten ist erst 

dann keine Rechtfertigung für eine entsprechende Höhe der Leistungen des Sponsors 

mehr, wenn evident ist, dass derart hohe Leistungen niemals von anderen potentiellen 

Sponsoren erbracht worden wären. Eine solche Evidenz dürfte aber nur in absoluten 

Ausnahmefällen gegeben sein. 

Zum anderen erhöht die unternehmerische Notwendigkeit, ein gedeihliches Zusam-

menwirken beider Parteien zu schaffen, den subjektiven Wert eines Sponsoringengage-

ments mit einem in dieser Hinsicht idealen Sponsoringpartner. 

Gleiches gilt für die o.g. herausragenden Ereignisse, bei denen dem subjektiven Wert, 

der individuellen Bedeutung für das jeweilige Unternehmen, eine besondere Rolle zu-

kommt. 

Es handelt sich also in den genannten Fällen der „subjektiven Wertsteigerung“ um un-

ternehmerische Notwendigkeiten, welche die angestrebten wirtschaftlichen Auswirkun-

gen jedenfalls mittelbar unterstützen. 

Die letztlich ausgehandelte Leistung des Sponsors hängt also maßgeblich davon ab, wie 

groß die Bereitschaft des Unternehmens zur Umsetzung der marketingstrategisch ermit-

telten individuellen Möglichkeiten wirklich ist. 

Jene individuelle Bedeutung der Verwirklichung von unternehmerischen Zielvorstellun-

gen schlägt sich in der Höhe der vereinbarten Leistungen nieder, entzieht sich damit 

aber gleichzeitig einer vollständigen wissenschaftlichen Verifizierung, da die Unange-

messenheit einer subjektiven Wertermittlung nur bei offensichtlichen und krassen Miss-
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verhältnissen angenommen werden kann, deren Ursache unsachgemäße oder schlicht-

weg fehlerhafte Erwägungen bei der Wertermittlung sind. 

 

2) Weitere Gründe für eine solche „Überzahlung“ 

 

Oben wurden bereits hinsichtlich der Auswahl des Gesponserten einige mögliche Erwä-

gungen des Unternehmens genannt, welche jedenfalls nicht dem klassischen Verständ-

nis von wirtschaftlicher Entscheidungsfindung entsprechen. 

Jene Auswahl des Gesponserten aufgrund von Sympathie und persönlicher Bekannt-

schaft sowie die Auswahl wegen lokaler Verbundenheit des Sponsors mit dem Gespon-

serten führen aber nicht zwangsläufig zu einer „Überzahlung“ oder gar einem Missver-

hältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. 

Sofern die mit der Gegenleistung des Gesponserten erzielbaren Sponsoringwirkungen 

vergleichsweise gering sind, führt das solange nicht zu einem Missverhältnis wie die 

Leistung des Sponsors diesen Wirkungsgraden angemessen ist. 

Die Anwendung jener Auswahlkriterien ist zunächst eine nicht-wirtschaftliche Auswahl 

des Gesponserten, die aber erst dann auch zu nicht-wirtschaftlichen Auswirkungen 

führt, wenn jene Kriterien auf die subjektive Wertermittlung im obigen Sinne Einfluss 

nehmen. 

Dann könnte eine Förderung nicht-wirtschaftlicher Art vorliegen, da die subjektive 

Wertermittlung und damit die Festlegung der Leistung des Sponsors zwar nicht von 

unsachgemäßen oder fehlerhaften Erwägungen im eigentlichen Sinne bestimmt ist452, 

aber doch von solchen, die eindeutig nicht-wirtschaftlich sind. 

Jedenfalls liegt in solchen Fällen aus wirtschaftlicher Sicht ein Missverhältnis vor, des-

sen Einordnung als Förderung zumindest nahe liegt. Der Wille zur nicht-

wirtschaftlichen Förderung ist erkennbar, wenn auch seine finanziellen Auswirkungen 

auf das jeweilige Unternehmen nicht exakt quantifizierbar sind. 

 

 

                                                 
452  Von unsachgemäßen oder fehlerhaften Erwägungen kann in diesem Zusammenhang nur dann gespro-

chen werden, wenn man jede „Förderung“ nicht-wirtschaftlicher Art ohne weiteres als unzulässig an-
sieht und/oder davon ausgeht, dass Sponsoringaktivitäten stets wirtschaftlicher Natur sind. An dieser 
Stelle soll aber lediglich geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen eine solche „Förderung“ 
nicht-wirtschaftlicher Art überhaupt vorliegt. 
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5. Kapitel: Schwerpunktsetzung und Gesamtbetrachtung der Mischtypen des 

Sponsorings 

 

A. Einführung 

 

Die bislang gewonnenen Erkenntnisse über die rechtlichen Vorgaben und die Gewich-

tung wirtschaftlicher und nicht-wirtschaftlicher Elemente innerhalb eines Sponsoring-

projektes sollen nun einer abschließenden Beurteilung zugeführt werden. 

 

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben konnte nur ein Rahmen abgesteckt werden, inner-

halb dessen sich das Sponsoring zulässigerweise bewegen darf. Exakte Vorgaben exis-

tieren insoweit nicht als sie beispielsweise auf das rechtlich nicht haltbare Prinzip der 

Gewinnmaximierung hinauslaufen würden. Angesichts der Interessenvielfalt in der Ak-

tiengesellschaft und ihrem Unternehmen ist davon auszugehen, daß die stetige Berück-

sichtigung des wirtschaftlichen Gesellschaftszwecks in der zuvor ausführlich beschrie-

benen Form durch Einhaltung eines wirtschaftlich geprägten Zielkorridors erfolgt. In-

soweit verbleibt für die Unzulässigkeit der hier untersuchten Mischtypen des Sponso-

rings nur wenig Raum, der zudem zumeist durch das unternehmerische Ermessen der 

Führungsorgane überlagert wird. Aber auch das unternehmerische Ermessen hat Gren-

zen, die im zurückliegenden Teil der Arbeit mit Blick auf Risiko und Unsicherheit un-

ternehmerischer Tätigkeit behandelt worden sind. 

 

Die abschließende Untersuchung der Mischtypen soll daher vor allem die absoluten 

Grenzen unternehmerischer Entscheidungen ausleuchten. Dazu ist erneut auf das Ver-

hältnis wirtschaftlicher und nicht-wirtschaftlicher Aspekte der Mischtypen einzugehen. 

Die bereits mehrfach angedeutete Schwerpunktsetzung soll zu einer Gesamtbetrachtung 

der Mischtypen führen, die sowohl die Eigenarten dieses Kommunikationsinstrumentes 

als auch das unternehmerische Umfeld einbindet, um auf diesem Wege nicht nur den 

rechtlichen Anforderungen, sondern auch den praktischen Notwendigkeiten genügen zu 

können. Dabei wird erneut eine Abgrenzung der Mischtypen zu den rein nicht-

wirtschaftlichen Formen des Sponsorings notwendig sein, um auch auf der Grundlage 

der rechtlichen Konsequenzen für die Zulässigkeit der Mischtypen deren Eigenarten 

herauskristallisieren und fruchtbar machen zu können. 
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B. Verhältnis zwischen wirtschaftlichem Fehlverhalten und nicht-

wirtschaftlicher Förderung 

 

Die Untersuchung der Gründe für eine „Überzahlung“ im o.g. Sinne hat gezeigt, dass 

wegen der subjektiven Wertermittlung ein Missverhältnis nur noch in absoluten Aus-

nahmefällen vorliegt. 

Unsachgemäße oder schlichtweg fehlerhafte Erwägungen bei der Festlegung des 

subjektiven Wertes umfassen - wie schon betont - nur solches unternehmerisches 

Fehlverhalten, das durch die falsche Anwendung oder Missachtung allgemein 

anerkannter wirtschaftlicher Grundsätze entsteht, ohne dass (bewusst) eine nicht-

wirtschaftliche Förderung betrieben wird. 

Derartige Fehler begründen zwar ein Missverhältnis, so daß der Schluss sehr nahe liegt, 

es handele sich um eine entsprechende Förderung. Allerdings bedarf es keiner weiteren 

Begründung, warum das Missverhältnis, das durch ein Fehlverhalten bei wirtschaftli-

chen Entscheidungsprozessen entsteht, nicht mit einer Förderung gleichgesetzt werden 

kann, die in dem hier verwendeten Sinne nicht-wirtschaftlicher Prägung ist. 

Zwar ließe sich unter Umständen objektiv eine Förderung konstruieren, doch würde 

dann jeder Fall wirtschaftlichen Fehlverhaltens zu einer solchen Förderung des jeweils 

Begünstigten führen, ohne dass es sich um eine bewusste Förderung durch das Unter-

nehmen handelt. Unternehmerisches Fehlverhalten wird im Aktienrecht an verschiede-

nen Stellen besonders geahndet. Beispielsweise haften die Vorstandsmitglieder gemäß 

§ 93 II 1 AktG der Gesellschaft für den Schaden, der aus der schuldhaften Verletzung 

ihrer Sorgfaltspflichten als ordentliche und gewissenhafte Geschäftsleiter i.S.d. § 93 I 1 

AktG entsteht. Ebenso kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied bei grober Pflicht-

verletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung nach § 84 III 1, 2 

AktG durch den Aufsichtsrat widerrufen werden. 

Daher wäre es systemwidrig, durch die Annahme einer nicht-wirtschaftlichen Förde-

rung aufgrund einer anderen rechtlichen Einstufung faktisch eine inhaltliche Verände-

rung der Verhaltenspflichten und des Verschuldensmaßstabes zu bewirken, die für ein 

Fehlverhalten dieser Art eigentlich gelten. Konsequenterweise müssten nämlich die 
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Grundsätze und Maßstäbe Anwendung finden, die allgemein für nicht-wirtschaftliche 

Aktivitäten eines Unternehmens gelten453. 

 

C. Schwerpunktsetzung und Gesamtbetrachtung 

 

I. Notwendigkeit einer Schwerpunktsetzung / Gesamtbetrachtung 

 

Hierbei wird deutlich, dass die Grenze zwischen wirtschaftlichem Fehlverhalten einer-

seits und nicht-wirtschaftlicher Förderung andererseits nicht immer eindeutig gezogen 

werden kann. Besonders problematisch könnten in dieser Hinsicht jene Fälle sein, in 

denen eindeutig nicht-wirtschaftliche Kriterien in die subjektive Wertermittlung einge-

flossen sind. 

Unstreitig ist zunächst, dass ein solches Sponsoringengagement eine eindeutig nicht-

wirtschaftliche Komponente enthält. Demnach könnte es erforderlich sein, derartige 

Fälle anhand der für nicht-wirtschaftliche Aktivitäten geltenden Grundsätze zu messen. 

Das erscheint aber insofern ungerechtfertigt, als nicht das gesamte Sponsoringengage-

ment, sondern lediglich ein Teilaspekt eine nicht-wirtschaftliche Förderung ist. Die hier 

untersuchten Mischtypen des Sponsorings sind nach wie vor vom Prinzip der Leistung 

und Gegenleistung geprägt. Eine (bewusste) Förderung im hier verwendeten Sinne, die 

sich in der subjektiven Wertermittlung manifestiert, gestaltet ein Sponsoring noch nicht 

dergestalt um, dass eine Form uneigennützigen Sponsorings454 entsteht. 

Daher drängt sich die Frage auf, ob eine solche nicht-wirtschaftliche Komponente eine 

ambivalente Bedeutung hat. Sie könnte neben ihrer eigentlichen Bedeutung auch objek-

tiver Ausdruck der mangelnden Beachtung rein wirtschaftlicher Grundsätze sein. Dann 

stellte sich eine solche Förderung objektiv zumindest auch als wirtschaftliches Fehlver-

halten dar. Lediglich die Intention der Entscheidungsorgane des Unternehmens könnte 

dann noch den Ausschlag für eine Förderung geben, falls diese bewusst fördernd tätig 

geworden sind. 

Welche Auswirkungen das auf die Gesamtbetrachtung der Sponsoringaktivität, dessen 

Eigenart und rechtliche Behandlung im Hinblick auf die zu untersuchende Zulässigkeit 

des Sponsorings hätte, ist zunächst offen. 

                                                 
453  An dieser Stelle sei erneut auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum sozialen Aufwand 

verwiesen (vgl. BGHZ 23, 150 (157)). 
454  Zum uneigennützigen Sponsoring vgl. die obigen Ausführungen. 



Die aktienrechtliche Zulässigkeit von Sponsoringaktivitäten - 161 - 

II. Ansatz für eine Schwerpunktsetzung / Gesamtbetrachtung 

 

Es wurde festgestellt, dass es keinen Sinn ergibt, ein Sponsoringengagement in seine 

wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Bestandteile aufzuspalten, um dann zwei 

separate Prüfungen der Zulässigkeit durchzuführen. Das entscheidende Argument gegen 

eine Aufspaltung ist die Tatsache, dass sich die beiden Bestandteile gegenseitig bedin-

gen. Die beiden Elemente können im konkreten Fall nicht ohne das jeweils andere defi-

niert oder beschrieben werden. Eine getrennte Prüfung scheidet denklogisch aus. Für 

den wirtschaftlichen Teil stellt sich die Förderung als Beeinträchtigung der Effektivität 

des gesamten Sponsoringprojektes dar. Umgekehrt konturiert erst die Gesamtleistung 

des Sponsors das Element der Förderung, das einen Teilaspekt der im übrigen wirt-

schaftlich ausgerichteten Sponsorenleistung bildet. Zudem soll das Sponsoring als neu-

artiges Kommunikationsinstrument gerade einer rechtlichen Einordnung zugeführt wer-

den, die es in seiner Gesamtheit als einheitliche unternehmerische Maßnahme erfasst. 

Der Gesamtakt der Durchführung einer Sponsoringaktivität bildet außerdem keine An-

haltspunkte zur exakten Differenzierung zwischen wirtschaftlichen und nicht-

wirtschaftlichen Maßnahmen(-bündeln) des Unternehmens. Lediglich die Auswirkun-

gen dieser Maßnahmen sind derart kategorisierbar. Es liegt ein einheitliches Gesamtpa-

ket Sponsoring vor, das auch entsprechend behandelt werden muß. 

 

III. Rechtliche und praktische Folgen einer Schwerpunktsetzung 

 

Im Hinblick auf die ambivalente Bedeutung des Elementes der Förderung ist eine Be-

trachtung der rechtlichen und praktischen Folgen einer Schwerpunktsetzung notwendig, 

die dieses Element entweder als wirtschaftliches oder als nicht-wirtschaftliches einstuft. 

 

Eine getrennte und nach unterschiedlichen Kriterien erfolgende Zulässigkeitsprüfung 

zweier Teile der (Maßnahmen-)Einheit Sponsoring scheidet aus. Die Einstufung des 

Elementes der Förderung als nicht-wirtschaftlich und nicht als wirtschaftliches Fehl-

verhalten kann daher nur erfolgen, wenn das, was den Rest des Sponsoringprojektes 

ausmacht, entweder ebenso nicht-wirtschaftlich oder aber ein der Förderung unterzu-

ordnender wirtschaftlicher Teilaspekt ist. Ersteres scheidet indes aus, weil die hier un-

tersuchten Mischtypen des Sponsorings nicht die Grenze zu rein nicht-wirtschaftlichen 
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Sponsoringengagements überschreiten. Vielmehr ist bei ihnen ein zu beachtender Rest 

an Wirtschaftlichkeit vorhanden455. 

 

Angesichts der Tatsache, dass ein Sponsoringprojekt, welches aus jenen Komponenten 

besteht, dann aus rechtlicher Sicht insgesamt entweder eine wirtschaftliche oder aber 

eine nicht-wirtschaftliche unternehmerische Aktivität ist, kann eine Schwerpunktsetzung 

deshalb zwingend nur auf der Grundlage einer Gesamtbetrachtung erfolgen, welche die 

Eigenart des jeweiligen Sponsoringtyps beachtet. Dabei gilt folgendes: 

 

Sofern die Gesamtbetrachtung eines solchen Sponsoringprojektes gelingt, stellt sich 

immer noch die Frage, wie dessen Prüfung anhand wirtschaftlicher oder nicht-

wirtschaftlicher Maßstäbe praktisch durchzuführen ist. 

Nicht-wirtschaftliche unternehmerische Aktivitäten sind nicht grundsätzlich unzulässig. 

Die Überprüfung ihrer Zulässigkeit erfordert allerdings auch eine Betrachtung der ei-

gentlich wirtschaftlichen Aspekte, da sonst doch eine Aufspaltung erfolgt, die dem 

Sponsoring als neuartigem Instrument der Unternehmenskommunikation nicht gerecht 

wird. Demzufolge könnten tendenziell eher unzulässige nicht-wirtschaftliche Aktivitäten 

dennoch zulässig sein, sofern die wirtschaftlichen Komponenten den nicht-

wirtschaftlichen Teil auf ein zulässiges Maß reduzieren. Überwiegen die wirtschaftli-

chen Elemente, käme eine nicht-wirtschaftliche Behandlung der Förderung nach dem 

zuvor Gesagten nicht in Betracht. 

Umgekehrt kommt die wirtschaftliche Behandlung eines Sponsoringprojektes nicht oh-

ne eine Untersuchung der Elemente der Förderung aus. Nur so kann jenes wirtschaftli-

che Fehlverhalten begründet werden, das gerade nicht in der Missachtung klassisch 

wirtschaftlicher Handlungsmaßstäbe liegt. Ein Fehlverhalten könnte dann zu verneinen 

sein, wenn die nicht-wirtschaftliche Komponente als solche rechtlich zulässig wäre, d.h. 

kein Verstoß gegen Zuständigkeitsvorschriften oder Berechtigungen vorliegen würde. 

Damit verbindet sich zunächst wieder das Problem der getrennten Zulässigkeitsprüfung, 

die dem Sponsoring als Einheit nicht gerecht wird. Des weiteren stellt sich die Frage, ob 

die Entscheidung für eine wirtschaftliche Behandlung nicht per Definition ausschließt, 

dass sich der Vorstand unter Berufung auf eine getrennte Prüfung der Zulässigkeit des 

nicht-wirtschaftlichen Teils exkulpieren kann. Der Vorstand könnte dagegen gehalten 
                                                 
455  Zu den verschiedenen Typen uneigennützigen Sponsorings sei erneut auf obige Ausführungen verwie-

sen. 
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sein, ein schwerpunktmäßig wirtschaftliches Sponsoringengagement ausschließlich 

nach wirtschaftlichen Grundsätzen auszurichten. 

Das würde den Vorstand allerdings davon abhalten, die Mischformen des Sponsorings 

durchzuführen, in welchen sich gerade die Eigenarten, Besonderheiten und vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten dieses neuartigen Mittels der Unternehmenskommunikation ma-

nifestieren. Zwar gibt es zahlreiche andere Möglichkeiten zur nicht-wirtschaftlichen 

Betätigung; doch ist es Ausdruck der Anerkennung unternehmerischer Freiheit456, der-

artigen Formen des Sponsorings nicht von vorneherein die Berechtigung zu versagen. 

 

Die Beachtung der jeweils anderen Komponente bei der Prüfung der Zulässigkeit erfor-

dert, eine Vergleichbarkeitsebene oder ein Vergleichbarkeitskriterium zu finden, welche 

oder welches die Ermittlung des Einflusses nicht-wirtschaftlicher Aspekte auf wirt-

schaftliche ermöglicht und dabei gleichzeitig die Besonderheiten des Sponsorings mit 

einbezieht. 

 

1) Die Haftungstatbestände als Ausweg? 

 

Ohne ein mögliches Ergebnis der Gesamtbetrachtung vorwegnehmen zu wollen, können 

derartige praktische Schwierigkeiten unter Umständen auf anderem Wege überwunden 

werden. 

Das Institut der Vorstandshaftung nach § 93 AktG ist ein Korrektiv gleichermaßen für 

wirtschaftliche Fehlleistungen und für nicht-wirtschaftliche Aktivitäten, die solche be-

einflussen und dabei Teil eines einheitlichen Kommunikationsinstruments sind. Ent-

standener Schaden für die Gesellschaft ist durch den oder die Schädiger auszugleichen, 

sofern die übrigen Haftungsvoraussetzungen gegeben sind. 

Die Übertragung der Prinzipien der Schadensprävention und des Schadensausgleichs 

auf den gerade genannten, notwendigen Vergleich wirtschaftlicher und nicht-

wirtschaftlicher Komponenten eines einheitlichen Sponsoringengagements wäre eine 

                                                 
456  Dieser Begriff ist eng mit dem unternehmerischen Ermessen verknüpft. So im Ergebnis auch KK-

Mertens, § 76, Rn. 14. Es kann somit entsprechend auf die dazu bereits gemachten Erörterungen ver-
wiesen werden. Ergänzend zu den Grundrechten, die der Aktiengesellschaft nach Art. 19 III GG zu-
stehen und deren Wahrnehmung zur Unternehmerfunktion des Vorstands und mithin zur unternehme-
rischen Freiheit gehört, vgl. KK-Mertens, § 76, Rn. 13, und GK-Meyer-Landrut, § 1, Anm. 29. 
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starke Orientierung an den zuvor bereits angestrengten Erwägungen zum „Nutzen“ für 

das Unternehmen457. 

 

a) Schadensbegriff des § 93 II 1 AktG 

 

Zuerst sind kurz die Besonderheiten des Schadensbegriffs des § 93 II 1 AktG zu erläu-

tern, da der Schadensberechnung im Aktienrecht in diesem Zusammenhang eine beson-

dere Bedeutung zukommt. 

Maßgeblich sind grundsätzlich die §§ 249ff. BGB458. In der Regel geht es im Rahmen 

des § 93 AktG um Vermögensschäden. Die Kernfrage des Schadensrechts ist dabei, ob 

ein bestimmter Nachteil einen zu ersetzenden Schaden begründet459. 

Teilweise wird die Ansicht vertreten, nicht jede Vermögensminderung sei ein Schaden, 

sondern nur solche Vermögensbeeinträchtigungen, die dem Unternehmenszweck wider-

sprechen460. Dadurch sollen in erster Linie Sozialaufwendungen der Aktiengesellschaft 

aus dem Schadensbegriff herausgenommen werden461. Das allerdings könne bereits auf 

der Ebene der Pflichtverletzung geschehen462. Gegen die Einschränkung gerade des 

Schadensbegriffs spreche auch, dass dieser lediglich instrumentalisiert werde463. 

Verlagert man das Problem auf die Ebene der Pflichtwidrigkeit, so entsteht für den Be-

reich der Sozialaufwendungen ein Folgeproblem. Es ist insoweit strittig, ob es vor dem 

Hintergrund der Beweislastverteilung des § 93 II 2 AktG angemessen ist, „als solche 

                                                 
457  Diesem Ansatz ist schließlich auch das Ziel immanent, jedenfalls einen Schaden für die Gesellschaft 

zu verhindern. 
458  OLG Düsseldorf, AG 1997, 231 (235ff., 237); Hüffer, § 93, Rn. 15; KK-Mertens, § 93, Rn. 23ff.; 

Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 93, Rn. 28; GK-Schilling, § 93, Anm. 29. 
459  Palandt-Heinrichs, Vorbem v § 249, Rn. 7. Zum Streit um den Schadensbegriff vgl. instruktiv Stau-

dinger-Schiemann, Vorbem zu §§ 249ff., Rn. 35ff.; Erman-Kuckuk, Vor § 249, Rn. 15ff.; Soergel-
Mertens, Vor § 249, Rn. 41ff.. 

460  KK-Mertens, § 93, Rn. 23; ders., Begriff des Vermögensschadens (1967), S. 128ff. und S. 165ff.; 
MünchHdb AG-Wiesner, § 26, Rn. 6 und tendenziell ähnlich Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 93, Rn. 
28, der in der Beschränkung des Schadensbegriffs auf zweckwidrige Vermögensminderungen jedoch 
Abgrenzungsschwierigkeiten erblickt, die sich nur dadurch lösen ließen, dass man darauf abstelle, ob 
das Verhalten des Vorstandsmitglieds pflichtwidrig war oder nicht. 

461  Vgl. zu derartigen Sozialaufwendungen mit Beispielen KK-Mertens, § 93, Rn. 23. 
462  Anstelle vieler Hüffer, § 93, Rn. 15, und Rowedder/Koppensteiner-Koppensteiner, § 43 GmbHG, Rn. 

21 (m.w.N.), zu dem analogen Problem bei der Haftung des Geschäftsführers einer GmbH nach § 43 
GmbHG. A.A. zu § 43 GmbHG Baumbach/Hueck-Zöllner, § 43 GmbHG, Rn. 14. 

463  So Hüffer, § 93, Rn. 15. 
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feststehende Sozialaufwendungen noch gesondert rechtfertigen zu müssen“464. Meines 

Erachtens sind aber gerade - insbesondere in dem hier behandelten Bereich des Sponso-

rings - die Prüfung und Darlegung der Zulässigkeit nicht-wirtschaftlicher Aktivitäten 

aufgrund der mit ihnen verbundenen rechtlichen Schwierigkeiten von unverzichtbarer 

Bedeutung für die Einhaltung der genannten aktienrechtlichen Vorgaben und damit für 

die Verfassung der Aktiengesellschaft. Zudem ist - zumindest für das Sponsoring - nicht 

ganz klar, was Sozialaufwendungen sind, die „als solche feststehen“. Möglicherweise 

ist damit das äußere Erscheinungsbild des Tätigwerdens gemeint, welches aber gerade 

beim Sponsoring nicht besonders viel für die rechtliche Einordnung hergibt. 

 

Dieses Spannungsverhältnis zwischen Pflichtverletzung und Schaden besteht auch für 

das Sponsoring. 

Festgehalten werden kann, dass der Schadensbegriff speziell bei nicht-wirtschaftlicher 

Betätigung normativen Wertungen ausgesetzt ist. Den Schadensbegriff dabei dem Un-

ternehmenszweck zu unterstellen, mag konstruiert wirken; dennoch könnte das ein Pro-

dukt der Notwendigkeit sein, den Besonderheiten nicht-wirtschaftlicher Tätigkeit in 

einem wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen gerecht zu werden. Eine derart be-

sondere Stellung nimmt auch das Sponsoring ein. 

Gleichzeitig erscheint es fraglich, ob diese normativen Wertungen allein durch die Ver-

lagerung des Problems in den Bereich der Pflichtverletzung aufgefangen werden kön-

nen. 

Zur Beantwortung dessen ist eine Differenzierung zwischen den beiden folgenden 

Konstellationen erforderlich. 

 

(i) Konstellation 1: nicht-wirtschaftliche Schwerpunktsetzung 

 

So könnte man bei einer nicht-wirtschaftlichen Schwerpunktsetzung annehmen, solange 

der Gesellschaft kein Schaden zugefügt werde, bliebe eine eventuelle Unzulässigkeit 

des Aspekts der Förderung wegen Überschreitung der für nicht-wirtschaftliche Aktivitä-

                                                 
464  Hüffer, § 93, Rn. 17 (m.w.N.), hält dies für unangemessen. KK-Mertens, § 93, Rn. 103, betont, dass 

auch Vermögensminderungen im Unternehmensinteresse liegen könnten. Insoweit könne der Vermö-
gensnachteil als solcher noch kein Indiz für eine Pflichtwidrigkeit darstellen. Vgl. ergänzend auch 
MünchHdb AG-Wiesner, § 26, Rn. 6; Schneider, AG 1983, 205 (213f.). 
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ten geltenden Grenzen für die Aktiengesellschaft jedenfalls in materieller Hinsicht fol-

genlos. 

Betrachtet man aber die Schadensdefinitionen und -berechnungen genauer, so fällt auf, 

dass der Schaden zwangsläufig nur über die Unzulässigkeit ermittelt oder besser defi-

niert werden kann. 

Die Berechnung des Schadens erfordert eine Gesamtbetrachtung, wobei dieser grund-

sätzlich konkret anhand der tatsächlich eingetretenen Vermögensminderung (damnum 

emergens) und der ausbleibenden Vermögensmehrung (lucrum cessans) zu berechnen 

ist465. 

Zuwendungen an Dritte zu Zwecken der Förderung sind Vermögensminderungen zum 

Nachteil der Gesellschaft, welche nicht unmittelbar durch entsprechende Einnahmen 

gedeckt werden. Deren rechtliche Zulässigkeit hängt davon ab, welche unentgeltlichen 

Zuwendungen beispielsweise noch als sozialer Aufwand der Gesellschaft eingestuft 

werden können. Der soziale Aufwand ist aber keine gesetzlich festgelegte Größe, son-

dern das Ergebnis einer normativen Wertung466. 

Inwieweit in jenem Nachteil ein Schaden für die Gesellschaft liegt, kann folglich eben-

falls nur durch eine normative Wertung bestimmt werden, die vollständig an den Krite-

rien über die Zulässigkeit nicht-wirtschaftlicher Aktivitäten ausgerichtet ist. 

                                                 
465  Palandt-Heinrichs, Vorbem v § 249 BGB, Rn. 50. Zur sogenannten Differenzhypothese Soergel-

Mertens, Vor § 249, Rn. 41; Erman-Kuckuk, Vor § 249, Rn. 25. Zum Verhältnis der Differenzhypo-
these zum Grundsatz der Totalreparation vgl. ergänzend auch Staudinger-Schiemann, § 249, Rn. 2ff.. 

466  KK-Mertens, § 76, Rn. 33, vertritt die Auffassung, dem Vorstand sei in der Frage, welchen Aufwand 
er für soziale Zwecke treibe, ein breiter Ermessensspielraum zuzuerkennen, der sich lediglich im 
Rahmen dessen halten müsse, was nach Größenordnung und finanzieller Situation des Unternehmens 
als angemessen angesehen werden könne. Das sei gerechtfertigt, da sich kaum je eine scharfe Unter-
scheidung zwischen rein altruistischem Verhalten und einem langfristig-egoistischen Verhalten in 
Gestalt der für den Erfolg des Unternehmens wesentlichen Umweltstabilisierung, Goodwill-
Verfestigung und Corporate identity-Ausprägung treffen lassen werde. 
Nach anderer Ansicht sei die Rechtfertigung sozialen Aufwands in der besonderen Gemeinwohlbin-
dung oder sozialstaatlichen Inpflichtnahme der Gesellschaft zu suchen (vgl. dazu die Nachweise und 
weitergehenden kritischen Ausführungen bei KK-Mertens, § 76, Rn. 34 und teilweise auch Rn. 36). 
Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 24.01.1957 (BGHZ 23, 150 (157)) ausdrücklich 
klargestellt, dass sozialpolitische und gemeinnützige Zuwendungen in den Aufgabenbereich des Vor-
stands fielen. Zu diesem Ergebnis gelangt der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs nach einer Ab-
grenzung zu den Kompetenzen der Hauptversammlung, die durch eine solche Aufgabenzuweisung ge-
rade nicht betroffen seien. Eine entsprechende Herleitung jener Kompetenz des Vorstands bleibt er al-
lerdings schuldig. 
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Demnach begründet eine Überschreitung dieser Kriterien stets einen Schaden für die 

Gesellschaft467. Umgekehrt hingegen kann der (normative) Schaden niemals eine Unzu-

lässigkeit begründen, da er erst aus ihr heraus entsteht. 

Der Schadensbegriff verliert dadurch seine eigenständige Bedeutung. Die (fehlende) 

Zulässigkeit gibt die Existenz eines Schadens vor. Das Vorliegen einer Pflichtverlet-

zung ist gleichermaßen von der rechtlichen Zulässigkeit der Sponsoringmaßnahme ab-

hängig468. Eine Verschiebung des Problems auf die vorgelagerte Ebene der Pflichtver-

letzung ändert daher nur wenig an der Instrumentalisierung einzelner haftungsrechtli-

cher Tatbestandsvoraussetzungen. 

Sowohl der Begriff des Schadens als auch der der Pflichtverletzung gewinnen ihre Selb-

ständigkeit aber vielleicht zurück, wenn die gegenseitige Beeinflussung wirtschaftlicher 

und nicht-wirtschaftlicher Komponenten eines einheitlichen Engagements konkret zu 

berechnen ist. Betrachtet man das Sponsoring - wie hier vertreten - als Einheit, geht es 

dabei rechtlich zwangsläufig um eine etwaige Schadenskompensation durch den wirt-

schaftlichen Aspekt des Sponsorings. 

Die Rechtsprechung macht die Vorteilsausgleichung im wesentlichen von einer tatsäch-

lichen und einer normativen Voraussetzung abhängig. 

In tatsächlicher Hinsicht muss zwischen dem schädigenden Ereignis und dem Vorteil 

ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen469. Die Einheit des Sponsorings umfasst 

den nicht-wirtschaftlichen und den wirtschaftlichen Teilaspekt. Somit verursacht die 

Durchführung des Teils der Förderung adäquat kausal auch den wirtschaftlichen Vor-

teil. 

Normativ gesehen muss die Anrechnung des Vorteils hauptsächlich dem Zweck des 

Schadensersatzes entsprechen und darf den Schädiger nicht unbillig entlasten470. Aner-

kennt man die Besonderheiten des Sponsorings und vor allem dessen Mischformen als 

                                                 
467  Etwaige Schadenskompensationen sind hierbei kaum vorstellbar und werden daher nicht behandelt. 
468  Die Pflichtverletzung im Rahmen des § 93 II 1 AktG kann nach ganz herrschender Meinung auch in 

einer Verletzung der allgemeinen Sorgfaltspflicht des § 93 I 1 AktG liegen (vgl. dazu Hüffer, § 93, 
Rn. 3f. und 13; KK-Mertens, § 93, Rn. 7; Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 93, Rn. 9; MünchHdb AG-
Wiesner, § 26, Rn. 5). Eine Verletzung der allgemeinen Sorgfaltspflicht ist dabei von bloßen Fehl-
schlägen und Irrtümern der Unternehmensführung abzugrenzen (anstelle vieler auf den Punkt gebracht 
durch Hüffer, § 93, Rn. 13a). Die in Rede stehende Missachtung der rechtlichen Zulässigkeit hingegen 
ist eindeutig ein Verstoß gegen die Pflicht des Vorstand zur Wahrung der allgemeinen aktienrechtli-
chen Kompetenzstruktur und der speziellen rechtlichen Vorgaben und materiellrechtlichen Grenzen. 

469  BGHZ 49, 56 (61); 81, 271 (275). 
470  BGHZ 8, 325 (329); 10, 107 (108); 30, 29 (33); 91, 206 (210); BAG, NJW 1968, 221 (222). 
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Ausdruck unternehmerischer Freiheit und als festen Bestandteil moderner Unterneh-

menskommunikation, steht der Vorteilsausgleichung auch aus normativer Sicht nichts 

entgegen. 

Der anfänglich normativ bestimmte Schaden der Gesellschaft erfährt damit eine Kom-

pensation, deren normativer Gehalt sich in dem „ob“ erschöpft. Die Höhe der Vor-

teilsausgleichung hängt von der Beurteilung des tatsächlichen Wertes der wirtschaftli-

chen Vorteile ab. 

Der so ermittelte endgültige Schaden der Gesellschaft wirkt aber konsequenterweise auf 

das anfängliche Ergebnis der Zulässigkeitsprüfung zurück. Pflichtverletzung und Scha-

den nähern sich damit aneinander an. Eine strikte Trennung ist kaum mehr möglich. 

Beide sind gemeinsam von der Zulässigkeit des nicht-wirtschaftlichen Teilaspekts ab-

hängig. Umgekehrt beeinflusst die Schadenskompensation die Zulässigkeit des gesam-

ten Sponsoringprojektes. 

Wegen der Notwendigkeit zur einheitlichen Prüfung ergeben sich erhebliche Zweifel 

daran, ob die Pflichtverletzung dann noch allein auf die (Un-)Zulässigkeit des nicht-

wirtschaftlichen Teils gestützt werden kann, nur weil das Gesamtprojekt schwerpunkt-

mäßig nicht-wirtschaftlich eingeordnet worden ist. Folgerichtiger ist es, auch die 

Pflichtverletzung auf das gesamte Projekt zu beziehen. In diesem Fall sind Pflichtver-

letzung und Schaden in ihren Ausrichtungen kongruent. 

Wirkt nun die Vorteilsausgleichung auf die Zulässigkeit des Gesamtprojektes Sponso-

ring ein, tragen die Grundsätze der Schadensberechnung nach §§ 249ff. BGB zumindest 

auch zur rechtlichen Lösung der Zulässigkeitsproblematik bei. So könnte man zu dem 

Schluss gelangen, die Berechtigung zur Durchführung schwerpunktmäßig nicht-

wirtschaftlicher Aktivitäten sei von der Seite einer denkbaren Schädigung der Gesell-

schaft her bestimmt. 

 

Insofern liegt es nahe, bei einer nicht-wirtschaftlichen Schwerpunktsetzung die Zuläs-

sigkeit eines derartigen Engagements auch anhand der Methoden zur Schadensberech-

nung zu prüfen. Die mit der Schadensberechnung verbundene ganzheitliche Betrachtung 

der Vermögenslage unter Berücksichtigung aller Umstände471 zwänge dann förmlich 

dazu, jene Schwerpunktsetzung ausschließlich als eine solche Gesamtbetrachtung der 

                                                 
471  Dieses Wesen der Schadensberechnung kommt sehr anschaulich in der oben erwähnten Formel der 

Differenzhypothese zum Ausdruck. 
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jeweiligen Sponsoringtypen voranzutreiben, die deren Eigenarten und Besonderheiten 

im ganzen beachtet. 

 

(ii) Konstellation 2: wirtschaftliche Schwerpunktsetzung 

 

Die wirtschaftliche Schwerpunktsetzung bedeutet in erster Linie eine generelle Zuläs-

sigkeit des untersuchten Sponsoringprojektes. Der Vorstand ist im Rahmen der aner-

kannten betriebswirtschaftlichen Grundsätze zur Durchführung des Projektes berechtigt. 

Insoweit bestehen bei einer wirtschaftlich ausgerichteten Aktiengesellschaft zunächst 

keine Besonderheiten, da es sich hierbei um einen Teilaspekt der gewöhnlichen Tätig-

keit einer solchen Gesellschaft handelt. 

Entscheidende Bedeutung kommt damit der Haftung des Vorstands für wirtschaftliches 

Fehlverhalten zu. 

Die von § 93 II 1 AktG geforderte Pflichtverletzung des Vorstandsmitglieds kann dabei 

auf herkömmliche Weise als Missachtung anerkannter betriebswirtschaftlicher Grund-

sätze begangen werden. Derartige Pflichtverletzungen sollen hier nicht behandelt wer-

den. 

Es gilt vielmehr zu untersuchen, ob die nicht-wirtschaftlichen Komponenten des Spon-

sorings aus wirtschaftlicher Sicht eine solche Pflichtverletzung begründen können. 

Grundsätzlich ist jede nicht-wirtschaftliche Aktivität schon von ihrer Definition her eine 

Verletzung der Wirtschaftlichkeit. 

Allerdings stellt sich in dieser Konstellation erneut das Problem einer möglichen Annä-

herung oder inhaltlichen Verknüpfung von Pflichtverletzung und Schaden aufgrund der 

Besonderheiten jener Mischformen des Sponsorings. Daher soll zuerst eine Betrachtung 

eventuell eintretender Schäden erfolgen. 

 

Die Förderung führt zu einer Vermögensminderung. Doch geschieht dies im Rahmen 

eines schwerpunktmäßig wirtschaftlichen Projektes. 

Bei einer schwerpunktmäßig wirtschaftlichen Betätigung kann ein Schaden nicht darin 

liegen, dass Ausgaben ohne entsprechende Einnahmen oder besser Gegenleistungen 

gemacht worden sind. Ebensowenig kann alleine eine aus wirtschaftlicher Sicht unan-

gemessen hohe Leistung des Sponsors einen Schaden begründen. 

Eine Vermögensmehrung bleibt zudem nicht aus, da die Überzahlung der Gegenleistung 

des Gesponserten die Sponsoringwirkungen und den damit verbundenen wirtschaftli-
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chen Wert nicht verändert. Das Vermögen der Gesellschaft wird hingegen schon durch 

die Zahlung einer angemessenen Leistung gemindert. Hierbei steht die Leistung des 

Sponsors aber in einem angemessenen Verhältnis zur erzielbaren Vermögensmehrung. 

Bei einer unangemessenen Leistung ist der überzahlte Betrag daher möglicherweise von 

den etwaigen Gewinnsteigerungen abzuziehen, die aufgrund von Steigerungen des Ab-

satzes als Folge der Realisierung kommunikativer Wirkungen des Sponsorings zukünf-

tig erzielt werden können472. 

Man könnte den möglichen Schaden für die Gesellschaft folglich darin sehen, dass die 

realisierbaren wirtschaftlichen Vorteile des Projektes geringer ausfallen als ohne eine 

gleichzeitige Förderung. 

Andererseits wäre es denkbar, diesen wirtschaftlichen Nachteil lediglich als Beeinträch-

tigung der Effektivität des gesamten Projektes anzusehen. Das würde in einer Gesamt-

betrachtung aller Folgen dann nicht zu einem Schaden führen, da der Vorstand nach 

obigen Ausführungen nicht zur Erzielung maximalen Gewinns verpflichtet ist. Insoweit 

steht ihm ein Ermessensspielraum bei der Verfolgung und Realisierung der einzelnen 

Interessen innerhalb der aktienrechtlichen Interessenstruktur zu. Stellt man aber jenes 

Argument einer fehlenden Verpflichtung des Vorstands in den Vordergrund, so kann 

schon keine Pflichtverletzung vorliegen. 

Erneut wird deutlich, dass der Schaden nicht allein durch Anwendung der Differenz-

hypothese von Mommsen473 aufgrund eines Vergleichs zwischen der tatsächlichen und 

der hypothetischen Güterlage ermittelt werden kann. Es mangelt dieser Methode an ei-

ner umfassenden Würdigung der Gesamtumstände, die bei Sponsoringaktivitäten unbe-

dingt erforderlich ist. 

Wie bereits in der Konstellation der nicht-wirtschaftlichen Schwerpunktsetzung könnte 

auch an dieser Stelle eine teilweise normativ bestimmte Erörterung denkbarer Scha-

denskompensationen unverzichtbar sein. 

 

Infolgedessen stellt sich die Frage, ob eine Verletzung wirtschaftlicher Grundsätze nur 

auf die fehlende wirtschaftliche Ausrichtung der Förderung gestützt werden kann. Be-

reits die Schwerpunktsetzung an sich macht deutlich, dass ein hauptsächlich wirtschaft-

                                                 
472  Die Situation, dass der überzahlte Betrag höher als die erzielten (oder erzielbaren) Gewinne ist, dürfte 

höchst unwahrscheinlich sein. Auf eine Beurteilung auch dieser Situation wird deshalb verzichtet. 
Dieser Fall dürfte außerdem bereits zu einer nicht-wirtschaftlichen Schwerpunktsetzung führen. 

473  Mommsen, Zur Lehre von dem Interesse (1855), S. 1ff., 40ff. und 137ff.. 
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liches Projekt vorliegt. Der Einfluss des nicht-wirtschaftlichen Teils könnte demzufolge 

so gering sein, dass er unter Anlegung der geltenden nicht-wirtschaftlichen Maßstäbe 

- für sich betrachtet - ohnehin zulässig wäre. Dann wäre es verfehlt, eine Pflichtverlet-

zung mit der Begründung anzunehmen, ein wirtschaftliches Projekt sei ausschließlich 

wirtschaftlich zu handhaben. 

 

Außerdem sind die für die Annahme einer Pflichtverletzung im Rahmen des § 93 AktG 

geltenden Voraussetzungen sehr streng. Der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in 

seinem Urteil vom 21. April 1997 bei der Prüfung einer Pflichtverletzung den unver-

zichtbaren weiten unternehmerischen Ermessensspielraum betont474. Eine insgesamt 

unglückliche Unternehmensführung rechtfertige lediglich personalpolitische Konse-

quenzen, während eine Haftung erst bei schlechthin unvertretbarem Vorstandshandeln 

gegeben sei475. Darunter fällt nach wohl herrschender Ansicht beispielsweise eine deut-

liche Überschreitung der aus dem Unternehmenswohl ableitbaren Grenzen oder auch 

eine unverantwortliche Risikoübernahme durch den Vorstand476. 

Ohne auf die Bedeutung jener Mischformen des Sponsorings für die moderne Unter-

nehmenskommunikation abzustellen, kann bei einer wirtschaftlichen Schwerpunktset-

zung schon wegen der überwiegenden wirtschaftlichen Vorteile des Sponsoringprojek-

tes kaum von einer ernsthaften Beeinträchtigung des Unternehmenswohls bzw. -

interesses oder gar von einer unverantwortlichen Risikoübernahme durch den Vorstand 

gesprochen werden. Wegen der gebotenen einheitlichen Würdigung des gesamten 

Sponsoringprojektes bedarf es hier also keiner gesonderten Untersuchung des Einflusses 

der nicht-wirtschaftlichen Komponente. Entscheidend ist die maßgeblich wirtschaftliche 

Ausrichtung, die diesem Ergebnis der Schwerpunktsetzung immanent ist. 

                                                 
474  BGHZ 135, 244 (253). Vgl. ergänzend dazu auch den Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 

28.01.1998 für das KonTraG vom 27.04.1998 und die dazugehörige Begründung (BT-Drucksache 
13/9712, S. 21), welche ausdrücklich klarstellt, dass im Bereich unternehmerischer Entscheidungen 
der Verwaltung ein weiter Ermessensspielraum bleiben solle. Zum Beurteilungsspielraum des Auf-
sichtsrats bei der Prüfung des Bestehens eines Schadensersatzanspruchs der Gesellschaft gegenüber 
dem Vorstand als Gegenstand des gerade genannten Urteils des Bundesgerichtshofs vgl. weiter Götz, 
NJW 1997, 3275 (3276, insbesondere die dortige Fußnote 10, m.w.N.). 

475  BGHZ 135, 244 (253f.). 
476  Vgl. eingehend dazu Boujong, DZWiR 1997, 322 (328); Henze, NJW 1998, 3309 (3311); Kindler, 

ZHR 162 [1998], 101 (103ff.). Vgl. auch die teilweise kritischen Anmerkungen von Götz, NJW 1997, 
3275 (3276), und Horn, ZIP 1997, 1129 (1134). 
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Demnach liegt die Entscheidung des Vorstands zur Förderung innerhalb eines ansons-

ten wirtschaftlich dominierten Sponsoringengagements noch im Rahmen des bewusst 

sehr weit gezogenen unternehmerischen Ermessensspielraums, welcher Ausdruck der 

bereits oben angeführten unternehmerischen Freiheit ist. Nur so kann eine Vielfalt an 

unternehmerischen Handlungsalternativen entstehen, die sowohl die Etablierung neuar-

tiger Kommunikationsstrategien als auch deren Einbettung in die komplexe Interessen-

struktur der Aktiengesellschaft ermöglicht. Dieses Geflecht aus unterschiedlichen Inte-

ressen, das bereits oben ausführlich untersucht worden ist, verlangt dabei gerade auch 

die ausgewogene Einbindung des Gemeinwohls in die Unternehmensführung. Die Ver-

pflichtung des Vorstands zur Berücksichtigung des Gemeinwohls wird schließlich in 

der Regel herangezogen, um die Zulässigkeit von sozialem Aufwand der Gesellschaft zu 

begründen477. 

Die Entscheidung des Vorstands zur Förderung des Gesponserten verringert zwar die 

(wirtschaftliche) Effektivität des gesamten Projektes; trotzdem ist dies - insbesondere 

nach dem gerade Gesagten - keine Verletzung der allgemeinen Sorgfaltspflicht, da das 

Projekt insgesamt noch wirtschaftlich ausgerichtet ist und darin gerade kein „schlecht-

hin unvertretbares Vorstandshandeln“ gesehen werden kann. 

Eine Verletzung anerkannter betriebswirtschaftlicher Grundsätze hingegen muss - falls 

angezeigt - über den Schaden korrigiert werden, da ihre Beachtung eindeutig zur „Sorg-

falt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters“ gehört478. 

Auf die Prüfung eines etwaigen Schadens der Aktiengesellschaft und seiner normativen 

Aspekte kann deshalb verzichtet werden. Die Durchführung einer derartigen Mischform 

des Sponsorings ist bei einer schwerpunktmäßig wirtschaftlichen Ausrichtung ihrer 

Komponenten schon keine Verletzung der allgemeinen Sorgfaltspflicht des Vorstands 

aus § 93 I 1 AktG und damit sowohl haftungsrechtlich als auch bezüglich der sonstigen 

durch die zuvor genannten aktienrechtlichen Vorgaben bestimmten Berechtigung des 

Vorstands zulässig. 

 

 
                                                 
477  So die wohl herrschende Ansicht. Anders hingegen KK-Mertens, § 76, Rn. 33f. (m.w.N.), der sich - 

wie bereits oben ausgeführt - gegen eine Rechtfertigung sozialen Aufwands durch eine besondere Ge-
meinwohlbindung oder sozialstaatliche Inpflichtnahme der Gesellschaft wendet. In BGHZ 23, 150 
(157), wird die Rechtfertigung sozialen Aufwands generell nicht deutlich. 

478  Vgl. dazu die obigen Ausführungen zu den für den Vorstand geltenden ermessensleitenden Gesichts-
punkten. 
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b) Zwischenergebnis 

 

Die Haftungstatbestände und der Begriff des Schadens für die Gesellschaft sind deshalb 

nur bei einer Förderung im Rahmen eines schwerpunktmäßig nicht-wirtschaftlichen 

Sponsoringengagements bedeutsam. 

Wie die obige Untersuchung dieser Konstellation gezeigt hat, liegt es zumindest nahe, 

ihre Zulässigkeit auch anhand der Methoden zur Schadensberechnung zu beurteilen. 

Damit verbindet sich dann tendenziell eine Gesamtbetrachtung des jeweiligen Sponso-

rings, welche über die reine Saldierung der Vor- und Nachteile derartiger Kommunika-

tionsstrategien - sofern das überhaupt möglich ist - weit hinaus reicht. 

 

2) Sinn und Zweck der Haftungstatbestände 

 

Solch ein Vorgehen zwingt zur Beachtung von Sinn und Zweck sowohl der Haftungs-

tatbestände als auch der die Zuständigkeit und Berechtigung regelnden Vorschriften. 

An dieser Stelle sei zunächst an die oben ausgeführten Schwierigkeiten bei der Bewer-

tung der objektiven und subjektiven Wertermittlung erinnert. Gegebenenfalls erfassen 

die entsprechenden Haftungstatbestände des Aktiengesetzes aber genau diese Situation, 

weil sie sowohl einen objektiven Verhaltensmaßstab als auch einen subjektiven Ver-

schuldensmaßstab aufstellen479. Eine solche Haftung der Vorstandsmitglieder (und e-

ventuell auch der Mitglieder des Aufsichtsrates) käme dabei unabhängig vom Ergebnis 

der Gesamteinordnung bzw. der Schwerpunktsetzung in Betracht. 

Der Regelungszweck des § 93 AktG liegt, wie bei allen Haftungstatbeständen, in Scha-

densausgleich und Schadensprävention480; der Schadensausgleich dient dem Schutz des 

Gesellschaftsvermögens481. Die Vorstandsmitglieder haften dabei für die Verletzung 

von Pflichten, die sich u.a. auch aus der Leitungsaufgabe des Vorstands nach § 76 I 

AktG ergeben können482. § 76 I AktG ist Ausdruck der kompetenzrechtlichen Verfas-

                                                 
479  Vgl. allgemein dazu KK-Mertens, § 93, Rn. 7; MünchHdb AG-Wiesner, § 26, Rn. 5; GK-Schilling, 

§ 93, Anm. 9; Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 93, Rn. 9. 
480  Vgl. allgemein zu Sinn und Zweck des Schadensersatzrechts Soergel-Mertens, Vor § 249, Rn. 11 und 

Rn. 26. Erman-Kuckuk, Vor § 249, Rn. 1, sieht die Hauptaufgabe des Schadensersatzrechts im Aus-
gleich der Schäden. 

481  Hüffer, § 93, Rn. 1; KK-Mertens, § 93, Rn. 3, spricht vom Schutz der Gesellschaft durch die mit Stra-
fe oder Buße sanktionierten Pflichten eines Vorstandsmitglieds. 

482  Hüffer, § 93, Rn. 13; GK-Schilling, § 93, Anm. 9; Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 93, Rn. 10. 
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sung der Aktiengesellschaft483. Insofern besteht kein Zweifel daran, dass die schuldhafte 

und zu einem Schaden für die Gesellschaft führende Verletzung der zwingenden Zu-

ständigkeitsverteilung des Aktiengesetzes ebenso die Haftung einzelner oder mehrerer 

Vorstandsmitglieder begründet, wie dies bei der Verletzung allgemein anerkannter Re-

geln wirtschaftlichen Handelns oder sonstiger (aktien-)rechtlicher Grenzen der Fall ist. 

 

3) Sinn und Zweck der Vorschriften über Zuständigkeit und Berechtigung 

 

Die Vorschriften des Aktiengesetzes über Zuständigkeit und allgemeine Berechtigung 

der Organe dienen vor allem dem Schutz der jeweiligen Kompetenzträger in ihren 

Rechten, die ihnen durch die Verfassung der Aktiengesellschaft gewährt werden484. 

Dem Vorstand der Aktiengesellschaft steht gemäß § 76 I AktG die Unternehmenslei-

tung zu. Ebenso steht ihm die Geschäftsführung zu. Das geht aus § 77 I AktG hervor, 

der dies in seinem Wortlaut bereits voraussetzt485. Wie oben schon erwähnt ist der Vor-

stand demzufolge auch in einer wirtschaftlich ausgerichteten Aktiengesellschaft zu-

nächst gleichfalls für die Planung, Entscheidung und Durchführung nicht-

wirtschaftlicher Aktivitäten zuständig486. Diesbezüglich unterliegt er allerdings gewis-

                                                 
483  Vgl. näher dazu Hüffer, § 76, Rn. 4; KK-Mertens, § 76, Rn. 4; GK-Meyer-Landrut, § 76, Anm. 2; 

Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 76, Rn. 11. 
484  Nach Hüffer, § 119, Rn. 1, bezwecke beispielsweise der die Beschlusskompetenzen der 

Hauptversammlung betreffende § 119 AktG die Machtbalance zwischen den Gesellschaftsorganen. 
§ 58 AktG (Verwendung des Jahresüberschusses) enthalte nach Geßler/Hefermehl-
Hefermehl/Bungeroth, § 58, Rn. 3, den Versuch des Gesetzgebers, einen angemessenen Ausgleich 
zwischen den Interessen der Aktionäre an einer möglichst hohen Gewinnausschüttung und dem 
regelmäßig von Vorstand und Aufsichtsrat vertretenen Bedürfnis nach Sicherung und Stärkung des 
Unternehmens durch Rücklagenbildung zu finden. 
Die in § 58 AktG enthaltenen Kompetenzen des Vorstands, des Aufsichtsrats und der Hauptversamm-
lung sind dabei wohlüberlegt aufeinander abgestimmt. An den beiden genannten Paragraphen wird 
exemplarisch deutlich, welche Interessen welcher Interessenträger auf welche Art und Weise ge-
schützt werden sollen. 

485  Hüffer, § 76, Rn. 7. 
486  Auch wenn Philipp, AG 2000, 62ff., dies vielleicht grundsätzlich bejahen mag, so ist er doch entge-

gen der hier vertretenen Auffassung der Ansicht, dass dem Vorstand für bestimmte nicht-
wirtschaftliche Projekte von vorneherein die Zuständigkeit fehle, da es sich bei diesen dann um eine 
Gewinnverwendung i.S.d. § 58 III 2 AktG („andere Verwendung“) handele, die in die ausschließliche 
Zuständigkeit der Hauptversammlung falle. Philipp, AG 2000, 62 (65), grenzt dabei zu dem vom Vor-
stand noch zu vertretenden Aufwand der Gesellschaft ab, der gerade nicht zu Lasten des Grundkapi-
tals gehe. Auf die Argumente der herrschenden Meinung gegen das Vorliegen einer Gewinnverwen-
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sen Beschränkungen, die im einzelnen an dieser Stelle nicht näher ausgeführt werden 

müssen487. 

Für den Fall, dass diese Beschränkungen seiner bestehenden Zuständigkeit greifen, 

stellt sich die Frage, ob die Hauptversammlung dem geplanten Vorhaben dennoch zu-

stimmen kann488. Anderenfalls gäbe es bestimmte „unternehmerische“ Aktivitäten, die 

der jeweiligen Aktiengesellschaft kategorisch verwehrt bleiben. 

 

a) Die Rechte der Hauptversammlung 

 

Die Rechte der Hauptversammlung sind im Aktiengesetz, in der Satzung der Gesell-

schaft und in der zwingenden Vorschrift des § 119 I AktG normiert, welche die Be-

schlusszuständigkeiten aber keineswegs abschließend nennt489. 

Abgesehen von § 119 I Nr. 2 AktG („Verwendung des Bilanzgewinns“) enthält § 119 I 

AktG keine Zuständigkeit der Hauptversammlung, die eventuell zur Bereitstellung fi-

nanzieller Mittel für Zwecke der nicht-wirtschaftlichen Förderung im hier verwendeten 

                                                                                                                                               
dung im Sinne des § 58 III AktG wird im folgenden noch näher einzugehen sein. Demzufolge steht 
dem Vorstand stets die entsprechende Kompetenz zu, die gleichwohl in ihrem Umfang beschränkt ist. 

487  Wie bereits mehrfach erwähnt geht es grundsätzlich um das Vorliegen von noch zulässigem (sozialen) 
Aufwand der Gesellschaft. Eine Beschränkung kann sich aber nicht nur daraus, sondern eventuell auch 
aus dem „Holzmüller-Urteil“ des BGH vom 25.02.1982 (BGHZ 83, 122ff.) ergeben. Dort nämlich 
wird aus § 119 II AktG eine Pflicht des Vorstands zur Vorlage an die Hauptversammlung entwickelt, 
wenn der Vorstand „vernünftigerweise nicht annehmen kann, er dürfe sie“ - die Entscheidung - „in 
ausschließlich eigener Verantwortung treffen, ohne die Hauptversammlung zu beteiligen“ (BGHZ 83, 
122 (131)). Das OLG München, AG 1995, 232 (233), sieht in einer solchen Situation eine Sorgfalts-
pflichtverletzung durch den Vorstand, wenn er von der Möglichkeit des § 119 II AktG keinen 
Gebrauch macht. Im Rahmen dieser Arbeit kann keine weitergehende Darstellung der Rechtsprechung 
und des sehr umfangreichen Schrifttums, das im Übrigen uneinheitlich ist, gegeben werden. Insofern 
sei auf die umfangreichen Nachweise bei Hüffer, § 119, Rn. 16-18, verwiesen. Hüffer, § 119, Rn. 18, 
selbst stellt in diesem Zusammenhang klar, dass die Kompetenzordnung des Aktiengesetzes nicht in 
dem Sinne schlechterdings abschließend sei, dass der Vorstand jegliche Geschäftsführungsmaßnahme 
(abgesehen von § 111 IV 2 AktG) allein ergreifen könne, für die die Gesellschaft nicht ausdrücklich 
eine Zuständigkeit der Hauptversammlung begründe. Fraglich bleibt dabei natürlich, ob und unter 
welchen Voraussetzungen jene nicht-wirtschaftlichen Aktivitäten überhaupt den Ausnahmecharakter 
des in BGHZ 83, 122ff., entschiedenen Falles erreichen können. 

488  Im Falle der (abstrakten) Bejahung einer Pflicht des Vorstands zur Vorlage an die Hauptversammlung 
wegen der besonderen Bedeutung und Tragweite der (gedachten) Entscheidung gemäß dem „Holz-
müller-Urteil“ des BGH (BGHZ 83, 122ff.) stellt sich diese Frage trotzdem, falls die Beschränkung 
sich nicht ausschließlich aufgrund dieses Urteils ergibt. 

489  Hüffer, § 119, Rn. 7-9; GK-Barz, § 119, Anm. 2f.; Geßler/Hefermehl-Eckardt, § 119, Rn. 7ff. und Rn. 
10; Geßler, Loseblatt (Bd. 1), § 119, Rn. 2. 
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Sinne herangezogen werden könnte. Außerhalb des § 119 I AktG könnte eine derartige 

Zuständigkeit lediglich in § 58 III 2 AktG490 normiert sein. Diese Vorschrift wird aller-

dings bereits von § 119 I Nr. 2 AktG erfasst. Neben § 58 III 2 AktG kommt demnach 

nur noch eine Zuständigkeit kraft Satzung in Betracht. 

Hier sei erneut betont, dass auch § 58 III 2 AktG insoweit eine Satzungsgrundlage er-

fordert, die eine Ermächtigung der Hauptversammlung zur anderen Verwendung des 

Bilanzgewinns enthält. Da es sich dabei weder um eine Rücklagenbildung noch um eine 

Ausschüttung handelt, ist nur eine Zuwendung an Dritte denkbar491. 

Folglich konkurriert eine Satzungsermächtigung, die Voraussetzung für eine gesetzlich 

vorgesehene „andere Verwendung“ des Bilanzgewinns ist, mit einer generellen Sat-

zungsermächtigung492, die weder auf die Verwendung nur des Bilanzgewinns be-

schränkt noch an die unter Umständen strengeren Vergabevoraussetzungen des 

§ 58 III 2 AktG gebunden wäre. Die Zulässigkeit einer solchen generellen Satzungser-

mächtigung wäre dann zunächst an § 23 V AktG zu messen493. Des weiteren könnte 

                                                 
490  Die Vorschrift des § 58 III 2 AktG ermächtigt die Hauptversammlung, eine „andere Verwendung“ des 

Bilanzgewinns als die dort genannten zu beschließen, sofern eine entsprechende Satzungsermächti-
gung vorhanden ist. 

491  Hüffer, § 58, Rn. 25. KK-Lutter, § 58, Rn. 74ff. (76) spricht allgemein von gemeinnützigen und/oder 
sozialen Zuwendungen an Dritte, die in der Praxis allerdings als Aufwand in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung erschienen, da sie im Anschluss an BGHZ 23, 150 (157) dem Zuständigkeitsbereich des 
Vorstands zuzuordnen seien. So auch GK-Barz, § 58, Anm. 24/25. Dem ist aber bereits deshalb kri-
tisch zu begegnen, weil allgemein anerkannt ist, dass auch der Aufwand für soziale oder gemeinnützi-
ge Zwecke der Höhe nach beschränkt ist und der Vorstand diese Grenze leicht überschreiten kann. In-
sofern bedarf es auch unter diesem Aspekt sehr wohl einer differenzierteren Betrachtung. Nach der 
Begründung des Regierungsentwurfs, abgedruckt bei Kropff, Textausgabe AktG v. 06.09.1965, S. 78, 
könne diese Zuwendung an Dritte insbesondere eine Förderung gemeinnütziger Zwecke sein. Vgl. 
auch Geßler/Hefermehl-Hefermehl/Bungeroth, § 58, Rn. 106f.; Sethe, ZHR 162 [1998], 474 (478f.). 

492  Durch sie könnte eine Zuständigkeit der Hauptversammlung kraft Satzung begründet werden, 
aufgrund derer die Hauptversammlung entweder jene nicht-wirtschaftliche Förderung für den 
Vorstand sogar bindend beschließt und dieser den Beschluss auszuführen hat oder die 
Hauptversammlung lediglich ihre Einwilligung oder Genehmigung zu dem vom Vorstand 
beschlossenen Vorhaben, in dessen Ausführung er beschränkt ist, erteilt. 

493  Vgl. allgemein zur Zuständigkeit der Hauptversammlung kraft Satzung Hüffer, § 119, Rn. 10. Hierbei 
wäre dann zu prüfen, ob § 58 III 2 AktG insoweit eine abschließende Regelung enthält. Die herr-
schende Meinung nimmt allerdings an, dass die Aktionäre keinen Anspruch auf einen bestimmten 
Gewinn haben, sondern lediglich einen Anspruch auf eine rechtmäßige Verteilung des erzielten Bi-
lanzgewinns (RGZ 14, 168 (170); KK-Lutter, § 58, Rn. 82f. (m.w.N.); Geßler/Hefermehl-
Hefermehl/Bungeroth, § 58, Rn. 115f.. So im Ergebnis auch GK-Barz, § 58, Anm. 27; Geßler, Lose-
blatt (Bd. 1), § 58, Rn. 21; Hüffer, § 58, Rn. 26 (m.w.N.).). Dieser Ansicht soll hier gefolgt werden, da 
nur sie im Einklang mit den vorherigen Ausführungen zu den Gewinnzielen steht. Demzufolge kann 
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auch eine zumindest faktische Änderung des Gesellschaftszwecks gegeben sein, wenn 

das Ausmaß und die Voraussetzungen für die Vergabe nicht-wirtschaftlicher Zuwen-

dungen an Dritte dies nahe legen494. 

Ein bloßer Beschluss der Hauptversammlung, der nicht auf der Grundlage der Satzung 

(eventuell in Verbindung mit § 58 III 2 AktG) ergeht oder ergehen kann, ist hiernach 

jedenfalls keine ausreichende Grundlage für eine (aktienrechtlich) zulässige Durchfüh-

rung oder Ausführung jener Förderung durch den Vorstand. Eine andere Beurteilung ist 

möglicherweise dann geboten, wenn der Beschluss als konkludente Satzungsänderung 

verstanden werden kann. Das soll hier allerdings nicht weiter verfolgt werden495. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

495

§ 58 III 2 AktG kein Maßstab für die Zulässigkeit jener „Förderung“ aufgrund des „Mitwirkens“ der 
Hauptversammlung sein, da derartige Zuwendungen an Dritte, über die der Vorstand nicht selbständig 
entscheiden kann, nicht vollständig von § 58 III 2 AktG erfasst werden und bei der dann notwendigen 
„Mitwirkung“ der Hauptversammlung ebensowenig ausschließlich aus dem Bilanzgewinn heraus fi-
nanziert werden müssen. 
Möglicherweise liegt in jener generellen Satzungsermächtigung auch ein Verstoß gegen die Kompe-
tenzordnung des Aktiengesetzes. Fraglich ist nämlich bereits, ob eine Satzungsbestimmung die 
Hauptversammlung überhaupt zur Zustimmung in die Durchführung oder bloße Ausführung eines 
Vorhabens ermächtigen darf, welches grundsätzlich in die Zuständigkeit des Vorstands fällt und die-
ser in dessen Durch- oder Ausführung nur beschränkt ist. Die Bejahung eines solchen Verstoßes wür-
de zwingend zur Anwendung des § 58 III 2 AktG führen. Nur so ließe sich der Verstoß überwinden, 
wenn der Vorstand lediglich einen Beschluss der Hauptversammlung, der die Voraussetzungen der 
Verwendung bzw. Zuwendung an Dritte nach § 58 III 2 AktG exakt regelt, ausführt. Im Rahmen die-
ser Abhandlung kann das Vorliegen eines derartigen Verstoßes aber nicht detailliert untersucht wer-
den. Es kann insbesondere nicht weiter verfolgt werden, ob ein denkbarer Verstoß aus übergeordneten 
rechtlichen Gesichtspunkten entgegen § 23 V AktG überhaupt beachtlich wäre, weil er sich jedenfalls 
nicht zu Lasten des Vorstands auswirkt, dessen Beschränkung sich zudem nicht unmittelbar aus dem 
Aktiengesetz ergibt. 

494  An dieser Stelle kann auf obige Ausführungen zur Änderung der Satzung und zur faktischen Ände-
rung des Gesellschaftszwecks und deren Zulässigkeitsvoraussetzungen verwiesen werden. 

  Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer faktischen oder auch konkludenten Satzungsänderung 
wurden bereits oben ausgeführt. Allerdings ist hier wiederum die Möglichkeit einer zumindest fakti-
schen Änderung auch des Gesellschaftszwecks zu bedenken. 
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(i) Verstoß gegen § 119 II AktG (grundsätzlicher Ausschluss der Hauptver-

sammlung von der Geschäftsführung)? 

 

Jene generelle Satzungsermächtigung könnte auch einen Verstoß gegen § 119 II AktG 

begründen, durch den der Hauptversammlung eine autonome Zuständigkeit in Fragen 

der Geschäftsführung abgeschnitten wird496. 

Ein denkbarer Verstoß kann stets dadurch überwunden werden, dass der Vorstand durch 

eine gezielte Bitte um Zustimmung zu dem geplanten Vorhaben die Hauptversammlung 

insoweit zuständig macht. Ausgeschlossen ist jedenfalls eine Eigeninitiative der Haupt-

versammlung zur nicht-wirtschaftlichen Förderung Dritter. Dies trifft allerdings nicht 

auf den Fall des § 58 III 2 AktG zu, der eine „andere Verwendung“ des Bilanzgewinns 

durch einen Beschluss der Hauptversammlung gerade gesetzlich vorsieht. 

Eine weitere Möglichkeit zur Vermeidung eines solchen Verstoßes könnte es sein, den 

Vorstand im vorhinein in der Satzung bei derartigen Vorhaben für unbeschränkt zustän-

dig zu erklären497. Die Prüfung der Zulässigkeit dessen berührt erneut § 23 V AktG und 

das Problem einer zumindest faktischen Änderung des Gesellschaftszwecks. Ebenso 

könnte darin - wie schon erwähnt - ein genereller Verstoß gegen die Kompetenzvertei-

lung des Aktiengesetzes oder gegen sonstige aktienrechtliche Beschränkungen liegen. 

Dabei kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass allein diese Erweiterung der Be-

rechtigung (unbeschränkte Zuständigkeit) des Vorstands schon eine Entscheidung der 

Hauptversammlung „über Fragen der Geschäftsführung“ im Sinne des § 119 II AktG 

ist. Das gilt umso mehr, je konkreter die Satzungsbestimmung die Ermächtigung be-

schreibt. Zwar wird der Vorstand nicht zur Durchführung jener Förderung verpflichtet, 

nichtsdestoweniger geht die ursprüngliche Initiative zur Förderung von der Hauptver-

sammlung aus, die durch eine entsprechende Änderung der Satzung zumindest mit über 

die Zulässigkeit von „Fragen der Geschäftsführung“ entscheidet. 

 

                                                 
496  Zu Sinn und Zweck des § 119 II AktG vgl. Hüffer, § 119, Rn. 1; Geßler/Hefermehl-Eckardt, § 119, 

Rn. 1 und Rn. 12ff.; GK-Barz, § 119, Anm. 7; Geßler, Loseblatt (Bd. 1), § 119, Rn. 3. Ein solcher 
Verstoß kommt nur dann nicht in Betracht, wenn die o.g. Beschränkung des Vorstands bei der Durch-
führung nicht-wirtschaftlicher Aktivitäten zumindest auch auf dem „Holzmüller-Urteil“ des BGH 
(BGHZ 83, 122ff.) beruht, da dann aus § 119 II AktG gerade eine Pflicht zur Einholung der Zustim-
mung der Hauptversammlung hergeleitet wird. 

497  Dadurch würde ein zwischengeschalteter Beschluss der Hauptversammlung im o.g. Sinne überflüssig 
werden. Die allgemeinen Berechtigungen des Vorstands erführen damit eine direkte Erweiterung. 
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(ii) § 119 II AktG direkt oder analog zur Überwindung des möglichen Versto-

ßes? 

 

§ 119 II AktG ist allerdings nur dann anwendbar, wenn der Vorstand für die Maßnahme 

(der Geschäftsführung) auch „zuständig“ ist. Nur dann kann der Vorstand die Hauptver-

sammlung „zuständig“ machen498 und der grundsätzliche Ausschluss der Hauptver-

sammlung von der Geschäftsführung überwunden werden. 

Im vorliegenden Fall ist der Vorstand grundsätzlich „zuständig“. Bei der konkreten 

Durchführung der Maßnahme(n) unterliegt er aber einer Beschränkung seiner Berechti-

gung. Aufgrund der vorhandenen Entscheidungszuständigkeit könnte eine direkte An-

wendung des § 119 II AktG in Betracht kommen. Fraglich ist also, ob die Anwendbar-

keit des § 119 II AktG von der abstrakten Entscheidungszuständigkeit oder von der 

konkreten Berechtigung im Einzelfall abhängt. Streng genommen bleibt der Vorstand 

nämlich auch für jene (konkrete(n)) Maßnahme(n) „zuständig“. Er darf sie jedoch in der 

konkreten Situation nicht beschließen. Das aber ist wiederum durchaus mit der Variante 

vergleichbar, dass dem Vorstand von Anfang an die Entscheidungszuständigkeit fehlt, 

da es in beiden Fällen nicht zu einer Anordnung der entsprechenden Maßnahme(n) 

kommen kann. Das hätte jedoch zur Folge, dass der Vorstand die Hauptversammlung 

nicht zuständig machen könnte, obwohl er in diesem Bereich entscheidungszuständig ist 

und daher nicht in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Organs der Aktiengesell-

schaft eingreift. 

Daher könnte - falls eine direkte Anwendung aus den o.g. Gründen mangels „Zustän-

digkeit“ des Vorstands ausscheidet - jedenfalls eine analoge Heranziehung des § 119 II 

AktG geboten sein499. Nach Bejahung der Analogie hinge insbesondere die Zulässigkeit 

einer Vorausermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung im Sinne einer 

direkten Erweiterung seiner Berechtigung davon ab, ob der Vorstand dies zuvor von der 

Hauptversammlung verlangt hat. Eine solche Erweiterung wirkt sich im Zweifel aber 

zugunsten des Vorstands aus, da dieser durch die Satzung jedenfalls nicht zu entspre-

                                                 
498  Hüffer, § 119, Rn. 13; KK-Zöllner, § 119 (1. Auflage), Rn. 31. So auch der Umkehrschluss aus Geß-

ler/Hefermehl-Eckardt, § 119, Rn. 12. Nach GK-Barz, § 119, Anm. 7, seien unter Fragen der Ge-
schäftsführung alle Fragen zu verstehen, die in den Geschäftsbereich des Vorstands fallen. Barz ver-
weist insoweit auf § 76 AktG. 

499  Vgl. allgemein zur Analogie F. Müller, Juristische Methodik, Rn. 370f.. 
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chenden nicht-wirtschaftlichen Maßnahmen verpflichtet werden kann500. Das soll in 

dieser Untersuchung aber nicht weiter vertieft werden. 

 

b) Zwischenergebnis 

 

Sowohl die generelle Satzungsermächtigung für die Zustimmung der Hauptversamm-

lung als auch die direkte Ermächtigung des Vorstands durch die Satzung stehen unter 

dem Vorbehalt der gerade ausgeführten Zulässigkeitsbedenken. 

Die Zulässigkeit derartiger Aktivitäten könnte demnach vornehmlich davon abhängen, 

ob eine „andere Verwendung“ des Bilanzgewinns nach § 58 III 2 AktG durch einen 

Beschluss der Hauptversammlung angenommen werden kann. Damit wäre vor allem 

eine durch die Höhe des Bilanzgewinns und seine sonstigen Verwendungen vorgegebe-

ne zahlenmäßige Beschränkung jener Förderung verbunden. 

 

Für den Sinn und Zweck der Vorschriften über Zuständigkeit und Berechtigung der je-

weiligen Organe ergibt sich somit folgendes: 

Die §§ 76 I, 119 I AktG tragen maßgeblich zur Ordnung der Beziehungen der Gesell-

schaftsorgane untereinander bei, um dadurch eine Machtbalance zu schaffen. Der kon-

krete Fall jener nicht-wirtschaftlichen Förderung zeigt deutlich, dass verschiedenste 

Interessen einzelner Gesellschaftsorgane betroffen sind. 

Anhand von § 58 III 2 AktG, der nach obiger Darstellung der herrschenden Ansicht eine 

rechtmäßige Verteilung des erzielten Bilanzgewinns bezwecke, wird die Bedeutung 

eines geregelten Verfahrens für den Ausgleich der Interessen deutlich. 

Diese Vorschrift soll also keinen bestimmten Gewinn sichern. Vielmehr geht es um die 

Beteiligung der Aktionäre über die Hauptversammlung an der Verteilung eines Bilanz-

gewinns, dessen Höhe zuvor durch die Entscheidungen anderer Organe der Gesellschaft 

(mit) beeinflusst worden ist. Darin zeigt sich das Ziel einer ausgewogenen Beteiligung 

möglichst aller Organe an den einzelnen Abläufen innerhalb der Aktiengesellschaft. 

                                                 
500  Das Fehlen einer Bindungswirkung zu Lasten des Vorstands nährt zudem Zweifel am Vorliegen einer 

Entscheidung durch die Hauptversammlung im Sinne des § 119 II AktG, so dass die Vorschrift unter 
Umständen doppelt analog angewendet werden müsste. Vgl. auch Geßler, Loseblatt (Bd. 1), § 119, 
Rn. 3, der darauf hinweist, dass im Rahmen des § 119 II AktG in der Regel eine echte Geschäftsfüh-
rung durch die Hauptversammlung mit der Planungsgewalt des Entscheidenden nicht in Frage kom-
me. 
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Eine so verstandene gegenseitige Kontrolle sichert den rechtmäßigen Ablauf von Ent-

scheidungsprozessen und damit gleichzeitig wieder die verfahrensmäßig gestützte Ein-

beziehung der unterschiedlichen Interessen, deren Interessenträger von den jeweiligen 

Gesellschaftsorganen repräsentiert werden oder mit ihnen sogar (teil-)identisch501 sind. 

Umgekehrt ist § 119 II AktG Ausdruck der Notwendigkeit, eine entscheidungshem-

mende und die Leitungsaufgabe des Vorstands nach § 76 I AktG in Frage stellende 

Einmischung der Hauptversammlung bei der Geschäftsführung zu verhindern. Die 

Hauptversammlung ist gehalten, ihre berechtigten Interessen in dem dafür gesetzlich 

vorgesehenen Verfahren geltend zu machen. 

 

4) Die Bedeutung der Haftungstatbestände für die Zulässigkeit des Sponsorings 

 

In all diesen gesetzlich normierten Fällen geht es zunächst um die Sicherung von for-

mellen Rechten. Das hat gleichzeitig den Schutz und die Förderung der materiellen 

Rechte zur Folge. Die exakte und ausgewogene Festlegung von Zuständigkeiten, ver-

fahrensmäßigen Rechten und sonstigen Berechtigungen ist damit einer der Eckpfeiler 

für die Funktionsweise der heutigen Aktiengesellschaft, in der die verschiedensten und 

gegensätzlichsten Interessen von unterschiedlich hohem Gewicht aufeinandertreffen. 

Dabei geht es zwar auch um die Verhinderung von Schäden oder generell von materiel-

len Nachteilen sowohl für die Gesellschaft als auch für die Interessenträger selbst. Im 

Vordergrund aber steht die Verfassung der Aktiengesellschaft, deren Handlungsfähig-

keit und Stabilität. Daraus erwächst (nicht nur materielle) Sicherheit für die 

Interessenträger der Gesellschaft, ihre Organe und nicht zuletzt auch für Dritte. 

 

Jene Darstellung hat zudem eindeutig gezeigt, dass das Haftungsrecht als repressives 

Instrument die Vorschriften über die Zuständigkeit und vor allem die über die (allge-

meine) Berechtigung der Organe der Aktiengesellschaft allenfalls ergänzen kann. 

Die Unzulässigkeit einer Maßnahme im Innenverhältnis der Gesellschaftsorgane unter-

einander hat nicht ohne weiteres materielle Nachteile zur Folge. Eine Sanktionierung 

                                                 
501  Zu denken ist hier an die Aktionärs- und Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat gemäß § 96 I AktG 

oder an die Hauptversammlung, über welche die Aktionäre nach § 118 I AktG ihre Rechte in den An-
gelegenheiten der Gesellschaft ausüben. 
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dieses Verhaltens erfolgt daher zumeist unabhängig von einem eingetretenen materiel-

len Schaden502. 

Erst die Haftung des Vorstands nach § 93 II 1 AktG verlangt einen Schaden der Aktien-

gesellschaft. 

Unter teleologischen Aspekten ist es daher äußerst problematisch, den Schaden der Ge-

sellschaft als geeignetes Vergleichskriterium anzusehen, mit dem der gegenseitige Ein-

fluss wirtschaftlicher und nicht-wirtschaftlicher Komponenten gemessen werden kann, 

um das Ergebnis des Vergleichs rechtlich fruchtbar zu machen. 

 

Nicht nur die Bewältigung der aufgezeigten praktischen Schwierigkeiten nach erfolgter 

Schwerpunktsetzung, sondern schon die Schwerpunktsetzung selbst verlangt vielmehr 

nach einer ganzheitlichen Behandlung. 

In beiden Fällen geht es um das Verhältnis der verschiedenen Komponenten zueinander, 

wenn auch dessen Ermittlung nicht gleich intensiv durchzuführen ist. Jedenfalls erfor-

dert auch die reine Schwerpunktsetzung mehr als eine bloß grobe Abwägung oder Ab-

schätzung der gegensätzlichen Teilaspekte. 

Der konkrete Vergleich der unterschiedlichen Aspekte des Sponsorings ist über die zu-

vor erwähnte Gesamtbetrachtung zu lösen. Erst sie kann die Eigenarten des Sponso-

                                                 
502  Für die Abberufung von Vorstandsmitgliedern nach § 84 III 1 AktG bedarf es lediglich eines wichti-

gen Grundes i.S.d. § 84 III 2 AktG. Insbesondere beim Vertrauensentzug durch die Hauptversamm-
lung bedarf es keiner zusätzlichen Begründung mehr (Vgl. dazu Hüffer, § 84, Rn. 29; KK-Mertens, 
§ 84, Rn. 105 (m.w.N.); Geßler/Hefermehl-Hefermehl, § 84, Rn. 73. Ausnahme sei nur der willkürli-
che oder rechtsmissbräuchliche Vertrauensentzug, der ausschließlich zum Vorwand diene. Vgl. eben-
so mit Nachweisen aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs GK-Meyer-Landrut, § 84, Anm. 
33.). Ebensowenig führen eine grobe Pflichtverletzung und die Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Ge-
schäftsführung (§ 84 III 2 AktG) automatisch zu einem Schaden. Des weiteren kann dem Vorstand die 
Entlastung (§ 120 AktG) verweigert werden, womit zwar keine unmittelbaren rechtlichen Folgen für 
die Amtsstellung des Betroffenen verbunden sind. Allerdings kann in der Entlastungsverweigerung 
durch die Hauptversammlung ein Vertrauensentzug im gerade genannten Sinne liegen (Strittig, vgl. 
dazu Hüffer, § 120, Rn. 16, der dies jedenfalls nicht pauschal bejaht, sondern vom Einzelfall abhängig 
macht. Ebenfalls mit Einschränkungen bejahend KK-Mertens, § 84, Rn. 105; bejahend Geß-
ler/Hefermehl-Eckardt, § 120, Rn. 45; ablehnend KK-Zöllner, § 120 (1. Auflage), Rn. 42 (m.w.N.)). 
Strittig ist dabei auch, ob die Entlastung als Billigung der Verwaltung der Gesellschaft (§ 120 II 1 
AktG) ein gesetz- und satzungsmäßiges Verhalten der Verwaltung voraussetzt (vgl. dazu die unter-
schiedlichen Ansichten bei Hüffer, § 120, Rn. 11f.). Jedenfalls aber kommt eine Verweigerung der 
Entlastung nicht nur dann in Betracht, wenn das Verhalten der Verwaltung zu einem Schaden geführt 
hat. Auch die Anfechtung eines Beschlusses der Hauptversammlung wegen Verletzung des Gesetzes 
oder der Satzung gemäß § 243 I AktG setzt nicht die Existenz eines Schadens voraus. Dennoch tragen 
all diese Bestimmungen zur Stabilität und Sicherheit der Aktiengesellschaft bei. 
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rings angemessen würdigen und so zu einer sinnvollen Einordnung gelangen, die nicht 

ausschließlich mathematisch oder betriebswirtschaftlich geprägt ist, sondern auf das 

natürliche Verhältnis der einzelnen denkbaren Sponsoringtypen abstellt. 

Dabei sollten der Schadensbegriff, der „Nutzen“ für das Unternehmen und die gerade 

genannten Voraussetzungen für das Vorliegen einer Pflichtverletzung (unverantwortli-

che Risikoübernahme etc.) dennoch entsprechend bedacht werden. Nur so berücksich-

tigt die Gesamtbetrachtung auch die etwaigen Folgen ihrer Durchführung. 

 

IV. Die Umsetzung der psychologischen Ziele in wirtschaftliche Größen 

 

Bevor die Grundsätze einer Gesamtbetrachtung eines einheitlichen Sponsoringengage-

ments herausgearbeitet werden können, muss zunächst die Umsetzung der psychologi-

schen Ziele in wirtschaftlich handhabbare Größen wie Umsatz oder Gewinn kurz be-

handelt werden. 

Das ist deshalb notwendig, weil die Gesamtbetrachtung gerade vor dem Hintergrund 

des Zusammenspiels von wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Aspekten durchge-

führt werden soll. Dabei kommt der Untersuchung des wirtschaftlichen Aspekts inso-

fern eine besondere Bedeutung zu, als seine Feststellung mit sowohl theoretischen als 

auch praktischen Schwierigkeiten verbunden ist. 

Zuvor wurde bereits dargestellt, dass die Verwirklichung psychologischer Ziele entspre-

chende wirtschaftliche Veränderungen des Umsatzes oder gar des Gewinns bedingt, 

wenn die marketingstrategischen Grundsätze beachtet werden. Dabei ging man von ei-

ner Veränderung des Konsum- oder Marktverhaltens der betreffenden Kreise aus, was 

ohne weiteres auch empirisch festgestellt werden kann. 

Erhebliche Schwierigkeiten bereitet in diesem Zusammenhang allerdings die wissen-

schaftliche Aufbereitung der wirkenden Kausalketten. Weder kann langfristig die ge-

zielte Beeinflussung bestimmter wirtschaftlicher Größen exakt berechnet werden, noch 

ist die Theorie aufgrund dessen imstande, das Ausmaß solcher Wirkungen vorherzusa-

gen. 

Die wissenschaftlichen Aussagen und Theorien beschränken sich im wesentlichen auf 

solche Vorgaben, aufgrund derer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bestimmte 

Wirkungen erzielt werden können, wobei das Ausmaß dieser Wirkungen lediglich Teil 

eines groben Zielkorridors ist. 
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Für diese Untersuchung kann aber festgehalten werden, dass die marketingstrategischen 

Erkenntnisse über die bloße Möglichkeit einer Veränderung wirtschaftlicher Faktoren 

weit hinausgehen. Jedenfalls das „Ob“ wirtschaftlicher Auswirkungen ist wissenschaft-

lich anerkannt, obwohl der konkrete praktische Nachweis des theoretischen Gerüstes 

nach wie vor Schwierigkeiten bereitet. 

Die Erkenntnisse über die Wirkungen des Sponsorings sind bislang nahezu ausschließ-

lich aus empirischen Untersuchungen im Rahmen des Sportsponsorings gewonnen wor-

den. Untersuchungen im Bereich anderer Sponsoringarten werden aufgrund ihrer gerin-

geren Bedeutung in der Praxis bei der Wirkungsforschung so gut wie nicht berücksich-

tigt503. 

Zudem beziehen sich diese Untersuchungen im wesentlichen auf die psychologischen 

Ziele selbst. So werden die Wirkungsbedingungen, die Wahrnehmung des Sponsorings, 

die Erinnerungswirkung und der Imagetransfer intensiv untersucht504. 

Zwar lässt bei der Wirkungsmessung die Anwendung des sogenannten S-O-R-Modells, 

dessen Elemente „Stimulus“, „Organismus“ und „Reaktion“ sind505, erkennen, dass die 

„Reaktion“ oder die „finale Verhaltensänderung“ des durch Sponsoringmaßnahmen 

Angesprochenen Berücksichtigung findet. Dennoch bildet die Erörterung der einzelnen 

kognitiven oder emotionalen Vorgänge, die zur Einstellungsänderung oder gar zur 

Kaufabsicht führen, den Schwerpunkt der wissenschaftlichen Bemühungen506. 

Walliser507 beklagt ausdrücklich, dass die meisten Modelle der Informationsverarbei-

tung mit der Phase der Informationsspeicherung schließen, ohne auf das Verhalten ein-

zugehen. 

Insbesondere sei die Ansicht falsch, Verhalten würde von Einstellungen bestimmt. Die-

se aus seiner Sicht falsche Meinung mag seiner Beurteilung zufolge der Grund für die 

Vernachlässigung des Verhaltens in den entsprechenden Modellen sein. 

In Wirklichkeit sei die Korrelation zwischen beiden Variablen eher niedrig. Daher seien 

die Einstellungen insgesamt gesehen ein eher schlechter Indikator des Verhaltens. 

Vielmehr handele es sich um Kaufwahrscheinlichkeiten, die durch eine positive Einstel-

lung bewirkt werden. Direkte kausale Zusammenhänge erschienen lediglich plausibel, 
                                                 
503  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 129. 
504  Vgl. dazu u.a. Hermanns, Sponsoring (1997), S. 130f.. 
505  Hermanns, Sponsoring (1997), S. 111ff.. 
506  Zur Wirkungsforschung im allgemeinen und besonderen vgl. Hermanns, Sponsoring (1997), S. 109ff. 

und Walliser, Sponsoring (1995), S. 79ff.. 
507  Walliser, Sponsoring (1995), S. 117. 
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insbesondere dann, wenn zwischen dem betroffenen Produkt und der gesponserten Ver-

anstaltung eine hohe Affinität bestehe. 

Auch die Messung von Kaufabsichten sei als bisher einzige wissenschaftlich genutzte 

Möglichkeit zur Erforschung eines solchen Zusammenhangs insofern ungeeignet, als 

die Kaufabsicht längst noch nicht den Kauf bedeute508. 

Trotz allem erhöhen auch derartige Kaufabsichten die Wahrscheinlichkeit des Eintritts 

der theoretisch denkbaren ökonomischen Wirkungen, was insgesamt wiederum zur Er-

höhung der Sicherheit im Umgang mit Sponsoringmaßnahmen beiträgt. 

 

V. Unternehmerisches Ermessen, Wahrscheinlichkeit und (aktienrechtliche) 

Gewinnziele 

 

Das Problem der ökonomischen Wirkungen von Sponsoringmaßnahmen teilt sich damit 

in zwei Komplexe auf. 

 

Zum einen setzt der Eintritt ökonomischer Wirkungen eines Sponsoringengagements 

voraus, dass zuvor die entsprechenden psychologischen Ziele verwirklicht worden sind. 

Das wiederum ist nur dann möglich, wenn der Sponsor in irgendeiner Form genannt, 

d.h. öffentlich kommuniziert wird. Ohne eine solche Kommunikation können die Ziel-

gruppen niemals eine gedankliche Verbindung zwischen der Sponsoringmaßnahme und 

dem betreffenden Sponsor herstellen, was aber eine unerlässliche Voraussetzung für den 

Eintritt von sponsorbezogenen Verhaltensänderungen ist. Derartige Sponsoringaktivitä-

ten unterfallen entweder dem von Bruhn angeführten uneigennützigen Sponsoringtyp 

(Typ 1), sofern das Engagement des Unternehmens allenfalls sehr zurückhaltend gegen-

über der Öffentlichkeit kommuniziert wird, oder sogar dem Mäzenatentum oder Spen-

denwesen. 

In diesen Fällen ist der wirtschaftliche Wert der unternehmerischen Betätigung vernach-

lässigenswert gering oder unter Umständen gänzlich nicht vorhanden, da die Mindestan-

forderungen an die Ausgestaltung eines zumindest wirtschaftlich orientierten Sponso-

rings schon nicht erfüllt sind. Die Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des Sponso-

rings ist demzufolge zwangsläufig anhand der Kriterien durchzuführen, die zum sozia-

len Aufwand der Aktiengesellschaft entwickelt worden sind. Es liegt somit eine eindeu-

                                                 
508  Walliser, Sponsoring (1995), S. 117f.. 
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tig nicht-wirtschaftliche Betätigung des Unternehmens vor, die jedenfalls nicht schwer-

punktmäßig Gegenstand dieser Abhandlung war. 

 

Vielmehr gilt es, all diejenigen Fälle, deren Gemeinsamkeit in der Verwirklichung wie 

auch immer gearteter psychologischer Wirkungen besteht, im Hinblick gerade auf diese 

Gemeinsamkeit zu untersuchen. 

Diese Fälle zeichnen sich nämlich vor allem dadurch aus, dass zumindest ein Ansatz zur 

Bejahung tendenziell wirtschaftlicher Betätigung vorhanden ist. Die Mindestvorausset-

zungen der Kommunikation des unternehmerischen Engagements sind erfüllt, sei es 

durch die Nennung des Sponsors im Rahmen der Sponsoringmaßnahme oder durch die 

Erwähnung der Sponsorentätigkeit innerhalb der Public Relations-Arbeit des Unter-

nehmens. 

 

Zum anderen kommt der oben mehrfach beschriebenen Wahrscheinlichkeit gerade im 

Zusammenspiel mit dem unternehmerischen Ermessen und den aktienrechtlichen Ge-

winnzielen eine besondere Bedeutung bei der rechtlichen Einstufung eines zumindest 

ansatzweise oder tendenziell wirtschaftlichen Sponsoringprojektes zu. Von der Bewer-

tung dieses Zusammenspiels hängt die Anerkennung tatsächlicher ökonomischer Wir-

kungen eines Sponsorings ab, mit dem zunächst nur die theoretische Möglichkeit einer 

mit praktischen Nachweisschwierigkeiten belasteten Verhaltensänderung der angespro-

chenen Zielgruppen unmittelbar verbunden ist. 

 

An dieser Stelle ist an die obigen ausführlichen Erörterungen zu den unternehmerischen 

Gewinnzielen zu erinnern. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass weder ein Ziel der Gewinnmaximierung, 

noch sonstige bestimmte Gewinnziele (aktien-)rechtlich ableitbar sind. Dem Vorstand 

steht bei der Leitung eines wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmens ein (weiter) Er-

messensspielraum zu. Das unternehmerische Ermessen wird zumindest langfristig von 

den entsprechenden Vorgaben des Gesellschaftszwecks überlagert. Dennoch bestehen 

gerade im kurz- und mittelfristigen Bereich Möglichkeiten zur Einbindung auch nicht-

wirtschaftlicher Ziele, ohne den Gesellschaftszweck langfristig zu gefährden. Das gilt 

allerdings nur insoweit, als deren Berücksichtigung das Ergebnis einer sachgerechten 
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Abwägung der in einem Wirtschaftsunternehmen vorhandenen unterschiedlichen Inte-

ressen ist509. 

Jene Mischformen des Sponsorings, die maßgeblicher Gegenstand dieser Untersuchung 

sind, zeichnen sich dadurch aus, dass (zumindest ansatzweise) wirtschaftliche Auswir-

kungen bestehen und lediglich deren Ausmaß innerhalb eines von unternehmerischen 

Wahrscheinlichkeiten bestimmten Korridors liegt. 

 

Somit stehen den sich tendenziell erst langfristig auswirkenden ökonomischen Elemen-

ten eines Sponsoringengagements kurz- und mittelfristige Ausgaben in Gestalt der je-

weiligen Sponsorenleistungen gegenüber. 

 

Eine Beeinträchtigung des Gesellschaftszwecks scheidet daher aus. Es ist mangels be-

stimmter Gewinnvorgaben zwingend davon auszugehen, dass die Beachtung eines wirt-

schaftlichen Gesellschaftszwecks schon dann gegeben ist, wenn dem Unternehmen ir-

gendein wirtschaftlicher „Nutzen“ im Sinne eines erkennbar wirtschaftlichen Vorteils 

zufällt, was hier auch der Fall ist. 

Das gilt insbesondere deshalb, weil zuvor bei der Untersuchung der Gegenleistung des 

Gesponserten ein Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung nur in den dort 

genannten Sonder- bzw. Ausnahmefällen angenommen worden ist. Selbst ein aus wirt-

schaftlicher Sicht bestehendes Missverhältnis, welches eindeutig auf eine bewusste För-

derung durch den Vorstand zurückzuführen ist, kann nicht ohne weiteres als Teil einer 

nicht-wirtschaftlichen Betätigung der Aktiengesellschaft eingestuft und damit anhand 

nicht-wirtschaftlicher Zulässigkeitskriterien gemessen werden, solange der Vorstand 

eine diesbezügliche Abwägung innerhalb seines Ermessensspielraums durchführen kann 

und die Gesamtaktivität ebenfalls wirtschaftliche Komponenten aufweist. 

 

Die kurz- und mittelfristigen „Nachteile“ in Form der Mittelabflüsse aus dem Unter-

nehmen dürfen demnach nicht gesondert, sondern müssen stets vor dem Hintergrund 

der gesamten Sponsoringaktivität gesehen werden. Demnach ist nun die Gesamtbetrach-

tung durchzuführen. 

 

                                                 
509  Die Einzelheiten der vom Vorstand der Aktiengesellschaft durchzuführenden Abwägung im Rahmen 

der Ausübung seiner Leitungskompetenz gemäß § 76 I AktG wurden oben schon ausführlich behan-
delt. 
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VI. Die Gesamtbetrachtung 

 

Die Gemeinsamkeit der rein wirtschaftlichen Aktivitäten besteht darin, dass sie entwe-

der schon durch ihre Natur als solche510 zu erkennen sind oder aber in ihren wirtschaft-

lichen Auswirkungen eine gewisse Unmittelbarkeit aufweisen. Die Mischtypen des 

Sponsorings erfüllen keine der beiden alternativen Voraussetzungen. Sie sind schwer 

einzuordnen und auch nicht bereits auf den ersten Blick als wirtschaftliche Betätigung 

- jedenfalls nicht im klassischen Sinne - zu erkennen. Des weiteren gehen den denkba-

ren Auswirkungen auf das Image und letztlich auf den Umsatz oder Gewinn des Unter-

nehmens komplizierte kognitive Prozesse innerhalb der angesprochenen Zielgruppen 

voraus. 

Es fehlt den möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen nicht nur an Unmittelbarkeit. 

Sie sind überdies auch eher länger- als kurz- oder mittelfristig ausgerichtet. Zwischen 

dem Wirkungszeitraum unternehmerischer Maßnahmen (kurz-, mittel- oder langfristig) 

und der Unmittelbarkeit besteht zwar keine zwingende kausale Verknüpfung, doch ver-

sinnbildlichen gerade längerfristige Wirkungszeiträume und (entfernt) mittelbare Wir-

kungen gleichermaßen die zumindest theoretische Bandbreite denkbarer wirtschaftlicher 

Aktivitäten. 

Es ist schwer vorstellbar, wie daraus eine operationale Definition des Begriffs der 

„Wirtschaftlichkeit“ abgeleitet werden soll. Für die Einordnung von Sponsoringenga-

gements als wirtschaftliche Maßnahmen ist entscheidender, dass überhaupt irgendein 

wirtschaftlicher Bezug - unabhängig von seiner Intensität - vorhanden ist. Darin liegt 

gerade die Besonderheit jener Erscheinungsformen des Sponsorings, die von den For-

men gemeinnützigen Tätigwerdens zu unterscheiden sind, welche ohne jeglichen wirt-

schaftlichen Wert oder Bezug sind. 

 

Die Darstellung der einzelnen Sponsoringformen und ihre typologische Einordnung 

haben die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten wirtschaftlicher und nicht-

wirtschaftlicher Elemente innerhalb eines einheitlichen Engagements aufgezeigt, die 

sich in der praktischen Umsetzung herausgebildet haben. 

Angesichts der spezifischen Bedeutung des Sponsorings sowohl im Hinblick auf den 

langfristig ausgerichteten Gesellschaftszweck als auch hinsichtlich der operativ be-

                                                 
510  Insoweit kann auf die oben bereits gemachten Ausführungen verwiesen werden. 
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stimmten und damit sich kurz- bis mittelfristig auswirkenden Abwägung der im Unter-

nehmen vorhandenen verschiedenen Interessen verbietet es sich geradezu, den wirt-

schaftlichen oder den nicht-wirtschaftlichen Teil bei der Gesamtbetrachtung stärker 

einfließen zu lassen. Das gilt insbesondere deshalb, weil eine separate Prüfung der ein-

zelnen Komponenten ausscheidet. Trotzdem ist erneut hervorzuheben, dass jede Kom-

ponente des einheitlichen Sponsoringengagements zumindest theoretisch in einem ers-

ten Schritt einer eigenen Rechtfertigung zugeführt werden könnte. 

 

Unabhängig vom Gewicht jeder einzelnen Komponente innerhalb des Ganzen darf das 

Verhältnis zwischen langfristigen und kurz- bzw. mittelfristigen Auswirkungen und 

Zielen nicht unbeachtet bleiben511. Der Gesellschaftszweck, welcher die Gesamtausrich-

tung der Gesellschaft bestimmt, bildet - vereinfacht gesagt - die Grundlage jeder Aktivi-

tät des Unternehmens unabhängig von ihrem wirtschaftlichem Gehalt. Für das operative 

Geschäft der Gesellschaft hat der Gesellschaftszweck daher insoweit Bedeutung, als das 

operative Geschäft in seiner Gesamtheit niemals zu einer Gefährdung des Gesellschafts-

zwecks führen darf. 

Abgesehen von den Fällen eines offensichtlichen und krassen Missverhältnisses ist 

grundsätzlich von einem ausgewogenen Verhältnis von Leistung und Gegenleistung 

auszugehen. Das gilt selbst dann, wenn die Leistung des Sponsors und damit eine mög-

liche Förderung im Vergleich zu ähnlichen Engagements anderer Unternehmen sehr 

hoch ist, weil der subjektive Wert einer Betätigung im Bereich des Sponsorings beacht-

lich, aber objektiv nicht nachprüfbar ist. 

Demnach sind solche Sponsoringaktivitäten, bei denen eine öffentliche Kommunikation 

von nicht bloß untergeordneter Bedeutung erfolgt, stets eine wirtschaftliche Betätigung 

des Unternehmens. Die Entscheidung des Vorstands der Aktiengesellschaft zur Vergabe 

von Sponsorenleistungen kann folglich nicht ermessensfehlerhaft sein. In den hier be-

handelten Konstellationen kann der Vorstand berechtigterweise davon ausgehen, dass 

dem Unternehmen langfristig zur Wahrung des Gesellschaftszwecks entsprechende 

Mittelrückflüsse zugute kommen, welche die getätigten Ausgaben im operativen Be-

reich zumindest kompensieren. Damit ist jedenfalls das Minimalziel langfristiger Kapi-

talerhaltung erfüllt. Die mit dem jeweiligen Engagement verbundenen langfristigen 

                                                 
511  Zum Spannungsverhältnis zwischen dem Gesellschaftszweck als dem „finalen Sinn des Zusammen-

schlusses“ und dem Unternehmensinteresse vgl. die zu Beginn durchgeführte Untersuchung. 
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Chancen rechtfertigen die entsprechenden Ausgaben und das mit ihnen verbundene un-

ternehmerische Risiko. 

Zu bedenken ist ebenfalls, dass die zukünftigen Chancen unter Umständen um ein viel-

faches größer sein können als die zu ihrer Verwirklichung notwendigen Ausgaben des 

Unternehmens. Derartige Ausgaben sind mit solchen klassischen Investitionen ver-

gleichbar, deren wirtschaftlicher Wert sich auch erst mittel- bis langfristig zeigt, wenn 

beispielsweise neue Unternehmenszweige etabliert oder innovative Marktsegmente er-

schlossen werden sollen. 

Der Aspekt der Förderung - unabhängig davon, dass er kaum exakt bezifferbar ist - wird 

somit möglicherweise zu einer vernachlässigenswerten Größe, wenn die Umsetzung der 

verwirklichten psychologischen Ziele in ökonomische Größen mit etwaigen Synergieef-

fekten einhergeht, deren Ausmaß sich gerade langfristig nicht abschätzen oder gar be-

rechnen lässt. Die Beurteilung dessen ist aber ureigenste Aufgabe des Vorstands als 

Leitungsorgan der Aktiengesellschaft und unterfällt mithin seinem unternehmerischen 

Ermessensspielraum. 

 

Kommt der Vorstand also zu dem Ergebnis, es seien entsprechende ökonomische Aus-

wirkungen zumindest denkbar, so liegt ein Ermessensfehler erst bei einem krassen 

Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung oder dann vor, wenn mangels 

öffentlicher Kommunikation der Sponsoringtätigkeit wirtschaftliche Wirkungen voll-

ständig ausscheiden. Hinsichtlich des Ausmaßes denkbarer wirtschaftlicher Wirkungen 

ist die Anerkennung eines entsprechenden Ermessensspielraums des Vorstands nach 

dem zuvor Gesagten nun ebenfalls zwingend. Daraus ergeben sich dann auch die schon 

dargelegten Rückschlüsse im Hinblick auf die Berechnung einer angemessenen Leis-

tung des Sponsors. 

 

Folglich handelt es sich bei der Art von Sponsorentätigkeit, die maßgeblicher Gegen-

stand dieser Abhandlung ist, um ein unternehmerisches Engagement, das weder klas-

sisch wirtschaftlich noch klassisch nicht-wirtschaftlich ist. Dennoch trägt jede solche 

Betätigung unabhängig vom Verhältnis ihrer Komponenten zueinander ein wirtschaftli-

ches Potential in sich, dessen langfristige Umsetzung jedoch mit den genannten Unsi-

cherheiten einhergeht. Hervorzuheben ist, dass allein die Durchführung des jeweiligen 

Sponsorings noch nicht einmal eine Mindestgarantie an wirtschaftlichen Auswirkungen 

bedeutet, wenn das Unternehmen nicht gleichzeitig im Rahmen des Kommunikations-
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mixes ein abgestimmtes Verhältnis zu anderen flankierenden Maßnahmen der Unter-

nehmenskommunikation schafft. 

 

So sind nicht nur die verschiedenen Elemente des Sponsorings Teil einer einheitlichen 

und im Kern wirtschaftlich bestimmten Kommunikationsstrategie, sondern zugleich 

Teil der gesamten, am Gesellschaftszweck orientierten wirtschaftlichen Betätigung des 

Unternehmens. 

 

Die hier angewendete spezifische rechtliche Behandlung dieses modernen Kommunika-

tionsinstruments rechtfertigt sich demzufolge aus seiner Einstufung als eine sich der 

klassischen Differenzierung zwischen wirtschaftlich und nicht-wirtschaftlich entziehen-

de Zwischen- oder Mischform unternehmerischen Handelns. 

 

Die besondere Behandlung des Sponsorings drängt sich zudem aufgrund des Verhält-

nisses dieser Kommunikationsstrategie zu anderen Mitteln der Unternehmenskommuni-

kation wie beispielsweise der Werbung auf. Erst das Sponsoring eröffnet zahlreiche 

neue Kommunikationsmöglichkeiten, deren Erzielung mit artverwandten Strategien 

nicht oder nur in abgeschwächter Form denkbar ist. Dem Sponsoring stehen damit keine 

wirklichen Alternativen gegenüber, da insbesondere sein Potential und seine vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten einzigartig sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die aktienrechtliche Zulässigkeit von Sponsoringaktivitäten - 192 -

6. Kapitel: Endergebnis 

 

Die im Rahmen der Arbeit maßgeblich untersuchten Mischtypen des Sponsorings ent-

halten allesamt - wenn auch zu unterschiedlichen Anteilen - wirtschaftliche Elemente 

und sind als wirtschaftliches Tätigwerden des Unternehmens einzustufen. Die Umset-

zung unterliegt - wie auch und gerade bei allen unternehmerischen Aktivitäten klassi-

scher Art - jedoch zahlreichen Unsicherheiten und Risiken, die der vorgenommenen 

Einordnung aber nicht entgegenstehen, sondern sie vielmehr maßgeblich stützen. 

 

Grundsätzlich bestehen damit im Hinblick auf Zuständigkeitsvorschriften und allge-

meine Berechtigungen der Organe keine rechtlichen Bedenken gegen diese Formen un-

ternehmerischen Handelns. Der Vorstand ist dabei sowohl ausführungs- als auch ent-

scheidungszuständig. Allerdings kann sich im Einzelfall sehr wohl die Unzulässigkeit 

eines bestimmten Sponsoringengagements wegen der fehlenden konkreten Berechtigung 

des zur Entscheidung berufenen Organs der Aktiengesellschaft ergeben. Damit sind 

aber keine Ausnahmefälle gemeint, die aus der wirtschaftlichen Einordnung der hier 

untersuchten Mischtypen resultieren. Es handelt sich vielmehr um solche Ausnahmen, 

die aus aktienrechtlicher Sicht Schranke einer jeden unternehmerischen Tätigkeit sein 

können. Sie sollten im Rahmen dieser Untersuchung aber keinen Schwerpunkt bilden, 

zumal ihre Identifikation und rechtliche Behandlung mit weit weniger Schwierigkeiten 

verbunden ist als die Prüfung der sponsoringspezifischen Zulässigkeitshindernisse. 

 

Im Ergebnis führt die Gesamtbetrachtung der Mischtypen also zur grundsätzlichen Zu-

lässigkeit solcher Sponsoringprojekte von (Groß-)Unternehmen. Die wirtschaftlichen 

Elemente der Projekte sind in der Regel imstande, die nicht-wirtschaftlichen Elemente 

zu kompensieren. Es verbleibt ein Übergewicht der wirtschaftlichen Elemente. Jeden-

falls aber unterliegt die Beurteilung und Prognose solch eines Übergewichtes dem Vor-

stand der Aktiengesellschaft im Rahmen seines unternehmerischen Ermessens. Ausge-

nommen sind dabei denklogisch die Fälle, in denen es offensichtlich an ausreichenden 

wirtschaftlichen Elementen fehlt und die vorhandenen Leistungen in einem krassen 

Missverhältnis zueinander stehen. Eine solche Betätigung im Bereich des Sponsorings 

wäre sowieso von vorneherein als mäzenatisches Sponsoring und folglich nicht als 

Mischtyp einzustufen. 
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Die Besonderheiten dieses neuartigen Instruments der Unternehmenskommunikation 

sind damit ausreichend berücksichtigt. Der Unternehmensführung ist es möglich, rein 

wirtschaftliche Betätigung mit nicht-wirtschaftlichen Aspekten in Form der Förderung 

im o.g. Sinne zu verbinden, um damit auch der durch das Aktienrecht geforderten an-

gemessenen Einbindung der Interessen der Allgemeinheit Rechnung zu tragen. Dabei 

kann der finanzielle Rahmen der Förderung durch jene Mischtypen unter Umständen 

aufgrund der parallel vorhandenen wirtschaftlichen Ausrichtung des Gesamtprojektes 

den nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zulässigen Umfang sozialen 

Aufwands der Aktiengesellschaft in rechtlich nicht angreifbarer Weise übersteigen. 

 

Die Gesamtbetrachtung ermöglicht so die langfristige Verknüpfung verbindlicher recht-

licher Vorgaben mit der Anerkennung praktischer oder besser betriebswirtschaftlicher 

Notwendigkeiten zum Vorteil der Aktiengesellschaft, ihres Unternehmens und sämtli-

cher in ihr vorhandener Interessen. 
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